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1. Allgemeine Bemerkungen über die Ausschußarbeit 

1.1 Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben 

Im Jahr 1996 gingen beim Petitionsausschuß 17 914 
Eingaben ein. Gegenüber dem Vorjahr mit 21 291 
Eingaben bedeutet dies einen Rückgang um 3377 
Petitionen bzw. um 15,86 v. H. In den davorliegen-
den Jahren pendelte die Anzahl der Eingaben um 
20 000, oder sie lag deutlich darüber (1994: 19 526, 
1993: 20 098, 1992: 23 960). Vergleicht man diese 
Zahlen mit den Eingängen aus den Jahren vor der 
deutschen Vereinigung, so ist deutlich zu erkennen, 
daß die Anzahl der Eingaben seit dieser Zeit weit hö-
her liegt. Während sich die Anzahl der Eingaben in 
den 80er Jahren zwischen 12 000 und 13 000 be-
wegte, haben sich die Pe titionen seit dem Jahr 1990 
bei etwa 20 000 Petitionen „eingependelt". 

Die vorgenannten Zahlen beziehen sich ausschließ-
lich auf Neueingänge. Sie spiegeln das Arbeitsvolu-
men der Mitglieder des Ausschusses sowie der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Ausschußdienstes, 
der Verwaltung des Petitionsausschusses, nur unvoll-
kommen wider. Denn hinzuzuzählen ist insbesonde-
re die Anzahl der abschließend behandelten Petitio-
nen. Im Jahr 1996 wurden 22 615 Eingaben abschlie-
ßend behandelt; dies sind genau 289 Petitionen we-
niger als im Vorjahr. Die Differenz fällt dabei mit 
1,28 v. H. kaum ins Gewicht. Außerdem sind die 
Nachträge der Petentinnen und Petenten zu erwäh-
nen, die Zugänge also, in denen das Anliegen präzi-
siert oder erweitert wird. 16 451 solcher Nachträge 
im Jahr 1996 bedeuten damit auch einen beträcht-
lichen zusätzlichen Arbeitsaufwand (vgl. hierzu im 
Anhang die Anlage 1, A. Posteingänge und D. A rt 

 der Erledigung der Petitionen). 

Der Rückgang der Neueingänge ist insbesondere 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung im Bereich der „Sozialversicherung, Kinderbei-
hilfen" zu verzeichnen. Gleichwohl ist dieses Resso rt 

 mit 4786 Eingaben nach wie vor „Spitzenreiter" un-
ter den Ministerien. Mit deutlichem Abstand ist hier-
nach das Bundesministerium der Finanzen mit 1866 
Eingaben zu nennen, „dicht gefolgt" vom Bundesmi-
nisterium des Innern mit 1785 und dem Bundesmini-
sterium der Justiz mit 1554 Pe titionen. Nachdem der 
Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung im Jahr 1995 einen überproportional 
hohen Anstieg mit 5734 Eingaben erlebt hatte, bleibt 
die Anzahl der Pe titionen auch nach dem deutlichen 
Rückgang im Berichtszeitraum auf sehr hohem Ni-
veau (1994: 4052 Eingaben, 1993: 3974 Eingaben). 
Der überproportional hohe Vorjahresanstieg war ins-
besondere auf die Eingaben im Bereich des Renten-
überleitungsrechts zurückzuführen. Hier ist nunmehr 
eine Entspannung zu verzeichnen. Konnte man noch 
im Vorjahr diese Eingaben als „Dauerbrenner" be-
zeichnen, so hat sich zwischenzeitlich die Lage „nor-
malisiert" . Im Bereich der Arbeitsverwaltung wurde 
demgegenüber im Sachgebiet „Arbeitsrecht, Ar

-

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung" mit 
75 Mehrzugängen im Berichtszeitraum ein geringer 
Zuwachs auf nunmehr 1150 Eingaben registriert (vgl. 
Anlage 1, C. Aufgliederung der Pe titionen, b) nach 
Sachgebieten). 

Einige Rückgänge sind auch beim Bundesministeri-
um des Innern zu verzeichnen. Im wesentlichen ist 
hier das Sachgebiet „Besondere Verwaltungszweige 
der inneren Verwaltung (Ausländerrecht, Umwelt-
schutz)" betroffen. Gleichwohl stellen nach wie vor 
Eingaben im Bereich des Ausländer- und Asylrechts 
einen relativen Schwerpunkt dar. Insoweit wird die 
Tendenz der Vorjahre fortgeschrieben. 

Ein geringer Anstieg an Neueingaben ist hingegen 
in dem Bereich „Allgemeine innere Verwaltung, ins-
besondere öffentliches Dienstrecht" mit einem Zu-
wachs von 42 Eingaben auf nunmehr 1636 Pe titionen 
zu vermelden (vgl. Anlage 1, C. Aufgliederung der 
Petitionen, b) nach Sachgebieten). 

Das Bundesministerium der Justiz mit einer Zunah-
me  von 176 Eingaben und das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sind 
die einzigen Ministe rien, die einen Anstieg der Peti-
tionen zu verzeichnen haben, wobei allerdings beim 
letztgenannten Resso rt  die Zunahme von sieben Peti-
tionen kaum ins Gewicht fällt. 

Die Zahl der Sammelpetitionen, also der Petitionen, 
die mittels Unterschriftenliste eingereicht werden, ist 
von 1450 im Jahr 1995 auf 1301 Eingaben im Jahr 
1996 zurückgegangen. Allerdings ist hier anzumer-
ken, daß sich im Vorjahr hinter den Sammelpetitio-
nen 244 192 Unterschriften verbargen, während es 
im Berichtsjahr 897 475 Unterschriften sind. Vorwie-
gend handelt es sich dabei um Bi tten zur Gesetzge-
bung, insbesondere zu den Themen „Schutz von per-
sönlichen Daten im Gesundheitswesen", „Verschär-
fung des Sommersmoggesetzes", „Beibehaltung des 
Gesetzes zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle" 
sowie „Protest gegen den Abriß des Palastes der Re-
publik". 

Hinsichtlich der Statistik der Herkunftsländer ist zu 
erwähnen, daß sich der leichte Rückgang der Einga-
ben auf alle Bundesländer verteilt und die jewei ligen 
Schwankungen nicht erheblich ins Gewicht fa llen. 
Dabei liegt Nordrhein-Westfalen als bevölkerungs-
reichstes Bundesland mit einem Rückgang von ins-
gesamt 555 Eingaben an der Spitze dieser Tabel-
le (vgl. Anlage 1, C. Aufgliederung der Petitionen, 
a) nach Herkunftsländern). 

Bei einem Vergleich der Eingaben der neuen Bun-
desländer mit denen der alten Bundesländer hat sich 
die Tendenz der Vorjahre bestätigt, wonach in den 
östlichen Bundesländern weit mehr Bürgerinnen und 
Bürger von ihrem Petitionsgrundrecht Gebrauch ma-
chen. Entfallen dort  durchschnittlich 331 Eingaben 
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auf eine Million Bürgerinnen und Bürger, so ist die 
Zahl in den alten Bundesländern mit 189 Eingaben 
erheblich niedriger (vgl. Anlage 1, C. Aufgliederung 
der Petitionen, e) nach alten und neuen Bundeslän-
dern). Thematische Schwerpunkte bei den Peti tionen 
aus den neuen Ländern sind insbesondere Eingaben 
zum Rentenrecht. In einer Vielzahl von Peti tionen 
wird unter anderem beanstandet, daß die in den Ver-
tragsstaaten der ehemaligen DDR zurückgelegten 
Versicherungszeiten, insbesondere in der ehemali-
gen Sowjetunion, in Ungarn und in der ehemaligen 
Tschechoslowakei, in der Rentenversicherung wegen 
des Auslaufens der Sozialversicherungsabkommen 
nicht berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich bemerkenswe rt  sind die Zahlen der 
Eingaben aus dem Land Berlin. In Rela tion zur Bevöl-
kerungszahl ist hier die Anzahl der Eingaben am 
höchsten. So entfallen im Jahr 1996 auf eine Million 
Personen 483 Eingaben. Auch im Vorjahr war Berlin 
mit 577 Eingaben deutlicher „Tabellenführer" . Die 
Berlinerinnen und Berliner haben sich damit zur „pe-
titionsfreudigsten" Bevölkerung in Deutschland „ge-
mausert" . 

1.2 Neuere Entwicklungen in der Arbeit 
des Ausschusses 

1.2.1 Petitionsrecht im Bereich der 
Telekommunikation 

Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich der Pe-
titionsausschuß mit den Auswirkungen der Privati-
sierung der Deutschen Bahnen und der Deutschen 
Bundespost im Hinblick auf den Umfang der Prü-
fungskompetenz des Petitionsausschusses befaßt. 
Das Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation war bisher der Auffassung, daß eine Einfluß-
nahme des Bundes auf die seit dem 1. Januar 1995 
bestehenden Aktiengesellschaften (Deutsche Tele-
kom AG, Deutsche Post AG und Deutsche Postbank 
AG) nicht mehr möglich sei, soweit es um Petitionen 
mit ausschließlich unternehmensspezifischen Verhal-
ten („betriebliche und operative Geschäftsvorgän-
ge") ginge. Der Ausschuß ging und geht jedoch da-
von aus, daß seine Prüfungskompetenz im Hinblick 
auf die Stellung des Bundes als Anteilseigner und Al-
leinaktionär sowie auf den Monopolcharakter der 
Aktiengesellschaft fortbesteht. Die unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen hatten sich an den sehr zahlrei-
chen Beschwerden über überhöhte Telefonrechnun-
gen entzündet. Während mit dem Bundesministeri-
um für Verkehr bezüglich der Deutschen Bahn AG 
eine pragmatische Form der Zusammenarbeit gefun-
den worden war, war die weitere Vorgehensweise 
bei Petitionen, die den Bereich des Bundesministeri-
ums für Post und Telekommunikation anbelangen, 
ungeklärt. Nach einem umfangreichen Briefwechsel 
mit dem Bundesministerium für Post und Telekom-
munikation im Jahr 1995 hat der Ausschuß für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung eine Ar-
beitsgruppe zu dem Thema „Umfang und Grenzen 
parlamentarischer Fragerechte einschließlich der Pe-
titionsinformationsrechte " einberufen, an der neben 
dem Vorsitzenden und den Berichterstattern dieses 
Ausschusses auch die Vorsitzenden des Petitionsaus

-

schusses, des Ausschusses für Post und Telekommu-
nikation, des Ausschusses für Verkehr und die Parla-
mentarischen Staatssekretäre der beiden beteiligten 
Ressorts teilnahmen. Auf diese Weise sollte eine 
„ausschußübergreifende" Verständigung erreicht 
werden. Der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung hat hiernach in seiner Sitzung 
vom 27. Juni 1996 grundsätzlich festgestellt, daß der 
Informationsanspruch des Deutschen Bundestages 
gegenüber der Bundesregierung umfassend sei und 
den gesamten Bereich der Verantwortlichkeit der 
Bundesregierung erfasse. Ausdrücklich betonte er, 
daß Kundenbeschwerden, soweit der Inhalt der Kun-
denschutzverordnung berührt sei, in die Zuständig-
keit des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation falle und damit der parlamentarischen 
Kontrolle unterliege (Drucksache 13/6149). 

Der Petitionsausschuß hat darüber hinaus einen An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Peti-
tionsrecht und parlamentarische Kontrolle im Be-
reich der Telekommunikation und des Postwesens" 
(Drucksache 13/3327) beraten. Dies war insoweit be-
merkenswert, als sich der Petitionsausschuß nahezu 
ausschließlich mit Bitten und Beschwerden der Be-
völkerung befaßt. Nur in Ausnahmefällen berät er 
auch zu Gesetzentwürfen oder Anträgen, die von 
den Fraktionen des Bundestages eingebracht werden 
und auch nur dann, wenn eine solche parlamentari-
sche Initiative das Petitionsrecht betrifft. Zuletzt war 
dies im Jahr 1975 im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens zu dem Gesetz über die Befugnisse des Peti-
tionsausschusses des Deutschen Bundestages (Ge-
setz nach Artikel 45c des Grundgesetzes, BGBl. I 
S. 1921) der Fall. In dem Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ging es insbesondere darum, 
zur Behandlung von Beschwerden, die gemäß der 
Artikel 17 und 45c Grundgesetz an die Volksvertre-
tung gerichtet sind und den Aufgabenbereich der 
Deutschen Telekom AG und der Deutschen Post AG 
betreffen, eine sachverständige Person zur Wahrneh-
mung von Informations- und Kontrollrechten nach 
aktienrechtlichen Grundsätzen beim Bundesministe-
rium für Post und Telekommunikation zu bestellen. 
Diese Person sollte mit der Prüfung von Pe titionen 
befaßt werden. Im übrigen wurden umfassende Infor-
mations-, Prüf-, Anhörungs- und Kontrollrechte für 
die Regulierungsbehörde gefordert. Der Petitionsaus-
schuß war als mitberatender Ausschuß eingesetzt 
worden und hat empfohlen, den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen. Gleichzei-
tig hat er den Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung aber gebeten, vor der ab-
schließenden Beratung dieses Antrages eine Klärung 
der Rechtsfrage herbeizuführen, welche Befugnisse 
das Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation, insbesondere bei der Prüfung von Kundenbe-
schwerden über fehlerhaftes Handeln der besagten 
Unternehmen, besitze. Die Beratungen dauern noch 
an. Das Thema wird aller Voraussicht nach zum 
„Dauerbrenner" für den Petitionsausschuß werden. 

1.2.2 Frauen- und kinderspezifische Petitionen 

Auch im Jahr 1996 war das Thema „Gleichstellung 
von Frau und Mann" ein ressortübergreifendes und 
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vielbeachtetes Thema. So wurde im Bereich des Bun-
desministeriums des Innern das Anhörungsverfahren 
für die Anerkennung als, politischer Flüchtling bean-
standet. Für Frauen - so wurde in mehreren Einga-
ben geltend gemacht - fehle es an weiblichem Anhö-
rungspersonal; im übrigen würden frauenspezifische 
Verfolgungsgründe falsch bewe rtet. 

Im Ausländerrecht gab es zum Thema „eigenständi-
ges Aufenthaltsrecht für Frauen" Massenpetitionen 
mit ca. 21 000 Zuschriften, mit denen eine Änderung 
des § 19 Ausländergesetz gefordert wurde. Der Be-
darf für eine Gesetzesänderung wird hier von allen 
im Bundestag vertretenen Fraktionen eingeräumt. Es 
liegen mehrere Gesetzesinitiativen und Anträge vor. 
Da das vom Deutschen Bundestag beschlossene Än-
derungsgesetz keine Zustimmung im Bundesrat ge-
funden hat, wird es derzeit im Vermittlungsausschuß 
beraten. Der Petitionsausschuß wartet die gesetzge-
berischen Ergebnisse hierzu zunächst ab. 

Im Bereich der Gleichstellung teilzeitbeschäftigter 
Beamtinnen ist nunmehr durch die Änderung von 
Beihilfevorschriften eine gesetzliche Benachteiligung 
von Frauen abgebaut worden (vgl. Beitrag 2.3.11 Ge-
währung von Beihilfe für Säuglings- und Kleinkin-
derausstattung). 

Die Verbesserung der Stellung der Frau im Renten-
recht war Gegenstand zahlreicher Eingaben. Hierbei 
ging es vor allem um die verbesserte Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten und um die Anhebung 
der Altersgrenze bei der Altersrente für Frauen. Hier-
zu wurden Sammelpetitionen mit ca. 204 400 Unter-
schriften eingereicht. Mehrere Petentinnen und Pe-
tenten forde rten gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Förderung des sozialen Ehrenamtes unter anderem 
durch berufliche Freistellung und eine rentenrechtli-
che Anerkennung. Auch das Fehlen der Sozialversi-
cherungspflicht bei geringfügig Beschäftigten wurde 
beanstandet. Da diese Eingaben auch Gegenstand 
der Beratungen von parlamentarischen Initiativen in 
den Fachausschüssen sind, wurde hier jeweils um 
eine Stellungnahme zu der Pe tition gebeten. 

Im Bereich des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend hat sich der Ausschuß 
erneut mit einer Petition befaßt, die eine Änderung 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes forderte (s. hier-
zu Einleitung 2.13 Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und Beitrag 2.13.1 
Erziehungsgeld bei Teilzeitbeschäftigung beider 
Eltern). 

Ein Problem, mit dem der Ausschuß außerdem häufig 
befaßt wird, ist der Zugang zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung für geschiedene Ehefrauen (vgl. 
hierzu Beitrag 2.12.5 Zugang zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung für geschiedene Ehefrau eines An-
gehörigen der Bundeswehr). Der Ausschuß sieht hier 
nach wie vor Veränderungsbedarf. 

Die Tendenz der Bürgerinnen und Bürger, Themen 
aktueller Diskussionen zum Gegenstand von Bitten 

• zur Gesetzgebung an den Petitionsausschuß zu ma-
chen, hat sich verstärkt. Nicht von ungefähr wird das 
Petitionsrecht zuweilen als „Quasiplebiszit" oder 
„Zentralgrundrecht der Bürgerinitiative" bezeichnet. 

Der Petitionsausschuß kann insoweit auch als Seis-
mograph für gesellschaftliche oder politische Ten-
denzen bezeichnet werden. So gingen beim Petiti-
onsausschuß im Jahr 1996 Listen mit weit über eine 
Million Unterschriften ein, mit denen sich die Peten-
tinnen und Petenten für eine Verschärfung der Straf-
tatbestände gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
aussprachen. Hintergrund dieser Sammelpetition 
waren die furchtbaren Verbrechen des Kindesmiß-
brauchs, von denen im Jahr 1996 wegen der grausa-
men Kindermorde in Deutschland und Belgien ver-
stärkt berichtet wurde. Die Petentinnen und Petenten 
fordern eine Verschärfung der Strafmaßnahmen, eine 
Verbesserung bei der Sicherungsverwahrung, Thera-
pien neben dem Strafvollzug, Maßnahmen zur che-
mischen Behandlung sowie rechtliche und psycholo-
gische Betreuung für das Opfer. Von seiten a ller im 
Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen gibt es 
nunmehr Gesetzentwürfe für eine Reform des Se-
xualstrafrechtes. Die parlamentarischen Initiativen 
werden noch in den Fachausschüssen beraten. 

Kinder machten im Jahr 1996 verstärkt von ihrem Pe-
titionsgrundrecht nach Artikel 17 Grundgesetz Ge-
brauch. Dabei machen sich Mädchen und Jungen 
häufig für den Umweltschutz und den Tierschutz 
stark. Manchmal sind es Eingaben zu ganz konkre-
ten Verkehrsproblemen „vor der Haustür", manch-
mal reichen auch Kinder in Sammelpetitionen ihre 
Forderungen an die Abgeordneten ein. Im Jahr 1996 
überreichte eine Gruppe von 30 Kindern und Ju-
gendlichen der Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages, Dr. Antje Vollmer, einen Schlüssel für einen 
riesigen Briefkasten, in dem sich ca. 90 000 Unter-
schriften für ein neues Sommersmoggesetz befan-
den. Die Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahre er-
klärten der Vizepräsidentin, daß sie am stärksten 
durch das Atemgift Ozon geschädigt würden, weil 
sie bei schönem Wetter gerne draußen toben und 
ihre Lungen viel empfindlicher seien als die der Er-
wachsenen. Sie führten ein Theaterspiel auf und 
machten aus ihrer Meinung, das bestehende Ozon-
gesetz schütze nur die Autos, keinen Hehl: „Die dür-
fen bei schönem Wetter fahren, während wir drinnen 
hocken sollen", lautete die unverhohlene Meinungs-
äußerung der Kinder. Die Beratungen der Eingaben 
dauern noch an. 

1.3 Sitzungen des Petitionsausschusses 

Im Jahr 1996 fanden 22 Sitzungen des Petitionsaus-
schusses statt. Der Bericht des Ausschusses über 
seine Tätigkeit im Jahr 1995 (Drucksache 13/4498) 
erschien am 29. April 1996. Er wurde am 11. Oktober 
1996 im Plenum des Deutschen Bundestages beraten 
(Plenarprotokoll 13/129). 

Der Ausschuß legte im Jahr 1996 dem Deutschen 
Bundestag 78 Sammelübersichten mit Beschlußemp-
fehlungen zur Erledigung der Peti tionen vor. 

Die Zahl der Änderungsanträge zu Beschlußempfeh-
lungen des Ausschusses ist im Berichtsjahr 1996 
stark angestiegen. Insgesamt gab es 26 Änderungs-
anträge zu 20 Beschlußempfehlungen des Petitions-
ausschusses, wobei sieben von seiten der Fraktion 
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der SPD und 19 von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN eingebracht wurden. 

Zu sechs Sammelübersichten gab es jeweils einen 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bei diesen 
Sammelübersichten ging es vor allem um Einwen-
dungen gegen Nachttiefflüge, militärischen Flugbe-
trieb und Entschädigungen für erlittenes SED-Un-
recht. 

Es fanden hierzu 14 Aussprachen nach j 112 Abs. 2 
Satz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages statt. 

1.4 Ausübung der Befugnisse 

Im Berichtszeitraum machte der Ausschuß insgesamt 
sieben mal von den ihm nach dem Gesetz nach Arti-
kel 45 c des Grundgesetzes eingeräumten Befugnis-
sen Gebrauch (Gesetz über die Befugnisse des Petiti-
onsausschusses des Deutschen Bundestages). Er 
führte vier Anhörungen von Regierungsvertretern 
durch. Außerdem fanden zwei Ortsbesichtigungen 
und eine Akteneinsichtnahme durch ein Mitglied des 
Petitionsausschusses statt. 

Hervorzuheben ist die Anhörung der Parlamentari-
schen Staatssekretärin beim Bundesministerium der 
Verteidigung, Michaela Geiger, und die in der glei-
chen Sitzung des Petitionsausschusses erfolgte An-
hörung des Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
(BStU). Anlaß hierfür waren Zweifel über die Schlüs-
sigkeit und die Aussagekraft einer sogenannten 
Stasi-Akte eines Unteroffiziers der Bundeswehr, der 
wegen vermeintlich falscher Angaben über eine Mit-
arbeit für das Ministerium für Staatssicherheit fristlos 
entlassen worden war. Zuvor war ein Mitglied des 
Petitionsausschusses beauftragt worden, die Zustim-
mung zur Einsichtnahme der Akte in der sogenann-
ten „ Gauck" -Behörde einzuholen. Bei der Anhörung 
spielte die Aussagekraft der Auskunftsberichte des 
Ministeriums für Staatssicherheit eine wichtige Rolle. 
Dies wurde in der zu beratenden Pe tition insbeson-
dere deshalb problematisiert, weil eigene, vom Pe-
tenten selbst nicht unterzeichnete Schriftstücke völ-
lig fehlten. Auch wurde in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeit der Fälschung von Stasi-Unterlagen 
erörtert. Da die Anhörung Ende 1996 stattfand, hatte 
der Ausschuß keine Gelegenheit mehr, sie im Be-
richtszeitraum auszuwerten und die Petition ab-
schließend zu beraten. Er wird deshalb im folgenden 
Tätigkeitsbericht hierzu berichten. 

Ebenfalls im Jahr 1996 war der Bundesminister für 
Gesundheit, Horst Seehofer, zu einer Anhörung ge-
laden worden. Es ging dabei unter anderem um die 
grundsätzliche Möglichkeit für Entwicklungshelfer, 
nach der Rückkehr von einem Auslandseinsatz Zu-
gang zur gesetzlichen Krankenversicherung zu er-
langen. Dies hatte zuvor der Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im 
Zusammenhang mit einer Eingabe an den Petitions-
ausschuß angeregt. Bundesminister Horst Seehofer 
erläuterte, daß es gerade Ziel der Reform im Gesund-
heitsbereich war, ein Springen zwischen gesetzlicher 

und privater Krankenversicherung zu vermeiden. 
Er legte dar, daß auch im Falle der Entwicklungshel-
ferinnen und -helfer nicht die Solidargemeinschaft in 
Anspruch genommen werden könne, sondern schlug 
vor, daß das Bundesministerium für wi rtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung die Beiträge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung übernehmen 
solle. Der Ausschuß hatte betont, daß die mangelnde 
Abstimmung im Kabinett nicht zum Nachteil des ins 
Ausland entsandten Hilfspersonals führen dürfe, und 
bat darum, Abhilfe zu schaffen. 

Der Ausschuß führte im Berichtsjahr zwei Ortsbe-
sichtigungen durch. 

In einer noch aus der 12. Wahlperiode stammenden 
Petition hatte der Ausschuß einen Ortstermin auf 
dem Bonner Hauptbahnhof anberaumt, um sich do rt 

 die Einstiegsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer in ICE

-

Zügen der Deutschen Bahn AG vorführen zu lassen. 
Derzeit werden Rollstuhlfahrer mittels eines mobilen 
Hubliftes in den ICE-Zug gehoben. Der Ausschuß 
hatte sich in einem Erwägungsbeschluß für eine zug-
gebundene Einstiegshilfe ausgesprochen. Besonders 
augenfällig bei der Demonstration war die große Dis-
krepanz, die zwischen dem modernen und aufwen-
dig gestalteten ICE-Zug einerseits und dem äußerst 
behelfsmäßig wirkenden Hublift andererseits be-
stand, auf dem ein Rollstuhlfahrer über den Bahnhof 
geschoben und mittels Handkurbeln in den ICE

-

Waggon geliftet wurde. Trotz des bereits vorliegen-
den Erwägungsbeschlusses des Deutschen Bundes-
tages und dem insoweit „verbrauchten" Petitum be-
obachtet der Petitionsausschuß beharrlich die Hal-
tung der Bundesregierung zu Benachteiligungen von 
Behinderten auch in diesem Bereich. Es bleibt abzu-
warten, was der Ausschuß in dieser Angelegenheit 
noch unternimmt. 

In dem zweiten Ortstermin informierte sich der Aus-
schuß über die geplante Trassenführung einer Bun-
desstraße, zu deren Bau sich Bürgerinnen und Bürger 
dafür und dagegen ausgesprochen hatten. Gleichzei-
tig waren Vertreter des Bundesministeriums für Ver-
kehr sowie des Ministeriums für Wi rtschaft, Mittel-
stand, Technologie und Verkehr des betreffenden 
Bundeslandes anwesend. Überdeutlich wurden hier 
die Belastungen der Bevölkerung durch den weiter-
hin zunehmenden Straßenverkehr, insoweit waren 
sich die Petentinnen und Petenten einig. Während 
sich aber die vermeintlich zukünftigen Anlieger ge-
gen den Bau der Bundesstraße aussprachen, erhoff-
ten sich die Befürworter des Projektes eine Verkehrs-
entlastung ihrer derzeitigen Wohnsituation. Der Aus-
schuß wird sich voraussichtlich im Jahr 1997 ab-
schließend mit  diesen Petitionen befassen. 

1.5 Überweisung an die Bundesregierung 
zur Berücksichtigung oder Erwägung 

Im Rahmen der Möglichkeiten, die nach den Num-
mern 7.14 f. der Verfahrensgrundsätze des Petitions-
ausschusses (s. Anlage 10) zur Erledigung einer Peti-
tion in Betracht kommen, sind die Berücksichti-
gungs- und Erwägungsbeschlüsse von besonderer 
Bedeutung. Ein Beschluß, die Petition der Bundes- 
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regierung zur Berücksichtigung zu überweisen, ist 
ein Ersuchen des Deutschen Bundestages an die 
Bundesregierung, dem Anliegen des Petenten zu 
entsprechen. Lautet der Beschluß, die Pe tition der 
Bundesregierung zur Erwägung zu überweisen, so 
handelt es sich hierbei um ein Ersuchen des Deut-
schen Bundestages an die Bundesregierung, das An-
liegen des Petenten noch einmal zu überprüfen und 
nach Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen. 

Am 1. Januar 1996 waren 34 Fälle, in denen die Peti-
tion der Bundesregierung zur Berücksichtigung, und 
465 Fälle, in denen die Pe tition der Bundesregierung 
zur Erwägung überwiesen worden war, noch nicht 
endgültig abgeschlossen. Davon wurden bis zum 
31. Dezember 1996 neun Berücksichtigungs- und 57 
Erwägungsfälle positiv erledigt. Hierbei hatte es sich 
unter anderem um Erwägungsbeschlüsse gehandelt, 
mit denen die Bundesregierung gebeten worden 
war, dafür Sorge zu tragen, daß auch nach Inkrafttre-
ten des Pflege-Versicherungsgesetzes pflegebedürf-
tige Personen ihre Pflege nach dem sogenannten Ar-
beitgebermodell organisieren können. Nach diesem 
Modell ist es möglich, daß die Betroffenen ihre Pflege 
eigenverantwortlich organisieren und darüber be-
stimmen, wann, wo und von wem die Leistungen er-
bracht werden. Hierbei hatte es sich um eine soge-
nannte Mehrfachpetition gehandelt, mit der der Aus-
schuß 25 sachgleiche Eingaben der Bundesregierung 
überwiesen hatte. Andere Mehrfachpetitionen, in de-
nen die Bundesregierung dem Votum des Ausschus-
ses gefolgt war, betrafen den Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Post und Telekommunika-
tion und den des Bundesministeriums der Verteidi-
gung. Im Berichtsjahr wurden vier Berücksichti-
gungs- und 293 Erwägungsfälle aus der Zeit vor Be-
ginn des Jahres 1996 mit der Mitteilung abgeschlos-
sen, daß dem Anliegen auch nach nochmaliger Prü-
fung nicht habe entsprochen werden können. Die 
Zahl dieser negativ abgeschlossenen Erwägungsfälle 
ist zwar vergleichsweise hoch. Hier ist aber zu beach-
ten, daß darin mehrere sogenannte Leitakten mit ei-
ner hohen Zahl von Mehrfachpetitionen enthalten 
sind. So hatten sich insgesamt 168 Petentinnen und 
Petenten an den Petitionsausschuß mit der Bitte ge-
wandt, ausreichende gesetzliche Grundlagen für 
eine möglichst umfassende strafrechtliche Rehabili-
tierung und Entschädigung von Opfern der sowjeti-
schen Besatzungsmacht sowie des früheren SED-Re-
gimes zu schaffen. Diese Mehrfachpetitionen stamm-
ten noch aus der 11. Wahlperiode. Obschon der Aus-
schuß hier Handlungsbedarf für Gesetzesänderun-
gen gesehen und die Bundesregierung gebeten 
hatte, das Anliegen der Petentinnen und Petenten 
nochmals zu prüfen und nach Möglichkeiten der Ab-
hilfe zu suchen, ist diese dem Votum des Petitions-
ausschusses bedauerlicherweise nicht nachgekom-
men. Die übrigen Petitionen - 21 Berücksichtigungs-  
und 115 Erwägungsfälle - aus der Zeit vor dem 1. Ja-
nuar 1996 konnten im Berichtszeitraum noch nicht 
abgeschlossen werden. 

Im Jahr 1996 überwies der Deutsche Bundestag 14 
Petitionen der Bundesregierung zur Berücksichti-
gung und 96 zur Erwägung. Von den 1996 zur Be-
rücksichtigung oder zur Erwägung überwiesenen 
Petitionen wurden während des Berichtszeitraums 

drei Berücksichtigungs- und 19 Erwägungsfälle posi-
tiv erledigt. Dabei handelt es sich unter anderem um 
Eingaben, mit denen eine Anhebung des steuer-
freien Anteils der Aufwandsentschädigungen für eh-
renamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 
sowie eine steuerrechtliche Gleichstellung mit den 
an kommunale Mandatsträger gezahlten Aufwands-
entschädigungen gefordert wurde. In fünf Berück-
sichtigungsfällen und in 33 Erwägungsfällen ent-
sprach die Bundesregierung jedoch nicht dem Anlie-
gen. Eine Mehrfachpetition mit insgesamt 25 Einga-
ben, die der Bundesregierung zur Berücksichtigung 
überwiesen worden war, betraf das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Hier war ein grundsätzliches Verbot des Kupierens 
von Hunden gefordert worden. Diese Petition war 
der Bundesregierung zur Berücksichtigung überwie-
sen worden, da der Ausschuß eine Abhilfe für drin-
gend erforderlich gehalten hatte. Gleichzeitig waren 
diese Pe titionen dem Europäischen Parlament zuge-
leitet worden, damit hier eine einheitliche Regelung 
gefunden werde. Bedauerlicherweise hat die Bun-
desregierung hier keine Abhilfe geschaffen. In einer 
weiteren Mehrfachpetition war die Entrichtung der 
Kraftfahrzeugsteuer auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR in den Jahren 1991 und 1992 beanstandet wor-
den, da dies aufgrund einer Übergangsregelung für 
die neuen Bundesländer im Einzelfall zu einer steuer-
lichen Doppelveranlagung geführt hatte. Auch hier 
hat die Bundesregierung nicht für Abhilfe gesorgt. 
Am Ende des Berichtsjahres waren demnach von den 
1996 zur Berücksichtigung oder zur Erwägung über-
wiesenen Petitionen sechs Berücksichtigungsfälle 
und 44 Erwägungsfälle noch nicht abgeschlossen. 

Unter Einbeziehung der Fälle aus der Zeit vor dem 
1. Januar 1996 waren am Ende des Berichtsjahres ins-
gesamt 27 Berücksichtigungsfälle und 159 Erwä-
gungsfälle noch nicht erledigt. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die 
Bundesregierung im Berichtszeitraum in neun Be-
rücksichtigungsbeschlüssen und insgesamt 326 Er-
wägungsbeschlüssen nicht dem Votum des Petitions-
ausschusses gefolgt ist. Damit wird das erste Mal die 
Grenze von 300 nicht umgesetzten Pe titionen deut-
lich überschritten. Zwar ist in dieser Zahl - wie oben 
ausgeführt - ein hoher Anteil von Mehrfachpetitio-
nen enthalten, jedoch ist eine Zunahme der nicht 
nachgekommenen Erwägungsbeschlüsse nicht zu 
übersehen. Diese Zahl ist aus Sicht des Ausschusses 
eindeutig zu hoch. 

Diese vom Petitionsausschuß mit Sorge beobachtete 
Tendenz ist ein noch offenes Problem. Die Beschlüsse 
des Deutschen Bundestages entfalten gegenüber der 
Bundesregierung wegen des im Grundgesetz veran-
kerten Gewaltenteilungsprinzips keine Bindungswir-
kung. Die Bundesregierung kann von daher rechtlich 
nicht verpflichtet werden, der jewei ligen Aufforde-
rung Folge zu leisten. Der Ausschuß wird sich unge-
achtetdessen weiterhin für die Befolgung der aus sei-
ner Sicht berechtigten Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger einsetzen und im jeweiligen Einzelfall 
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auf 
Beachtung drängen. 
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1.6 Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 

Im Jahr 1996 hat sich die Zusammenarbeit auf inter-
nationaler Ebene verstärkt. Zahlreiche Delegationen 
von Ombudsmann-Einrichtungen waren beim Pe titi-
onsausschuß des Deutschen Bundestages zu Gast. So 
empfing der Ausschuß den ungarischen Ombudsmann 
für nationale und ethnische Minderheiten, Dr. Jenö 
Kaltenbach, eine Fachdelegation des Petitionsaus-
schusses des südafrikanischen Provinzparlaments 
von Gauteng sowie den Minister for Local Govern-
ment and Rural Development aus Ghana. Auch eine 
Delegation der Nationalversammlung der Republik 
Namibia besuchte, neben anderen Einrichtungen der 
Verwaltung des Deutschen Bundestages, den Pe titi-
onsausschußdienst. Im Sommer 1996 war eine Dele-
gation des Kontrollamtes der Stadt Tianjin in China 
beim Petitionsausschuß zu Gast, ebenso eine Dele-
gation von japanischen Parlamentariern. Außerdem 
fand ein Gedankenaustausch der Unterabteilung Pe-
titionen und Eingaben des Deutschen Bundestages 
mit Bediensteten des Premierministers der Republik 
Korea, der Staatsversammlung der Republik Slo-
wenien sowie mit Bediensteten der Parlamente von 
Georgien und der Ukraine statt. 

Im Jahr 1996 waren Mitglieder des Petitionsaus-
schusses zu Gast in fünf Ländern. Die Fünfte Tagung 
der Europäischen Nationalen Ombudsmänner fand 
vom 8. bis 10. Mai in Limassol (Zypern) statt und the-
matisierte insbesondere die persönliche Rolle des 
Ombudsmannes angesichts der Erwartungen der Öf-
fentlichkeit und der allgemeinen Zunahme der Be-
schwerden. Seine Unabhängigkeit in Abgrenzung 
zur Politisierung seines Amtes, die Organisation und 
die Arbeitsweise der Dienststellen wurden im inter-
nationalen Kontext erörtert. Im Berichtsjahr wurde 
außerdem eine Vorstandssitzung des Europäischen 
Ombudsmann Instituts in Innsbruck durchgeführt. 
Dieses Institut steht allen regionalen, nationalen und 
lokalen Ombudsleuten offen. Seine Hauptaufgabe ist 
es, den Mitgliedern Informationen zu übermitteln 
und die Zusammenarbeit zwischen ihnen zu stärken. 
Als Mitglied des Vorstandes nahm die Vorsitzende 
des Petitionsausschusses an dieser Sitzung teil. 

Der Bürgerbeauftragte der Europäischen Union, 
Jacob Söderman, lud die nationalen Bürgerbeauf-
tragten und Vertretungen ähnlicher Einrichtungen 
der Mitgliedsländer vom 12. bis 14. September 1996 
in das Europäische Parlament in Straßburg ein, um 
dort  mit ihnen in einen Dialog über die Bestandsauf-
nahme der derzeitigen Situa tion des außergerichtli-
chen Schutzes von Einzelpersonen, insbesondere 
hinsichtlich der Umsetzung von EG-Recht durch die 
nationalen Verwaltungen und die Verwaltung der 
europäischen Behörden, einzutreten. 

Der Europäische Bürgerbeauftragte ist zuständig für 
die Behandlung von Beschwerden über Mißstände 
bei der Tätigkeit der Organe oder Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaft mit Ausnahme des Euro-
päischen Gerichtshofs und des Gerichts Erster In-
stanz in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse. 
Von daher hat er eine eigenständige Zuständigkeit 
neben dem Petitionsausschuß des Europäischen Par-
laments. Der Petitionsausschuß des Deutschen Bun

-

destages arbeitet mit beiden Institutionen zusammen 
und trägt damit dazu bei, den europäischen Gedan-
ken im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auch 
auf dieser Ebene zu verankern. 

In Ljubljana (Slowenien) fand vom 20. bis 22. Sep-
tember 1996 die Generalversammlung des Euro-
päischen Ombudsmann Ins tituts statt. Inhaltlicher 
Schwerpunkt dieser Versammlung war das Thema 
„Flucht aus der Kontrolle". Hier wurde über die zu-
nehmende Tendenz der Deregulierung und Privati-
sierung von Unternehmen, die staatliche Aufgaben 
wahrnehmen, diskutiert. Insbesondere wurde hier 
die Auswirkung auf die Kontrollbefugnisse des Om-
budsmannes und den Rechtsschutz der Bürgerinnen 
und Bürger diskutiert. An der Generalversammlung 
nahmen Ombudsleute aus 18 europäischen Ländern 
teil. Delegationen der Petitionsausschüsse der Bun-
desländer Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen nahmen als Gäste teil. 

Schließlich nahm eine Delegation aus Mitgliedern 
des Petitionsausschusses an der alle fünf Jahre statt-
findenden und nunmehr Sechsten Internationale 
Konferenz des Internationalen Ombudsmann Insti-
tuts in Buenos Aires in Argentinien teil. Unter der 
Themenstellung „Der Ombudsmann und die Bekräf-
tigung der Bürgerrechte im Hinblick auf die Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts" wurden die weltweit 
höchst unterschiedlichen gesellschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Ombuds-
leute deutlich. Workshops und Plenarsitzungen zu 
den Themen „Herausforderungen des Ombudsmann

-

Konzeptes in Lateinamerika", „Eintreten für das Volk 
für rechtmäßiges Verwaltungshandeln und Gerech-
tigkeit", „Der Ombudsmann als neues Werkzeug zur 
Teilhabe des Bürgers am Staat" oder auch „Men-
schenrechte, Armut und das Recht auf Entwicklung" 
zeigten die unterschiedlichen Schwerpunkte der Ar-
beit in den Ländern des Südens gegenüber den The-
menfeldern, die auf europäischer Ebene diskutiert 
werden. Am Rande des Kongresses kam es auf 
Wunsch der Vorsitzenden auch zu einer Begegnung 
mit je zwei Vertreterinnen der Mütter und Großmüt-
ter des Plaza de Mayo, deren Kinder und Enkelkin-
der während der Zeit der Diktatur in Argentinien ge-
tötet oder verschleppt worden waren. 

Derzeit wird auf nationaler und internationaler Ebe-
ne diskutiert, inwieweit Ombudsleute als Expertin-
nen und Experten für Menschenrechtsfragen in Gre-
mien der Vereinten Nationen entsandt werden soll-
ten. Es bestehen bereits seit geraumer Zeit informelle 
Kontakte zu den Hochkommissariaten der Vereinten 
Nationen. So hat der Petitionsausschuß des Deut-
schen Bundestages dem Sonderberichterstatter für 
die Unabhängigkeit und Unpa rteilichkeit der Judika-
tive kürzlich in Beantwortung einer Anfrage über die 
aktuellen Entwicklungen und Diskussionen in bezug 
auf die Nebentätigkeitsregelungen für Richterinnen 
und Richter berichtet. Hier hatte sich der Petitions-
ausschuß bereits vor Jahren für eine deutliche Ein-
schränkung der Möglichkeit ausgesprochen, einer 
Nebentätigkeit nachzugehen und hatte darüber hin-
aus eine Offenlegung der Nebentätigkeiten gegen-
über den jeweiligen Prozeßbeteiligten gefordert. 
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2. Anliegen der Bürger  2.1 Bundeskanzleramt  

Mit ingesa mt 32 Eingaben, die den Bereich des Bun

-

deskanzleramtes betrafen, war im Vergleich zum 
Vorjahr ein Anstieg um nahezu 20 v. H. zu verzeich-
nen. Sie betrafen in der Hauptsache Kritik an dem 
dem Bundeskanzleramt unterstehenden Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung. 

2.1.1 Abschaffung des Bundesnachrichtendienstes  

Eine Petentin forde rte die Abschaffung des Bundes-
nachrichtendienstes. Sie begründete dies mit den 
Vorgängen um die Einfuhr von Plutonium aus Ruß-
land, an der der Bundesnachrichtendienst nach ihrer 
Ansicht in rechtswidriger Weise beteiligt gewesen 
sei. 

Der Petitionsausschuß holte zu dem Anliegen eine 
Stellungnahme des Bundeskanzleramtes ein. In die-
ser wurde ausgeführt, die Bundesregierung habe im 
Februar 1996 ein Konzept zur Verringerung und 
Straffung von Bundesbehörden beschlossen, wonach 
unter anderem auch das Personal der Bundesnach-
richtendienste bis zum Jahr 2000 deutlich reduziert 
werden solle. Ziel der Maßnahme sei es, den Bundes-
nachrichtendienst durch „Verschlankung" zu mög-
lichst effektiver Erfüllung seiner - nach dem Ende 
des Kalten Krieges gewandelten - Aufgaben zu be-
fähigen. Eine Abschaffung des Bundesnachrichten-
dienstes werde aber nicht erwogen. Der Bundes-
nachrichtendienst habe die gesetzliche Aufgabe, er

-

forderliche Informationen über das Ausland, die von 
außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland seien, zu sammeln und 
sie auszuwerten. Die gewonnenen Erkenntnisse 
dienten der ständigen Unterrichtung der Bundes-
regierung. Diese Aufgabe könne nur durch den Bun-
desnachrichtendienst erfüllt werden, denn dieser 
habe die Befugnis, Informationen über das Ausland 
nötigenfalls auch heimlich zu beschaffen. 

So seien z. B. deutsche Soldaten, wenn sie im Rah-
men internationaler Missionen zu friedenssichernden 
Maßnahmen im Ausland eingesetzt würden, darauf 
angewiesen, daß Stärke, Bewaffnung und Taktik 
möglicher Gegner zutreffend eingeschätzt werden 
könne. Ferner müsse die Bundesregierung über Rü-
stungsvorhaben ausländischer Staaten unterrichtet 
sein, die das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
oder der ihr verbündeten Staaten bedrohen könnten. 
Einige dieser Rüstungsprogramme berührten deut-
sche Interessen auch insoweit, als deutsche Firmen 
oder deutsche Staatsbürger, zum Teil in Kenntnis, 
zum Teil aber auch in Unkenntnis des Zweckes ihrer 
Lieferungen, an ihnen beteiligt sein könnten. 

Auch habe der Bundesnachrichtendienst unter be-
stimmten, engen Voraussetzungen die Aufgabe, be-
stimmte, internationale Telefonverbindungen zu 
überwachen, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen 
und ihnen zu begegnen. Hierzu zählten z. B. die Be-
gehung internationaler terroristischer Anschläge in 
der Bundesrepublik Deutschland, die unbefugte Ver- 
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bringung von Betäubungsmitteln in, nicht geringer 
Menge aus dem Ausland in das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland, im Ausland begangene Fäl-
schungen sowie die Geldwäsche im Zusammenhang 
mit den zuvor genannten Handlungen. 

Der Ausschuß hielt die vom Bundeskanzleramt vor-
gebrachten Argumente für berechtigt. Er vermochte 
deshalb das Anliegen der Petentin nicht zu unterstüt-
zen und empfahl, das Petitionsverfahren abzuschlie-
ßen. 

2.2 Auswärtiges Amt (AA) 

Einen Schwerpunkt im Geschäftsbereich des AA bil-
deten, wie in den Vorjahren, Beschwerden über die 
Ablehnung von Visa-Anträgen zu Besuchszwecken 
oder zur Familienzusammenführung. Viele Petentin-
nen und Petenten äußerten Kritik an Menschen-
rechtsverletzungen in anderen Staaten und ersuch-
ten die Bundesrepublik Deutschland, ihren Einfluß 
mit diplomatischen oder wi rtschaftlichen Mitteln gel-
tend zu machen. Nachdrücklich wurde in einer Reihe 
von Eingaben gefordert, daß sich die Bundesregie-
rung weltweit für die Ächtung von Landminen ein-
setze. Die Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn 
gab mehreren Einsendern Anlaß, die Bundesregie-
rung aufzufordern, in den zwischenstaatlichen Ver-
einbarungen keinen Verzicht auf Grundeigentum 
oder auf sonstiges Eigentum herbeizuführen, zumin-
dest aber auf einen entsprechenden Ausgleich zu 
drängen und Entschädigungen sicherzustellen. 

2.2.1 Zur Frage des Vertrauensschutzes bei 
fehlerhaft erteilter Einreisezusicherung 

Dreizehn Jahre lang wartete der Bruder eines in. 
Deutschland lebenden vietnamesischen Flüchtlings 
auf die Ausreisegenehmigung durch die vietnamesi-
schen Behörden. Als er sie endlich erhalten hatte, 
nahm das AA seine Einreisezusicherung zurück. Dar-
aufhin wandte sich der in Deutschland lebende Viet-
namese an den Petitionsausschuß mit der Bitte, ihm 
und seinem Bruder zu helfen. 

Der Petent war vor Jahren im Rahmen einer Hilfs-
aktion für Indochinaflüchtlinge in die Bundesrepu-
blik Deutschland gekommen. Im Jahr 1981 stellte er 
einen Antrag auf Familienzusammenführung mit sei-
nen in Vietnam lebenden Eltern und drei bei Antrag-
stellung noch minderjährigen Geschwistern. Dieser 
Antrag wurde positiv beschieden, weil der Petent 
zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig war 
und somit die Kriterien der Familienzusammenfüh

-

rung erfüllt waren. Die Familienzusammenführung 
verzögerte sich jedoch, weil die vietnamesischen Be-
hörden die Ausreisegenehmigungen nicht erteilten. 
In der Wartezeit verstarb die Mu tter des Petenten, 
der Vater und zwei Geschwister des Petenten heira-
teten, so daß nur noch ein Bruder des Petenten an 
der Ausreise interessie rt  war. 

Im Juni 1994 erhielt der Petent endlich den Bescheid, 
daß sein jüngster Bruder nach Überweisung der 
Flugkosten ausreisen dürfe. Erst jetzt, im August 
1994, wurde die Aufnahmezusage von deutscher Sei-
te zurückgenommen, da nach dem Tod der Mutter 
und der Wiederverheiratung des Vaters im Jahr 1988 
die Aufnahmekriterien für eine Familienzusammen-
führung entfallen seien. Das AA stellte fest, daß die 
Aufnahmezusage bereits zu diesem Zeitpunkt hätte 
widerrufen werden müssen. Dies sei bedauerlicher-
weise irrtümlich unterblieben und 1994, als der Sach-
verhalt erkannt und zutreffend bewe rtet worden sei, 
nach der zwingenden Rechtslage geschehen. Das 
AA könne von dieser Entscheidung auch nicht ab-
weichen, um keine Präzedenzfälle zu schaffen. 
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Der Petitionsausschuß kam dagegen zu dem Ergeb-
nis, daß dem Bruder des Petenten unter dem Ge-
sichtspunkt des Vertrauensschutzes die Aufnahme in 
Deutschland ermöglicht werden sollte. Dem Petenten 
wurde von deutschen Stellen durchgängig von 1981 
bis August 1994 die Aufnahmebereitschaft für seinen 
Bruder mitgeteilt, sobald die Ausreisegenehmigung 
durch die vietnamesischen Behörden erteilt werde. 
Die Hoffnung des Petenten auf eine Familienzusam-
menführung wurde nicht durch ein einmaliges Ver-
sehen des AA geweckt, sondern durch insgesamt 
acht Schreiben des AA, in denen über einen Zeit-
raum von fast 13 Jahren von einem weiteren An-
spruch des Petenten auf Familienzusammenführung 
ausgegangen wurde. 

Der Bruder des Petenten konnte somit vom 7. bis 
zum 19. Lebensjahr davon ausgehen, Aufnahme in 
Deutschland zu finden, sobald er eine Ausreisege-
nehmigung von vietnamesischer Seite erhielte. We-
der der Petent noch ein Familienangehöriger hat 
nach den vorliegenden Schriftstücken falsche oder 
unvollständige Angaben gemacht, die zu einer feh-
lerhaften Beurteilung durch das AA Anlaß hätten ge-
ben können. Die über Jahre fortdauernde Fehlein-
schätzung ist allein im Verantwortungsbereich des 
AA begründet. 

Der Petitionsausschuß sah angesichts dieser einmali-
gen Fallgestaltung auch nicht die Gefahr von Beru-
fungsfällen. Er hielt es daher unter dem Gesichts-
punkt des Vertrauensschutzes für geboten, dem Bru-
der des Petenten die Einreise und einen Dauerauf-
enthalt in Deutschland zu ermöglichen. 

Der Petitionsausschuß empfahl daher, die Pe tition 
der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu über-
weisen. 

Dieser Empfehlung ist das AA bedauerlicherweise 
nicht gefolgt. Da die irrtümliche Einreisezusage kei-
nen Anspruch auf Übersiedlung begründe und ande-
re dringende humanitäre Gründe nicht vorlägen, 
lehnte das AA die Einreise des Bruders endgültig ab. 

2.2.2 Bemühungen um die Freilassung von Geiseln 
in Kaschmir 

Fast 100 Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen 
setzten sich für die schnellstmögliche Freilassung ei-
nes Erfurter Bürgers und der übrigen seit 1995 in 
Kaschmir festgehaltenen Geiseln ein. Sie forde rten, 
alle zur Verfügung stehenden politischen und rechtli-
chen Mittel intensiv und nachhaltig einzusetzen, um 
eine Befreiung herbeizuführen. Teilweise wurde kri-
tisiert, daß sich die Bundesregierung nicht genügend 
für die Befreiung der Geiseln einsetze. 

Das um Stellungnahme gebetene AA unterrichtete 
den Petitionsausschuß ausführlich über die vielfälti-
gen Bemühungen der Bundesregierung und insbe-
sondere auch über die persönlichen Bemühungen 
des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Klaus Kin-
kel, mit den Entführern Kontakt aufzunehmen und 
sie zur Beendigung der Geiselnahme zu bewegen. 
Der Minister habe sich in einer Reihe von Gesprä-
chen mit den Außenministern Indiens, Pakistans und 

anderer Staaten für eine Lösung der Geiselkrise ein-
gesetzt. Er habe sich ferner mit mehreren Appellen, 
die in der Regionalsprache Urdu auch in Pakistan 
verbreitet worden seien, direkt an die Entführer ge-
wandt. 

Auf Initiative der vier von der Geiselnahme betroffe-
nen Länder, also auch Deutschlands, hätten hochran-
gige Persönlichkeiten, darunter König Fand von Sau-
di-Arabien, die pakistanische Premierministerin Be-
nazir Bhutto, aber auch Vertreter aller wich tigen Op-
positionsgruppen in Kaschmir an die Entführer ap-
pelliert, die Geiseln freizulassen. 

Der Ausschuß kam zu der Einschätzung, daß die 
Bundesregierung nichts unversucht lasse, die Geisel-
nahme unblutig zu Ende zu bringen. Er gab seiner 
Erwartung Ausdruck, daß die Bundesregierung die 
dargestellten Maßnahmen unverdrossen fortsetze 
und sich weiter durch geeignete Maßnahmen für die 
baldige Freilassung der Geiseln einsetze. 

Der Deutsche Bundestag beschloß auf Empfehlung 
des Ausschusses, die Pe tition der Bundesregierung 
- dem AA - zu überweisen, um diese auf die Begrün-
dung  des Beschlusses hinzuweisen. 

2.2.3 Familienzusammenführung nach 
Eheschließung zwischen einer Philippinin 
mit einem Deutschen 

Ein Bürger beschwerte sich darüber, daß die Deut-
sche Botschaft in Manila (Philippinen) dem vorehe-
lichen siebenjährigen Kind seiner in Deutschland 
wohnhaften Ehefrau ein Einreisevisum verweigerte. 
Das zuständige Landratsamt hatte der Einreise des 
Kindes zum Zwecke der Familienzusammenführung 
zugestimmt. 

Das um Stellungnahme gebetene AA unterrichtete 
den Petitionsausschuß darüber, daß es bei der Über-
prüfung der dem Visumantrag beigefügten Urkun-
den eine Heiratsurkunde erhalten habe, nach der die 
Ehefrau des Petenten auf den Philippinen 1984 die 
Ehe mit einem Philippinen geschlossen habe. Es be-
stehe daher der Verdacht der Bigamie. Zudem dürfte 
- so das AA - die Ehefrau des Petenten nicht die al-
leinige Inhaberin des Sorgerechts für das siebenjäh-
rige Kind sein. Die Botschaft habe deshalb den Vi-
sumantrag ablehnen müssen. Der Petent bestritt 
diese Feststellungen des AA. 

Der Petitionsausschuß kam zu dem Ergebnis, daß 
eine Klärung hinsichtlich des Verdachts der Bigamie 
nur im Rahmen eines Gerichtsverfahrens herbeizu-
führen sein dürfte, in dem entweder festzustellen sei, 
daß die Frau.  des Petenten nicht mit einem Philippi-
nen verheiratet war oder daß eine etwaige Vorehe 
nichtig oder annul liert  sei. Insofern sei allein die Ju-
stiz und nicht der Petitionsausschuß des Deutschen 
Bundestages gefordert. 

Der Ausschuß war jedoch auch der Meinung, daß die 
schwierigen und zeitaufwendigen gerichtlichen Klä-
rungen nicht zu Lasten der Mutter-Kind-Beziehung 
gehen dürften. Das jetzt siebenjährige Kind sei un-
streitig das leibliche Kind der Frau des Petenten, die. 
in Deutschland lebe. Sie dürfte auch nach philippini- 
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schem Recht „Sorgerecht" für das Kind haben. Es ge-
höre deshalb zur Mutter, zumal Ansprüche seitens 
des natürlichen Vaters nicht vorgebracht worden 
seien. 

Der Ausschuß hielt es daher für geboten, das Kind 
unverzüglich und vor Abschluß der gerichtlichen 
Klärung zur Mutter einreisen zu lassen. Das AA wur-
de gebeten, im Rahmen der rechtlichen Möglichkei-
ten den Fall einer positiven Lösung zuzuführen. 

Auf Empfehlung des Ausschusses wurde die Peti tion 
der Bundesregierung zur Berücksichtigung überwie-
sen, weil das Anliegen des Petenten begründet und 
Abhilfe notwendig sei. 

Inzwischen hat das AA mitgeteilt, daß sich die Ehe-
frau des Petenten nicht mehr in der Bundesrepublik 
Deutschland befindet. Die Bemühungen sind somit 
gegenstandslos geworden. 

2.2.4 Verletzung der Menschenrechte 
in der Türkei gegenüber Kurden 

Den Petitionsausschuß erreichten auch im Berichts-
zeitraum Eingaben, in denen willkürliche Verhaftun-
gen, Folterungen und das Verschwinden von Kurden 
in der Türkei angeprangert wurden. 

Auf ein Einzelschicksal wiesen ca. 800 Unterzeichner 
einer Sammelpetition sowie weitere Petenten hin. 
Hierbei wurde berichtet, ein namentlich benannter 
Kurde alevitischen Glaubens sei am 21. März 1995 
verhaftet und gefoltert worden; sein Verbleib sei un-
bekannt. Sie baten um Hilfe, diesen Kurden aus sei-
ner lebensgefährdenden Lage zu befreien und sein 
Schicksal zu klären. 

Aus einer beim AA eingeholten Stellungnahme er-
gab sich, daß die Leiche des Verschwundenen unmit-
telbar vor Eingang der Petition in einem Wald bei 
Istanbul aufgefunden worden war. Der Tote wies 
nach einer Untersuchung des gerichtsmedizinischen 
Instituts in Istanbul schwere Verletzungen an Kopf 
und Körper auf. Das AA unterrichtete den Ausschuß 
außerdem über seine vielfältigen Bemühungen, von 
türkischer Seite eine vollständige Aufklärung des 
Falles zu erhalten. 

Der Ausschuß sprach in der Begründung seiner Be-
schlußempfehlung die Befürchtung aus, daß der ale-
vitische Kurde entweder direkt durch staatliche Stel-
len in der Türkei oder mit deren Duldung unter 
schwersten Menschenrechtsverletzungen den Tod 
gefunden habe. Er befürchte ferner, daß es sich 
hierbei nicht um einen Einzelfall handele, sondern 
um Teile einer systematischen Verfolgung von Oppo-
sitionellen in der Türkei. Er dränge deshalb mit äu-
ßerstem Nachdruck auf eine Aufklärung und erwarte 
- nachdem von türkischer Seite über einen längeren 
Zeitraum keine Auskünfte vorlägen -, daß das AA 
seine Bemühungen um Aufklärung durch die Türkei 
verstärkt fortsetze. Er richtete an das AA ferner die 
Bitte, über die angekündigten weiteren Schritte im 
Lichte der dann vorliegenden Erkenntnisse unter-
richtet zu werden. 

Der Deutsche Bundestag beschloß auf Empfehlung 
des Petitionsausschusses, die Pe tition der Bundesre

-

gierung - dem AA - zu überweisen, um insbesondere 
auf die Begründung des Beschlusses hinzuweisen. 

2.2.5 Menschenrechtssituation in Vietnam 

In einer Pe tition einer vietnamesischen Vereinigung 
in Deutschland wurde um Unterstützung der Bemü-
hungen um die Freilassung namentlich genannter 
politischer Gefangener in Vietnam gebeten. Den Pe-
titionsausschuß erreichte zeitgleich eine weitere Ein-
gabe einer Menschenrechtsorganisation mit dem 
gleichen Anliegen. Zusätzlich wurde hierin um Un-
terstützung der Bemühungen um Religionsfreiheit, 
Demokratie, Gerechtigkeit und eine pluralistische 
Demokratie in Vietnam gebeten. Diese Petition wur-
de durch Unterschriften von fast 800 Bürgerinnen 
und Bürgern unterstützt. 

Der Ausschuß ließ sich eingehend durch das AA über 
seine Initiativen gegenüber der vietnamesischen Re-
gierung unterrichten. Dabei legte es dar, daß die viet-
namesischen Gesprächspartner Defizite bei der Ein-
haltung von Menschenrechten durchaus eingeräumt 
hätten. Es bestünden begründete Aussichten, daß 
die allgemeine Öffnung des Landes auch Auswir-
kungen auf die Menschenrechtslage haben werde. 

Der Ausschuß begrüßte die geschilderten Initiativen, 
stellte jedoch fest, daß in Vietnam durchgreifende 
Verbesserungen im Sinne einer Demokratisierung 
und Beachtung der Menschenrechte nicht festzustel-
len seien. Er forde rte daher die Bundesregierung auf, 
sich bei der vietnamesischen Regierung verstärkt für 
die Freilassung der politischen Gefangenen in Viet-
nam einzusetzen und dem Ausschuß das Ergebnis 
der Bemühungen innerhalb von sechs Monaten mit-
zuteilen. Er gab außerdem die Pe tition den Fraktio-
nen des Bundestages zur Kenntnis, damit das Anlie-
gen der Petenten zusätzlich durch parlamentarische 
Initiativen unterstützt werden könne. 
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2.3 Bundesministerium des Innern 
(BMI) 

Im Geschäftsbereich des BMI erreichten den Aus-
schuß im Jahr 1996 wie schon in den vorangegange-
nen Jahren zahlreiche Petitionen zum Ausländer- 
und Asylrecht. In den meisten Fällen baten abge-
lehnte Asylbewerber um Überprüfung ihres Asylver-
fahrens. Soweit sie darüber hinaus die Gewährung 
eines Bleiberechts in Deutschland aus humanitären 
Gründen erbaten, gab der Petitionsausschuß die Ein-
gaben aus Zuständigkeitsgründen an die jeweils 
betroffenen Landesvolksvertretungen ab. Im Auslän-
derrecht forde rten zahlreiche Petenten eine Verbes-
serung der Rechtsstellung von Ausländern in 
Deutschland. Ein weiterer Schwerpunkt bildeten Bit-
ten, die Rückführung von Flüchtlingen nach Bos-
nien-Herzegowina aufzuschieben. 

Im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts stand das 
Problem der Einbürgerung von iranischen Staatsbür-
gern nach Deutschland im Vordergrund, bei denen 
die vorherige Ausbürgerung aus dem Iran besondere 
Schwierigkeiten bereitete. 

Einen Schwerpunkt bildeten außerdem die Petitio-
nen zum öffentlichen Dienstrecht. Viele der Einga-
ben betrafen grundlegende besoldungs-, versor-
gungs- und statusrechtliche Fragen des Beamten-
rechts, die Gegenstand des vom Innenausschuß fe-
derführend beratenden Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung zur Reform des öffentlichen Dienstrechts 
(Reformgesetz - Drucksache 13/3994) waren. Das Re-
formgesetz wurde zwar bereits am 27. Juni 1996 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet. Da aber der 
Bundesrat seine Zustimmung zu diesem Gesetz ver-
sagte und der von der Bundesregierung angerufene 
Vermittlungsausschuß erst im Januar 1997 einen Ei-
nigungsvorschlag unterbreitete, konnten die Petitio-
nen im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden. 

Wie auch in den Vorjahren erreichten den Ausschuß 
wiederum zahlreiche Pe titionen von Bürgerinnen 
und Bürgern aus den Gebieten der ehemaligen So-
wjetunion, die als Aussiedler anerkannt werden woll-
ten. Dagegen war die Zahl der Aufnahmesuchenden 
aus Polen, Rumänien und der ehemaligen Tschecho-
slowakei, die den Petitionsausschuß um Hilfe baten, 
gering. 

Für den Ausschuß ist die seit Jahren außergewöhn-
lich gute Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Fachreferat im Bundesministerium des Innern von 
großer Bedeutung. Viele Petitionen konnten wieder-
um bereits im Vorfeld zu einem positiven Abschluß 
gebracht werden, wenn sich herausstellte, daß die 
Beschwerden berechtigt waren. 

2.3.1 Abschiebungsstopps für Kurden, 
Zairer und andere Flüchtlingsgruppen 

Im Berichtszeitraum erreichten den Ausschuß zahl-
reiche Eingaben von Petentinnen und Petenten, die 
sich für einen Erlaß von Abschiebungsstopps zugun-
sten bestimmter Flüchtlingsgruppen einsetzten. Die 
Mehrzahl dieser Petitionen betraf Flüchtlinge aus 

Zaire, Kurden aus der Türkei sowie Deserteure aus 
dem ehemaligen Jugoslawien bzw. aus Bürger-
kriegsgebieten. 

In den vorliegenden Fallen mußte sich der Ausschuß 
aus rechtlichen Gründen darauf beschränken, diese 
Eingaben an die jeweils zuständigen Landesvolks-
vertretungen abzugeben und im übrigen die Peti-
tionsverfahren abzuschließen. Abschiebungsstopps 
bzw. Aufnahme von Flüchtlingen aus humanitären 
Gründen sind nach der 1993 erfolgten Neufassung 
des Ausländerrechts nur in beschränktem Maße 
möglich. Die Zuständigkeit für diese Maßnahmen 
liegt zunächst bei den Bundesländern. Wenn diese 
eine Aufnahme von Flüchtlingen aus humanitären 
Gründen einleiten wollen, wird die Herstellung des 
Einvernehmens mit dem BMI nach § 32 des Auslän-
dergesetzes (AuslG) erforderlich. 

Bei einem Abschiebungsstopp können die einzelnen 
Bundesländer eigenständig die Abschiebung be-
stimmter Flüchtlingsgruppen bis zu einer Dauer von 
sechs Monaten aussetzen. Erst bei Überschreiten die-
ser Dauer ist auch hier die Zustimmung des BMI er-
forderlich. 

Bei den Flüchtlingsgruppen, für die sich die Petentin-
nen und Petenten einsetzten, war jedoch noch in kei-
nem Fall eine solche Beteiligung des BMI erforder-
lich gewesen, da bis dahin kein Bundesland eine der-
artige Initia tive eingeleitet hatte. 

Da der Petitionsausschuß des Deutschen Bundesta-
ges darauf beschränkt ist, das Handeln von Bundes-
behörden zu überprüfen, besitzt er in den Fällen, in 
denen das BMI noch gar nicht durch ein Bundesland 
beteiligt worden ist, keine Zuständigkeit. Für die par-
lamentarische Prüfung des Verhaltens der einzelnen 
Bundesländer sind vielmehr die jeweiligen Landes-
volksvertretungen zuständig, denen der Ausschuß 
deshalb auch diese Eingaben zuleitete. 

Gleichwohl führte er im November 1996 kurzfristig 
eine Anhörung zur Lage für nach Zaire zurückkeh-
rende Flüchtlinge durch, nachdem sich die Situation 
in diesem Land durch die im Herbst einsetzende 
Massenflucht aus Ruanda weiter verschärft hatte. In 
der Anhörung äußerten sich das AA und das BMI zur 
Lageeinschätzung; ein gleichfalls eingeladener Ver-
treter des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen (UNHCR) konnte aufgrund der Kurz-
fristigkeit der Anhörung aus Termingründen an der 
Sitzung nicht teilnehmen. Auch im Fall von Zaire be-
saß der Ausschuß zunächst jedoch keine direkten 
Einflußmöglichkeiten auf das BMI, weil sich bis zur 
Anhörung kein Bundesland mit der Bitte um einen 
längerfristigen Abschiebungsstopp an das BMI ge-
wandt hatte. Der Ausschuß vertagte seine abschlie-
ßende Beratung in das Jahr 1997, um weitere Infor-
mationen einzuholen und in dieser Zeit das Verhal-
ten der Bundesländer abzuwarten. 

2.3.2 Kritik am Asylverfahren 
einer kurdischen Familie aus der Türkei 

Der Petitionsausschuß beschäftigte sich sehr intensiv 
mit dem Fall einer Familie mit türkischer Staatsange

-

hörigkeit und kurdischer Volkszugehörigkeit, die in 
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der Bundesrepublik Deutschland um die Gewährung 
von Asyl bat. 

Der Familienvater hatte unter anderem vorgetragen, 
er sei in der Türkei Ende Dezember 1990 als mut-
maßlicher Sympathisant der PKK für 17 Tage inhaf-
tiert und schwer gefoltert worden. Das Bundesamt 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
(BAFl) hatte die Asylanträge als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt und auch das Vorliegen von Ab-
schiebungshindernissen nach § 53 AuslG verneint. 
Ein später gestellter Asylfolgeantrag wurde vom 
BAFl gleichfalls abgelehnt. Zur Begründung führte 
das BAFl unter anderem aus, ein Mitglied oder Un-
terstützer der terroristischen PKK habe grundsätzlich 
keinen Anspruch auf Asyl. Darüber hinaus sei der 
Vortrag des Familienvaters unglaubhaft; die von ihm 
vorgelegten Dokumente (Haftbefehl, Anklageschrift 
und Vorladungsschreiben) seien gefälscht. 

Die gegen die Bescheide bzw. gegen die Ab-
schiebungsanordnung eingeleiteten Gerichtsverfah-
ren blieben bis hin zum Bundesverfassungsgericht 
letztlich ohne Erfolg. Um der drohenden Abschie-
bung zu entgehen, begaben sich die Petenten zu-
nächst in Kirchenasyl und reisten Ende 1995 in die 
Niederlande aus. 

Bei seiner parlamentarischen Prüfung kam der Aus-
schuß zu dem Ergebnis, daß die Entscheidungen 
des BAFl zu beanstanden waren. So setzte sich der 
Asylerstbescheid zwar recht ausführlich mit der all-
gemeinen Lage in der Türkei auseinander, behan-
delte dann aber das konkrete Vorbringen der Peten-
ten nur äußerst knapp und ging auf die behaupte-
ten Folterungen nicht ein, obwohl entsprechende 
ärztliche Atteste dafür vorlagen. Anders als das 
BAH hielt der Ausschuß den Vortrag der Petenten 
auch keineswegs für zu vage und widersprüch lich. 
Die Meinung des BAFl, daß Mitglieder und Unter-
stutzer der PKK pauschal keinen Anspruch auf Asyl 
bzw. Abschiebungsschutz hätten, war nach Ansicht 
des Ausschusses in dieser allgemeinen Form recht-
lich nicht haltbar. Entsprechend hatte sich zuvor 
bereits der UNHCR gegenüber dem Ausschuß ge-
äußert, der darin einen Verstoß gegen die Genfer 
Flüchtlingskonvention sah. 

Äußerst fragwürdig erschien ihm auch die Wertung 
des BAFl, daß die von den Petenten vorgelegten Be-
weismittel Fälschungen seien. So gelang es im nach-
hinein mit Hilfe der Organisa tion Amnesty Interna-
tional, ein türkisches Urteil gegen den Familienvater 
vorzulegen, das nach Auskunft der Deutschen Bot-
schaft in Ankara als echt anzusehen ist. Aus einer 
der Botschaft vorgelegten Anklageschrift geht - wie 
der Ausschuß weiter feststellte - hervor, daß der Fa-
milienvater sich tatsächlich Ende Dezember 1990 
und im Januar 1991 in Polizeigewahrsam und Unter-
suchungshaft befunden hatte. 

Der Ausschuß sah allerdings keine Möglichkeit 
mehr, das BAFl um eine erneute Prüfung des Sach-
verhalts zu bitten, da die Bescheide mittlerweile 
rechtskräftig geworden waren und selbst die Anru-
fung des Bundesverfassungsgerichts durch die Pe-
tenten im Hauptsacheverfahren erfolglos war. 

Auf Empfehlung des Ausschusses beschloß der Deut-
sche Bundestag, die Petition der Bundesregierung 
- dem BMI sowie dem BAFl - zu überweisen, um auf 
seine Kritik an der Bundesamtsentscheidung be-
sonders aufmerksam zu machen. Des weiteren be-
schloß der Deutsche Bundestag, das Petitionsverfah-
ren aus den dargelegten Gründen im Einzelfall abzu-
schließen. 

2.3.3 Textbausteine in einem Bescheid 
des Bundesamtes für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge 

In einer Petition wurde unter anderem das Verfahren 
des BAFl beanstandet. Der ablehnende Bescheid des 
BAFl bestand - mit Ausnahme dreier handschrift-
licher Zusätze - nur aus Textbausteinen, die lediglich 
auf die allgemeine Situation im Herkunftsland der 
Petenten eingingen. Ihr Vorbringen zu ihrem beson-
deren Verfolgungsschicksal wurde hingegen nicht 
geprüft. 

Zwar sieht es auch der Petitionsausschuß als statthaft 
und sinnvoll an, zu bestimmten Teilen des Beschei-
des auf Textbausteine zurückzugreifen. Insbesondere 
bei allgemeinen Erläuterungen werde sich dies nicht 
vermeiden lassen. Die Verwendung vorformulierter 
Textteile dürfe jedoch nicht zu Lasten einer Prüfung 
des Einzelfalls gehen. Neben den Textbausteinen 
muß nach Auffassung des Ausschusses eine deutlich 
erkennbare Auseinandersetzung mit den individuel-
len Gründen der Asylantragsteller vorhanden sein. 
Eine allgemeine Beschreibung z. B. der Lage im Her-
kunftsland reicht hiernach nicht aus. 

Der Ausschuß wies das BMI bereits in einem frühen 
Stadium des Petitionsverfahrens auf den Fehler hin. 
Daraufhin hob das BAFl, das grundsätzlich densel-
ben Standpunkt vertrat, den mangelhaften Bescheid 
auf, führte eine erneute Prüfung durch und erließ in 
der Folgezeit einen neuen Bescheid, mit dem der 
Fehler behoben wurde. Allerdings reichte der - nun-
mehr vollständig berücksichtigte - Vortrag der Pe-
tenten inhaltlich nicht aus, um zu ihrer Anerkennung 
als Asylberechtigte zu führen. 

Der Petitionsausschuß empfahl daher im Ergebnis, 
das Petitionsverfahren abzuschließen, we il  dem An-
liegen insoweit nicht entsprochen werden konnte. 

2.3.4 Personalreduzierungen beim Bundesamt 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

Ein Bürger beanstandete die Personalpolitik des BMI 
in bezug auf den Personalabbau beim BAFl. 

Der Mitarbeiter dieses Amtes legte dar, daß zur Be-
schleunigung des Asylverfahrens in den Jahren 1992 
und 1993 Personal in erheblichem Umfang für das 
BAFl angeworben worden sei, das nun mit dem Hin-
weis auf die gesunkenen Asylbewerberzahlen wie-
der abgebaut werden solle. Dabei sei der Rückgang 
der Asylbewerberzahlen ja gerade durch Aufstok-
kung des Personals beabsichtigt gewesen. Die jetzi-
gen Probleme seien das Ergebnis einer mehr als frag-
würdigen Personalpolitik. Dieser geplante Personal-
abbau müsse verhindert werden, wobei der Petitions- 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8000 

ausschuß ein besonderes Augenmerk auf die „sozial-
verträgliche" Vorgehensweise beim Personalabbau 
des BAFl legen und dieses auch überwachen solle. 
Er kritisierte zudem, daß in den Jahren 1992 und 
1993 langfristige Beschäftigungsverhältnisse statt be-
fristeter Arbeitsverträge eingegangen worden seien. 

Zu der Eingabe holte der Ausschuß eine Stellung-
nahme des BMI ein. Hierin führte das BMI aus, daß 
das Bundesamt wie keine andere Behörde der Bun-
desverwaltung in den letzten Jahren durch Struktur-
veränderung betroffen gewesen sei. Nach den dra-
matischen Asylbewerberzugangszahlen in der Jah-
resmitte 1992 sei ein Zugang von 450 000 Asyl-
suchenden prognostizie rt  worden. Im Vorjahr seien 
es mit 256 000 Asylsuchenden erheblich weniger ge-
wesen. Daraufhin sei die Personalstärke des BAFl 
von 1 176 auf 3 599 Stellen erhöht worden. Erst im 
Jahr 1994 habe der sichere Trend festgestellt werden 
können, daß die Asylbewerberzahlen zurückgehen 
würden. Das BMI und das BAFl werde alle Anstren-
gungen unternehmen, um insbesondere Kündigun-
gen zu vermeiden. 

Der Ausschuß vermochte das Verhalten des BMI und 
die durchgeführten Personalmaßnahmen nicht zu be-
anstanden. Vielmehr war er der Ansicht, daß das 
BMI auf die eingetretenen Entwicklungen flexibel 
reagiert  habe und bemüht sei, den erforderlichen 
Personalreduzierungen durch Um- und Versetzun-
gen Rechnung zu tragen. Der Ausschuß teilte auch 
nicht die Kritik des Petenten, derzufolge seinerzeit 
nicht genügend Zeitarbeitsverträge abgeschlossen 
worden seien. Vielmehr hielt er die Darlegungen des 
BMI für überzeugend, daß zum Zeitpunkt der Ein-
stellungen in den Jahren 1992 und 1993 die inzwi-
schen eingetretene Entwicklung nicht absehbar ge-
wesen sei. Dessenungeachtet hielt der Ausschuß es 
für erforderlich, daß die Um- und Versetzungen in 
sozialverträglicher Weise vonstatten gehen. Er  be-
grüßte in dieser Hinsicht die Bestrebungen des BMI, 
den persönlichen Belangen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Rechnung zu tragen und eine möglichst 
ortsnahe Verwendung zu sichern. 

Der Ausschuß empfahl daher, die Petition dem BMI 
als Material zu überweisen, damit eine sozialverträg-
liche Lösung für die Bediensteten des BAFl gefunden 
werde. 

2.3.5 Aufenthaltsrecht für ehemalige 
DDR-Vertragsarbeiter aus Angola, Mosambik 
und Vietnam 

Der Petitionsausschuß befaßte sich mit der Eingabe 
eines ehemaligen DDR-Vertragsarbeitnehmers aus 
Mosambik, dem trotz langjährigen Aufenthalts in 
Deutschland die Ausweisung drohte. 

Der Petent, Vertragsarbeitnehmer der DDR bis 1990 
und nach der Wende in Hessen wohnhaft, war wegen 
Diebstahls einer CD im Wert von 32 DM zu einer ge-
ringen Geldstrafe verurteilt worden. Wegen dieser 
vorsätzlichen Straftat drohte dem Petenten die Aus-
weisung aus Deutschland. Grundsätzlich hatte der 
Petent zwar einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbe-
fugnis aus humanitären Gründen. Die Erteilung einer 

Aufenthaltsbefugnis ist nach einem Erlaß des Hessi-
schen Ministeriums des Innern jedoch dann ausge-
schlossen, wenn ein Ausländer wegen einer Vorsatz-
tat bestraft worden ist. Der hessische Erlaß beruht 
auf der Vorgabe des BMI, dessen Einvernehmen für 
ein solches Aufenthaltsrecht aus humanitäten Grün-
den erforderlich ist. 

Aus diesem Grund sah sich der Petitionsausschuß 
des Hessischen Landtags, an den sich der Petent zu-
nächst gewandt hatte, gehindert, ihm zu helfen. 

In seiner zu der Petition eingeholten Stellungnahme 
verwies das BMI darauf, daß bei der Einvernehmens-
erklärung bewußt keine Differenzierung nach Straf-
grund und Strafhöhe getroffen worden sei. Auslän-
der, die eine vorsätzliche Straftat begingen, brächten 
zum Ausdruck, daß sie nicht gewillt seien, sich hin-
reichend zu integ rieren und die deutsche Rechtsord-
nung zu respektieren. 

Diese Ausführungen vermochten den Ausschuß nicht 
zu überzeugen. Er vertrat die Auffassung, daß diese 
Handhabung nicht sachgerecht sei und überdies im 
Widerspruch zu ähnlichen ausländerrechtlichen Re-
gelungen stehe. So habe das BMI bei der im Jahr 
1996 beschlossenen sogenannten Härtefallregelung 
für ausländische Familien mit langjährigem Aufent-
halt in Deutschland, durchaus anerkannt, daß ge-
ringfügige Geldstrafen für die Zuerkennung eines 
Aufenthaltsrechts außer Betracht bleiben könnten. 
Hinzu komme, daß der Diebstahl geringwertiger 
Sachen im Strafgesetzbuch nur sehr gering sanktio-
niert sei. Der Verlust des Aufenthaltsrechts als weite-
re, indirekte Sanktion wäre demgegenüber unver-
hältnismäßig, zumal sie den Ausländer in seiner Exi-
stenz treffe. Nach Ansicht des Ausschusses sollte 
vielmehr bei der Beurteilung der sozialverträglichen 
Integration die Geringfügigkeit der Straftat und die 
Frage eventueller Vorstrafen zukünftig berücksich-
tigt werden. 

Der Ausschuß hielt daher die Einverständniserklä-
rung des BMI grundsätzlich für beanstandenswert, 
soweit sie bei dem Kriterium „vorsätzliche Straftat" 
nicht in der oben beschriebenen Weise differenzie rt . 
Auf den Vorschlag des Petitionsausschusses hin 
überwies der Deutsche Bundestag die Eingabe dem 
BMI zur Erwägung mit dem Ziel, hinsichtlich der Ein-
vernehmenserklärung nach Möglichkeiten der Ab-
hilfe zu suchen. 

Das BMI hat dem Ausschuß zwischenzeitlich mit-
geteilt, daß die Bleiberechtsregelung für ehema-
lige Vertragsarbeitnehmer zwischenzeitlich erweitert 
worden ist. 

Danach können bei einer vorsätzlichen Straftat Ver-
urteilungen zu Geldsätzen von bis zu 50 Tagessätzen 
außer Betracht bleiben, soweit die Straftat vor dem 
1. Juni 1993 begangen  worden ist. Grund für den 
Stichtag sei, daß ab diesem Datum die Bleiberechts-
regelung in Kraft getreten sei und den Betroffenen 
ab diesem Zeitpunkt die Konsequenzen einer vor-
sätzlichen Straftat klar gewesen sein müsse. 

Für den Petenten führt diese Neuregelung zu dem 
gewünschten Bleiberecht. 
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2.3.6 Integration lange in Deutschland 
lebender Ausländer 

Dem Petitionsausschuß lag eine Bitte vor, lange in 
Deutschland lebenden Ausländern durch Aufent-
haltsverfestigung eine umfassende Integra tion zu er-
leichtern. Der Petent, ein türkischer Staatsbürger, der 
im Alter von neun Jahren nach Deutschland einge-
reist war und zwischenzeitlich die deutsche Staatsan-
gehörigkeit angenommen hatte, bat um Änderung 
verschiedener ausländerrechtlicher Bestimmungen 
aufgrund seiner mit dem geltenden Recht gemachten 
Erfahrungen. 

So schlug er vor, für die Erlangung einer Aufenthalts-
berechtigung, der stärksten Form der Auf enthaltsge-
nehmigung, auf das Mindesterfordernis einer drei-
jährigen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zu ver-
zichten. Viele Ausländer hielten sich aus humanitä-
ren Gründen in Deutschland auf. Sie seien seit mehr 
als zehn Jahren im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis, 
die ihnen aber wegen der Bef ristung nicht die 
Möglichkeit einräume, ihr Leben langfristig zu pla-
nen. Generell müßten die finanziellen Anforderun-
gen zum Erhalt einer Aufenthaltsberechtigung ge-
rade für junge Ausländer herabgesetzt werden. Er 
kritisierte insbesondere das Erfordernis der 60mona-
tigen Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung. 

Das BMI, das vom Ausschuß um Stellungnahme ge-
beten worden war, äußerte sich ablehnend zu den 
vorgeschlagenen Regelungen. Es entspreche der 
schrittweise erfolgenden Aufenthaltsverfestigung ei-
nes Ausländers, vor Erteilung der Aufenthaltsberech-
tigung den Besitz einer unbef risteten Aufenthaltser-
laubnis zu verlangen. Im übrigen seien die Anforde-
rungen an die finanzielle Absicherung des Auslän-
ders im öffentlichen Interesse geboten. Denn die zu-
nehmende Aufenthaltsverfestigung bedeute die end-
gültige Verlagerung des Risikos wirtschaftlicher 
Unterstützungsbedürftigkeit auf die Bundesrepublik 
Deutschland. 

Der Ausschuß war gleichwohl der Ansicht, daß die 
ausländerrechtlichen Regelungen im Lichte der Vor-
schläge des Petenten überprüft werden sollten. Ge-
rade diese Petition zeige sehr deutlich, welche 
Schwierigkeiten in Deutschland aufgewachsene jun-
ge Ausländer aufgrund der geltenden Rechtslage 
haben. 

Im Hinblick auf die im September 1996 noch nicht 
abgeschlossenen Beratungen mehrerer Gesetzesän-
derungen zum Ausländerrecht empfahl der Petitions-
ausschuß daher einstimmig, die Petition den Fraktio-
nen des Bundestages zur Kenntnis zu geben und die 
Eingabe dem BMI als Material für die Novellierun-
gen im Ausländerrecht zu überweisen. 

2.3.7 Einbürgerung einer Iranerin 
unter Hinnahme der doppelten 
Staatsbürgerschaft 

Eine iranische Staatsangehörige bat den Petitions-
ausschuß um Unterstützung bei ihren Einbürge-
rungsbemühungen. 

Die 34 jährige Petentin lebte seit ihrer Geburt in 
Deutschland. Ihr Vater war führendes Mitglied der 
oppositionellen Tudeh Partei im Iran gewesen und 
war im Jahre 1989 an den Folgen von Haft und Folter 
in einem iranischen Gefängniskrankenhaus gestor-
ben. Die Petentin selbst ist nie im Iran gewesen und 
beherrscht auch nicht die Landessprache. Über ihre 
Eltern besitzt sie aber die iranische Staatsangehö-
rigkeit. 

Seit dem Jahr 1991 bemühte sich die Petentin, die 
deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Aufgrund 
ihrer langen Aufenthaltsdauer in Deutschland kam 
eine sogenannte erleichterte Einbürgerung in Be-
tracht. Nach dem Ausländergesetz muß grundsätz-
lich vor einer Einbürgerung die Entlassung aus der 
bisherigen Staatsbürgerschaft erfolgen, damit eine 
Mehrstaatigkeit vermieden wird. Jedoch wird in Aus-
nahmefällen auf dieses Erfordernis verzichtet, etwa 
wenn der Heimatstaat die Entlassung willkürlich ver-
sagt oder die Forderung nach Entlassung eine unzu-
mutbare Härte bedeuten würde. 

Um aus der iranische Staatsbürgerschaft entlassen zu 
werden, hatte sich die Petentin mehrfach an das ira-
nische Generalkonsulat gewandt. Bei zwei Besuchen 
war ihr jedoch bedeutet worden, daß sie als Tochter 
des Regimegegners nicht bzw. nur dann aus der ira-
nischen Staatsbürgerschaft entlassen werde, wenn 
sie zuvor die schriftlichen Hinterlassenschaften ihres 
Vaters übergebe und dessen Freunde verrate. Dazu 
war die Petentin nicht bereit. Die für die Einbürge-
rung zuständige Landesbehörde hatte sich hiernach 
zweimal an das BMI mit der Bitte um Zustimmung 
zur Einbürgerung unter Hinnahme der Mehrstaatig-
keit gewandt. Das BMI hatte jedoch die Bemühun-
gen der Petentin um Entlassung als nicht ausrei-
chend angesehen und deshalb seine Zustimmung 
verweigert. 

Der Ausschuß war nach seiner parlamentarischen 
Prüfung der Ansicht, daß die Petentin einen An-
spruch auf Einbürgerung unter Hinnahme der Mehr-
staatigkeit habe. Aufgrund der besonderen Vorge-
schichte könnten ihr weitere Entlassungbemühun-
gen nicht mehr abverlangt werden. Es müsse auf-
grund der wiederholten Äußerungen der Konsular-
beamten davon ausgegangen werden, so der Aus-
schuß, daß der Antrag der Petentin nicht bzw. verzö-
gert und ohne Aussicht auf Erfolg bearbeitet werde. 
Des weiteren wies der Ausschuß darauf hin, daß die 
Petentin nach Einschätzung des Berliner Verfas-
sungsschutzes bei ihrem letzten Besuch im Konsulat 
mit nachrichtendienstlichen Mitteln behandelt wor-
den sei. Dieser habe ihr daraufhin geraten, der vom 
Iran geforderten Hinterlegung ihrer Fingerabdrücke 
nicht nachzukommen, da in ihrem Fall eine erhebli-
che Mißbrauchsgefahr bestünde. Der Ausschuß war 
der Ansicht, daß der Petentin auch aus diesem Grund 
ein Fortführen ihrer Bemühungen um Entlassung aus 
der iranischen Staatsangehörigkeit nicht weiter zu-
zumuten war. 

Der Ausschuß wies überdies auf die besondere Le-
bensgeschichte der Petentin hin, die seit ihrer Geburt 
im deutsch-europäischen Kulturkreis aufgewachsen 
und hier sozialisiert sei, so daß an ihre Entlassungs- 
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bemühungen nicht dieselben hohen Anforderungen 
gestellt werden könnten wie bei einem Iraner, der im 
persischen bzw. islamischen Kulturkreis aufgewach-
sen sei. So habe die Petentin mit Recht darauf ver-
wiesen, daß es gegen ihre in Artikel 4 des Grundge-
setzes verankerte Religionsfreiheit verstoße, wenn 
ihr vom Iran abverlangt werde, sich gegen ihre Über-
zeugung im Schleier fotografieren zu lassen. Ebenso-
wenig sei ihr zuzumuten, eine fremde Sprache zu er-
lernen, nur um den Entlassungsantrag formal richtig 
ausfüllen zu können. In diesem Zusammenhang be-
tonte der Ausschuß, daß zwar an dem Prinzip der 
Vermeidung von Mehrstaatigkeit grundsätzlich fest-
zuhalten sei. Dies dürfe aber nicht dazu führen, daß 
deutsche Behörden die Befolgung von überhöhten 
Ausbürgerungsanforderungen eines anderen Staates 
verlangten, wenn die geforderten Handlungen im er-
heblichen Widerspruch zur Werteordnung der Bun-
desrepublik Deutschland ständen. 

Er sprach sich deshalb einstimmig dafür aus, die Peti-
tion der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu 
überweisen. 

In der Antwort auf den Beschluß des Deutschen Bun-
destages teilte das BMI mit, daß nunmehr gegenüber 
der zuständigen Landesbehörde die Zustimmung zur 
Einbürgerung der Petentin unter Hinnahme der 
Mehrstaatigkeit für den Fall erteilt habe, daß die 
Landesbehörden die übrigen gesetzlichen Einbürge-
rungsvoraussetzungen als erfüllt ansähen. 

Damit ist dem Anliegen der Petentin auf Bundes-
ebene voll entsprochen worden. 

2.3.8 Anerkennung eines 95 jährigen 
als Spätaussiedler 

Ein aus Rumänien stammender 95jähriger Bürger 
jüdischen Glaubens bat den Petitionsausschuß um 
Hilfe bei der Anerkennung als Spätaussiedler durch 
das Bundesverwaltungsamt (BVA). 

Der wegen seines hohen Alters gebrechliche und 
hilfsbedürftige Petent hielt sich bereits seit August 
1994 in der Bundesrepublik Deutschland bei seinem 
Sohn auf. Gegen die in seinem Anerkennungsverfah-
ren als Spätaussiedler ergangenen ablehnenden Ent-
scheidungen hatte er Klage beim Verwaltungsgericht 
Köln erhoben. Ein vom Gericht vorgeschlagener Ver-
gleich, der die Erteilung eines Aufnahmebescheides 
vorgesehen hatte, war jedoch nicht zustande gekom-
men. Der Petent bat im Hinblick auf die -  lange Pro-
zeßdauer und sein hohes Alter um eine Entscheidung 
im Wege des Petitionsverfahrens. 

In mehreren vom Ausschuß eingeholten Stellung-
nahmen führte das BMI aus, daß wegen des hohen 
Alters des Petenten und seines Gesundheitszustan-
des Härtegründe zwar unzweifelhaft vorlägen. Der 
Petent habe jedoch weder sein Bekenntnis zum deut-
schen Volkstum noch Benachteiligungen aufgrund 
seiner deutschen Volkszugehörigkeit glaubhaft ma-
chen können. Da der Petent jüdischen Glaubens sei, 
sei entscheidend, ob er sich in der Zeit bis zum Stich-
tag am 30. Januar 1933 zum deutschen Volkstum be-
kannt habe. Die vom BVA eingeschaltete Heimataus-
kunftsstelle habe jedoch keine Zeugen finden kön-

nen, denen die Familie des Petenten bekannt gewe-
sen wäre. 

Der Ausschuß nahm - ebenso wie das BMI - an, daß 
hier unzweifelhaft ein Härtefall vorliege. Entgegen 
der Auffassung des BMI hielt der Ausschuß aber 
auch die rechtlichen Voraussetzungen, die für eine 
Anerkennung als Spätaussiedler maßgeblich sind, 
für gegeben. 

So gelangte der Ausschuß zu der Überzeugung, daß 
das erforderliche Bekenntnis zum deutschen Volks-
tum bei dem Petenten durchaus vorläge. Der Petent 
spreche fließend deutsch und sei bis zu seiner Na

-

mensänderung im Jahr 1947 wegen seines deutschen 
Namens auch als Deutscher nach außen erkennbar 
gewesen. Es dürfe dem Petenten nicht zum Nachteil 
gereichen, daß die von ihm benannten Zeugen erst 
nach dem 30. Januar 1933 geboren seien. Auch sei 
zu bedenken, daß es dem Petenten aufgrund seines 
hohen Alters nur schwerlich möglich sei, Zeugen zu 
finden, die etwas über sein Bekenntnis zum deut-
schen Volkstum bis zum 30. Januar 1933 aussagen 
könnten. Überdies sei nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung auch ein nach dem Stichtag vom 
30. Januar 1933 abgelegtes Bekenntnis von Bedeu-
tung. Im Hinblick auf den im Vertriebenenrecht gel-
tenden Grundsatz, daß bei einem unverschuldeten 
Beweisnotstand auch Darstellungen, die nur vom An-
tragsteller vorgetragen werden, als Tatsache aner-
kannt werden können, könne hier bei wohlwollender 
Prüfung von einem Bekenntnis des Petenten zum 
deutschen Volkstum ausgegangen werden. 

Der Ausschuß hielt darüber hinaus auch das Erfor-
dernis erlittener Benachteiligungen aufgrund deut-
scher Volkszugehörigkeit für gegeben. Er hielt die 
Ausführungen des Petenten für überzeugend, daß 
dieser unter der Vereinsamung als Folge der Aus-
siedlung der deutschen Volksgruppe gelitten habe. 
In diesem Zusammenhang gab der Ausschuß zu be-
denken, daß die Anforderungen an die glaubhaft zu 
machenden Benachteiligungen bei Personen, denen 
ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum in der Ge-
genwart nicht mehr zugemutet werden könne, nicht 
allzu hoch angesetzt werden dürften. 

Der Ausschuß hielt es nach alledem für geboten, daß 
das BMI dem Petenten möglichst umgehend einen 
Aufnahmebescheid als Spätaussiedler erteilt, und 
empfahl, die Petition der Bundesregierung zur Be-
rücksichtigung zu überweisen. 

Wie das BMI mitteilte, wurde dem Petenten mittler-
weile ein Aufnahmebescheid erteilt. Dem Anliegen 
des Petenten wurde demnach voll entsprochen. 

2.3.9 Durchführung eines Sprachtests 
im Vertriebenenverfahren 

Ein Spätaussiedler, der im Jahr 1994 aus Kasachstan 
in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war, 
wandte sich an den Petitionsausschuß, weil das BVA 
den Antrag seiner Tochter auf Aufnahme als Aus-
siedlerin abgelehnt hatte. Er äußerte sein Unver-
ständnis über diese Entscheidung, da seine Tochter 
wegen ihres deutschen Nationalitäteneintrags in ih-
rem Inlandspaß ihren Arbeitsplatz und ihre Wohnung 
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in Kasachstan verloren habe und deshalb in Rußland 
ebenfalls ohne festen Wohnsitz und ohne Arbeit le-
ben müsse. Den Aufnahmeantrag für seine Familie 
habe seine Schwester als Bevollmächtigte einge-
reicht, die fälschlicherweise angegeben habe, die 
Tochter beherrsche die deutsche Sprache nicht. Auf-
grund dieser Antragsangaben war das BVA davon 
ausgegangen, die Tochter des Petenten habe keine 
prägend deutsche Erziehung genossen und hatte 
daraufhin den Aufnahmeantrag im Jahr 1992 abge-
lehnt. 

In einer zu der Eingabe eingeholten Stellungnahme 
des BMI äußerte sich dieses zunächst ablehnend. Die 
Tochter habe den nach dem Bundesvertriebenenge-
setz erforderlichen Nachweis der Hinwendung zum 
deutschen Volkstum nicht erbracht. Hiergegen sprä-
che vor allen Dingen, daß ihre Muttersprache rus-
sisch sei, sie die deutsche Sprache nicht beherrsche 
und auch keine prägende Erziehung durch den deut-
schen Vater genossen hätte. Ein solcher Nachweis sei 
aber erforderlich gewesen, da die Tochter erst nach 
den Vertreibungsmaßnahmen gegen Deutsche gebo-
ren sei und sie von daher kein eigenes Bekenntnis 
zum Deutschtum ablegen könne. Nach den Angaben 
im Aufnahmebescheid habe das BVA davon ausge-
hen müssen, daß diese Voraussetzungen zur Aufnah-
me als Aussiedlerin bei der Tochter nicht vorlägen. 

Der Petent, dem Gelegenheit zu ergänzenden Äuße-
rungen gegeben worden war, betonte noch einmal in 
seinem Antwortschreiben, daß seine Tochter deutsch 
spreche. Dies nahm der Ausschuß zum Anlaß, beim 
BMI zur Klärung der Angaben die Durchführung ei-
nes Sprachtests anzuregen. Bei dem daraufhin in ei-
ner Außenstelle des BVA durchgeführten Sprachtest 
wurde festgestellt, daß die Tochter fast a lles in 
Deutsch versteht und ihr deutschsprachiger Wo rt

-schatz für ein einfaches Gespräch ausreicht. Das be-
reits abgeschlossene Verfahren wurde noch einmal 
aufgegriffen und der Tochter des Petenten ein Auf-
nahmebescheid als Aussiedlerin erteilt. 

Dem Anliegen des Petenten konnte somit voll ent-
sprochen werden. 

2.3.10 Wirkung der Antragstellung 
auf Eingliederungshilfe bei Miterben 

Mehrere Bürger aus den neuen Bundesländern 
wandten sich an den Petitionsausschuß mit der 
Bitte, ihnen bei der Durchsetzung von Ansprüchen 
auf Eingliederungshilfe nach dem Häftlingshilfe-
gesetz (HHG) für ihre Geschwister behilflich zu sein. 

Als Erben von politischen Gefangenen, die in der 
ehemaligen DDR inhaftiert gewesen waren, hatten 
die Petenten in den Jahren 1991 und 1992 Anträge 
auf Zahlung von Eingliederungshilfe bei der zustän-
digen Stiftung für ehemalige politische Häftlinge ge-
stellt. In ihren Anträgen gaben die Petenten ihre Ge-
schwister als Miterben an. Die Geschwister selbst 
stellten keine Anträge. Mit Ablauf des Jahres 1994 
verstrich die Frist, bis zu der die Anträge nach dem 
HHG gestellt werden konnten. Im Jahr 1995 bewil-

ligte die Stiftung den Antragstellern den ihnen zuste-
henden Anteil der vererbten Eingliederungshilfe. 

Die Geschwister hingegen gingen leer aus. Die Pe-
tenten machten geltend, sie seien davon ausgegan-
gen, daß aufgrund ihrer Antragsangaben die An-
sprüche a ller Erbberechtigten berücksichtigt wür-
den. Sie beanstandeten, daß die Stiftung sie nicht auf 
das Erfordernis eigener Anträge für ihre Geschwister 
aufmerksam gemacht hatte. 

In den vom Ausschuß eingeholten Stellungnahmen 
äußerte sich das BMI ablehnend gegenüber dem An-
liegen. Es seien jeweils nur die Petenten als Antrag-
steller aufgetreten. Aus den auszufüllenden Antrags-
formularen sei klar ersichtlich gewesen, daß sich das 
Antragsbegehren lediglich auf einen Antragsteller 
bezogen habe. Die Angaben bezüglich eventuell 
noch vorhandener Miterben sowie der vorzulegende 
Erbschein seien nur zum Nachweis der Höhe des An-
teils an den vererbbaren Eingliederungshilfen erfor-
derlich gewesen. 

Der Ausschuß vermochte die ablehnende Haltung 
des BMI nicht nachzuvollziehen. Er war vielmehr der 
Meinung, daß auch den Geschwistern der Petenten 
Eingliederungshilfen hätten gewährt werden müs-
sen. Der Ausschuß vertrat die Auffassung, daß die 
Antragsformulare mißverständlich und irreführend 
formuliert worden waren. So sei nach den Namen der 
Miterben unter Nennung der jewei ligen Adressen 
gefragt worden. Auch hätten die Petenten genau an-
geben müssen, ob, wann und wo bereits Anträge 
nach dem HHG von den Miterben gestellt worden 
waren. Einen Hinweis darauf, daß von diesem Antrag 
die Miterben nicht umfaßt seien, habe das Antrags-
formular dagegen nicht enthalten. Der Ausschuß 
hielt daher den Vortrag der Petenten für überzeu-
gend, daß sie sowie ihre Geschwister davon ausge-
gangen seien, ihre Anträge würden auch die der Ge-
schwister umfassen. Er beanstandete ferner, daß die 
Stiftung weder in der Eingangsbestätigung noch 
während des Bewilligungsverfahrens einen entspre-
chenden Hinweis gegeben hatte. 

Der Ausschuß war daher der Auffassung, daß den 
Geschwistern der Petenten die ihnen zustehenden 
Eingliederungshilfen als Erben ehemaliger politi-
scher Häftlinge gewährt werden sollten. Er empfahl 
daher, die Petition der Bundesregierung - dem 
BMI - zur Erwägung zu überweisen. 

In einer Zwischennachricht teilte das BMI mit, daß 
dem Anliegen einer Petentin bereits entsprochen 
worden sei. Im Falle des anderen Petenten sei nun-
mehr das Land Mecklenburg-Vorpommern zustän-
dig. Das BMI habe sich aber gegenüber dem Land 
mit einer Härteentscheidung zugunsten des Petenten 
einverstanden erklärt. Die Prüfung des Landes sei 
noch nicht abgeschlossen. 

2.3.11 Gewährung von Beihilfe 
für Säuglings- und Kleinkinderausstattung 

Ein im öffentlichen Dienst beschäftigtes Ehepaar 
wandte sich in einer Beihilfeangelegenheit an den 
Petitionsausschuß. Den Eheleuten war aus Anlaß der 
Geburt ihrer Tochter nur die Hälfte der einem Beihil-
feberechtigten zustehenden Säuglings- und Klein-
kinderausstattung gewährt worden. Hierdurch fühl- 
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ten sich die halbtags als Angestellte beschäftigte 
Ehefrau und ihr vollzeitbeschäftigter Ehemann unge-
rechtfertigt benachteiligt. 

Fur die nur anteilige Gewährung der Beihilfe für 
Säuglings- und Kleinkinderausstattung war der 
Wortlaut des § 11 Abs. 2 der Beihilfevorschriften ent-
scheidend. Dieser sah vor, daß im Falle der Beihilfe-
berechtigung beider Elternteile die Beihilfe für die 
Säuglings- und Kleinkinderausstattung in Höhe von 
250 DM der Mutter zu gewähren sei. Da bei teilzeit-
beschäftigten Angestellten nur ein anteiliger An-
spruch auf Beihilfe entsprechend der vereinbarten 
wöchentlichen Arbeitszeit besteht, wurde der halb-
tags arbeitenden Mutter nur die Hälfte der Beihilfe 
für Säuglings- und Kleinkinderausstattung in Höhe 
von 125 DM gewährt. Die Petenten trugen vor, daß 
diese Regelung alle im öffentlichen Dienst beschäf-
tigten Ehepaare benachteilige, bei denen der Ehe-
mann bzw. Vater des Kindes vollbeschäftigt und die 
Ehefrau bzw. Mutter des Kindes nur teilzeitbeschäf-
tigt sei. Dies sei mit der politischen Zielsetzung, Teil-
zeitarbeit im öffentlichen Dienst zu fördern, nicht zu 
vereinbaren. Wäre die Ehefrau im öffentlichen Dienst 
wie ihr Ehemann vollzeitbeschäftigt, so würde die 
volle Beihilfe gewährt. Gleiches würde auch dann 
gelten, wenn sie gar nicht im öffentlichen Dienst be-
schäftigt wäre. 

Das zu der Pe tition um Stellungnahme gebetene BMI 
entsprach dem Anliegen der Petenten und änderte 
§ 11 Abs. 2 Satz 3 der Beihilfevorschriften zum 1. Juli 
1996. Es wurde ein Wahlrecht eingeführt, mit dem 
gewährleistet ist, daß die Pauschalbeihilfe im vorlie-
genden Fall künftig in voller Höhe geltend gemacht 
werden kann. Zwar gelte die Vorschrift noch nicht 
für die Zeit vor dem 1. Juli 1996. Im Hinblick auf das 
mit der Rechtsänderung gewollte Ergebnis und das 
noch anhängige Widerspruchsverfahren der Peten-
ten veranlaßte das BMI, daß dem Ehemann aus-
nahmsweise die andere Hälfte der Pauschalbeihilfe 
in Höhe von 125 DM gezahlt wurde. 

Somit konnte dem Anliegen der Petenten entspro-
chen werden. 

2.3.12 Anrechnung einer Tätigkeit in der ehemaligen 
DDR als Beschäftigungszeit nach 
dem Bundesangestelltentarif-Ost (BAT-O)  

Ein Angestellter der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes wandte sich an den Petitionsaus-
schuß, da seine in der ehemaligen DDR ausgeübte 
Tätigkeit nicht als Beschäftigungszeit nach dem 
BAT-O berücksichtigt worden war. In der DDR war er 
beim Seehydrographischen Dienst der Nationalen 
Volksarmee in Warnemünde beschäftigt gewesen. 
Die gleiche Tätigkeit übte er ab dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik Deutschland zum 3. Oktober 
1990 aus. Seine oberste Beschäftigungsbehörde war 
nunmehr das Bundesministerium für Verkehr. Ob-
wohl er bei der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
des Bundes die gleiche Tätigkeit wie zuvor in der 
DDR ausübte, hatte das BMI als zuständige Behörde 
einer Anerkennung dieser Zeit als Beschäftigungs-
zeit nach dem BAT-O nicht zugestimmt. 

In einer zu der Eingabe eingeholten Stellungnahme 
führte das BMI zunächst aus, daß die Berücksichti-
gung einer im Soldatenverhältnis verbrachten Zeit 
tarifvertraglich ausgeschlossen sei. Dies gelte sowohl 
für Soldaten der ehemaligen Nationalen Volksarmee 
als auch für Bundeswehrsoldaten. Mit dieser ableh-
nenden Antwort gab sich der Petent jedoch nicht zu-
frieden. Er verwies auf einen Kollegen, der die beim 
Seehydrographischen Dienst zurückgelegte Tätig-
keit als beamtenrechtliche Dienstzeit angerechnet 
bekommen hatte. Außerdem habe er beim Seehydro-
graphischen Dienst keine militärischen Aufgaben 
wahrgenommen, sondern nichtmilitärische Aufgaben 
im Bereich des nautischen Dienstes, insbesondere 
des Schiffahrtszeichenwesens, ausgeübt, die seiner 
jetzigen Verwendung inhaltlich genau gleichkämen. 

Der Ausschuß bat das BMI um nochmalige Prüfung. 
Daraufhin erklärte sich dieses unter Würdigung der 
besonderen Umstände des Einzelfalles bereit, sein 
Einverständnis zur Anrechnung der vom Petenten 
beim Seehydrographischen Dienst der DDR ver-
brachten Zeit zu geben. Nach Mitteilung des BMI sei 
für diese Entscheidung zugunsten des Petenten maß-
geblich gewesen, daß der Arbeitsplatz und die Ar-
beitsaufgaben nicht entfallen seien und daß der Pe-
tent für eine nahtlose Weiterführung der Aufgaben 
als Fachkraft sofort zur Verfügung gestanden habe. 

Dem Anliegen des Petenten konnte somit voll ent-
sprochen werden. 
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2.4 Bundesministerium 
der Justiz (BMJ) 

Im Jahr 1996 war für den Geschäftsbereich des BMJ 
ein Zuwachs von Eingaben zu verzeichnen (1554 
Eingaben im Vergleich zu 1378 Eingaben im Vor-
jahr). Der prozentuale Anteil der Petitionen erhöhte 
sich damit auf 10,68 v. H. 

Einen Schwerpunkt der Eingaben bildete die Kritik 
an der Erhöhung von Nutzungsentgelten für Freizeit-
grundstücke, die sogenannte Datschen, in der ehe-
maligen DDR. Nach wie vor ein „Dauerbrenner" 
waren Petitionen, die die Enteignungen aus den Jah-
ren 1945 bis 1949 auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR betreffen, die seinerzeit auf besatzungsrecht-
licher Grundlage erfolgten. 

Die verstärkt im vergangenen Jahr bekannt gewor-
denen furchtbaren Verbrechen des Kindesmiß-
brauchs bewegten eine Vielzahl von Menschen. Sie 
forde rten den Ausschuß auf, die Gesetzeslage in der 
Weise zu ändern, daß in diesem Bereich mehr Sicher-
heit für die Kinder geschaffen werde. Ebenfalls 
befaßt war der Ausschuß weiterhin mit Eingaben, 
welche die Strafbarkeit der Vergewaltigung und der 
sexuellen Nötigung in der Ehe zum Gegenstand 
hatten. 

2.4.1 Abschaffung der lebenslangen 
Freiheitsstrafe 

Eine Organisation, die sich für Grundrechte und 
Demokratie einsetzt, forde rte die Abschaffung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe und eine entsprechende 
Änderung des Grundgesetzes. Unterstützt wurde die 
Petition von 4 387 Bürgerinnen und Bürger durch 
Unterschriftenlisten sowie von 13 weiteren Organi-
sationen. 

Die Petentinnen und Petenten trugen vor, die lebens-
lange Freiheitsstrafe verstoße gegen Grund- und 
Menschenrechte und sei mit dem Grundsatz der 
Unantastbarkeit der Menschenwürde unvereinbar. 
Sie bezweifelten die präventive Wirkung der lebens-
länglichen Freiheitsstrafe und argumentierten, daß in 
Gesellschaften, in denen die lebenslängliche Frei-
heitsstrafe abgeschafft worden sei, Tötungsdelikte 
nicht zugenommen hätten. Der Maßstab für die An-
erkennung des Lebens als höchstem Wert werde 
nicht durch das Strafrecht vermittelt, so behaupteten 
sie. 

Der Petitionsausschuß vermochte sich dieser Auff as

-

sung  nicht anzuschließen. 

Unter Einbeziehung einer Stellungnahme des BMJ 
hob er hervor, daß gerade eine so schwerwiegende 
Strafe wie die lebenslange Freiheitsstrafe besonders 
geeignet sei, im Bewußtsein der Bevölkerung die Er-
kenntnis zu festigen, daß das menschliche Leben ein 
besonders wertvolles und unersetzliches Rechtsgut 
sei, das besonderen Schutz und allgemeine Achtung 
und Anerkennung verdiene. Durch die Bildung die-
ses Bewußtseins werde in der Bevölkerung allgemein 

die Hemmung erhöht, menschliches Leben zu ge-
fährden, insbesondere aber vorsätzlich zu vernichten. 
Er schloß sich insofern der Argumentation des Bun-
desverfassungsgerichts an, das sich bereits im Jahr 
1977 grundlegend zu dieser Problematik geäußert 
hat (vgl. BVerfGE 45, S. 187, 256 ff.). 

Schließlich wies der Ausschuß auf eine Entscheidung 
der Europäischen Kommission für Menschenrechte 
aus dem Jahr 1989 hin. Nach Ansicht dieser Kommis-
sion, die über die Einhaltung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) wacht, verstößt die 
lebenslange Freiheitsstrafe nicht gegen die EMRK, 
die unter anderem jegliche unmenschliche oder 
erniedrigende Strafe verbietet. 

Da der Ausschuß die Forderung nach Abschaffung 
der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht zu unterstüt-
zen vermochte, empfahl er, das Petitionsverfahren 
abzuschließen. 

2.4.2 Überwachung von Gesprächen 
Abgeordneter mit Strafgefangenen 

Ein Mitglied des Bundestages beklagte sich darüber, 
daß ein Gespräch mit einem Strafgefangenen nur bei 
gleichzeitiger Überwachung durch die Staatsanwalt-
schaft erlaubt worden sei. 

Er hielt dies mit der Würde des Parlaments und sei-
ner Mitglieder für nicht vereinbar, weil dadurch auf 
diese der Verdacht fiele, potentielle „ Verdunklungs-
helfer " von Strafgefangenen zu sein. Er forde rte des-
halb, Mitgliedern des Bundestages den Besuch bei 
Strafgefangenen ohne Überwachung zu erlauben. 

Zuvor hatte der Petent den Rechtsausschuß um Prü-
fung gebeten, ob eine Rechtsänderung dahin gehend 
möglich sei, daß sich Mitglieder des Europäischen 
Parlaments, des Bundestages und des Landtages un-
gehindert mit Strafgefangenen unterhalten könnten. 
Die Ermittlungen hierzu ergaben, daß der Gesetzge-
ber nach eingehenden Beratungen bei der Schaffung 
des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) nur Verteidiger-
besuche von der Überwachung ausnehmen wollte, 
um der großen Bedeutung eines ungehinderten Ver-
kehrs mit einem inhaftierten Mandanten Rechnung 
zu tragen. Für Rechtsanwälte und Notare hatte der 
Gesetzgeber im Hinblick darauf, daß der betroffene 
Personenkreis nicht überschaubar ist und wegen der 
damit verbundenen Sicherheitsrisiken einen Verzicht 
auf die Überwachung verworfen. Eine generelle Pri-
vilegierung von Abgeordnetenbesuchen war im da-
maligen Gesetzgebungsverfahren nicht in Erwägung 
gezogen worden. Zum Schutze des Petitionsrechtes 
waren lediglich Schreiben von Strafgefangenen an 
Mitglieder der Volksvertretungen von Bund und Län-
dern von der Überwachung ausgenommen (§ 29 
Abs. 2 StVollzG), um Mißbrauchsmöglichkeiten ge-
ring zu halten. 

Auf die Bitte des Petitionsausschusses hin, ermittelte 
das BMJ die Besuchsregelungen in den einzelnen 
Bundesländern mit folgendem Ergebnis: In allen 
Bundesländern - mit Ausnahme von Bayern - haben 
Mitglieder von Petitionsausschüssen und Bürgerbe-
auftragte sowie Mitglieder von mit dem Strafvollzug 
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befaßten Gremien die Möglichkeit des jederzeitigen 
genehmigungsfreien Zutritts zu den Justizvollzugs-
anstalten. Gespräche mit Strafgefangenen finden 
dabei ohne Überwachung und ohne Anwesenheit 
von Vollzugsmitarbeitern statt. 1m Land Berlin ist 
sogar allen Mitgliedern des Abgeordnetenhauses der 
Besuch von Strafgefangenen ohne Erlaubnis gestat-
tet. Dagegen muß in Bayern der Petitionsausschuß 
die Staatsregierung um eine entsprechende Erlaub-
nis ersuchen. 

In Anlehnung an die landesrechtlichen Regelungen 
bestand bei den Mitgliedern des Petitionsausschus-
ses Einigkeit darüber, daß auch ihnen ein genehmi-
gungsfreier und unüberwachter Besuch bei Straf-
gefangenen eingeräumt werden sollte. Nach ihrer 
Auffassung stellten sie einen überschaubaren Perso-
nenkreis dar, so daß Sicherheitsrisiken nahezu aus-
geschlossen werden könnten. Zudem gehöre es zur 
Wahrung des Petitionsrechts, einem Gefangenen in 
einer ihn betreffenden Petitionsangelegenheit ein 
unüberwachtes Gespräch mit einem Mitglied des 
Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages zu 
ermöglichen. 

Nicht befürworten konnte der Ausschuß die weiter-
gehende Forderung, solche Befugnisse auf alle Mit-
glieder des Bundestages auszudehnen, da diesen 
sonst mehr Rechte eingeräumt würden als dem über-
wiegenden Teil der Abgeordneten der Bundesländer. 
Jedoch seien auch Mitglieder des Bundestages, die 
nicht dem Petitionsausschuß angehörten, nicht ganz 
ohne Einflußmöglichkeiten, denn sie könnten die 
dem Petitionsausschuß angehörenden Kolleginnen 
und Kollegen ihrer Fraktionen bzw. Gruppen bitten, 
die Interessen von Strafgefangenen wahrzunehmen. 

Eine Änderung der besonderen Besuchsregeln für 
Untersuchungsgefangene, wonach der jeweilige 
Besuch der Zustimmung des Richters oder des 
Staatsanwaltes bedarf, hielt der Ausschuß zur Ver-
meidung der Gefährdung des Zwecks der Unter-
suchungshaft für nicht angezeigt. 

Der Ausschuß empfahl, die Petition der Bundesregie-
rung - dem BMJ - zur Erwägung zu überweisen 
mit der Bitte zu prüfen, inwieweit durch gesetz-
liche Maßnahmen den Mitgliedern des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages ein genehmi-
gungsfreies und unüberwachtes Besuchsrecht bei 
Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten einge-
räumt werden kann. Ferner empfahl er, die Peti-
tion den Fraktionen des Bundestages insoweit zur 
Kenntnis zu geben, weil sie für eine parlamenta-
rische Initiative geeignet erschien. Im übrigen schlug 
er vor, das Petitionsverfahren abzuschließen. 

Das BMJ wurde zwischenzeitlich erneut um Abgabe 
einer Stellungnahme gebeten. Nach Eingang dieser 
Stellungnahme wird das Anliegen erneut dem Aus-
schuß zur Prüfung vorgelegt. 

2.4.3 Recht auf Akteneinsicht für Beschuldigte 

Ein Bürger bemängelte, daß § 147 der Strafprozeß-
ordnung (StPO) lediglich den Verteidigern eines Be-
schuldigten Akteneinsicht in die Strafakte gewähre, 
nicht aber dem Beschuldigten selbst. Dies sei jedoch 

im Hinblick auf den durch die Verfassung garantier-
ten Anspruch auf rechtliches Gehör dringend gebo-
ten. Im Zeitalter von Kopiergeräten, so legte er dar, 
sei die Übersendung der Strafakte in Kopie an den 
Angeklagten auch kein tatsächliches Problem. Mit 
seiner Eingabe an den Petitionsausschuß bat er um 
entsprechende Änderung der StPO. 

Die parlamentarische Prüfung des Anliegens ergab, 
daß lediglich die Richtlinien für das Strafverfahren 
und Bußgeldverfahren (RiStBV) die Kenntnisgabe 
von Aktenteilen in Form von Abschriften oder 
Ablichtungen vorsehen. Voraussetzung hierfür ist, 
daß der Beschuldigte sein berechtigtes Interesse an 
der Auskunftserteilung darlegt und im übrigen keine 
Bedenken bestehen (Nummer 185 Abs. 4 RiStBV). 

Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
vermochte der Petitionsausschuß durch die derzei-
tige Rechtslage nicht zu erkennen. Da das BMJ auf 
Anfrage jedoch mitgeteilt hatte, daß es beabsichtige, 
die StPO entsprechend der Regelung der Num-
mer 185 Abs. 4 RiStBV zu ergänzen und ihr damit 
Gesetzesrang zu verleihen, empfahl er, die Petition 
der Bundesregierung - dem BMJ - zu überweisen, 
damit sie in die dortigen Überlegungen mit einbezo-
gen werden könne. Ferner empfahl er, die Pe tition 
den Fraktionen des Bundestages zur Kenntnis zu ge-
ben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische 
Initiative geeignet erschien. 

2.4.4 Kein Zeugnisverweigerungsrecht 
für Mitglieder von Drogen-Selbsthilfegruppen 

Ein Mitglied einer Elterninitiative schlug vor, das 
Zeugnisverweigerungsrecht für Mitarbeiter aner-
kannter Drogen-Beratungsstellen auch auf die Mit-
glieder von entsprechenden Selbsthilfegruppen aus-
zudehnen. Diese unterlägen den gleichen Konflikt-
situationen wie die Mitarbeiter von anerkannten 
Beratungsstellen. Das System der Selbsthilfegruppen 
würde zusammenbrechen, wenn ihren Mitarbeitern 
nicht ein gleiches Zeugnisverweigerungsrecht zuge-
billigt würde. 

Der Petitionsausschuß vermochte das Anliegen nicht 
zu unterstützen. Der Gesetzgeber hatte erst im Jahr 
1992 die Möglichkeit der Zeugnisverweigerung für 
Mitglieder staatlich anerkannter Drogen-Beratungs-
stellen eingeführt. Er hatte sich dabei von dem 
Grundgedanken leiten lassen, daß Zeugnisverweige-
rungsrechte Ausnahmen von der grundsätzlichen 
Verpflichtung eines jeden Zeugen sind, vor Staatsan-
waltschaft und Gericht auszusagen. Wegen der mög-
lichen Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung dürfe 
sie nur dann eingeräumt werden, wenn die durch sie 
zu schützenden Interessen höher zu bewe rten sind 
als die im Allgemeininteresse bestehende Aufklä-
rung von Straftaten. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts gehört hierzu in gewis-
sem Umfang auch die Gesundheitsfürsorge und 
damit ebenso die Behandlung Drogenabhängiger. 
Soweit in diesem Rahmen bestimmten Berufsgrup-
pen ein Zeugnisverweigerungsrecht zugesprochen 
werde, müsse dieses eindeutig definie rt  sein und 
eine institutionalisierte Selbstkontrolle durch eine 
staatlich verfaßte Standesaufsicht gewährleisten. 
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Drogenberater sind sowohl in staatlichen als auch in 
nichtstaatlichen Organisationen tätig. Allgemeinver-
bindliche Berufsregeln fehlen. Von daher kann nur 
dem Kriterium der staatlichen Anerkennung und 
Kontrolle einer Einrichtung entscheidende Bedeu-
tung zukommen. Der Ausschuß war der Überzeu-
gung, daß nur staatlich anerkannte Stellen die Ge-
währ dafür bieten, daß ihre Beraterinnen und Berater 
sorgfältig ausgesucht und überwacht werden. Der 
Ausschuß betonte die Bedeutung, die Selbsthilfe 
haben könne, insbesondere für Eltern drogenabhän-
giger Kinder. Eine Ausdehnung des Zeugnisverwei-
gerungsrechts auf Mitarbeiter von Selbsthilfegrup-
pen verneinte er jedoch und empfahl, das Petitions-
verfahren abzuschließen. 

2.4.5 Aufhebung von Entscheidungen 
der Erbgesundheitsgerichte aus der NS-Zeit 

Die Eingaben von Opfern der ehemaligen Erbge-
sundheitsgerichte, die auf der Grundlage des „Ge-
setzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" 
vom 14. Juli 1933 zwangssterilisiert worden waren, 
konnten noch nicht abschließend bearbeitet wer-
den. 

Der Petitionsausschuß hatte die Eingaben im Jahr 
1995 der Bundesregierung zur Berücksichtigung 
überwiesen mit dem Ziel, ein gesetzliches Verfahren 
zur Aufhebung von Entscheidungen der ehemaligen 
Erbgesundheitsgerichte zu schaffen. Außerdem 
hatte er sie den Fraktionen zur Kenntnis gegeben 
und allen Landesvolksvertretungen zugeleitet. Die 
Bundesregierung wurde gebeten, über die Umset-
zung des Beschlusses zu berichten (vgl. hierzu 
Jahresbericht 1995, Drucksache 13/4498, S. 89 ff. 
Nr. 2.5.3). 

Das zuständige Resso rt , das BMJ, hat in einem Zwi-
schenbericht mitgeteilt, daß an Lösungsvorschlägen 
für eine Aufhebung von Entscheidungen der ehe-
maligen Erbgesundheitsgerichte derzeit gearbeitet 
werde. 

Die Behandlung hänge untrennbar mit der Frage der 
Aufhebung von NS-Unrechtsurteilen aus anderen 
Rechtsgebieten, insbesondere des Strafrechts, zu-
sammen. Mit beiden Fragestellungen befasse man 
sich zur Zeit intensiv. Die Arbeiten erforderten jedoch 
auch Erörterungen mit den Landesjustizverwaltun-
gen und anderen Bundesbehörden und würden sich 
von daher schwierig und langwierig gestalten. 

Gerade die Sensibilität der Materie verbiete es aber, 
eine übereilte Lösung zu suchen. Insbesondere im 
Hinblick auf die notwendige Überprüfung verf as-
sungsrechtlicher Fragen sei es auch erforderlich, 
über neue Lösungswege nachzudenken. Deshalb 
könne zur Zeit noch kein fertiger Gesetzentwurf vor-
gelegt oder ein zeitlicher Rahmen für eine entspre-
chende Vorlage genannt werden. 

Der Ausschuß wird sich über die weitere Arbeit der 
Bundesregierung regelmäßig berichten lassen und 
auf eine möglichst zügige Umsetzung des Beschlus-
ses des Deutschen Bundestages achten. 

2.4.6 Rentenkürzung aufgrund 
Versorgungsausgleichs trotz Tod 
des geschiedenen Ehepartners 

Ein geschiedener Ehemann wandte sich gegen die 
fortdauernde Kürzung seiner Rente aufgrund des 
Versorgungsausgleichs, obwohl seine ehemalige 
Frau und auch deren zweiter Ehemann zwischenzeit-
lich verstorben waren. 

Er beklagte zunächst, daß der zweite Ehemann sei-
ner geschiedenen Frau Witwerrente aufgrund des 
Versorgungsausgleichs bezog. Seine ehemalige Ehe-
frau habe lediglich einen Monat lang Rente bezogen. 
Wenige Wochen nach Eingang der Petition verstarb 
der Witwer. Der Petent meinte, nunmehr müsse der 
Versorgungsausgleich rückgängig gemacht werden, 
da nicht einzusehen sei, daß der Witwer seiner ge-
schiedenen Ehefrau Leistungen aus dem Versor-
gungsausgleich erhalte. 

Unter Einbeziehung einer vom Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung eingeholten Stellung-
nahme legte der Ausschuß dar, daß beim Versor-
gungsausgleich die während der Ehe erworbenen 
Versorgungsanrechte unter den Ehegatten in der 
Weise aufgeteilt werden, daß der ausgleichsberech-
tigte Ehegatte regelmäßig eigenständige Rentenan-
wartschaften erhält. Deshalb sind die Versorgungs-
anrechte der beiden Ehepartner nach dem Versor-
gungsausgleich grundsätzlich nicht mehr miteinan-
der verbunden oder voneinander abhängig, so daß 
sich ein früherer oder späterer Wegfall der Versor-
gung bei dem einen der beiden früheren Ehegatten 
nicht auf den jeweils anderen Ehegatten auswirkt. 
Wenn also für den Ausgleichsberechtigten keine 
Leistungen mehr zu erbringen sind, etwa weil er 
verstorben ist, bleiben dennoch grundsätzlich die 
an den Ausgleichsverpflichteten zu erbringenden 
Leistungen gemindert. Dies gilt unabhängig davon, 
ob der verstorbene Ausgleichsberechtigte Hinter-
bliebene hat und ob insofern jemand anderes als 
der geschiedene Ehepartner Zahlungen aufgrund 
von Unterhaltsansprüchen erhält, die letztlich aus 
dem Versorgungsausgleich stammen. Da der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte im Rahmen der gesetz-
lichen Rentenversicherung so gestellt wird, als 
wenn er die Rentenanwartschaften durch eigene 
Erwerbstätigkeit selbst erworben hätte, partizipie-
ren im Falle seines Todes seine Hinterbliebenen, 
wie z. B. ein zweiter Ehemann, an den im Versor-
gungsausgleich übertragenen Rentenanwartschaf-
ten. Wenn hiernach der unterhaltsberechtigte Hin-
terbliebene verstirbt, ändert dies grundsätzlich 
nichts für den nach dem Versorgungsausgleich Ver-
pflichteten. 

Die vom Petenten begehrte Rückgängigmachung 
des Versorgungsausgleichs, so stellte der Ausschuß 
klar, wäre gerade mit dem Grundprinzip von Ver-
sicherungen unvereinbar. Beiträge können nicht des-
wegen zurückgezahlt werden, weil ihnen im Einzel-
fall keine gleichhohen Leistungen gegenüberstehen. 
Diesen Fällen stehen nämlich die gegenüber, in 
denen die Versicherung über den Beitragswert hin-
ausgehende Leistungen zu erbringen hat (Prinzip 
des Risikoausgleichs). 
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Allerdings hatte das Bundesverfassungsgericht dem 
Gesetzgeber auferlegt, in Fällen eines unvertret-
baren Ungleichgewichts zwischen der Versorgungs-
kürzung des Ausgleichsverpflichteten und den Lei-
stungen an den Ausgleichsberechtigten entspre-
chende Maßnahmen vorzusehen. Mit dem Gesetz 
zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich 
(VAHRG) ist der Gesetzgeber diesem verfassungsge-
richtlichen Auftrag nachgekommen. So werden die 
Versorgungsleistungen des Ausgleichsverpflichteten 
dann nicht gemindert, wenn der Ausgleichsberech-
tigte bereits bei Eintritt des Versicherungsfalls ver-
storben ist und gar keine Leistungen gewährt wur-
den oder wenn Leistungen gewährt wurden, die 
nicht mehr als zwei Jahresbeträge einer Regelalters-
rente aus der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten übersteigen. Dabei werden auch 
Leistungen an die Hinterbliebenen des Ausgleichs-
berechtigten - d. h. auch Leistungen zugunsten des 
Partners aus einer erneut eingegangenen Ehe - be-
rücksichtigt. 

Da der Petent jedoch die Voraussetzungen für diese 
Härtefallregelung nicht erfüllte und der Ausschuß 
keinen Handlungsbedarf für eine Änderung der gel-
tenden Rechtslage sah, empfahl er, das Petitionsver-
fahren abzuschließen. 

2.4.7 Doppelnamen bei der Namensgebung 
von Kindern 

Zahlreiche Eltern wandten sich mit einer Bitte zur 
Gesetzesänderung an den Petitionsausschuß. Unter-
schiedliche Regelungen im Namensrecht hatten in 
den vergangenen Jahren dazu geführt, daß gemein-
same Kinder von Ehepaaren zuweilen verschiedene 
Nachnamen erhalten hatten. 

Hintergrund der Eingabe war der Beschluß des Bun-
desverfassungsgerichts vom 5. März 1991 (BVerfGE 
84, S. 9 ff.), der das bis dahin geltende Namensrecht 
für verfassungswidrig erklärt hatte und gleichzeitig, 
bis zum Inkrafttreten eines neuen Gesetzes, Eltern 
die Möglichkeit eingeräumt hatte, ihren Kindern 
einen aus den eigenen Namen zusammengesetzten 
Doppelnamen zu geben. Durch das am 16. Dezember 
1993 vom Deutschen Bundestag verabschiedete und 
am 1. April 1994 in Kraft getretene neue Namens-
recht wurde diese vorläufige Regelung aufgehoben. 
Künftig müssen sich Eltern, die keinen gemeinsamen 
Ehenamen führen, bei der Namensgebung für das 
erste Kind auf den Namen des Vaters oder der Mutter 
einigen (§ 1616 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Die 
nachfolgenden Kinder erhalten dann den gleichen 
Namen wie das erstgeborene Kind. Für die Kinder, 
die vor dem Inkrafttreten des neuen Namensrechts 
geboren worden sind und einen Doppelnamen nach 
der Übergangsregelung erhalten haben, wurde den 
Eltern die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb eines 
Jahres den Geburtsnamen dieses Kindes neu zu 
bestimmen, um so eine Namensverschiedenheit zu 
den nachgeborenen Geschwistern zu vermeiden. 

Mit ihrer Eingabe beklagten die Eltern, daß die Stan-
desämter aufgrund der neuen Gesetzeslage die Beur-
kundung eines Doppelnamens des nachgeborenen 
Kindes ablehnen würden. Dadurch komme es zwi-

schen den Geschwistern zu einer unterschiedlichen 
Namensgebung, was gerade auch der neuen Rege-
lung widerspreche, wonach die Namensbestimmung 
der Eltern für das erste Kind auch für die weiteren 
Kinder gelten solle. Da die Kinder ihren Doppel-
namen nach dem neuen Recht nicht an ihre eigenen 
Kinder weitergeben könnten, werde durch eine 
begrenzte Zulassung der weiteren Vergabe von Dop-
pelnamen das Ziel der Namensreform, für die künf-
tigen Generationen Multinamen zu verhindern, nicht 
beeinträchtigt. Literatur und Rechtsprechung wür-
den diese Angelegenheit unterschiedlich beurteilen, 
so daß gesetzliche Klarheit geschaffen werden 
müsse. 

Der Ausschuß stellte fest, daß teilweise in der Litera-
tur und in einigen amts- und landgerichtlichen Ent-
scheidungen die Vergabe von Doppelnamen an 
nachgeborene Kinder für zulässig erachtet wird, und 
zwar mit dem Argument, die Namenseinheit der Ge-
schwister müsse Vorrang vor der Vermeidung von 
Doppelnamen haben. Demgegenüber lehnen die 
Oberlandesgerichte eine solche Möglichkeit mit der 
Begründung ab, die Verbindlichkeit der Namens-
gebung für die nachgeborenen Kinder gelte nur für 
das neue Namensrecht. Für die vom Bundesverfas-
sungsgericht geschaffene Übergangsregelung habe 
kein Vertrauensschutz bestanden. Im übrigen habe 
der Gesetzgeber durch die Möglichkeit der Ände-
rung des Familiennamens innerhalb eines Jahres 
eine Abhilfemöglichkeit geschaffen. 

Der Ausschuß räumte ein, daß den Eltern die Über-
gangsregelung durchaus bewußt gewesen sei, diese 
jedoch im Zeitpunkt der Namensgebung für das zu-
erst geborene Kind darauf vertraut hatten, daß ihre 
Namenswahl auch für die künftigen Kinder verbind-
lich sei. Dieses Vertrauen sei schützenswert, da der 
Name sichtbares Zeichen der Verbindung zwischen 
den einzelnen Kindern einer Familie ist. Der Aus-
schuß war der Auffassung, die neue Regelung trage 
diesem schützenswerten Interesse von Eltern und 
ihren Kindern nicht hinreichend Rechnung. Zudem 
solle der Wechsel des Geburtsnamens der früher 
geborenen Kinder nicht der einzige Weg sein, die 
Namenseinheit von Kindern einer Familie zu errei-
chen. 

Der Ausschuß hielt aus diesen Erwägungen ein ge-
setzgeberisches Handeln für geboten und empfahl, 
die Eingabe der Bundesregierung - dem BMJ - zur 
Erwägung zu überweisen sowie den Fraktionen des 
Bundestages als Anregung für eine parlamentarische 
Initiative zur Kenntnis zu geben. 

Das BMJ schlug in seinem Bericht auf den Er-
wägungsbeschluß des Deutschen Bundestages als 
Ergebnis seiner Prüfung eine Regelung vor, die 
den betroffenen Eltern die Herbeiführung einer 
einheitlichen Namensführung ihrer Kinder ermögli-
chen und gleichzei tig an dem gesetzgeberischen Ziel 
der Zurückdrängung von Doppelnamen festhalten 
solle. 

Da diese Regelung zwischenzeitlich vom Rechtsaus-
schuß im Zusammenhang mit der Reform des Kind-
schaftsrechts federführend beraten wurde, bat der 
Petitionsausschuß diesen, die Petition sowie seine 
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frühere Entscheidung in die Beratungen einzubezie-
hen. 

2.4.8 Erhöhung der Haftpflichtrenten durch 
Anhebung der Haftpflichthöchstgrenze 

Die Haftpflichthöchstgrenze nach § 9 des Haftpflicht-
gesetzes von 30 000 DM wurde mit Gesetz vom 
16. August 1977 von damals 15 000 DM auf die der-
zeit geltende Summe erhöht. Seither gab es keine 
weitere Erhöhung. Dies hat zur Folge, daß die Haft-
pflichtrenten nicht ansteigen können. Hierüber be-
klagte sich ein Bürger, dem aufgrund eines Unfalls 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit in Höhe von 
100 v. H. zuerkannt worden war. 

Er trug vor, seit 1980 sei seine Haftpflichtrente von 
monatlich 2 500 DM nicht mehr erhöht worden. 
„Nach meinem Wissen sind es nur wenige, die eine 
entsprechende Leistung erhalten", trug der fast 
90jährige Petent vor. „Warum man diesen wenigen 
Unfallverletzten eine Anpassung der Leistung vor-
enthält, ist mir unverständlich. " 

Die parlamentarische Prüfung ergab, daß die Bun-
desregierung bereits im Jahr 1991 aufgrund der Ent-
wicklung der Löhne und Gehälter in allen Bereichen 
eine Anhebung der Haftpflichthöchstgrenze für not-
wendig erachtet hatte. Einen entsprechenden Ge-
setzentwurf wollte sie zusammen mit der Änderung 
von Haftpflichthöchstgrenzen in anderen Gesetzen, 
wie z. B. im Luftverkehrsgesetz und im Straßenver-
kehrsgesetz, vorlegen. Wegen der Vielzahl vordring-
licher Gesetze in der 12. Legislaturpe riode sei sie 
jedoch nicht mehr zu einer Anpassung der Haftungs-
höchstgrenze im Haftpflichtgesetz gekommen. Dies 
solle nun in der 13. Legislaturperiode erfolgen. 

Im Hinblick auf die bereits 1991 als notwendig erach-
tete Gesetzesänderung hielt der Petitionsausschuß 
eine Erhöhung der Haftpflichthöchstgrenze für not-
wendig. Er war der Auffassung, daß es den Empfän-
gern einer Haftpflichtrente, gerade wenn sie - wie 
der Petent - der älteren Genera tion angehörten, nicht 
zumutbar sei, angesichts der steigenden Preisent-
wicklung weiter auf eine Anpassung ihrer Renten zu 
warten. 

Der Ausschuß empfahl, die Pe tition der Bundesregie-
rung - dem BMJ - als Mate rial zu überweisen, damit 
sie in die Vorbereitung des geplanten Gesetzent-
wurfs einbezogen wird. Darüber hinaus empfahl er, 
die Petition den Fraktionen des Bundestages zur 
Kenntnis zu geben, weil sie als Anregung für eine 
parlamentarische Ini tiative geeignet erschien. 

2.5 Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) 

Die Zahl der Eingaben zum Geschäftsbereich des 
BMF ging im Jahr 1996 mit 1866 gegenüber dem Vor-
jahr (1884 Pe titionen) wieder leicht zurück, nachdem 
seinerzeit noch ein leichter Anstieg gegenüber dem 
Jahr 1994 (1776 Eingaben) zu verzeichnen gewesen 
war. 

Einen Schwerpunkt bildeten die Eingaben im Zu-
sammenhang mit dem Jahressteuergesetz 1996. Be-
anstandet wurde insbesondere die Einführung des 
neuen Familienleistungsausgleichs, wonach Kinder-
geld und Kinderfreibetrag nun nicht mehr nebenein-
ander und weitgehend unabhängig voneinander, 
sondern nur noch alternativ gewährt werden. Viel-
fach wurde kritisiert, daß dieser Systemwechsel nicht 
die angekündigten Entlastungen für kinderreiche 
und finanzschwache Familien gebracht habe. Weite-
re Petitionen betrafen die Steuerbetragsänderungen 
aufgrund neuer Tarife und die Besteuerung von Zula-
gen zum Arbeitslohn. 

Zahlreiche Eingaben richteten sich erneut gegen die 
Regelungen des Vertriebenenzuwendungsgesetzes. 
Vielfach kritisiert wurden insbesondere die Aufent-
halts- und Stichtagsregelungen, wonach diejenigen 
Vertriebenen, die die ehemalige DDR vor der Wie-
dervereinigung verlassen haben, nicht in den Genuß 
einer Zuwendung kommen. 

Weiterhin erreichten den Ausschuß Beschwerden 
über Kreditinstitute und Versicherungen, wobei sich 
die parlamentarische Prüfung auf die Kontrolle des 
Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen und des 
Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen 
beschränkt, die selbst nur über eingeschränkte Auf-
sichtsbefugnisse verfügen. Aus diesem Bereich sind 
Petitionen hervorzuheben, die vor dem Hintergrund 
steigender Beiträge der privat Krankenversicherten 
im Alter eingereicht wurden. Der Bundesregierung 
liegt zu dieser Problematik das Gutachten einer im 
Jahr 1994 eingesetzten unabhängigen Expertenkom-
mission vor (Drucksache 13/4945). Das BMF hat dem 
Ausschuß mitgeteilt, daß die Bundesregierung prü-
fen wird, ob und gegebenenfalls welche gesetzgebe-
rischen Konsequenzen aus dem Abschlußbericht der 
Kommission zu ziehen sind. 

Zu verzeichnen sind des weiteren Eingaben zur 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die 
insgesamt ein verstärktes Informationsbedürfnis er-
kennen lassen. 

Rückläufig war im Jahr 1996 erneut die Zahl der Be-
schwerden über die Arbeitsweise der Treuhandan-
stalt (seit dem 1. Januar 1995: Bundesanstalt für ver-
einigungsbedingte Sonderaufgaben, BvS). 

2.5.1 Staatliche Kontrolle bei Geldanlagefirmen 

Den Ausschuß erreichten Bitten mehrerer Bürge

-

rinnen und Bürger, sie bei dem Versuch zu unterstüt- 
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zen, ihr Anlagekapital von dem nun insolventen Un-
ternehmen „Plus Concept GmbH" zurückzuerhalten. 

Die Ermittlungen des Ausschusses führten zu dem 
Ergebnis, daß die Anlagefirma „Plus Concept  

GmbH" seit ihrer Gründung im Jahr 1989 bei etwa 
25 000 Anlegern etwa 300 Mio. DM eingesammelt 
hatte. Den Kunden war die Beteiligung an Geschäf-
ten mit amerikanischen Wertpapieren angeboten 
worden, bei denen angeblich durch Ausnutzung von 
Preis-, Kurs- und Zinsdifferenzen Erträge von 12 v. H. 
bis zu 40 v. H. jährlich in Aussicht gestellt wurden. 
Darüber hinaus sollte das Beteiligungskapital zu 
über 90 v. H. in Wertpapieren mit hoher Bonität ab-
gesichert sein. Dabei war „Plus Concept GmbH" Ge-
schäftsführerin verschiedener Gesellschaften des 
bürgerlichen Rechts, über die die Geschäfte abge-
wickelt wurden. Die eingesammelten Gelder gingen 
über einen Treuhänder an eine Vennögensverwal-
tungsgesellschaft mit Sitz auf den Cayman-Inseln in 
der Karibik. 

Das um Stellungnahme gebetene Bundesaufsicht-
samt für das Kreditwesen teilte mit, daß Geldge-
schäfte dieser Art  nicht unter seiner staatlichen Auf-
sicht stünden, da die Beteiligung an einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts sowie die Anlage des Ge-
sellschaftskapitals im Namen und für Rechnung der 
Gesellschafter prinzipiell kein Bankgeschäft im 
Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen sei. Auch 
hätten die von der Anlagefirma eingeschalteten Per-
sonen im Inland keine unerlaubten Bankgeschäfte 
betrieben. Im Hinblick auf die unrealistisch hohen 
Renditeversprechen habe es seine Erkenntnisse der 
Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die wegen Kapitalanla-
gebetrugs und Untreue ermittele. Das Bundesauf-
sichtsamt wies darauf hin, daß das Anlageangebot 
der „Plus Concept GmbH" schon seit vielen Jahren 
in der „schwarzen Liste" der Berliner Verbraucher-
zentrale zu finden sei, mit der vor unse riösen Ange-
boten zur Geldanlage gewarnt werde. 

Das BMF teilte überdies mit, es werde überprüfen, 
inwieweit die Beteiligung an Gesellschaften, wie sie 
von der „Plus Concept GmbH" vorgenommen wor-
den war, künftig der staatlichen Aufsicht unterwor-
fen werden könne. 

Der Ausschuß bedauerte, den betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern im Einzelfall nicht helfen zu kön-
nen. Er überwies jedoch die Pe tition dem BMF als 
Material, damit dieses den Ausschuß nach einem 
Jahr über die Erwägungen zu seinem angekündigten 
Gesetzesvorhaben informiert. Außerdem wurde die 
Petition den Fraktionen zur Kenntnis gegeben, da sie 
Anregungen für gesetzgeberische Initiativen ent-
halte. 

2.5.2 Änderung des Verbraucherkreditgesetzes 

Ein Bürger beschwerte sich über das Verhalten sei-
nes Kreditinstitutes bei der Verlängerung eines Kre-
dites und rügte die Auslegung des Verbraucherkre-
ditgesetzes in einem für ihn negativen Gerichtsurteil. 
Ferner bat er damm, das Verbraucherkreditgesetz zu 
ändern. 

Mit Vereinbarung vom Juni 1987 wurde dem Peten-
ten und seiner Ehefrau durch eine Hypothekenbank 
ein durch zwei Grundschulden gesichertes Darlehen 
gewährt, wobei ein jährlicher Nominalzinssatz von 
5,85 v. H. bis zum 30. Juni 1992 festgeschrieben so-
wie eine Tilgungsaussetzung vereinbart wurden. 
Nach den Allgemeinen Darlehensbedingungen wur-
den die Konditionen zum Ablauf der Festzinsverein-
barungen automatisch angepaßt, sofern die Darle-
hensnehmer nicht widersprechen sollten. Im Mai 
1992 wurde den Darlehensnehmern der neue Zins-
satz in Höhe von jährlich 9 v. H. für den Folgezeit-
raum mitgeteilt. Ein effektiver Jahreszins wurde 
nicht angegeben. 

Der Petent und seine Ehefrau zahlten den geforder-
ten neuen Zinssatz in mehreren auf die Konditionen

-

anpassung folgenden Quartalen, ohne Widerspruch 
einzulegen. Im Oktober 1993 teilten sie der Bank ihre 
Rechtsauffassung mit, wonach mangels Angabe 
eines effektiven Jahreszinses die Konditionenanpas-
sung zum 1. Juli 1992 unwirksam gewesen sei. Nach 
dem nunmehr anzuwendenden § 6 des Verbraucher-
kreditgesetzes seien lediglich Zinsen in Höhe von 
jährlich 4 v. H. zu zahlen. Das Kreditinstitut wider-
sprach dieser Auffassung und ging aus den Grund-
schulden gegen den Petenten und seine Ehefrau vor. 
Diese beschritten den Rechtsweg, wurden jedoch mit 
der von ihnen eingelegten Vollstreckungsgegenkla-
ge durch Gerichtsurteil vom März 1995 abgewiesen. 
Das Gericht schloß sich dabei der auch höchstrichter-
lich vertretenen Rechtsauffassung an, daß für vor 
dem 1. Januar 1993, dem Datum des Inkrafttretens 
des Verbraucherkreditgesetzes, abgeschlossene Kre-
ditverträge bei einer vertraglichen Neufestsetzung 
der Konditionen eines Kredites der effektive Jahres-
zins nicht angegeben werden müsse. 

Nach Auffassung des Petitionsausschusses zeigte die 
Eingabe, daß der Verbraucherschutz im Bereich des 
Kreditwesens verbesserungsbedürftig ist. Hierbei 
stellte sich für ihn die Rechtslage wie folgt dar: 

§ 4 des Verbraucherkreditgesetzes verlangt die An-
gabe des effektiven Jahreszinses oder, wenn eine 
Änderung des Zinssatzes oder anderer preisbestim-
mender Faktoren vorbehalten ist, des anfänglichen 
effektiven Jahreszinses. Der Gesetzgeber bezweckte 
mit dieser Regelung, den an einem Kredit interessier-
ten Personen die Möglichkeit zu verschaffen, das für 
sie günstigere Angebot am Markt auszuwählen. 

Damit ist nach den Feststellungen des Petitionsaus-
schusses den Interessen derjenigen Kreditnehmer 
Rechnung getragen, die Verträge über Neukredite 
abschließen, da Altkredite, also solche Verträge, die 
vor Inkrafttreten des Verbraucherkreditgesetzes ab-
geschlossen worden sind, nicht erfaßt werden. Zu-
gleich wird aufgrund der bestehenden Rechtslage 
der Personenkreis ausgegrenzt, der nach Ablauf der 
Zinsbindungsfrist an einem Vergleich der für ihn 
günstigsten Angebote zwecks Vertragsverlängerung 
oder zum Abschluß eines neuen Vertrages interes-
siert ist. Zwar räumte der Ausschuß ein, daß nach be-
stehendem Recht die Möglichkeit eines Preisver-
gleichs nicht gänzlich ausgeschlossen sei, doch sei es 
ohne Angabe eines Effektivzinses für einen Durch- 



Drucksache 13/8000 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

schnittskunden ungleich schwerer, den Wettbewerb 
der Kreditinstitute auszunutzen, als wenn diese ver-
pflichtet seien, auch bei Altverträgen einen Effektiv-
zins anzugeben. 

Der Ausschuß befürwortete vor diesem Hintergrund 
das Anliegen des Petenten, soweit er um eine ent-
sprechende Änderung des Verbraucherkreditgeset-
zes bat. Der Deutsche Bundestag überwies auf Emp-
fehlung des Ausschusses die Pe tition insoweit der 
Bundesregierung zur Erwägung mit dem Ersuchen, 
nach Möglichkeiten zur Abhilfe zu suchen. Zugleich 
wurde die Petition insoweit den Fraktionen des Bun-
destages  zur Kenntnis gegeben, weil sie als Anre-
gung für eine parlamentarische Initia tive geeignet 
erschien. 

Hingegen blieb die Petition im Hinblick auf den vor-
liegenden Einzelfall ohne Erfolg. Die Auffassung des 
Kreditinstitutes wurde vom Ausschuß rechtlich nicht 
beanstandet, da die geltende Rechtslage nicht zur 
Angabe des effektiven Jahreszinses bei der Verlän-
gerung von Kreditverträgen zwinge, zumal diese 
Rechtsauffassung ihre Bestätigung in der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung gefunden habe. Die gegen 
den Petenten und seine Ehefrau ergangene Gerichts-
entscheidung zu ändern, ist dem Deutschen Bundes-
tag und seinem Petitionsausschuß aus verfassungs-
rechtlichen Gründen (Grundsatz der Gewaltentei-
lung) verwehrt. Das Petitionsverfahren wurde inso-
weit abgeschlossen. 

In seiner Antwort auf den Erwägungsbeschluß teilte 
das BMJ mit, durch die am 1. Januar 1993 in Kraft ge-
tretene Erste Verordnung zur Änderung der Preisan-
gabenverordnung und infolge der seither geübten 
Praxis der Kreditwirtschaft sei sichergestellt, daß die 
Kreditnehmer auch bei der Konditionenanpassung 
von Altverträgen über den veränderten effektiven 
oder anfänglichen effektiven Jahreszins unterrichtet 
werden. Zudem seien planmäßige Verstöße gegen 
die einschlägigen Bestimmungen des Preisangaben

-

rechts nicht zu befürchten. 

2.5.3 Kündigung einer privaten Versicherung 

Eine Petentin beklagte sich, daß ein Versicherungs-
unternehmen sie nicht aus dem von ihr gekündigten 
Vertrag entlassen wolle. 

Sie hatte am 1. Dezember 1993 eine Unfallversiche-
rung über einen Versicherungsvermittler abgeschlos-
sen. Dieser habe ihr die Auskunft gegeben, daß sie 
jederzeit das Versicherungsverhältnis beenden 
könne. Die Petentin teilte dem Petitionsausschuß mit, 
als sie nach fast zwei Jahren Vertragsdauer von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machte, habe ihr die Ver-
sicherung mitgeteilt, sie könne diese Kündigung 
nicht akzeptieren und gehe von einem Fortbestand 
des Versicherungsvertrages bis ins Jahr 2003 ent-
sprechend der vereinbarten Laufzeit aus. Auch wei-
teren - anwaltlich ausgesprochenen - Kündigungen 
der Petentin widersprach der Versicherer unter Hin-
weis auf den vereinbarten Vertragsablauf. 

Der Ausschuß bat im Rahmen seiner Prüfung das 
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen um 
Stellungnahme. Dessen Ermittlungen führten zu dem 

Ergebnis, daß der Vermittler auf die Frage der Peten-
tin nach einer vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit 
den Hinweis gegeben ha tte, bei seiner Einschaltung 
sei eine vorzeitige Vertragsstornierung möglich. Dar-
aufhin entsprach der Versicherer dem Wunsch der 
Petentin nach einer vorzeitigen Vertragsbeendigung 
zum 1. Dezember 1995. 

Dem Anliegen der Petentin wurde somit Rechnung 
getragen. 

23.4 Nachträgliche Auszahlung 
eines Genossenschaftsanteils 

Ein früherer Brandenburger, der nunmehr in Rhein-
land-Pfalz lebt, beschwerte sich beim Petitionsaus-
schuß, weil er als ehemaliges Genossenschaftsmit-
glied der Firma Messerschmiede Leegebruch GmbH 
für seinen Geschäftsanteil von der Treuhandanstalt 
(THA, seit 1. Januar 1995: Bundesanstalt für vereini-
gungsbedingte Sonderausgaben, BvS) nur 4098 DM 
statt der zugesagten 12 295 DM erhalten hatte. 

Der über 80 Jahre alte Petent schrieb, ihm habe als 
Genossenschaftsmitglied der ehemaligen Messer-
schmiede in Leegebruch beim Verkauf der Firma im 
Jahr 1991 durch die ehemalige THA für seinen frühe-
ren Geschäftsanteil eine sogenannte Erlösauskehr 
zugestanden. 

Auf seinen Antrag hin sei ihm von der THA eine Ver-
einbarung über die Auszahlung von 12 295,08 DM 
zur Unterzeichnung zugesandt worden. Die Verein-
barung habe er umgehend unterzeichnet zurückge-
schickt. Nach vier Wochen sollte er den Betrag erhal-
ten. 

Als er jedoch nach mehr als acht Wochen weder Geld 
noch eine Nachricht bekommen und daraufhin te-
lefonisch und schriftlich nachgefragt habe, sei ihm 
von der THA mitgeteilt worden, daß sich die Zahlung 
auf ungefähr 4000 DM verringere. Im September 
1994 sei ihm dann eine neue Vereinbarung über 
4098,36 DM zugeschickt worden. 

Der Petent war damit nicht einverstanden, weil ande-
re Genossenschaftsmitglieder für ihre Anteile bereits 
jeweils 12 295,08 DM erhalten hatten. Er war der 
Meinung, durch die THA benachteiligt worden zu 
sein, denn es sei ungerecht, wenn die einen Genos-
senschaftsmitglieder für den gleichen Geschäftsan-
teil wesentlich mehr Geld erhielten als andere. 

Der Ausschuß stellte fest, daß die THA im Sommer 
1994 entschieden hatte, bei der Berechnung von Er-
lösauskehrbeträgen nunmehr, im Gegensatz zur bis-
herigen Berechnung, einen Abzug für die Ablösung 
der für Altkredite aufgewendeten Beträge vorzuneh-
men. 

Dies war zwar rechtlich nicht zu beanstanden, jedoch 
offenbarte nach Auffassung des Ausschusses das von 
der THA angewandte Verfahren gewisse Mängel. 

Der Deutsche Bundestag überwies auf Empfehlung 
des Ausschusses die Pe tition der Bundesregierung 
- dem BMF - zur Erwägung und bat, nach Möglich-
keiten zu suchen, die fehlenden 8196,72 DM doch 
noch auszuzahlen. Im Ergebnis der Prüfung wurde 
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von der BvS dem Petenten der noch ausstehende Be-
trag in Höhe von 8196,72 DM überwiesen. 

Dem Anliegen des Petenten, ebenso wie die anderen 
121 Genossenschaftsmitglieder, eine Erlösauskehr in 
Höhe von 12 295,08 DM zu erhalten, konnte damit 
voll entsprochen werden. 

2.5.5 Keine doppelte Erhebung 
von Steuern bei Grenzgängern 

Ein bei der Deutschen Bahn AG in Baden-Württem-
berg beschäftigter Rangierarbeiter mit Wohnsitz 
in Frankreich, ein sogenannter Grenzgänger, be-
schwerte sich darüber, daß sein Arbeitslohn sowohl 
in Frankreich als auch in Deutschland besteue rt  werde. 

Der Petent erstrebte unter Berufung auf das deutsch-
französische Doppelbesteuerungsabkommen eine 
Freistellung von der deutschen Lohnsteuer. Hiernach 
werden Grenzgänger, die bei einem privaten Arbeit-
geber im Nachbarstaat arbeiten, grundsätzlich im 
Wohnsitzstaat besteue rt . Nach Umwandlung der 
Deutschen Bundesbahn in eine privatrechtliche Akti-
engesellschaft, so argumentierte der Petent, müsse er 
Arbeitern und Angestellten anderer Privatunterneh-
men gegenüber steuerlich gleichgestellt werden. 

Der Petitionsausschuß bat das BMF um Stellungnah-
me. Dieses wiederum wandte sich an das Finanzmi-
nisterium des Landes Baden-Württemberg, die für 
die Erhebung von Steuern zuständige oberste Lan-
desfinanzbehörde. Hierdurch wurde eine erneute 
Prüfung der Angelegenheit durch das zuständige Fi-
nanzamt veranlaßt. 

Das Landesfinanzministerium teilte dem BMF 
schließlich mit, daß der Petent rückwirkend von der 
Lohnsteuer freigestellt worden sei und die bereits ge-
zahlte Lohnsteuer rückerstattet erhalten habe. Dem 
Anliegen des Petenten konnte somit entsprochen 
werden. 

2.5.6 Zu lange Bearbeitungszeit 
für einen Kindergeldantrag 

Helfen konnte der Petitionsausschuß einer Mutter, 
welche die Dauer der Bearbeitung ihres Kindergeld-
antrages rügte. Obwohl sie auf das Kindergeld ange-
wiesen sei, werde der Vorgang von der Familienkas-
se des zuständigen Arbeitsamtes nur schleppend be-
arbeitet. 

Der Ausschuß bat das BMF um Stellungnahme. 

Das Ministe rium teilte mit, der Vorwurf der Petentin 
sei berechtigt. Im Zusammenhang mit der System-
umstellung auf den neuen Familienleistungsaus-
gleich zum 1. Januar 1996 habe die Familienkasse 
unter hoher Arbeitsbelastung gestanden. Die Ursa-
chen für die zeitliche Verzögerung hätten jedoch nur 
vorübergehend vorgelegen. Inzwischen sei dem Kin-
dergeldantrag der Petentin uneingeschränkt entspro-
chen worden. 

Die Petentin wurde für die lange Bearbeitungszeit 
um Entschuldigung gebeten. 

2.5.7 Entschädigung für rumänische NS-Opfer 

Ein rumänischer Jude bat um eine Entschädigung für 
während des Zweiten Weltkrieges geleistete 
Zwangsarbeit und einen dabei erlittenen Unfall. Er 
erklärte, er sei von den Nationalsozialisten 1941 zur 
Zwangsarbeit in Steingruben im Gebiet der ehemali-
gen UdSSR verschleppt worden. An den Folgen eines 
während der Zwangsarbeit erlittenen Unfalls müsse 
er heute noch leiden. Vergeblich habe er versucht, 
von deutschen Behörden eine Entschädigung zu er-
halten. 

Das vom Ausschuß um Stellungnahme gebetene 
BMF erklärte, daß die Zuerkennung von Entschädi-
gungsleistungen nach dem Bundesentschädigungs-
gesetz wegen Ablaufs der Antrags- und Anmeldefri-
sten nach den Wiedergutmachungsregelungen seit 
dem 1. Januar 1970 ausgeschlossen sei. Im übrigen 
seien nur dann Leistungen gewährt worden, wenn 
die Verfolgten in einer räumlichen Beziehung zum 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gestanden 
hätten und nicht in einem anderen Staat ansässig 
waren. Das BMF legte dar, der damalige Gesetzge-
ber sei zu dieser Abgrenzung gezwungen gewesen, 
da eine Ausdehnung auf NS-Verfolgte in allen Staa-
ten zu finanziell nicht mehr tragbaren Lasten geführt 
hätte. 

Die auch um Stellungnahme gebetene Claims Confe-
rence, die die Interessen jüdischer NS-Verfolgter ge-
genüber Deutschland vertritt, führte aus, sie verfüge 
über Finanzmittel aus zwei Fonds, dem sogenannten 
Hardship-Fonds, aufgelegt im Jahr 1980, und einem 
Fonds aus dem Jahr 1990, der aufgrund einer Verein-
barung des BMF und der Claims Conference anläß-
lich des Einigungsvertrages zustande gekommen 
war. Für beide Fonds sei die Erfüllung bestimmter 
territorialer Voraussetzungen erforderlich. Auch der 
Claims Conference sei es deshalb nicht möglich, An-
träge aus den Härtefonds zu bewilligen, wenn der 
Antragsteller seinen Wohnsitz in Rumänien oder in 
einem anderen Staat des ehemaligen Ostblocks noch 
innehabe. 

Der Ausschuß bedauerte, daß dem Petenten nach 
den geltenden Wiedergutmachungsregelungen auf-
grund seines Wohnsitzes in Rumänien kein Entschä-
digungsanspruch zukomme. Er war jedoch der Auf

-

fassung, daß ihm und auch dem betroffenen Perso-
nenkreis geholfen werden müsse. 

Bereits in den zurückliegenden Wahlperioden hat im 
Parlament eine intensive Auseinandersetzung dar-
über stattgefunden, inwieweit Opfern von NS-Ge-
walttaten über das geltende Recht hinaus Entschädi-
gung gezahlt werden sollte. Zwar wurden und wer-
den nach wie vor Milliardenbeträge für Opfer der na-
tionalsozialistischen Verfolgung zur Verfügung ge-
stellt. Jedoch sind NS-Verfolgte in den Staaten des 
ehemaligen Ostblocks von den bisher erbrachten 
Leistungen größtenteils ausgenommen, da sie auf-
grund ihres Wohnsitzes nicht die territorialen Voraus-
setzungen erfüllen. 

Darüber hinaus sind in vielen Staaten Westeuropas 
in den 50er und 60er Jahren Globalabkommen zu

-

gunsten von durch NS-Unrechtstaten geschädigten 
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Staatsangehörigen dieser Länder abgeschlossen wor-
den. Mit den osteuropäischen Staaten gab es hinge-
gen keine derartigen generellen Wiedergutma-
chungsvereinbarungen. Nach der Vereinigung und 
nach der Überwindung des Ost-West-Gegensatzes 
sind dann von der Bundesrepublik Deutschland mit 
verschiedenen Staaten des ehemaligen Ostblocks 
Vereinbarungen zugunsten von NS-Opfern abge-
schlossen worden, durch die erhebliche finanzielle 
Mittel für die zwischenzeitlich gegründeten Stiftun-
gen in Polen, in der Republik Belarus, in der Russi-
schen Föderation und in der Ukraine zur Verfügung 
gestellt wurden. Im Hinblick auf Rumänien besteht 
allerdings die Besonderheit, daß der rumänische 
Staat in den Friedensverträgen von 1947 auf Ansprü-
che gegen das Deutsche Reich aus dem Zweiten 
Weltkrieg verzichtet hat. 

Der Ausschuß war der Ansicht, daß eine dahin ge-
hende Differenzierung für das einzelne Opfer, das 
von NS-Gewalttaten betroffen war, zu wenig be-
friedigenden Ergebnissen führe. Der Ausschuß er-
klärte, daß der Verzicht Rumäniens auf Repara-
tionsforderungen einer humanitären Hilfe, etwa 
durch Gründung einer Stiftung oder durch Sachlei-
stungen, nicht entgegenstehe. Hierbei müsse auch 
das meist hohe Alter der überlebenden Opfer und 
die schwierige wirtschaftliche Lage Rumäniens be-
dacht werden. 

Der Ausschuß empfahl daher, die Petition der Bundes-
regierung - dem BMF - als Material zu überweisen, 
damit sie bei zukünftigen Initiativen, etwa zur 
Schaffung einer Stiftung, in die Erwägungen einbe-
zogen werde. Ferner empfahl er, die Petition den 
Fraktionen des Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
weil sie als Anregung für eine parlamentarische In-
itiative geeignet erschien. Schließlich empfahl der 
Ausschuß, das Petitionsverfahren im Einzelfall abzu-
schließen, weil wegen der geltenden Rechtslage 
dem Anliegen des Petenten nicht entsprochen wer-
den konnte. 

Mittlerweile hat das BMF in einem Zwischenbericht 
mitgeteilt, es hätten interfraktionelle Gespräche un-
ter Beteiligung des Ministe riums stattgefunden. Da-
bei sei Übereinstimmung dahin gehend erzielt wor-
den, daß mit den mittel- und osteuropäischen Staa-
ten, mit denen bislang globale Entschädigungsab-
kommen nicht geschlossen worden seien, Gesprä-
che aufgenommen werden, um eine Entschädi-
gungsmöglichkeit für NS-Opfer in diesen Staaten zu 
erreichen. Neben der Slowakei, Bulgarien, Ungarn 
und den Nachfolgestaaten Jugoslawiens gehöre 
hierzu auch Rumänien. Dabei sei an die Errichtung 
von Stiftungen in Anlehnung an die in Polen und 
den GUS-Staaten eingerichteten Stiftungen „Ver-
ständigung und Aussöhnung" für besondere Härte-
fälle gedacht. Die Bundesrepublik Deutschland sei 
bereit, ein finanzielles Gesamtvolumen von maximal 
80 Mio. DM zur Verfügung zu stellen. Die Auftei-
lung auf die Empfängerstaaten müsse entsprechend 
der Zahl der zu berücksichtigenden NS-Opfer erfol-
gen. 

Das BMF sicherte dem Ausschuß zu, ihn über den 
weiteren Fortgang der Verhandlungen zu berichten. 

2.5.8 Dienstbezüge von Zollbeamten auf Probe 
in den neuen Bundesländern 

Mehrere angehende Zollinspektoren aus den neuen 
Bundesländern wandten sich mit der Bitte um Unter-
stützung an den Petitionsausschuß, da sie im Ver-
gleich zu ihren Kollegen aus den alten Bundeslän-
dern niedrigere Dienstbezüge erhielten. Sie machten 
geltend, sie seien in ihrer Ausbildung genau wie 
diese sowohl in den alten als auch in den neuen Bun-
desländern eingesetzt gewesen. Allein ihre Ernen-
nung zum Beamten „auf Widerruf" und danach zum 
Beamten „auf Probe" sei im Gegensatz zu ihren Kol-
legen in einem der neuen Bundesländer erfolgt. Dies 
rechtfertigte jedoch keine Kürzung der Bezüge um 
ein Fünftel. 

Der Ausschuß bat das BMF um Stellungnahme. Die-
ses führte aus, daß die geltende Rechtslage unter be-
stimmten Voraussetzungen eine unterschiedliche Be-
soldung der Beamten in den neuen und den alten 
Bundesländern vorsehe. Beamte, die in den neuen 
Ländern zu Beamten auf Probe ernannt worden sind, 
erhalten hiernach nur etwa vier Fünftel der im alten 
Bundesgebiet zu zahlenden Dienstbezüge. Aller-
dings könne ein Zuschuß gewährt werden, wenn der 
Beamte seine Kenntnisse und Fähigkeiten in den al-
ten Bundesländern erworben habe. Dies gelte aber 
nur für Beamte, die auch in den alten Ländern zuvor 
„auf Widerruf" ernannt worden seien, dort ihre Aus

-

bildung durchlaufen und ihre Laufbahnprüfung ab-
geschlossen hätten. 

Das BMF äußerte Verständnis für das Begehren der 
Petenten, gleichfalls einen Zuschuß zu ihren Bezü-
gen zu erhalten, führte aber aus, der Zuschuß sei als 
Anreiz für Bewerber aus den alten Bundesländern 
geschaffen worden, um so den Aufbauprozeß in Ost-
deutschland zu fördern. 

Der Ausschuß konnte sich dieser Auffassung nicht 
anschließen, da auch die Petenten einen Großteil ih-
rer Ausbildung in den alten Ländern durchlaufen 
hatten. Eine Differenzierung nach dem Ernennungs-
ort hielt der Ausschuß nicht für sachgerecht, da dies 
zu Ungleichbehandlungen führe. 

Er sah sich in seiner Beurteilung der Rechtslage 
durch die Entscheidung der Deutschen Bundesbank 
in ähnlich gelagerten Fällen bestärkt, in denen derar-
tige Ungleichbehandlungen eingestellt worden wa-
ren. Diese Fälle betrafen Beamte der Deutschen Bun-
desbank, die das Studium an der Fachhochschule 
und einen großen Teil der Praxisausbildung im Ge-
biet der alten Bundesländer, einen Teil der Ausbil-
dung aber auch in den neuen Bundesländern absol-
viert hatten. Diese Beamten hatten zunächst, eben-
falls aufgrund des Ernennungsortes, keinen Zuschuß 
erhalten. Der Präsident der Deutschen Bundesbank 
hatte, nachdem der Ausschuß um Überprüfung der 
Anliegen der Petenten gebeten hatte, in diesen Fäl-
len den Betroffenen einen Zuschuß rückwirkend ge-
währt (vgl. Nummer 2.6.8 des Berichts des Petitions-
ausschusses „Bitten und Beschwerden an den Deut-
schen Bundestag - Die Tätigkeit des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages im Jahr 1994 "). 
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Der Ausschuß befürwortete deshalb das Anliegen 
der Petenten auch in den nunmehr vorliegenden Ein-
gaben. Er leitete den Beschluß und die Petition der 
Bundesregierung - dem BMF - mit dem Ersuchen zu, 
nach Moglichkeiten der Abhilfe zu suchen. Zugleich 
wurde die Petition auch den Fraktionen des Bundes-
tages zur Kenntnis zugeleitet, weil sie als Anregung 
für eine parlamentarische Initiative geeignet er-
schien. 

2.5.9 Versetzung von Zollbeamten 
an heimatferne Dienstorte 

Mehrere Beamte des mittleren Zolldienstes aus dem 
Oberfinanzbezirk Nürnberg wandten sich an den Pe-
titionsausschuß mit der Bi tte, wieder in den Haupt-
zollamtsbezirk Bamberg rückversetzt zu werden. 

Im Zusammenhang mit dem Aufgabenwegfall an der 
innerdeutschen Grenze wurden fast 500 Zollbeamte 
des Oberfinanzbezirks Nürnberg aus dem grenzna-
hen Raum in andere Bereiche versetzt, für die erheb-
licher Personalmehrbedarf bestand, so z. B. an die 
Grenze zur Tschechischen Republik und in den 
Großraum Nürnberg. Die Besetzung der heimatnah 
zur Verfügung stehenden Dienstposten erfolgte an-
hand eines die sozialen Aspekte der einzelnen Beam-
ten berücksichtigenden Kriterienkatalogs. 

Die Petenten wiesen darauf hin, daß ein Umzug in 
die heimatfernen Dienstorte aufgrund besonderer 
persönlicher Umstände nicht möglich gewesen sei, 
so daß nach ihrer Versetzung die An- und Abfahrt 
zur neuen Dienststelle täglich mehrere Stunden in 
Anspruch nehme. Neben psychischen und physi-
schen Problemen hätten die langen Zeiten der Abwe-
senheit von der Wohnung auch gesundheitliche 
Schäden sowie erhebliche familiäre Schwierigkeiten 
mit sich gebracht. Zudem seien gerade Beamte unte-
rer Laufbahngruppen durch die hohen Fahrt- und zu-
sätzlichen Versorgungskosten in eine finanziell 
äußerst schwierige Lage geraten. Da es die Verwal-
tung nach Ansicht der Petenten versäumte, ihnen 
Perspektiven für eine künftige heimatnahe Verwen-
dung aufzuzeigen und zudem gegen die Versetzun-
gen eingeleitete Widerspruchsverfahren erfolglos 
blieben, wandten sich die Petenten an den Aus-
schuß. 

Der Ausschuß veranlaßte über das BMF eine erneute 
Prüfung der Angelegenheit. Dieses verwies darauf, 
daß sich die Zollverwaltung angesichts der Vielzahl 
der Fälle stets bemüht habe, die Versetzung in mög-

lichst sozialverträglicher Weise vorzunehmen und 
die besonderen Gegebenheiten jedes Einzelfalles so 
weit wie möglich zu berücksichtigen. Das dienstliche 
Interesse verlange aber, die Beamten do rt  einzuset-
zen, wo sie zur Erledigung der gesetzlich übertrage-
nen Aufgaben benötigt würden. Infolgedessen hät-
ten nur außergewöhnliche Härten oder schwerwie-
gende, in der Person des einzelnen Beamten liegen-
de Gründe zur Abstandnahme von einer Versetzung 
führen können. Im Falle der Petenten hätten diese 
besonderen Umstände jedoch nicht vorgelegen, so 
daß die erfolgten Versetzungen rechtmäßig gewesen 
seien. 

Der Ausschuß vermochte zwar bei der Bewertung 
der durch die Zollverwaltung getroffenen Persona-
lentscheidungen keinen Rechtsverstoß zu erkennen, 
machte aber zugleich darauf aufmerksam, daß diese 
für die Petenten und ihre Angehörigen zu schweren 
Nachteilen - und zwar nicht nur finanzieller A rt  - ge-
führt hätten. So sei beispielsweise in mehreren Fällen 
durch die weite Entfernung zwischen Dienst- 
und Wohnort die Betreuung pflegebedürftiger und 
schwerwiegend erkrankter Angehöriger stark beein-
trächtigt worden. 

Nach einer Mitteilung des BMF vom September 1995 
hatte sich zudem die Personalsituation beim Haupt-
zollamt Bamberg durch den nahezu vollständigen 
Abbau des ursprünglich vorhandenen Personalüber-
hanges zwischenzeitlich geändert. Das BMF kün-
digte darüber hinaus an, daß im Laufe des Jahres 
1995 die immer noch bestehenden erheblichen Per-
sonaldefizite im Nürnberger Raum, die den von den 
Petenten erstrebten Rückversetzungen in den Zoll-
amtsbezirk Bamberg entgegenstanden, aufgrund der 
Verstärkung der Oberfinanzdirektion Nürnberg 
durch die Übernahme von Postbeamten zurückge-
führt werden könnten. 

Der Ausschuß unterstützte das Anliegen der Peten-
ten. Er griff die Ankündigung des BMF auf, mehrere 
in heimatferne Orte versetzte Beamte könnten wie-
der im Hauptzollamtsbezirk Bamberg eingesetzt wer-
den. Auf seine Empfehlung wurden die Pe titionen 
der Bundesregierung - dem BMF - zur Erwägung 
überwiesen mit der Bitte, die Eingaben bei der anste-
henden Entscheidung über die Rückversetzung der 
betroffenen Beamten in die Überlegungen miteinzu-
beziehen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu su-
chen. 

Mittlerweile konnten bereits einige Petenten in den 
Hauptzollamtsbezirk Bamberg zurückkehren, und für 
weitere ist seitens der Oberfinanzdirektion Nürnberg 
die alsbaldige Rückversetzung angeordnet worden. 

Die Petenten dankten dem Ausschuß für seinen Ein-
satz, der verhärtete Strukturen in Bewegung ge-
bracht und letztlich Menschen in Not geholfen habe. 

2.5.10 Nachdiplomierung für Beamte 
des gehobenen Dienstes 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 der Nachdiplomierungsordnung des 
Bundes bestimmt, daß Beamten, die vor dem 1. Ja-
nuar 1982 durch Vorbereitungsdienst oder Laufbahn-
prüfung die Befähigung für eine Laufbahn des geho-
benen nichttechnischen Dienstes des Bundes erwor-
ben haben oder eine Ausbildung außerhalb eines 
Vorbereitungsdienstes mit einer der Laufbahnprü-
fung vergleichbaren Prüfung abgeschlossen haben, 
auf Antrag ein Diplomtitel als staatliche Bezeichnung 
verliehen wird (Nachdiplomierung). 

Ein ehemaliger Beamter der Deutschen Bundesbank 
wandte sich an den Petitionsausschuß und forde rte 
eine Nachdiplomierung. Nachdem er seine Ausbil-
dung für den gehobenen Dienst bei einer Landeszen-
tralbank mit Erfolg beendet habe, sei er 1981 als 
Bundesbankinspektor in den kommunalen Dienst 
gewechselt. Mittlerweile erfolgten die Ausbildungen 
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für den gehobenen Dienst an Fachhochschulen für 
öffentliche Verwaltung - bei der Deutschen Bundes-
bank an der Fachhochschule der Deutschen Bundes-
bank -, wobei die Absolventen ein Diplom erhielten. 
Beamte des gehobenen Dienstes, welche vor der Ein-
führung dieser Studiengänge ihre Laufbahnprüfung 
abgelegt hätten, könnten nach der Nachdiplomie-
rungsordnung des Bundes nachträglich das entspre-
chende Diplom erlangen. Allerdings würden von die-
ser Regelung die Beamten der Deutschen Bundes-
bank nicht erfaßt. 

Der Ausschuß bat die Deutsche Bundesbank um Stel-
lungnahme. Darin wurde ausgeführt, daß der Zen-
tralbankrat eine eigenständige Nachdiplomierungs-
ordnung erlassen müßte, sollte auch für Beamte der 
Deutschen Bundesbank der Weg zur Nachdiplomie-

rung geöffnet werden. Bislang jedoch vertrete die 
Deutsche Bundesbank in dieser Frage einen zurück-
haltenden Standpunkt, wobei sie sich von den Erwä-
gungen leiten lasse, daß eine Nachdiplomierung im 
Kern ohne laufbahnrechtliche Bedeutung sei und 
eine Entwertung des Diploms der Fachhochschulab-
solventen, die den Titel „Diplom-Betriebswirt (FH)" 
in einem förmlichen Studiengang an der Fachhoch-
schule der Deutschen Bundesbank erworben hätten, 
nicht ausgeschlossen werden könne. Erst nach Ab-
schluß mehrerer verwaltungsgerichtlicher Verfahren, 
die derzeit anhängig seien und die Einführung der 
Nachdiplomierung beträfen, könnten die zuständi-
gen Gremien der Deutschen Bundesbank das Thema 
der Nachdiplomierung aufgreifen. 

Der Ausschuß unterstützte im Ergebnis seiner parla-
mentarischen Prüfung das Anliegen des Petenten. Er 
war der Auffassung, daß die Gruppe des gehobenen 
Dienstes, soweit es um die Nachdiplomierung geht, 
einheitlich behandelt werden sollte. Es seien keine 
Umstände ersichtlich, die eine unterschiedliche Be-
handlung der Beamten der Deutschen Bundesbank 
im Vergleich zu anderen Bundesbeamten rechtferti-
gen könnten. Erwägungen dienstrechtlicher oder 
hochschulrechtlicher A rt , die sich aus der besonde-
ren Situation der Deutschen Bundesbank ergeben 
könnten, sprächen nicht gegen eine Nachdiplomie-
rung. Die Gefahr der Entwe rtung des Diploms von 
Fachhochschulabsolventen, die die Deutsche Bun-
desbank sehe, dürfte nach Auffassung des Ausschus-
ses zu vernachlässigen sein, zumal man mit der 
Nachdiplomierungsordnung des Bundes nun schon 
seit über neun Jahren Erfahrungen habe sammeln 
können, welche die Befürchtung der Deutschen Bun-
desbank entkräften sollten. 

Der Ausschuß empfahl, die Pe tition der Deutschen 
Bundesbank zur Erwägung zu überweisen, damit 
diese nach Möglichkeiten der Abhilfe suche. 

Daraufhin beschloß der Zentralbankrat der Deut-
schen Bundesbank, den Beamten des gehobenen 
Bankdienstes der Deutschen Bundesbank, welche 
vor Einführung der Fachhochschulausbildung ihre 
Laufbahnprüfung erfolgreich absolviert hatten, eine 
Nachdiplomierung zu ermöglichen. Die Deutsche 
Bundesbank kündigte an, der Zentralbankrat werde 
eine Nachdiplomierungsordnung des Bundes unter 
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse bei 
der Deutschen Bundesbank erlassen. 

2.6 Bundesministerium 
für Wirtschaft (BMWi) 

Die Eingabenzahl im Geschäftsbereich des BMWi 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr (197 Petitionen) 
auf 135 verringert. Schwerpunkt der Eingaben waren 
Vorschläge, wie alternative Energiequellen, insbe-
sondere Solar- und Windenergie, verstärkt nutzbar 
gemacht werden können. Der Wunsch vieler Peten-
ten ging dahin, die staatlichen Fördermöglichkeiten 
für diese Energieträger auszubauen. Ebenfalls wurde 
mit einer Vielzahl von Eingaben die Forderung nach 
einem Verbot des Expo rts von Rüstungsgütern erho

-

ben. Petitionen, welche eine Änderung des Berg-
rechts in den neuen Bundesländern forde rten, stehen 
nach der durch den Deutschen Bundestag beschlos-
senen Gesetzesänderung vor dem Abschluß des Peti-
tionsverfahrens. 

2.6.1 Erzeugung von Strom durch Windenergie 
soll nicht zu einseitiger finanzieller 
Belastung führen 

Ein Petent kritisierte, daß in der von ihm zu bezah-
lenden Stromrechnung ein Subventionsbetrag für die 
in Schleswig-Holstein erzeugte Windenergie enthal-
ten sei. Da Windenergieanlagen vornehmlich in 
Schleswig-Holstein angesiedelt seien, würden die 
dortigen Stromkunden einseitig zur Subventionie-
rung der Windenergie herangezogen. Die Subventio-
nierung der Windenergie müsse aber von allen 
Stromkunden in der 'Bundesrepub lik Deutschland 
getragen werden, wie dies für den Bereich des Koh-
lebergbaus durch den „Kohlepfennig" in der Ver-
gangenheit erfolgt sei. 

Der Petitionsausschuß bat das BMWi um Stellung-
nahme. Dieses erläuterte, das Stromeinspeisungsge-
setz verpflichte die Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen, unter anderem aus Windenergie gewonne-
nen Strom in das öffentliche Netz aufzunehmen und 
mit einem gesetzlich festgelegten Preis zu vergüten. 
Durch den massiven Ausbau der Windenergie in den 
norddeutschen Küstenregionen zeichne sich do rt  für 
die Zukunft eine zunehmende Belastung durch die 
Einspeisevergütung ab. Bisher habe allerdings das 
hauptbetroffene Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men in Schleswig-Holstein seine Strompreise wegen 
der Einspeisung von Windenergie noch nicht erhö-
hen müssen, sondern die entstandenen Belastungen 
durch Rationalisierungsanstrengungen auffangen 
können. Angesichts der konkreten weiteren Ausbau-
planungen für die Windenergie sei aber nicht auszu-
schließen, daß in naher Zukunft die Preisbelastungen 
anwachsen würden. Um unve rtretbar große, einseiti-
ge finanzielle Belastungen einzelner Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen und ihrer Kunden zu vermei-
den, würden demnächst Gespräche mit den betroffe-
nen Ländern geführt. In jedem Fa ll  sei es das Ziel, 
einen gewissen Belastungsausgleich zu erreichen. 

Das BMWi werde die Auswirkungen des Stromein-
speisungsgesetzes weiter beobachten und dem Deut-
schen Bundestag - sobald erforderlich - erneut be-
richten. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8000 

Im Hinblick darauf empfahl der Ausschuß, die Peti-
tion der Bundesregierung - dem BMWi - zu überwei-
sen, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders 
aufmerksam zu machen und um auf die Begründung 
des Beschlusses des Deutschen Bundestages hinzu-
weisen. 

2.6.2 Kennzeichnung des Energieverbrauchs 
bei Hausgeräten 

Ein Naturschutzverband forde rte die Umsetzung 
einer EU-Rahmenrichtlinie (92/75/EWG), die eine 
Kennzeichnung des Energieverbrauchs bei allen 
elektrischen Hausgeräten vorsieht. 

Die Bürgerinitiative trug vor, entgegen den binden-
den Vorgaben der Europäischen Union sei diese 
Richtlinie bislang durch die Bundesrepublik 
Deutschland noch nicht in nationales Recht umge-
setzt worden. Deshalb seien die Händler von Kühl- 
und Gefriergeräten derzeit nicht verpflichtet, ein ent-
sprechendes Etikett an den Geräten anzubringen. Da 
die Verbraucher somit den Energieverbrauch von 
Haushaltsgeräten nicht vergleichen könnten, könn-
ten sie auch keine für die Umwelt und ihren Geld-
beutel positive Kaufentscheidung treffen. 

Der Ausschuß holte eine Stellungnahme des BMWi 
ein. Dieses räumte ein, daß die EU-Richtlinie zur 
Energieverbrauchskennzeichnung in der Tat noch 
nicht in nationales Recht umgesetzt worden sei. Es 
bedürfe hierzu nach deutschem Verfassungsrecht zu-
vor einer gesetzlichen Ermächtigung. Ein im Jahr 
1994 vorgesehener Gesetzentwurf, mit dem eine sol-
che Ermächtigung geschaffen werden sollte, habe 
wegen des Ablaufs der 12. Legislaturpe riode zum En-
de des Jahres 1994 nicht mehr fristgerecht im Deut-
schen Bundestag behandelt werden können. 

Der Ausschuß empfahl deshalb, die Pe tition der Bun-
desregierung - dem BMWi - als Mate rial zuzuleiten, 
damit sie bei der Vorbereitung eines entsprechenden 
Gesetzentwurfs in der laufenden Wahlperiode einbe-
zogen werden kann. Auch empfahl der Ausschuß, 
die Eingabe den Fraktionen des Bundestages zur 
Kenntnis zuzuleiten, weil sie als Anregung für eine 
parlamentarische Ini tiative geeignet erschien. 

Mittlerweile hat das BMWi mitgeteilt, ein entspre-
chender Gesetzentwurf der Bundesregierung sei dem 
Deutschen Bundestag zur Beschlußfassung nunmehr 
vorgelegt worden (Drucksache 13/6723). Nach In-
krafttreten des Gesetzes werde die erforderliche 
Rechtsverordnung unverzüglich dem Bundesrat zur 
Zustimmung zugeleitet. 

Dem Anliegen des Naturschutzverbandes wird damit 
entsprochen werden. 

2.7 Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (BML) 

Die Zahl der Petitionen zum Geschäftsbereich des 
BML blieb mit 150 im Verhältnis zum Vorjahr (158 Ein-
gaben) nahezu gleich. 

Medienberichte im Fernsehen, die in eindringlicher 
Weise Mißstände im Bereich von Tiertransporten an-
geprangert hatten, veranlaßten viele Bürger dazu, 
den Ausschuß um Abhilfe zu bitten. Die hierzu ein-
geleiteten Petitionsverfahren konnten noch nicht ab-
geschlossen werden. 

Die erneute Novellierung des Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetzes war ein weiterer Eingabenschwer-
punkt. Insbesondere Einzelpersonen und Bauernver-
bände aus den neuen Bundesländern wandten sich 
deshalb an den Ausschuß. 

2.7.1 Verbot der Nutzhaltung von Straußenvögeln 

Ein Naturschutzverband forde rte ein Verbot der kom-
merziellen Haltung von Straußenvögeln als Nutztie-
re. Die Petition wurde von mehr als 800 Bürgerinnen 
und Bürgern durch ihre Unterschriften unterstützt. 

Der Verband trug vor, die Savannenvögel seien in 
hiesigen Gefilden als Nutztiere nicht geeignet. Ihre 
Bewegungs- und Klimabedürfnisse ließen sich nicht 
mit einer Haltung in engen Gehegen und Ställen ver-
einbaren. 

Der Petitionsausschuß forde rte eine Stellungnahme 
des BML an, aus der sich ergab, daß die Behörden 
schon nach geltendem Recht im Einzelfall die Hal-
tung von Straußen verbieten können. Darüber hinaus 
werde derzeit geprüft, ob entsprechend einem Votum 
des Bundesrates durch Erlaß einer Verordnung nach 
dem Tierschutzgesetz das Halten von Straußen von 
einer Genehmigung abhängig gemacht werden solle. 

Ein generelles Verbot der Straußenhaltung in 
Deutschland hielt das BML für unverhältnismäßig, 
da der Schutz der Tiere vor nicht artgemäßer Haltung 
auch mit einem geringeren Eingriff als einem Verbot 
erreicht werden könne. Durch die erfolgreiche Zoo-
haltung in deutschen Tierparks seit Ende des vorigen 
Jahrhunderts und die do rt  gesammelten zahlreichen 
Erfahrungen, sei davon auszugehen, daß Strauße in 
Deutschland auch tierschutzgerecht gehalten wer-
den können. 

Das BML verwies außerdem darauf, daß sich in be-
nachbarten europäischen Ländern mit ähnlichen kli-
matischen Bedingungen sogar eine landwirtschaftli-
che Straußenhaltung entwickelt habe. Auf Europa

-

ratsebene würde derzeit eine Empfehlung zur Hal-
tung von Straußen als Nutztiere ausgearbeitet. 

Der Ausschuß sah deshalb für ein generelles Verbot 
sowohl aus tatsächlichen wie aus rechtlichen Grün-
den keinen Anlaß. Er verneinte einen gesetzgebe-
rischen Handlungsbedarf und schloß das Verfahren 
ab. 
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2.8 Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung (BMA) 

2.8.1 Sozialordnung 

Im Berichtsjahr gingen zum Geschäftsbereich des 
BMA 4 786 Petitionen ein. Gegenüber dem Vorjahr 
(5 734 Eingaben) bedeutet dies einen Rückgang um 
16,5 v. H. Nach der beträchtlichen Steigerung des 
Vorjahres bewegt sich das Aufkommen aber nach 
wie vor auf sehr hohem Niveau. 

Während die Zahl der Eingaben im Bereich der Ar-
beitsverwaltung gegenüber dem Vorjahr um 62 Pe-
titionen auf nunmehr 1 198 Eingaben leicht zu-
nahm, ging sie im Bereich Sozialordnung nach dem 
sprunghaften Anstieg im Vorjahr (4 597 Eingaben) 
auf 3 588 Eingaben zurück. 

Sozialordnung 

Der überwiegende Teil der Eingaben zur Sozialversi-
cherung betraf wie in den Vorjahren die gesetzliche 
Rentenversicherung. 

Nachdem in der Vergangenheit ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Eingaben in diesem Bereich bei 
den Bestimmungen des Rentenüberleitungsrechts 
gelegen hatte, zeichnete sich hier ein Rückgang ab. 
Dies dürfte auf den Umstand zurückzuführen sein, 
daß dem Parlament mit dem Gesetzentwurf zur Än-
derung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh-
rungsgesetzes eine Neuordnung der Bestimmungen 
des Rentenüberleitungsrechts zur Beratung vorge-
legen hat, nach der eine Vielzahl von Betroffenen mit 
einer verbesserten Überführung ihrer in der ehema-
ligen DDR erworbenen Altersversorgung rechnen 
konnte. Einen erheblichen Teil der dem Petitionsaus-
schuß zugegangenen Eingaben, die die Entgeltbe-
grenzungen betrafen, waren noch vor den abschlie-
ßenden Beratungen des federführenden Ausschusses 
für Arbeit und Sozialordnung sowie im Plenum des 
Deutschen Bundestages den Fraktionen des Bundes-
tages zur Kenntnis gegeben, um für das Gesetzge-
bungsverfahren auf das Anliegen der Petenten be-
sonders aufmerksam zu machen (vgl. Beitrag 2.8.1.2 
Überführung der Versorgungssysteme der ehemali-
gen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung). Der 
Gesetzentwurf wurde vom Deutschen Bundestag in 
zweiter und dritter Lesung am 27. September 1996 
beschlossen, so daß mit dem Inkrafttreten der Rege-
lung zum 1. Januar 1997 bei rund 75 v. H. der bisher 
von der Einkommensbegrenzung Betroffenen nun-
mehr das individuelle Einkommen in vollem Umfang 
für die Rentenberechnung berücksichtigt wird. 

Indessen blieb die Neuregelung nicht ohne Wider-
spruch. In zahlreichen Bürgereingaben wurde bean-
standet, daß das Änderungsgesetz die Einkommens-
begrenzung nicht rückwirkend aufhebt und die bis-
herigen Einschränkungen bei Personen mit hohem 
Einkommen weitergelten. Ferner beschwerten sich 
zahlreiche ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums 
für Staatssicherheit der DDR darüber, daß es für sie 
zu keinen Verbesserungen gekommen ist. 

Darüber hinaus richteten sich zahlreiche Eingaben 
von Bürgerinnen und Bürgern aus den neuen Bun-
desländern gegen die Abschmelzung der nach dem 
Renten-Überleitungsgesetz gezahlten Auffüllbeträge 
ab dem 1.. Januar 1996, die Umstellung des Renten-
anpassungsverfahrens in den neuen Bundesländern 
zum 1. Juli 1996, die unterschiedlichen aktuellen 
Rentenwerte in den neuen und alten Bundesländern 
sowie die Überführung der Ansprüche von Beschäf-
tigten der Deutschen Reichsbahn in die gesetzliche 
Rentenversicherung. 

Einen weiteren Schwerpunkt der rentenrechtlichen 
Bearbeitung stellten Eingaben von Bürgerinnen und 
Bürgern dar, die sich gegen das von der Bundes-
regierung vorgelegte Sparpaket wandten. Nament-
lich die Anhebung der Altersgrenze bei der Alters-
rente wegen Arbeitslosigkeit wurde vielfach von 
Petenten angesprochen. Ferner lagen Eingaben zu 
den Leistungseinschränkungen beim Fremdrenten-
recht, die Kürzung der Ausbildungs-Anrechnungs-
zeiten und die Rentenversicherungspflicht von Stu-
dierenden vor. Schließlich wandte sich eine Vielzahl 
von Bürgerinnen gegen die im Zuge der Sparmaß-
nahmen beschlossene Anhebung der Altersgrenze 
bei den Altersrenten für Frauen. 

Der Petitionsausschuß beschäftigte sich darüber hin-
aus mit der Problematik der sogenannten versiche-
rungsfremden Leistungen. In den Eingaben an den 
Ausschuß spiegelte sich die seit der ersten Jahres-
hälfte 1996 verstärkt geführte öffentliche Diskussion 
wider. Zahlreiche Petenten machten geltend, daß mit 
der Entlastung der gesetzlichen Rentenversicherung 
von Fremdleistungen sowohl die Beitragssätze ver-
mindert als auch eine Begrenzung der Lohnneben-
kosten erreicht werden könne (vgl. Beitrag 2.8.1.7 
Finanzierung versicherungsfremder Leistungen). 

Die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten 
bei der Rentenberechnung erhielt im Berichtszeit-
raum durch den Beschluß des Bundesverfassungsge-
richts vom 12. März 1996 erneut Aktualität. Das Ge-
richt hatte darauf hingewiesen, daß der Wert der Kin-
dererziehung für die Rentenversicherung nicht da-
durch geschmälert werde, daß die Erziehungsperson 
während der Zeit der ersten Lebensphase des Kindes 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht 
oder freiwillige Beiträge entrichtet. Hieraus leiteten 
zahlreiche Petentinnen die Forderung ab, Kinder-
erziehungszeiten beim Zusammentreffen mit Renten-
versicherungsbeiträgen additiv zu berücksichtigen. 
Für die gesetzliche Neuregelung hat das Bundes-
verfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist bis 
zum 30. Juni 1998 gesetzt. Dem Petitionsausschuß 
gehen zu dieser Problematik laufend neue Eingaben 
zu, die gemeinsam parlamentarisch behandelt wer

-

den sollen. 

Neben diesen gesetzgeberischen Anliegen führten 
annähernd 704 Petenten Beschwerde über die Ar-
beitsweise der Rentenversicherungsträger und die 
Rentenberechnung im Einzelfall. Wie im vorangegan-
genen Berichtszeitraum kam auch im Jahr 1996 ein 
Großteil dieser Eingaben aus den neuen Bundeslän-
dern; besondere Themenschwerpunkte wie etwa die 
Dauer der Rentenneuberechnung in den Vorjahren 
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(vgl. Jahresbericht 1995, Drucksache 13/4498 S. 31 ff. 
Nr. 2.9.1, Nr. 2.9.1.2 und Nr. 2.9.1.4) waren indes im 
Jahr 1996 nicht mehr zu erkennen. 

Im Bereich der Pflegeversicherung beschwerten sich  

viele Petentinnen und Petenten, die ihren Wohnsitz 
im Ausland genommen hatten, darüber, daß sie Lei-
stungen aus diesem Versicherungszweig nicht in 
Anspruch nehmen können. Einen weiteren Schwer-
punkt auf diesem Teilgebiet bildeten insbesondere 
die Petitionen von Behindertenverbänden, die gel-
tend machten, daß geistig behinderte Menschen in 
der Pflegeversicherung nur unzureichend Berück-
sichtigung gefunden hätten. 

Arbeitsverwaltung  

Die Diskussion zum „Sparpaket" der Bundesregie-
rung legte für diesen Teil des Geschäftsbereichs des 
BMA den Schwerpunkt des Jahres 1996 fest. Die 
darin beschlossenen Kürzungen veranlaßten viele 
Menschen, den Petitionsausschuß um Unterstützung 
zu bitten. Die hierzu eingeleiteten Petitionsverfahren 
konnten jedoch bislang noch nicht abgeschlossen 
werden. Seismograph für die kristische Lage am Ar-
beitsmarkt ist immer auch. der Bereich der Arbeits-
verwaltung. Kernpunkt vieler Beschwerden war die 
fehlerhafte Berechnung von Lohnersatzleistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz. Ebenfalls, insbe-
sondere in Eingaben aus den neuen Bundesländern, 
wurde kritisiert, daß Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men (ABM) zum Teil empfindliche Kürzungen erlit-
ten hatten. Zur Problematik des Altersübergangs- 
und des Vorruhestandsgeldes für den Bereich der 
ehemaligen DDR gingen im Jahr 1996 nur noch we-
nige Eingaben ein. 

2.8.1.1 Wahrung des Datenschutzes  
in der gesetzlichen Unfallversicherung  

Ein Bürger aus Baden-Württemberg beanstandete 
das Auskunftsersuchen einer Berufsgenossenschaft 
unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Die 
für den Petenten zuständige Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft hatte als Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung Unterlagen und Berichte von Ärzten 
bzw. Krankenhäusern angefordert, ohne zuvor die 
Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht durch 
den Versicherten herbeigeführt zu haben. 

Die Eingabe war vom Petitionsausschuß zunächst 
dem Bundesversicherungsamt als der für die Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde und dem Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz (BfD) zur Stellungnahme zu-
geleitet worden. Anschließend hatte der Petitionsaus-
schuß den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
um Stellungnahme zu dem Anliegen des Petenten ge-
beten, um so sicherzustellen, daß seine Anliegen in 
die Beratungen über den Entwurf eines Gesetzes zur 
Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in das Sozialgesetzbuch (Unfallversiche-
rungs-Einordnungsgesetz) miteinbezogen werden. 

Aufgrund des Stellungnahmeersuchens an den BfD 
hatte dieser die Petition zum Anlaß genommen, 
die VBG einer datenschutzrechtlichen Kontrolle zu 

unterziehen. Er beanstandete, daß generell auch In-
formationen zu unfallunabhängigen Vorerkrankun-
gen sowie Akten anderer Versicherungen und Behör-
den ohne Einwilligung des Versicherten eingeholt 
würden. Die VBG sicherte dem BfD entsprechende 
Änderungen zu. Außerdem wolle sie die Vordrucke 
unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten neu 
konzipieren und die Versicherten über ihre Rechte 
und Pflichten umfassend aufklären. 

Darüber hinaus waren im Anschluß an das Stellung-
nahmeersuchen an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung entsprechende Neuregelungen in den 
Entwurf des Unfallversicherungs-Einordnungsgeset-
zes aufgenommen worden, die der Deutsche Bundes-
tag am 13. Juni 1996 verabschiedet hat und die mit 
Wirkung zum 1. Januar 1997 in Kraft getreten sind. 
Nach dieser Regelung sollen jetzt nur noch solche 
Auskünfte weitergegeben werden, die mit dem Ver-
sicherungsfall in ursächlichem Zusammenhang ste-
hen. Die Versicherten können außerdem von den Un-
fallversicherungsträgern verlangen, über die Weiter-
gabe der Daten unterrichtet zu werden. Auf diesen 
Auskunftsanspruch muß jeder Versicherte ausdrück-
lich hingewiesen werden. 

Dem Anliegen des Petenten konnte damit in weiten 
Teilen entsprochen werden. 

2.8.1.2 Überführung der Versorgungssysteme  

der ehemaligen DDR in die gesetzliche  
Rentenversicherung  

Erneut haben sich Bürgerinnen und Bürger der 
neuen Bundesländer in zahlreichen Eingaben gegen 
das Gesetz zur Überführung der Ansprüche und An-
wartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungs-
systemen des Beitrittsgebiets gewandt (vgl. hierzu 
auch Jahresbericht 1995, Drucksache 13/4498 S. 30 
Nr. 2.9.1). Die Petenten beanstandeten, daß der Zahl-
betrag der Rente zusammen mit der Versorgungslei-
stung auf einen Höchstbetrag begrenzt bzw. bei der 
Neuberechnung der Rente nach dem Sechsten Buch 
des Sozialgesetzbuchs das anzurechnende Einkom-
men auf Beträge zwischen dem Durchschnittsentgelt 
und dem 1,4 fachen des Durchschnittsentgelts ge-
kürzt wird. In weiteren Eingaben wurde kritisiert, daß 
die für die Rentenberechnung maßgeblichen Entgelte 
wegen staatsnaher Tätigkeit gekappt werden. 

Insgesamt erreichten den Petitionsausschuß seit In-
krafttreten der Bestimmungen zur Rentenüberleitung 
über 40 000 Eingaben zu diesen Themenkreisen. Die 
hohe Zahl der Eingaben verdeutlicht, welche Bedeu-
tung diesen rentenrechtlichen Fragen in den neuen 
Bundesländern beigemessen wird. Vor diesem Hin-
tergrund ist auch im parlamentarischen Bereich die 
Rentenüberleitung wiederholt erörtert worden. Dem 
Deutschen Bundestag lagen hierzu in dieser Wahl-
periode erneut gesetzgeberische Initiativen vor, die 
in dem zuständigen Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung federführend beraten wurden. Der Peti-
tionsausschuß war aufgrund der Bestimmung des 
§ 109 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages gehalten, den Fachausschuß um Stellungnah-
me zu den Bürgeranliegen zu bitten.  
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In seiner Stellungnahme teilte der Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung mit, die Bundesregierung sei 
aufgefordert worden, einen Entwurf zur Änderung 
des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsge-
setzes vorzulegen, in dem insbesondere die Regelun-
gen zur Begrenzung des für die Rentenberechnung 
berücksichtigungsfähigen Einkommens grundsätz-
lich beseitigt werden. Der daraufhin von der Bundes-
regierung in den Deutschen Bundestag eingebrachte 
Gesetzentwurf sieht vor, die Begrenzungsregelungen 
auf die Einkommen von ehemaligen hauptberuf-
lichen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssi-
cherheit/Amt für Na tionale Sicherheit sowie von Per-
sonen zu konzentrieren, bei denen das Einkommen 
Ausdruck einer politisch, gesellschaftlich oder ein-
kommensmäßig privilegierten Stellung mit besonde-
rer Verantwortung für die Stärkung oder Aufrecht-
erhaltung des politischen Systems der ehemaligen 
DDR war. 

Der Petitionsausschuß beriet die Bürgeranliegen 
nach Eingang der Stellungnahme des Fachausschus-
ses erneut und bezog den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung in die Erörterungen ein. Nach Auf-
fassung des Ausschusses wird mit der Änderung im 
Grundsatz anerkannt, daß es aufgrund der Einkom-
mensstruktur der ehemaligen DDR noch immer 
- wenn auch nach den in der Vergangenheit vor-
genommenen Rechtsänderungen in vermindertem 
Umfang - zu Ergebnissen kommen kann, die den 
mit dem Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz ver-
folgten gesetzgeberischen Zielsetzungen nicht voll 
entsprechen. Er äußerte Verständnis dafür, daß Per-
sonen, deren Tätigkeit für die Stärkung der ehe-
maligen DDR nicht von besonderer Bedeutung war, 
die Einkommensbegrenzung als belastend emp-
finden. Daher sprach sich der Ausschuß dafür aus, 
daß mit dem Änderungsgesetz eine neue Grundlage 
geschaffen wird, mit der die Begrenzungsregelung 
auf einen engen Kreis der Spitzenfunktionäre in 
Staat, Parteien, Wi rtschaft und Gesellschaft der 
ehemaligen DDR sowie auf die ehemaligen haupt-
beruflichen Mitarbeiter des Ministeriums für Staats-
sicherheit/Amt für Nationale Sicherheit konzentriert 
werden. 

Damit diese Zielsetzung in der parlamentarischen Er-
örterung weiter verfolgt wird, beschloß der Deutsche 
Bundestag auf Empfehlung des Ausschusses, die 
Eingaben den Fraktionen des Bundestages zur 
Kenntnis zu geben, um für das Gesetzgebungsver-
fahren auf die Anliegen der Petenten besonders auf-
merksam zu machen. Der vom Deutschen Bundestag 
am 27. September 1996 beschlossene Entwurf zur 
Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüber-
führungsgesetzes ist am 1. Januar 1997 in Kraft 
getreten. 

2.8.1.3 Rentenrechtliche Anerkennung von Zeiten 
der Kindererziehung im Ausland 

Eine Bürgerin aus Hessen beanstandete, daß die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 
Kindererziehungszeiten für ihren in Bolivien gebore-
nen Sohn nicht anerkannte. 

Die Petentin trug vor, daß ihr Mann von seinem deut-
schen Arbeitgeber in den Jahren 1971 bis 1979 vor-
übergehend ins Ausland versetzt worden war und von 
dort  ununterbrochen Beiträge zur deutschen Renten-

' versicherung gezahlt hatte. Während des Aufenthalts 
in Bolivien habe er freiwillige Beiträge entrichtet, weil 
die Möglichkeit der Zahlung von Pflichtbeiträgen 
nicht bestanden habe. Die Anerkennung der Kinder-
erziehungszeiten sei jedoch mit der Begründung ab-
gelehnt worden, daß freiwillige Beiträge zur deut-
schen Rentenversicherung keine Pflichtbeitragszei-
ten begründen. Eine Versicherungspflicht wegen Kin-
dererziehung kann hiernach grundsätzlich nur dann 
bestehen, wenn das Kind im Inland erzogen wurde. 

Die Prüfung der Petition ergab, daß die Kindererzie-
hungszeiten im Ergebnis anerkannt werden konnten. 
Grundsätzlich wird zwar nach wie vor nur die Kin-
dererziehung im Inland berücksichtigt. Die sozial-
gerichtliche Rechtsprechung hat hiervon jedoch Aus-
nahmen entwickelt: Nach einer Entscheidung des 
Bundessozialgerichts vom 17. November 1992 be-
steht für Ehegatten von Arbeitnehmern, die im Aus-
land eine in der deutschen Rentenversicherung nicht 
versicherungspflichtige Beschäftigung verrichten, die 
Möglichkeit einer rentenrechtlichen Anerkennung 
der Kindererziehungszeiten im Ausland. Dazu ist es 
erforderlich, daß zumindest ein sogenanntes Rumpf-
arbeitsverhältnis mit dem inländischen Arbeitgeber 
fortbesteht, bei dem während des Auslandsaufent-
halts wechselseitige Rechte und Pflichten erhalten 
bleiben. Ferner müssen bei Beendigung der von vorn-
herein durch Vertrag zeitlich begrenzten Auslands-
tätigkeit auch die Hauptpflichten aus dem Arbeits-
verhältnis wieder aufleben. 

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung konn-
te die BfA die Kindererziehungszeiten für das in Boli-
vien geborene Kind der Petentin anerkennen. 

Damit wurde dem Anliegen der Petentin in vollem 
Umfang entsprochen. 

2.8.1.4 Versehentliche Rückforderung 
einer überzahlten Rente 

Im April 1996 bat ein 75jähriger Bürger aus Sachsen

-

Anhalt den Petitionsausschuß, ihn in der Angelegen-
heit zur Neuberechnung seiner Witwerrente zu un-
terstützen. 

Mit Bescheid vom August 1994 habe die BfA ihn 
davon in Kenntnis gesetzt, daß in der Zeit von 1992 
bis 1994 eine Rentenüberzahlung in Höhe von 
6 658,71 DM eingetreten sei, ihm zugleich jedoch 
mitgeteilt, daß der überzahlte Betrag nicht zu erstat-
ten sei. Im folgenden Jahr habe er die Nachricht er-
halten, daß der überzahlte Betrag vollständig zurück-
zuerstatten sei. Er finde sich bei all diesen Unge-
reimtheiten nicht mehr zurecht und bitte den Aus-
schuß, ihm zu helfen und für Aufklärung Sorge zu 
tragen. Wenn er den überzahlten Betrag zurückzah-
len müßte, würde er unverschuldet in eine soziale 
Notlage geraten. 

Der Ausschuß bat am 23. April 1996 die zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde, das Bundesversicherungsamt, 
zu der Eingabe Stellung zu nehmen. Dieses konnte dem 
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Ausschuß schon zwei Monate später am 27. Juni 1996 
berichten, daß die BfA die Rückforderung nicht mehr 
geltend machen werde. In dem Rentenbescheid sei fest-
gestellt worden, daß die Überzahlung nicht zurückge-
fordert werde. Die dem Petenten später angekündigte 
erneute Prüfung der Rückforderung des überzahlten 
Betrages sei daher fehlerhaft. Das Bundesversiche-
rungsamt bedauere dieses Versehen und bi tte, es auch 
im Namen der BfA zu entschuldigen. 

Damit konnte der Ausschuß binnen kurzer Zeit eine 
Klärung der Angelegenheit im Sinne des Petenten 
herbeiführen. 

2.8.1.5 Anrechnung von Rentenversicherungszeiten, 
die in Chile verbracht wurden 

Ein Bürger aus Bayern bat den Petitionsausschuß, 
ihn bei seinen Bemühungen um Erhalt einer Alters-
rente für Schwerbehinderte zu unterstützen. Der 
Petent hatte von 1955 bis 1970 in Chile gearbeitet 
und dort  Beiträge zur Rentenversicherung geleistet. 
Seit 1971 arbeitete der Petent in der Bundesrepublik 
Deutschland. 1985 erkrankte er schwer mit der Folge 
der Minderung seiner Erwerbsfähigkeit. 

Noch bis Ende 1993 war ihm der Erhalt einer Alters-
rente für Schwerbehinderte verwehrt, da bis zu die-
sem Zeitpunkt die chilenischen Versicherungszeiten 
wegen fehlender zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen nicht angerechnet werden konnten und die in 
Deutschland verbrachten Versicherungszeiten allein 
nicht ausreichten. 

Am 1. Januar 1994 trat das deutsch-chilenische So-
zialversicherungsabkommen in Kraft, das die Zusam-
menrechnung von deutschen und chilenischen Versi-
cherungszeiten zum Erwerb eines Rentenanspruchs 
vorsieht. Die von dem Petenten beantragte Alters-
rente für Schwerbehinderte konnte indes nicht be-
willigt werden, da der chilenische Versicherungsträ-
ger keine Mitteilung bei der zuständigen Landesver-
sicherungsanstalt machte. 

Der Ausschuß konnte durch Einschaltung des BMA 
erreichen, daß die Rentenangelegenheit des Peten-
ten bei einem Gespräch der chilenischen und deut-
schen Träger der Rentenversicherung im April 1996 
erörtert wurde. Die chilenische Seite sagte die umge-
hende Übersendung des Versicherungsverlaufs zu. 
Nachdem dieser bei der Landesversicherungsanstalt 
eingegangen war, ergab sich, daß die wartezeitrecht-

lichen Voraussetzungen für den Rentenanspruch 
unter Berücksichtigung der chilenischen Versiche-
rungszeiten ab 1. Juli 1996 erfüllt waren. Dem Pe-
tenten konnte daraufhin eine Altersrente für langjäh-
rig Versicherte bewilligt werden. Seinem Anliegen 
konnte somit entsprochen werden. 

2.8.1.6 Bewilligung einer Beschädigtenrente 
für einen Spätaussiedler 

Ein Spätaussiedler, der 1988 aus Polen in die Bundes-
republik Deutschland gekommen war, bat den Peti-
tionsausschuß um Unterstützung, um eine Beschä-
digtenversorgung zu erlangen. Hintergrund des An-
liegens war, daß der Petent im Jahr 1972 als Gefreiter 

der polnischen Armee bei der Ableistung des Wehr-
dienstes einen Unfall  erlitten hatte, bei dem er die 
Sehkraft eines Auges verlor. In Polen hatte der Petent 
aufgrund dieser gesundheitlichen Schädigung eine 
staatliche Rente erhalten, deren Zahlung mit der 
Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland einge-
stellt worden war. Der Petent hatte daraufhin bei 
dem in Deutschland zuständigen Versorgungsamt 
die Zahlung einer Beschädigtenrente beantragt. 
Diese war mit der Begründung verweigert worden, 
die gesundheitliche Schädigung habe sich während 
des Dienstes in der polnischen Armee ereignet und 
begründe deshalb keine Ansprüche gegenüber deut-
schen Versicherungsträgern. 

Die vom Ausschuß veranlaßte Prüfung durch das 
BMA ergab, daß das Versorgungsamt den Vorgang 
fehlerhaft beurteilt hatte. Da der Petent als Spätaus-
siedler anerkannt worden war und auch die übrigen 
Voraussetzungen schon seinerzeit vorgelegen hatten, 
hätte dem Petenten eine Beschädigtenrente zuer-
kannt werden müssen. Die Leistungen wurden nun 
rückwirkend ab Antragstellung festgesetzt. Dem An-
liegen des Petenten ist damit in vollem Umfang ent-
sprochen worden. 

2.8.1.7 Finanzierung versicherungsfremder 
Leistungen 

In einer Vielzahl von Petitionen, denen Sammlungen 
von insgesamt 21 072 Unterschriften beigefügt wa-
ren, wurde die in der ersten Jahreshälfte 1996 ver-
stärkt geführte öffentliche Diskussion über die 
Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung 
aufgegriffen und die Beitragsfinanzierung sogenann-
ter versicherungsfremder Leistungen kritisiert. Zu-
dem wurde das von. der Bundesregierung vorgelegte 
sogenannte Sparpaket als Anlaß für die Forderung 
genommen, eine Senkung der Lohnnebenkosten da-
durch zu bewirken, daß die gesetzliche Rentenversi-
cherung von Fremdleistungen entlastet wird. Zu die-
sen Fremdleistungen rechneten die Petenten na-
mentlich die Kriegsfolgelasten, die finanziellen Bela-
stungen aus der deutschen Einigung sowie die nach 
dem Fremdrentengesetz an Vertriebene und Aus-
siedler zu zahlenden Renten. Ferner wurden Vorru-
hestandsleistungen und Renten an deutschsprachige 
Juden in Israel und den USA angesprochen. 

Der Petitionsausschuß hat die Problematik im wesent-
lichen unter zwei Gesichtspunkten betrachtet: Zum 
einen war der Frage nachzugehen, welche der Lei-
stungen, die von. der gesetzlichen Rentenversiche-
rung übernommen werden, als versicherungsfremd 
anzusehen sind. Zum anderen hat der Ausschuß in 
diesem Zusammenhang die Funktion des Bundeszu-
schusses erörtert, der aus dem steuerfinanzierten all-
gemeinen Haushalt bereitgestellt wird. 

Der Ausschuß hat im Ergebnis festgestellt, daß die 
künftige Finanzierbarkeit des sozialen Sicherungs-
systems und insbesondere der gesetzlichen Renten-
versicherung entscheidend von der Akzeptanz dieses 
Systems in der Bevölkerung abhängt. Die Vielzahl 
der Zuschriften belege die Sorge der Bürgerinnen 
und Bürger und verdiene bereits unter diesem Ge-
sichtspunkt Beachtung. Ferner erschienen dem Aus- 
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schuß einige der in den Bürgereingaben geäußerten 
Bedenken, wonach in erheblichem Umfang allge-
meine Staatsausgaben über Sozialversicherungsbei-
träge finanziert werden, beachtenswert. Inwieweit 
diese Leistungen durch den steuerfinanzierten 
Bundeszuschuß kompensiert werden, vermochte der 
Ausschuß jedoch nicht abschließend zu beurteilen. 
Vor diesem Hintergrund verwies der Ausschuß auf 
die bei den im Deutschen Bundestag vertretenen Par-
teien eingesetzten Kommissionen, in denen die Zu-
kunft und Fortentwicklung der gesetzlichen Renten-
versicherung erörtert werden. Ferner hatte die Bun-
desregierung eine Rentenkommission eingesetzt, die 
ihre Vorschläge Ende Januar 1997 zur Diskussion ge-
stellt hat. Der Ausschuß sah in den Bürgereingaben 
einen wichtigen Beitrag, der als Meinung aus der 
Perspektive der Beitragszahler in die weiteren Erör-
terungen der Thematik einfließen sollte und hat da-
her empfohlen, die Petitionen den Fraktionen des 
Bundestages zur Kenntnis zu geben, um sie auf das 
Anliegen besonders aufmerksam zu machen. Ferner 
empfahl er, die Eingaben der Bundesregierung als 
Material zu überweisen, um zu erreichen, daß sie in 
die dortigen Untersuchungen einbezogen werden. 

2.8.1.8 Kurzfristige Bewilligung einer Umschulung 

Anfang Dezember 1996 bat eine Bürgerin den Peti-
tionsausschuß um dringende Unterstützung wegen 
der Bewilligung einer Umschulungsmaßnahme durch 
die BfA. 

Die Petentin erklärte, sie habe eine Arbeitserprobung 
bei einem Berufsförderungswerk erfolgreich abge-
schlossen. Daraufhin sei ihr do rt  ein Ausbildungs-
platz für eine am 6. Januar 1997 beginnende Um-
schulungsmaßnahme reserviert  worden. Spätestens 
am 19. Dezember 1996 müsse das Berufsförderungs-
werk aber wissen, ob die Umschulung bewi lligt 
werde. Am Telefon könne sie von der BfA keine Aus-
kunft über den Stand der Bearbeitung erhalten. Da 
es für sie sehr wichtig sei, end lich mit der Umschu-
lung beginnen zu können, bitte sie den Ausschuß, 
sich ihrer Angelegenheit anzunehmen. 

Der Ausschuß bat das Bundesversicherungsamt als 
die für die BfA zuständige Rechtsaufsichtsbehörde 
unter Hinweis auf die besondere Dringlichkeit der 
Angelegenheit umbeschleunigte Stellungnahme. 

Bereits am 18. Dezember 1996 teilte das Bundesversi-
cherungsamt dem Ausschuß telefonisch mit, daß die 
BfA die Umschulungsmaßnahme bewi lligt habe; das 
Berufsförderungswerk werde noch am gleichen Tage 
darüber unterrichtet werden, so daß die Petentin die 
Ausbildung am 6. Januar 1997 antreten könne. 

Damit war dem Anliegen der Petentin binnen weni-
ger Tage in vollem Umfang entsprochen worden. 

2.8.1.9 Rentenbeginn bei NS-Verfolgten aus Israel 

Wiederholt gingen dem Petitionsausschuß im Berichts-
zeitraum Eingaben aus Israel zu, in denen beanstandet 
wurde, daß Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung den Rentenbeginn nicht auf den frühestmöglichen 
Zeitpunkt festgelegt, sondern wegen zunächst unvoll

-

ständig eingereichter Rentenanträge sogenannte Ver-
spätungsfolgen geltend gemacht hatten. 

Die Petenten hatten auf der Grundlage der zum 1. Ja-
nuar 1990 in Kraft getretenen Bestimmungen der §§ 21 
und 22 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozial-
versicherung noch im gleichen Jahr einen (Beitrags-) 
Nachentrichtungsantrag gestellt, ihre Unterlagen je-
doch erst zu einem späteren Zeitpunkt bei ihrem Ren-
tenversicherungsträger eingereicht. Die Rentenversi-
cherungsträger hatten daher Verspätungsfolgen we-
gen der Verletzung von Mitwirkungspflichten geltend 
gemacht und den Rentenbeginn auf einen späteren 
Zeitpunkt als den der Antragstellung festgelegt. 

In ihren Eingaben machten viele der Petenten nun-
mehr geltend, daß sie die von ihrem Rentenversiche-
rungsträger angeforderten Unterlagen erst mühsam 
aus Bulgarien, Rumänien, Lettland oder anderen 
Staaten hätten beschaffen müssen bzw. aus gesund-
heitlichen Gründen an einer früheren Einreichung 
ihrer Unterlagen gehindert gewesen seien. Einige 
der Petenten baten zudem um Verständnis dafür, daß 
sie angesichts des Golfkrieges so besorgt gewesen 
seien, daß sie ihre Rentenangelegenheit zunächst 
nicht weiter betrieben hätten. 

Soweit die Eingaben sich gegen die BfA richteten, 
holte der Petitionsausschuß bei dem Bundesversiche-
rungsamt als der zuständigen Rechtsaufsichtsbehör-
de Stellungnahmen ein. 

Soweit die Eingaben sich gegen eine - der Zustän-
digkeit des Bundes nicht unterliegende - Landesver-
sicherungsanstalt richteten, übersandte der Aus-
schuß sie an die für eine parlamentarische Prüfung 
jeweils zuständige Landesvolksvertretung. 

Darüber hinaus bat der Ausschuß das BMA um 
Stellungnahme. Dieses teilte dem Ausschuß mit, 
daß es mit den betroffenen Rentenversicherungs-
trägern die Problematik der Verspätungsfolgen 
sehr eingehend diskutiert habe. Die Versiche-
rungsträger hätten daraufhin ihre Anforderungen 
an die Mitwirkungspflichten reduziert und zugesi-
chert, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob geholfen 
werden könne.  

Entsprechend konnte das Bundesversicherungsamt 
dem Ausschuß auf dessen Stellungnahmeersuchen 
hin bereits während des Berichtszeitraumes in meh-
reren Fällen berichten, daß den Anliegen nach einer 
erneuten Prüfung entsprochen worden sei. In denje-
nigen Fällen, in denen dem Anliegen nicht entspro-
chen worden ist, war dies zumeist darauf zurückzu-
führen, daß die von dem Petenten beauftragten 
Rechtsanwälte das Rentenverfahren nicht kontinuier-
lich betrieben haben. Diese Versäumnisse müssen 
sich die Petenten zurechnen lassen. 

2.8.2 Arbeitsverwaltung 

2.8.2.1 Verbesserung der Rechtsstellung von 
Behinderten in Werkstätten für Behinderte 

Mit einer Bitte zur Gesetzgebung forde rte eine be

-

troffene Bürgerin die Verbesserung der Rechtsstel- 
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lung von Behinderten, die in Werkstätten für Behin-
derte beschäftigt sind. 

Sie trug vor, der Gesetzgeber sei der aus Artikel 3 
Abs . 3  des  Grundgesetzes folgenden Pflicht zur Be

-

achtung des Benachteiligungsverbotes Behinderter 
nur in unzureichender Weise nachgekommen. Insbe-
sondere sei die versicherungsrechtliche Gleichstel-
lung Behinderter in der Arbeitslosen- und Rentenver-
sicherung mit allen Versicherten des regulären Ar-
beitsmarktes zu fordern. Auch müsse die Gleichstel-
lung behinderter und nichtbehinderter Arbeitnehmer 
unabhängig davon, wo die oder der Behinderte aus-
gebildet werde oder beschäftigt sei, sichergestellt 
werden. In den Behindertenwerkstätten müsse eine 
existenzsichernde Entlohnung garantiert werden. 

Der Petitionsausschuß forde rte zu der Eingabe eine 
Stellungnahme des BMA sowie eine Stellungnahme 
des Beauftragten der Bundesregierung für die Belan-
ge der Behinderten an. 

In den Stellungnahmen wird ausgeführt, das Be-
nachteiligungsverbot in Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz 
binde als Grundrecht Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar gelten-
des Recht. Gleichwohl prüfe die Bundesregierung, 
inwieweit das Benachteiligungsverbot in bestimmten 
Bereichen durch einfache Gesetzgebung umzusetzen 
sei. Soweit solche Regelungen notwendig seien, soll-
ten sie im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens zur 
Einordnung des Rehabilitations- und des Schwerbe-
hindertenrechts in das Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
getroffen werden. Wegen der Dringlichkeit von 
Werkstattreformen sei ein Teil der geplanten Rege-
lungen vorgezogen und in das Gesetzgebungsvorha-
ben zur Reform des Sozialhilferechts einbezogen 
worden. Mit dessen Verabschiedung seien am 1. Au-
gust 1996 Änderungen beim Schwerbehindertenge-
setz (SchwbG), beim Arbeitsgerichtsgesetz und bei 
der Werkstättenverordnung zum SchwbG in Kraft 
getreten, die für die beschäftigten Behinderten in 
Werkstätten Verbesserungen mit sich brächten. 

So sei die Rechtsstellung Behinderter in den Werk-
stätten gegenüber den Werkstattträgern erstmals im 
SchwbG geregelt. Behinderte in Werkstätten erhiel-
ten, wenn sie nicht Arbeitnehmer seien, einen arbeit-
nehmerähnlichen Status, d. h. arbeitsrechtliche Vor-
schriften und Grundsätze (z. B. über Arbeitszeit, Ur-
laub, Entgeltfortzahlung, Erziehungsurlaub, Mutter-
schutz) seien anwendbar. Sie hätten gegen den Trä-
ger der Werkstatt einen Anspruch auf Abschluß eines 
Werkstattvertrages, der die nähere inhaltliche Gestal-
tung des Rechtsverhältnisses zur Werkstatt regele. 

Rechtsstreitigkeiten zwischen Behinderten und Werk-
stätten aus ihrem Beschäftigungsverhältnis seien 
künftig den Arbeitsgerichten zugewiesen. Künftig 
könnten die Behinderten unabhängig von ihrer Ge-
schäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre In-
teressen berührenden Angelegenheiten mitwirken. 
Hierzu zählten etwa die Gestaltung der täglichen Ar-
beitszeit, der einheitliche Betriebsurlaub, der Unfall- 
und Gesundheitsschutz, die Verpflegung, die Gestal-
tung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen, Angele-
genheiten des Arbeitsablaufes, die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen und die Umsetzung auf andere Ar

-

beitsplätze. Nähere Regelungen hierzu müßten aber 
noch in einer Werkstatt-Mitwirkungsverordnung ge-
troffen werden, an der zur Zeit intensiv gearbeitet 
werde. 

Nach dem SchwbG seien die Werkstätten verpflich-
tet, aus ihrem Arbeitsergebnis an die Behinderten 
ein leistungsangemessenes Arbeitsentgelt zu zahlen. 
Dieser Anspruch werde bisher im allgemeinen nur 
unzureichend erfüllt. Aufgrund der Änderungen in 
der Werkstättenverordnung würden die Werkstätten 
verpflichtet, in der Regel 70 v. H. des Arbeitsergeb-
nisses für die Zahlung der Arbeitsentgelte zu ver-
wenden. Sie dürften künftig das erwirtschaftete Ar-
beitsergebnis nicht mehr zur Mitfinanzierung neuer 
Werk- und Wohnstättenplätze einsetzen. Auch dürf-
ten sie Teile des von Behinderten erwirtschafteten Er-
löses nicht mehr an die Sozialhilfeträger zurückfüh-
ren. Es werde davon ausgegangen, daß sich durch all 
diese Maßnahmen der für die Lohnzahlung zur Ver-
fügung stehende Teil des Arbeitsergebnisses erhö-
hen werde und auch der Grundbetrag des Arbeits-
entgelts in den Werkstätten angehoben werden 
könne. Die Forderung nach einer existenzsichernden 
Entlohnung der Behinderten sei allerdings nicht rea-
listisch. Es könne nicht Aufgabe der Werkstätten 
sein, den behinderten Beschäftigten ein existenzsi-
cherndes Entgelt zu zahlen. Werkstätten sollten viel-
mehr ein leistungsangemessenes Entgelt, das aus 
dem Arbeitsergebnis aufzubringen sei, zahlen. Das 
Entgelt könne nur Äquivalent der effektiv erbrachten 
Arbeitsleistung sein. Dieses sei aber bei den Behin-
derten in den Werkstätten gegenüber den Arbeitneh-
mern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wesentlich 
geringer. Die Existenzsicherung müsse deshalb sy-
stemkonform über die sozialen Sicherungssysteme 
und nicht durch eine mit der Arbeitsleistung nicht 
mehr übereinstimmende Erhöhung des Arbeitsent-
gelts erfolgen. 

Der Ausschuß wird sich in Kürze abschließend mit 
der Eingabe befassen. 

2.8.2.2 Ausbildungszuschuß für behinderten

-

freundlichen Ausbildungsbetrieb 

Durch die Einschaltung des Petitionsausschusses 
konnte einer Petentin geholfen werden, die wegen 
der Ausbildung ihres lernbehinderten Sohnes um 
Unterstützung gebeten hatte. 

Die Petentin hatte auf Eigeninitiative für ihren Sohn 
einen Lehrplatz für die Ausbildung zum Dachdecker 
gefunden. Das zuständige Arbeitsamt hatte aber die 
Zahlung eines Zuschusses an den Ausbildungsbe-
trieb abgelehnt, da es davon ausging, daß der lernbe-
hinderte Sohn aufgrund der mangelhaften Leistun-
gen im Berufsvorbereitungsjahr 1995/96 einen Lehr

-

abschluß kaum erreichen könne. Auch ein bereits 
im Jahr 1994 durchgeführter psychologischer Lei-
stungstest habe das Unvermögen des lernbehinder-
ten Jugendlichen belegt. Die Petentin war hingegen 
der Auffassung, daß eine behindertengerechte Aus-
gestaltung der Ausbildung einen erfolgreichen Lehr

-

abschluß ermöglichen könne. 
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Der Ausschuß bat das BMA um Stellungnahme. Die-
ses schaltete das zuständige Arbeitsamt ein. In einer 
hiernach erneut durchgeführten psychologischen 
Eignungsuntersuchung wurde eine Verbesserung der 
intellektuellen Leistungsfähigkeit des Sohnes festge-
stellt. Da durch einen optimal gestalteten Nachhilfe-
unterricht in den Bereichen, wo noch Schwächen vor-
lägen, sehr gute Lernbedingungen geschaffen wor-
den seien, könne nunmehr der behindertengerechten 
Berufsausbildung zum Dachdecker zugestimmt wer-
den. Für das laufende Haushaltsjahr werde ein Zu-
schuß für den Ausbildungsbetrieb bewil ligt. Sofern 
für die folgenden Jahre Haushaltsmittel zur Ver-
fügung stünden, könne der Betrieb auch weiterhin 
Ausbildungszuschüsse beantragen, die vorrangig be-
willigt würden. 

Dem Anliegen der Petentin konnte somit entspro-
chen werden. 

2.8.2.3 Tägliche Verfügbarkeit für das Arbeitsamt 

Eine Petentin wandte sich gegen die Vorschrift im 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG), wonach nur derje-
nige der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht und 
damit Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, der das Ar-
beitsamt täglich aufsuchen kann und für das Arbeits-
amt erreichbar ist (§ 103 Abs. 1 Nr. 3 AFG). Mit ihrer 
Bitte zur Gesetzgebung schlug sie eine Regelung vor, 
nach welcher derjenige der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung stehen soll, der für das Arbeitsamt durch 
moderne Kommunikationsmethoden erreichbar ist. 

Die Petentin trug vor, die geltende Regelung binde 
den Arbeitslosen in unzulässiger Weise an seinen 
Wohnort und beeinträchtige das Recht auf Ehe und 
Familie, wie sich in ihrem Fall gezeigt habe. Ihr sei 
nämlich für die Zeit einer mehrtägigen Abwesenheit 
vom Wohnort zum Besuch des in einer anderen Stadt 
arbeitenden Ehemannes die Arbeitslosenhilfe entzo-
gen worden. 

Die Prüfung des Anliegens durch den Petitionsaus-
schuß ergab unter Einbeziehung einer vom BMA 
eingeholten Stellungnahme, daß der Petentin die 
Arbeitslosenhilfe nicht allein wegen ihrer Abwesen-
heit vom Wohnort entzogen worden war, sondern we il 

 sie diese Abwesenheit weder angemeldet noch vorher 
hat genehmigen lassen. Dies wäre aber Vorausset-
zung für die Beibehaltung der Arbeitslosenhilfe ge-
wesen. 

Der Ausschuß führte aus, daß in der Arbeitslosen-
versicherung die sachgerechte Vermittlung in Arbeit 
Vorrang vor der Gewährung von Leistungen habe. 
Der Anspruch setze deshalb voraus, daß der Arbeits-
lose jederzeit bereit und in der Lage sei, ohne weitere 
Vorkehrungen seine Arbeitslosigkeit durch die Auf-
nahme einer Beschäftigung zu beenden oder unmit-
telbar Vorstellungstermine bei potentiellen Arbeitge-
bern wahrzunehmen. Er müsse deshalb täglich für 
das Arbeitsamt erreichbar sein. Der Ausschuß legte 
dar, es reiche von daher nicht aus, wenn der Arbeits-
lose durch moderne Telekommunikationeinrichtun-
gen erreichbar sei. Entscheidend sei vielmehr, ob er 
noch am gleichen Tag für ein Vorstellungsgespräch 
zur Verfügung stehen könne. 

Eine solche Regelung, so betonte der Ausschuß, wür-
de auch nicht zu einer speziellen Beeinträchtigung 
des Rechts auf Ehe und Familie führen. Arbeitslose 
seien hierdurch nicht wesentlich schlechter gestellt 
als getrennt lebende Ehepartner, die beide an ver-
schiedenen Orten berufstätig seien. 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß die derzeitige 
Regelung einen hinreichenden Schutz für Ehe und 
Familie der Arbeitslosen gewähre und sah keinen An-
laß, von dem Prinzip der persönlichen, täglichen Ver-
fügbarkeit des Arbeitslosen abzuweichen, zumal die-
se Regelung nicht nur der schnellstmöglichen Beendi-
gung des Leistungsfalles, sondern auch der Verhinde-
rung von Mißbräuchen dient. Der Ausschuß empfahl 
deshalb, das Petitionsverfahren abzuschließen. 

2.8.2.4 34 000 DM Nachzahlung 
für einen Arbeitslosen 

Ein Arbeitsloser bat den Petitionsausschuß um H ilfe, 
weil er von keiner staatlichen Stelle eine finanzielle 
Unterstützung erhielt. 

Der Petent trug vor, er habe nach 25jähriger beruf-
licher Tätigkeit als Kraftfahrer einen schweren Herz-
infarkt erlitten und könne deshalb seinen bisherigen 
Beruf nicht mehr ausüben. Nachdem er für kurze Zeit 
eine Erwerbsunfähigkeitsrente und danach Arbeits-
losenhilfe bezogen habe, erhalte er seit April 1993 
keine staatliche Unterstützung mehr und müsse vom 
Verdienst seiner Frau und den Zuwendungen seiner 
Mutter leben. Über seine Klage auf Anerkennung als 
Frührentner sei noch nicht entschieden. 

Der Ausschuß forde rte das BMA zur Stellungnahme 
auf; dieses veranlaßte eine Überprüfung der Angele-
genheit durch die Bundesanstalt für Arbeit. 

Dabei stellte sich heraus, daß ein vor Beginn der Zah-
lung von Erwerbsunfähigkeitsrente noch entstande-
ner Anspruch auf Arbeitslosengeld noch zu berück-
sichtigen war. Dies war bei der Bearbeitung des An-
trages übersehen worden. Dem ehemaligen Kraftfah-
rer waren deshalb lediglich für 312 Tage Arbeits-
losenhilfe bewilligt worden. Aufgrund erneuter Be-
rechnung wurde das Arbeitslosengeld nachträglich 
bewilligt und dem Petenten eine Nachzahlung von 
ca. 13 000 DM überwiesen. 

Nach Anhörung des Petenten durch das zuständige 
Arbeitsamt sowie Vorlage weiterer Unterlagen konnte 
ihm eine Anschluß-Arbeitslosenhilfe bewil ligt und 
ein weiterer Betrag in Höhe von ca. 21 000 DM über-
wiesen werden. 

Dem Petenten konnte so durch Einschaltung des 
Ausschusses geholfen werden. 

Für die aufgetretenen Unzulänglichkeiten wurde er 
seitens des Arbeitsamtes um Entschuldigung gebeten. 

2.8.2.5 Keine Rückzahlung von überhöhtem 
Arbeitslosengeld 

Eine Petentin wandte sich gegen die Forderung auf 
Rückzahlung von zuviel erhaltenem Arbeitslosen-
geld und bat den Petitionsausschuß um Unterstüt-
zung. 
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Das Arbeitsamt hatte der Petentin ein Jahr lang Ar-
beitslosengeld unter Zugrundelegung einer falschen 
Steuerklasse gezahlt. Als es diesen Fehler bemerkte, 
forderte es die Rückzahlung des zuviel gezahlten Be-
trages von 2 590,80 DM mit der Begründung zurück, 
daß sich die Petentin nicht auf die Grundsätze des 
Vertrauensschutzes berufen könne. Sie habe die 
Fehlberechnung schon allein deshalb sofort bemer-
ken müssen, weil der bewilligte Betrag von monat-
lich 795,60 DM nur geringfügig unter dem letzten 
Netto-Arbeitsentgelt in Höhe von 866,03 DM gelegen 
habe und sich deshalb die Fehlerhaftigkeit „gerade-
zu habe aufdrängen müssen". 

Die Petentin hatte hiergegen eingewandt, sie sei als 
Bäckereifachverkäuferin in Verwaltungsangelegen-
heiten und insbesondere im Arbeitslosenrecht ein 
„totaler Laie". Sie habe sich auf die Fachleute des Ar-
beitsamtes verlassen. Auch sei die Rückzahlung für 
sie besonders schmerzlich, da ihr Ehemann ebenfalls 
arbeitslos sei und sie drei Kinder hätten. 

Der Ausschuß veranlaßte über das BMA eine Stel-
lungnahme des zuständigen Arbeitsamtes. 

Nach den Bestimmungen des Zehnten Buches So-
zialgesetzbuch kommt eine Rückzahlung nur in Be-
tracht, wenn der durch einen rechtswidrigen Verwal-
tungsakt Begünstigte auf den Bestand des Verwal-
tungsaktes nicht vertrauen durfte. Auf Vertrauen 
kann sich ein Begünstigter unter anderem dann nicht 
berufen, wenn er die Rechtswidrigkeit des Verwal-
tungsaktes infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Be-
günstigte die erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße verletzt hat. Nach der Rechtspre

-

chung des Bundessozialgerichts gilt ein Verhalten als 
subjektiv schlechthin unentschuldbar und damit als 
grob fahrlässig, wenn schon einfachste, ganz nahe-
liegende Überlegungen nicht angestellt werden. Die 
Bundesanstalt für Arbeit vertrat die Auffassung, die 
Petentin habe anhand des ihr ausgehändigten Merk-
blattes sowie des Bewilligungsbescheides leicht er-
kennen können, daß für die Berechnung ihres Ar-
beitslosengeldes eine unzutreffende Leistungsgrup-
pe, die wiederum an die Steuerklasse gekoppelt ist, 
zugrunde gelegt worden war. Das BMA hatte diese 
Entscheidung im Ergebnis nicht beanstandet. 

Der Ausschuß konnte sich dieser Wertung nicht an-
schließen. Er kam zu dem Ergebnis, daß die Petentin 
grundsätzlich darauf habe vertrauen dürfen, daß die 
von dem Arbeitsamt vorgenommenen Berechnungen 
richtig seien. Zwar sei sie verpflichtet gewesen, den 
Leistungsbescheid auf seine Richtigkeit hin zu über-
prüfen, jedoch könne ihr mangels offensichtlicher 
Fehlberechung keine grobe Sorgfaltspflichtverlet-
zung vorgeworfen werden. Ein Bürger wisse vielfach 
nur, daß das Arbeitslosengeld niedriger ausfalle als 
das zuletzt gezahlte Netto-Arbeitsentgelt. In diesem 
Sinne habe bereits der Bundesgerichtshof klargestellt, 
daß es einem Bürger nicht zum Verschulden gerei-
chen kann, „wenn er nicht klüger ist als der Beamte". 

Der Ausschuß hielt daher aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes eine Rückforderung des zuviel gezahl-
ten Arbeitslosengeldes für nicht zulässig. Er empfahl, 
die Eingabe der Bundesregierung - dem BMA - zur 

Berücksichtigung zu überweisen, da das Anliegen 
berechtigt und Abhilfe notwendig sei. 

Mittlerweile hat das zuständige Arbeitsamt seinen 
Rückzahlungsbescheid aufgehoben und der Petentin 

den bereits gezahlten Betrag zurückerstattet. 

Ihrem Anliegen konnte damit in vollem Umfang ent-
sprochen werden. 

2.8.2.6 Auszahlung einer Rückkehrhilfe für einen  
ehemaligen türkischen Arbeiter  

Der Petitionsausschuß konnte einem türkischen Ar-
beiter, der nach neun Jahren Tätigkeit in der Bun-
desrepublik Deutschland im Jahr 1984 mit seiner Fa-
milie in die Türkei zurückgekehrt war, bei der Aus-
zahlung der Rückkehrhilfe behilflich sein. 

Zwar war dem Petenten eine Rückkehrhilfe in Höhe 
von 17 812,40 DM nach dem damals geltenden Rück-
kehrförderungsgesetz vom zuständigen Arbeitsamt 
bewilligt und zur Auszahlung angewiesen worden. 
Da er aber zwischenzeitlich bereits in die Türkei zu-
rückgekehrt war und sein Konto aufgelöst hatte, 
konnte die Auszahlung nicht mehr vollzogen wer-
den. Das Arbeitsamt hatte den Petenten in der Türkei 
mit der Bitte angeschrieben, eine Bankverbindung 
zwecks Überweisung der Rückkehrhilfe anzugeben. 
Dieser Bitte war der Petent nicht nachgekommen, 
weil er - so seine Ausführungen - wegen seiner man-
gelnden Deutschkenntnisse Inhalt  und Bedeutung 
der Anfrage nicht verstanden habe. 

Als der Petent zehn Jahre später wegen der Auszah-
lung der Rückkehrhilfe nachfragte, berief sich das 
Arbeitsamt zunächst auf Verjährung, im dann folgen-
den Widerspruchsverfahren auf Verwirkung des 
Anspruchs. Dies wurde damit begründet, der Petent 
habe durch die Nichtbeantwortung der Anfrage und 
andauernde Nichtverfolgung seines Anspruchs ge-
gen Treu und Glauben verstoßen. Die Behörde habe 
davon ausgehen müssen, der Petent habe kein Inter-
esse mehr an der Rückkehrhilfe. Deshalb habe sie 
nach zehn Jahren darauf- vertrauen dürfen, die Lei-
stung nicht mehr erbringen zu müssen. 

Der Ausschuß bat das BMA um eine Stellungnahme. 
Dieses berichtete, daß es nach Prüfung des Sachver-
halts zu der Auffassung gelangt sei, daß der An-
spruch auf Rückkehrhilfe weder verjährt noch ver-
wirkt sei. Diese Auffassung teile auch die eingeschal-
tete Bundesanstalt für Arbeit, die das zuständige Ar-
beitsamt entsprechend informieren werde. 

Das BMA beantragte außerdem die Bereitstellung 
außerplanmäßiger Haushaltsmittel beim BMF. Dies 
war erforderlich, weil ein Anspruch auf Rückkehrhil-
fe nach dem Rückkehrförderungsgesetz nur in den 
Jahren 1983 und 1984 bestanden hat und demgemäß 
im Bundeshaushalt 1996 kein Titel für entsprechende 
Zahlungen vorhanden war. Als dies geschehen war, 
konnte dem Petenten die Rückkehrhilfe in Höhe von 
17 812,40 DM ausgezahlt werden. 

Dem Anliegen des Petenten konnte somit in vollem 
Umfang entsprochen werden. 
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2.9 Bundesministerium für Verkehr 
(BMV) 

Zum Geschäftsbereich des BMV gingen im Berichts-
jahr 414 Eingaben ein. Die Zahl der Eingaben hat 
sich damit gegenüber dem Vorjahr mit 484 Eingaben 
deutlich verringert. 

Ebenso wie in den Vorjahren 1994 und 1995 war 
Schwerpunkt der Eingaben wiederum die Belastung 
der Wohnbevölkerung mit Lärm, Erschütterungen 
und Abgasen durch Schienenverkehr, Straßenver-
kehr und Luftverkehr. Die Bevölkerung ist immer 
weniger bereit, die durch das Anwachsen des Ver-
kehrsaufkommens stark zunehmenden Umweltbela-
stungen hinzunehmen. Mit diesen Anliegen wenden 
sich auch viele Bürgerinitiativen an den Ausschuß. 

Von besonderer Problematik ist dabei das Verhalten 
der Deutschen Bahn AG. Nach der Rechtsprechung 
oberster Gerichte ist Schienenverkehr bei erheb-
lichem Überschreiten des Toleranzpegels als dro-
hende Körperverletzung zu we rten (s. hierzu Beitrag 
2.9.4 Schutz vor Schienenverkehrslärm an bestehen-
den Schienenstrecken der Deutschen Bahn AG). 
Noch ungelöst ist, ob das Eisenbahnbundesamt oder 
aber die Gewerbeaufsichtsämter der Länder für ent-
sprechende Regelungen im Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger zuständig sind. Der Petitionsaus-
schuß bemüht sich hier, zur Lösung dieses Kompe-
tenzkonfliktes beizutragen. Dazu wurden die Landes-
volksvertretungen in den Ländern angeschrieben. 

Nachdem in der Vergangenheit das Luftverkehrsauf-
kommen im Bundesgebiet stark zugenommen hat, 
klagen zahlreiche Anlieger von Verkehrsflughäfen, 
die sich teilweise in Bürgerinitiativen zusammenge-
schlossen haben, über unerträgliche Fluglärmbela-
stungen besonders in der Nachtzeit. Der Petitions-
ausschuß vertritt die Auffassung, daß die Frage von 
Nachtflugverboten und Nachtflugbeschränkungen 
ausschließlich in die Zuständigkeit der Länder fällt, 
so daß die entsprechenden Petitionen jeweils an die 
zuständigen Landesvolksvertretungen abgegeben 
werden. Lediglich in der Frage der Festlegung von 
An- und Abflugrouten besteht eine Bundeskompe-
tenz, weil hier das Luftfahrtbundesamt entscheidet. 

Andere Eingaben betrafen das Planungsverfahren 
für neue Schienenwege, für neue Bundesautobah-
nen, den Ausbau von Binnenwasserstraßen und den 
Bau von. Ortsumgehungen. Der Bau von Ortsumge-
hungen wird nachdrücklich von der Bevölkerung ge-
fordert, um den innerstädtischen Verkehr zu entla-
sten. Beim Bau von Bundesautobahnen und dem 
Ausbau von Binnenwasserstraßen wird in verstärk-
tem Maße auf die Belange des Naturschutzes hinge-
wiesen. 

2.9.1 Rollstuhlfahrer in ICE-Zügen 
der Deutschen Bahn AG 

Bereits im Jahr 1994 hatte sich der Petitionsausschuß 
mit einer Petition befaßt, in der beanstandet worden 
war, daß Rollstuhlfahrer zum Einstieg in ICE-Züge 

auf die Benutzung mobiler Hubhilfe angewiesen sei-
en. Der Petent hatte geltend gemacht, diese Vorrich-
tung sei zwar auf allen größeren Bahnhöfen vorhan-
den; sie könne jedoch nur durch das Bahnhofs-
personal bedient werden, das nicht immer zur Verfü-
gung stehe. Ziel müsse es sein, zuggebundene Ein-
stiegshilfen vorzusehen, die es dem Behinderten er-
möglichten, auch ohne fremde Hilfe in den Zug zu 
gelangen. 

Das BMV hatte in seiner Stellungnahme ausgeführt, 
daß die Deutsche Bahn AG sich nach Abstimmung 
mit den benachbarten Eisenbahnengesellschaften 
dafür entschieden habe, etwa 400 Bahnhöfe mit mo-
bilen Einstiegshilfen in Form von Hubliften und 
klappbaren Rampen auszurüsten. Eine völlige Unab-
hängigkeit des Rollstuhlfahrers von fremder Hilfe 
könne auch bei fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen 
nicht erreicht werden. 

Trotz dieser Ausführungen hatte der Ausschuß 
empfohlen, die Petition der Bundesregierung - dem 
BMV - zur Erwägung zu überweisen. Er hatte 
sich bereits in den Jahren 1987 und 1988 nachdrück-
lich für eine bessere Berücksichtigung der Belange 
von Schwerbehinderten in den Zügen der damaligen 
Deutschen Bundesbahn eingesetzt (vgl. Jahres-
bericht 1987, Drucksache 11/2346 S. 29 Nr. 2.9.6 
und Jahresbericht 1988, Drucksache 11/4570 S. 29 
Nr. 2.9.2 Buchstabe b). Auf sein Drängen wurden sei-
nerzeit die ICE-Großraumwagen mit behindertenge-
rechter Sonderausstattung ausgerüstet. Darüber hin-
aus hatte der Ausschuß es für erforderlich gehalten, 
technische Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um es 
den Rollstuhlfahrern zu ermöglichen, ohne fremde 
Hilfe in den Zug zu gelangen. Ein Schwerbehinderter, 
der auf den Rollstuhl angewiesen sei, müsse ebenso 
wie andere Fahrgäste möglichst autonom reisen kön-
nen. Besondere Lifte und Rampen auf den Bahnhöfen 
seien zwar als erste Maßnahme zu begrüßen, jedoch 
müsse der Zugang zu den einzelnen IC- und ICE

-

Waggons letztlich so gestaltet werden, daß der Roll-
stuhlfahrer auch ohne fremde Hilfe in den Wagen ge-
langen könne. Solange dies nicht der Fall  sei, müsse 
im übrigen Hilfe für Schwerbehinderte auf den Bahn-
höfen flächendeckend und zu jeder Tageszeit möglich 
sein. 

Durch den Beschluß des Deutschen Bundestages war 
die Bundesregierung - das BMV - ersucht worden, 
das Anliegen des Petenten noch einmal zu überprü-
fen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen. 

In zwei Antworten zu dem Beschluß hatte das BMV 
mitgeteilt, die Deutsche Bahn AG habe sich gegen 
den Einbau fahrzeuggebundener Einstiegshilfen ent-
schieden, weil  der damit verbundene finanzielle Auf-
wand nicht vertretbar sei und we il  es bislang keine 
preiswerte, von der Konstruktion her zufriedenstel-
lende Lösung gebe, die von der Mehrheit der europäi-
schen Bahnen beim Grenzübergang akzeptiert wer-
de. Entsprechende Entwicklungen und Erprobungen 
würden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, und die 
Deutsche Bahn AG sei auch bestrebt, zu gegebener 
Zeit brauchbare Lösungen zu übernehmen. 

Der Ausschuß konnte sich mit dieser Auskunft nicht 
einverstanden erklären und führte darauf im April 
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1996 auf dem Hauptbahnhof Bonn einen Ortstermin 
durch. Besonders augenfällig war die große Diskre-
panz zwischen dem modernen und aufwendig ge-
stalteten ICE-Zug einerseits und dem äußerst be-
helfsmäßig wirkenden Hublift, auf dem ein Rollstuhl-
fahrer, der sich für diese Demonstration zur Verfü-
gung gestellt hatte, über den Bahnhof geschoben 
und mittels Handkurbeln in den ICE-Waggon geliftet 
wurde. 

Der Ausschuß hat sich nach dieser Demonstration 
noch einmal in einem besonderen Schreiben an das 
BMV gewandt und darum gebeten, fahrzeuggebun-
dene Einstiegshilfen jedenfalls für die dritte Genera-
tion der ICE-Züge vorzusehen. Bei einem Gesamt-
aufwand für einen ICE-Zug von ca. 50 Mio. DM sei 
ein Kostenaufwand für einen zuggebundenen Hub-
lift durchaus realisierbar, so der Ausschuß. Überdies 
stünde es in einem Mißverhältnis, wenn einerseits in 
die Konstruktion einer aufwendigen Lounge inve-
stiert würde, um damit den Reisenden beim Blick 
über die Lok ein neues Reiseerlebnis zu vermitteln, 
andererseits aber, ausgerechnet bei Schwerbehinder-
ten mit ihrem schweren Lebensschicksal, an einer für 
sie unerläßlichen technischen Einrichtung gespart 
werde. Der Ausschuß regte darüber hinaus eine Prü-
fung an, inwieweit zukünftig eine behindertenge-
rechte Ausstattung der ICE-Züge erreicht werden 
könne. So dürfe es beispielsweise nicht vorkommen, 
daß sich, wie derzeit, etwa die Toilettentür des ICE 
nach dem Einfahren mit dem Rollstuhl nicht mehr 
schließen lasse. 

Eine Antwort des BMV wird für Frühjahr des Jahres 
1997 erwartet. Erst hiernach wird der Ausschuß dar-
über beraten können, ob und ggf. welche Schritte er 
zur Unterstützung des Anliegens des Petenten noch 
unternimmt. 

2.9.2 Schadenersatz nach einem Eisenbahnunfall, 
bei dem der Petent beide Beine verloren hat 

Ein in Baden-Württemberg lebender Bürger bat den 
Petitionsausschuß, ihn bei der Durchsetzung einer 
Entschädigungsrente wegen eines im Jahr 1940 in 
Berlin erlittenen Eisenbahnunfalls zu unterstützen. 

Ihm wurden im Oktober des Jahres 1940 im Alter von 
sieben Jahren auf dem Lehrter Bahnhof in Berlin 
beide Beine abgequetscht, als er zusammen mit sei-
ner Mutter versuchte, in einen S-Bahn-Zug einzustei-
gen. Während eines Fliegeralarms setzte sich dieser 
Zug unvermutet und ohne Signal in Bewegung. 

Zwischen dem Petenten und der Bundesbahndirek-
tion Karlsruhe wurde im April 1968 nach längeren 
Auseinandersetzungen ein Vertrag abgeschlossen, 
wonach die damalige Deutsche Bundesbahn ihre 
Haftpflicht für diesen Unfall im Rahmen der Begren-
zungen des Reichshaftpflichtgesetzes anerkannte. 
Der Petent erlernte dann das Schneiderhandwerk 
und war trotz seiner schweren Behinderung jahr-
zehntelang in seinem Beruf beschäftigt. Er befindet 
sich seit 1994 im Ruhestand und bezieht eine „Alters-
rente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Er-
werbsunfähige" in Höhe von 1 368 DM. Er bat dar-

um, ihm einen Schadensausgleich für die infolge des 
Unfalls verminderte Altersrente zu gewähren. 

Das BMV teilte in den vom Ausschuß eingeholten 
Stellungnahmen den  ablehnenden Standpunkt der 
Deutschen Bahn AG zum Anliegen des Petenten mit. 
Der Petent habe, seitdem er nicht mehr im Arbeits-
leben stehe, keine Einkommensminderung mehr, die 
auf den Unfall von 1940 zurückzuführen sei. Schließ-
lich berief sich die Deutsche Bahn AG auf die Verjäh-
rung sämtlicher Ansprüche. 

Der Ausschuß stellte zunächst fest, daß das BMV 
nach § 9 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes für 
die Schulden der Deutschen Bundesbahn als Gesamt-
schuldner hafte, so daß sich das Ministerium einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung in diesem Falle 
nicht entziehen könne. Er vertrat darüber hinaus die 
Auffassung, der Petent habe wegen des Unfalls sehr 
wohl einen Schaden in der Altersversorgung erlitten, 
weil die ihm bewilligte Altersrente von 1 368 DM weit 
unterhalb des Durchschnittes einer von der BfA in ei-
nem vergleichbaren Fall gezahlten Altersrente liege. 

Ferner war der Ausschuß der Ansicht, daß die Ein-
rede der Verjährung im vorliegenden Falle, der durch 
eine besondere Tragik gekennzeichnet sei, nicht er-
hoben werden solle. 

Der Deutsche Bundestag überwies auf Vorschlag des 
Ausschusses die Petition der Bundesregierung - dem 
BMV - zur Erwägung mit dem Ersuchen, das Anlie-
gen noch einmal zu überprüfen und nach Möglich-
keiten der Abhilfe zu suchen. 

Das BMV hat zwischenzeitlich mitgeteilt, daß zwi-
schen der Deutschen Bahn AG und dem Petenten, der 
durch einen Rechtsanwalt vertreten ist, Vergleichs-
verhandlungen eingeleitet seien mit dem Ziel, zu 
einer gütlichen und die Lebensinteressen des Peten-
ten berücksichtigenden Regelung zu kommen. Das 
Ergebnis dieser Verhandlungen bleibt abzuwarten. 

2.9.3 Das Mobilitätszentrum für Blinde 
und Sehbehinderte auf einem Grundstück 
der Deutschen Bahn AG in Berlin 

Ein überregionaler Blindenverein hatte in den Jahren 
1986 und 1987 auf einem der Deutschen Reichsbahn 
gehörenden Grundstück in Berlin ein Mobilitätszen-
trum für Blinde und Sehbehinderte errichtet. In die-
ser Anlage werden seitdem erblindete Menschen mit 
Blindenhilfsmitteln und mit der Blindenschrift ver-
traut gemacht; ferner wird eine soziale Integration 
gefördert. Der damalige Verband war aufgrund eines 
Erlasses des Finanzministeriums der DDR berechtigt, 
das Grundstück auf Dauer kostenlos zu nutzen. Als 
nach der Vereinigung das Eisenbahnneuordnungs-
gesetz am 1. Januar 1994 in Kraft trat, ergaben sich 
aus dieser Sachlage erhebliche rechtliche Schwierig-
keiten. Das fragliche Grundstück wurde zunächst 
dem Bundeseisenbahnvermögen zugeordnet und so-
dann als „bahnnotwendig" auf der Grundlage eines 
Vergleiches unentgeltlich der Deutschen Bahn AG 
als Eigentum übertragen. 

Das um Stellungnahme gebetene BMV hatte darauf 
hingewiesen, daß die Deutsche Bahn AG auch be- 
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züglich dieses Grundstückes grundsätzlich dazu ver-
pflichtet sei, nach unternehmerischen Grundsätzen 
zu handeln. Der marktübliche Miet- und Pachtpreis 
für das Grundstück sei mit 350 000 DM im Jahr zu be-
ziffern. Der Blindenverband sah sich außerstande, ei-
nen derartigen Pachtpreis aufzubringen. Er wies zu-
dem darauf hin, daß die Anlagen auf dem Grund-
stück dringend renovierungsbedürftig seien; die öf-
fentlichen Mittel hierfür würden jedoch erst dann zur 
Verfügung gestellt, wenn die künftige Rechtslage ge-
regelt sei. 

Der Petitionsausschuß hielt das Anliegen des Peten-
ten für berechtigt. Er wies insbesondere darauf hin, 
daß die Deutsche Bahn AG das fragliche Grundstück 
unentgeltlich erhalten hatte. Er forde rte die Bundes-
regierung auf, gegebenenfalls durch Auflagen si-
cherzustellen, daß die Deutsche Bahn AG das Blin-
denzentrum durch Miet- und Pachtforderungen nicht 
derart  belaste, daß die jetzige Nutzung der Anlage 
gefährdet werden könnte. Ziel müsse es sein, die 
Deutsche Bahn AG zu verpflichten, mit dem Petenten 
einen langfristigen Pachtvertrag zu schließen, wobei 
als Pacht lediglich eine Erstattung der tatsächlichen 
Aufwendungen für das Grundstück in Betracht 
käme. Der Ausschuß überwies daher die Petition der 
Bundesregierung zur Berücksichtigung, da das An-
liegen des Petenten begründet und Abhilfe notwen-
dig sei. 

Inzwischen hat das BMV mitgeteilt, daß zugunsten 
des Blindenvereins ein unentgeltliches Erbbaurecht 
bestellt und damit der Fortbestand des Mobilitätszen-
trums für Blinde gesichert sei. Dem Anliegen des Pe-
tenten konnte somit in vollem Umfang entsprochen 
werden. 

2.9.4 Schutz vor Schienenverkehrslärm 
an bestehenden Schienenstrecken 
der Deutschen Bahn AG 

Dem Petitionsausschuß sind im Berichtsjahr zahlrei-
che Petitionen zugegangen, in denen sich die Anlie-
ger an Schienenwegen der Deutschen Bahn AG über 
hohe und unerträgliche Lärmbelastungen durch den 
gestiegenen Zugverkehr beklagten. In einem der an-
hängigen Fälle führt eine hochbelastete Schienen-
strecke unmittelbar an einer Klinik vorbei, in der 
Schwerkranke und Sterbende behandelt werden. 
Auf der Strecke verkehren innerhalb von 24 Stunden 
744 Züge, wobei ein Mittlungspegel von 67 dB(A) so-
wohl am Tage wie auch in der Nachtzeit errechnet 
wurde. Nach der Rechtsprechung der obersten Bun-
desgerichte beginnt ab einem Pegel von 60 dB(A) 
nachts und 70 dB(A) tags der Bereich der möglichen 
Körperverletzung. 

Das um Stellungnahme gebetene BMV und, diesem 
folgend, die Deutsche Bahn AG lehnten es ab, Lärm-
schutzmaßnahmen etwa in Form einer Lärmschutz-
wand vorzusehen, weil es dafür keine Rechtsgrund-
lage gebe. Sie beriefen sich auf die geltende Ver-
kehrslärmschutzverordnung, wonach Lärmschutz an 
Schienenwegen nur bei baulichen Veränderungen 
vorzunehmen ist, nicht jedoch in den sehr zahlreich 
gewordenen Fällen, in denen die Zunahme des 
Schienenverkehrslärms ausschließlich auf die  Zu

-nahme der Zugfrequenzen und auf die höheren Fahr-
geschwindigkeiten zurückzuführen ist. Überdies ha-
be der Bund keine Möglichkeit, die Deutsche Bahn 
AG als selbständige Aktiengesellschaft zu veranlas-
sen, mit eigenen Mitteln Lärmschutz an Schienenwe-
gen zu installieren. Das Eisenbahnbundesamt sei als 
Bundesbehörde in seiner Zuständigkeit beschränkt 
und nehme nur Aufsichtsrechte, jedoch keine Aufga-
ben der allgemeinen Gefahrenabwehr wahr, zu de-
nen auch der Lärmschutz gehöre. Letztlich müsse es 
den Anliegern selbst überlassen bleiben, gegen die 
Deutsche Bahn AG zivilrechtlich vorzugehen. 

Der Ausschuß hielt dieses Ansinnen für nicht rea-
listisch. Er vertrat die Auffassung, die Deutsche Bahn 
AG müsse, wie jeder andere Gewerbebetrieb auch, 
alle Maßnahmen treffen, um die Bevölkerung vor 
Schädigungen zu bewahren. Die erforderlichen finan-
ziellen Mittel für Lärmschutz müßten im Unterneh-
men selbst erwirtschaftet werden. Der Vorstand des 
Unternehmens könne nach Überführung der Deut-
schen Bundesbahn in eine Aktiengesellschaft nicht 
einerseits die Vorteile dieser Rechtsform in Anspruch 
nehmen, andererseits aber sich den Verpflichtungen 
entziehen, denen alle Gewerbebetriebe im Bundes-
gebiet nachkommen müssen. Notfalls müßten die Ge-
werbeaufsichtsämter der Länder die Deutsche Bahn 
AG durch Ordnungsverfügungen dazu anhalten, ih-
ren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Mit dieser Zielrichtung hat sich der Petitionsaus-
schuß mit den Petitionsausschüssen der Bundeslän-
der in Verbindung gesetzt, um wirksam Abhilfe für 
die betroffene Bevölkerung zu schaffen. 

2.9.5 Langwieriges Planungsverfahren 
für eine Lärmschutzwand 

Eine Bürgerinitiative wandte sich unter Vorlage einer 
Unterschriftenliste mit 335 Unterschriften an den Pe-
titionsausschuß mit der Bitte, sie bei ihrem Bemühen 
um die Errichtung einer Lärmschutzwand an der 
Bundesstraße B 68 in Bielefeld - Ortsteil Brackwede - 
zu unterstützen. 

Die Wohnsiedlung der Petenten liegt unmittelbar an 
der Bundesstraße B 68, die mit 36 000 Pkw-Einheiten 
innerhalb von 24 Stunden belastet ist. Eine Überprü-
fung ergab, daß die gebietsbewegenden Immissions-
grenzwerte nach den Verwaltungsvorschriften für 
Lärmsanierung an mehreren Stellen überschritten 
werden. Da in unmittelbarer Nähe der Siedlung ein 
Bahnfrachtzentrum der Deutschen Bahn AG errichtet 
werden soll, muß mit einem zusätzlichen Lkw-Auf-
kommen gerechnet werden. Die Petenten verwiesen 
auf die „absehbaren Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen" und auf den „schleichenden Wertverlust" ihrer 
Grundstücke. 

Der Ausschuß wies darauf hin, daß die zuständigen 
Straßenbaubehörden von Land und Bund seit 1989 
prüften, in welcher Weise die notwendige Lärm-
schutzwand errichtet werden solle, ohne daß bisher 
ein konkretes Ergebnis erzielt worden sei. 

Vor diesem Hintergrund äußerte er Verständnis für 
das Anliegen der Petenten und verwies auf die Auf

-

gabe des BMV, seine Aufsichtsrechte im Rahmen der 
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Bundesauftragsverwaltung wahrzunehmen und eine 
zügige und bürgerfreundliche Arbeitsweise der Lan-
desstraßenbauverwaltung sicherzustellen. 

Mit dieser Zielsetzung beschloß der Deutsche Bun-
destag auf Empfehlung des Ausschusses, die Peti tion 
der Bundesregierung - dem BMV - zur Erwägung zu 
überweisen mit dem Ersuchen, nach Möglichkeiten 
der Abhilfe zu suchen. Das BMV wurde um einen Be-
richt innerhalb eines Jahres gebeten. Die Pe tition 
wurde außerdem dem Landtag von Nordrhein-West-
falen zugeleitet, damit auch dieser die Petition im 
Rahmen seiner Zuständigkeit prüfe. Die Antwortdes 
BMV steht noch aus. 

2.9.6 Bau der Bundesautobahnen A 71 und A 73 
im Bereich des Thüringer Waldes 

Ein Ehepaar aus Brandenburg wandte sich auch im 
Namen einer Bürgerinitiative gegen den Bau der 
Bundesautobahnen A 71 und A 73 im Bereich des 
Thüringer Waldes. 

Die Petenten trugen vor, daß diese beiden Autobahn-
projekte nach ihrer Ansicht eine „Verschleuderung 
von Steuergeldern" darstellten. Wertvolle Naturland-
schaft werde durch diesen Straßenbau in Anspruch 
genommen und dadurch zerstört. Die Stadt Suhl 
werde von ihrer natürlichen Umwelt abgeschnitten 
und mit Schadstoffen und Verkehrslärm belastet. 
Durch die Bodenversiegelung und durch die Zer-
störung von Waldflächen werde ein nicht wieder gut-
zumachender Schaden angerichtet. Statt der ge-
nannten zwei Autobahnprojekte sollten die vorhan-
denen Bundesstraßen ausgebaut und dem gestie-
genen Verkehr angepaßt werden. 

Der Petitionsausschuß stellte hierzu unter Einbezie-
hung einer Stellungnahme des BMV fest, daß die 
Bundesautobahnen A 71 und A 73 im Rahmen des 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes in den „vordringlichen Bedarf" einge-
stuft wurden, so daß der verkehrspolitische Bedarf in 
rechtlich verbindlicher Weise festgestellt wurde. Eine 
Änderung der Entscheidung des Gesetzgebers stellte 
er nicht in Aussicht, da durch dessen Entscheidung 
Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen 
werden solle. Im Hinblick auf die Forderung nach ei-
nem Verzicht auf die beiden Projekte wurde das Peti-
tionsverfahren abgeschlossen. Allerdings hatte der 
Ausschuß Verständnis für die Sorgen der Wohnbe-
völkerung, die von den neuen Trassen betroffen wer-
den. Raumordnungsverfahren, Umweltverträglich-
keitsprüfung und Linienbestimmung für die Trassen-
führung waren zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Petition abgeschlossen. Es stand noch das 
Planfeststellungsverfahren bevor, bei dem alle 
Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit erhalten, Be-
denken und Änderungswünsche vorzutragen. Der 
Ausschuß vertrat die Auffassung, es sollte sicherge-
stellt werden, daß die in der Pe tition vorgetragenen 
Überlegungen und Bedenken in das Planfeststel-
lungsverfahren mit einfließen. 

Die Petition wurde der Bundesregierung - dem 
BMV - als Material überwiesen, soweit eine umwelt-
verträgliche Planung der Bundesautobahnen A 71 

und A 73 gefordert wird. Das BMV wurde um einen 
Bericht innerhalb eines Jahres gebeten. 

2.9.7 Probleme bei der Umschreibung 
ausländischer Führerscheine 
in eine deutsche Fahrerlaubnis 

Ein 19jähriger Schüler aus Nordrhein-Westfalen, der 
im Rahmen eines einjährigen Schulaufenthaltes in 
den USA einen US-Führerschein erworben hatte, bat 
um eine erleichterte Umschreibung auf eine deut-
sche Fahrerlaubnis der Klasse 3. Für den Peti tions-
ausschuß, der in die parlamentarische Prüfung Stel-
lungnahmen des BMV einbezog, stellte sich die 
Sach- und Rechtslage wie folgt dar: 

Der Petent konnte mit dem US-Führerschein noch 
ein Jahr lang im Bundesgebiet einen Pkw führen. Bei 
dem dann notwendigen Umschreibungsverfahren 
war er zwar von der theore tischen Prüfung befreit, er 
mußte jedoch zusammen mit einem amtlich aner-
kannten Sachverständigen eine Fahrprobe ablegen. 
Bei dieser Fahrprobe ist neben dem amtlich aner-
kannten Sachverständigen eine zusätzliche Beglei-
tung durch einen Fahrlehrer erforderlich. Es steht je-
dem Fahrlehrer frei, die Begleitung zur Prüfung von 
einer vorherigen Probefahrt abhängig zu machen. Im 
übrigen bleibt es grundsätzlich den einzelnen Bewer-
bern überlassen, wie sie sich auf die praktische Fahr-
prüfung vorbereiten. 

Der Petent erklärte, er betrachte es als „reine Geld-
schneiderei", eine „kostspielige Prüfung" ablegen zu 
müssen, nachdem er ein Jahr lang anstandslos habe 
fahren dürfen. Er halte dies für eine „sinnlose Rege-
lung. 

Der Ausschuß hielt das Anliegen des Petenten dem 
Grunde nach für überprüfungsbedürftig. Weshalb 
nach Ablauf eines Jahres mit unfallfreier Fahrpraxis 
im Bundesgebiet für die Umschreibung einer auslän-
dischen Fahrerlaubnis noch eine praktische Fahrprü-
fung mit amtlich anerkanntem Sachverständigen 
und Begleitung durch einen Fahrlehrer erforderlich 
sei, habe das BMV bislang nicht überzeugend be-
gründet. 

Der Deutsche Bundestag überwies auf Vorschlag des 
Ausschusses die Petition als Material der Bundes-
regierung - dem BMV - zur Einbeziehung in weitere 
Überlegungen zum Führerscheinrecht. Der Ausschuß 
hielt es in diesem Zusammenhang für sachdienlich, 
im Hinblick auf die erwartete Einführung eines ein-
heitlichen europäischen Führerscheins auch die 
Vorschriften für die Umschreibung eines außerhalb 
der Europäischen Union erworbenen Führerscheins 
in einen europäischen Führerschein zu vereinheit-
lichen. 

Deshalb wurde außerdem die Zuleitung der Pe tition 
an das Europäische Parlament beschlossen. 

Das BMV hat zwischenzeitlich mitgeteilt, daß nicht 
beabsichtigt sei, das geltende deutsche Recht zu 
ändern. Auf die praktische Fahrprüfung mit Be-
gleitung durch einen Fahrlehrer soll auch künftig 
nicht verzichtet werden. Die in den EU-Mitglied-
staaten unterschiedlichen Vorschriften über die Um- 
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schreibung von Fahrerlaubnissen werde jedoch auf 
EU-Ebene vereinheitlicht, was allerdings Zeit erfor-
dere. 

2.9.8 Verwendung eines bürgerfreundlichen 
Formulars bei Ausnahmegenehmigungen 
für Schwerbehinderte beim Parken 

Ein Bürger aus Mainz bat um Unterstützung seines 
Anliegens, das Formular für die Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung für Schwerbehinderte beim 
Parken von Kraftfahrzeugen in einer aus sich heraus 
verständlichen Weise abzufassen. 

Das bislang verwendete Formular wurde vom BMV 
entwickelt und wird einheitlich in allen Bundes-
ländern von den zuständigen Straßenverkehrsämtern 
verwendet, wenn für Schwerbehinderte mit erheb-
licher Gehbehinderung Befreiungen von bestimmten 
Parkverboten erteilt werden. Dabei wird jeweils Be-
zug genommen auf Verkehrsschilder mit Parkver-
boten, von denen Befreiung erteilt wird. Diese Ver-
kehrsschilder werden allerdings lediglich nach den 
Nummern der Straßenverkehrsordnung bezeichnet; 
eine bildliche Darstellung gibt es nicht. 

Das vom Petitionsausschuß um Stellungnahme gebe-
tene BMV vertrat unter Bezugnahme auf Beratungen 
im Bund-Länder-Fachausschuß die Auffassung, die 
Kraftfahrer würden die Bedeutung der nur numerisch 
bezeichneten Verkehrsschilder kennen. In der Praxis 
gebe es mit dem bislang verwendeten Formular 
keine Schwierigkeiten. 

Der Ausschuß hielt das Formular demgegenüber für 
wenig bürgerfreundlich. Eine Ausnahmegenehmi-
gung müsse aus sich heraus klar und verständlich 
sein. Ein Kraftfahrer könne in aller Regel die Num-
mer eines Verkehrszeichens nicht aus dem Gedächt-
nis heraus mit einem konkreten Verkehrsschild in 
Verbindung bringen. Er widersprach somit der Argu-
mentation des BMV und sprach sich dafür aus, das 
vom Petenten kitiserte Formular in eine einwand-
freie und bürgernahe Fassung zu bringen, wobei die 
Verkehrsschilder in bildlicher Form dargestellt und 
nicht nur nach Nummern bezeichnet werden sollten. 

Mit dieser Zielsetzung überwies der Deutsche Bun-
destag auf Vorschlag des Ausschusses die Petition 
der Bundesregierung - dem BMV - zur Erwägung 
mit dem Ersuchen, das Anliegen noch einmal zu 
überprüfen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu 
suchen. Gleichzeitig wurde um einen Bericht inner-
halb von sechs Monaten gebeten. 

Das BMV hat zwischenzeitlich mitgeteilt, daß der zu-
ständige Bund-Länder-Fachausschuß sich mit der 
Angelegenheit befaßt und eine Überarbeitung des 
Formulars abgelehnt habe. Ein Bedürfnis sei nicht 
anzuerkennen, es würden Mehrkosten entstehen, 
und außerdem bestehe die Gefahr, daß die Bürger 
die Überarbeitung auch anderer Formulare verlang-
ten. Mit dieser Auskunft konnte sich der Petitions-
ausschuß nicht zufrieden geben. Die Petitionsaus-
schüsse der Länder wurden angeschrieben mit der 
Bitte, im Sinne der Pe tition auf die Landesverkehrs-
verwaltungen einzuwirken. 

2.10 Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation (BMPT) 

Deutlich zurückgegangen ist im Jahr 1996 die Zahl 
der Eingaben zum Geschäftsbereich des BMPT mit 
680 gegenüber 960 im Jahr 1995. 

Ein Großteil der Petitionen richtete sich, wie auch 
in den Jahren zuvor, gegen die Höhe von Telefon-
rechnungen. Stellungnahmen durch die Zentrale der 
Deutschen Telekom AG zu den Petitionen wurden 
dem Ausschuß über das BMPT zugeleitet. 

Im Bereich der Deutschen Post AG waren die Schlie-
ßung von Postfilialen und die Ankündigung neuer 
Tarife Gegenstand mehrerer Eingaben. 

Hinzuweisen ist auf die Auswirkungen der durch die 
Postreform II erfolgten Umwandlung der drei Unter-
nehmen der Deutschen Bundespost in Aktiengesell-
schaften, jetzt Deutsche Telekom AG, Deutsche Post 
AG und Deutsche Postbank AG, auf die parlamenta-
rischen Kontrollrechte einschließlich der Petitionsin-
formationsrechte. 

Der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung (1. Ausschuß) hat hierzu Kriterien-
kataloge aufgestellt, die auch eine Beschreibung des 
Zuständigkeitsbereiches des BMPT enthalten sowie 
die Aufgaben der ehemaligen Postunternehmen be-
nennen, die nunmehr außerhalb der Zuständigkeit 
des BMPT, also nach der geltenden Rechtslage außer-
halb der parlamentarischen Kontrolle sowie außer-
halb des Infrastrukturauftrages, liegen (vgl. Be-
schlußempfehlung und Bericht des 1. Ausschusses, 
Drucksache 13/6149 sowie die Ausführungen zu 1.2 
in diesem Tätigkeitsbericht). 

Diese Kriterienkataloge dienen lediglich als Hilfs-
mittel für die Entscheidung über die Zulässigkeit ein-
gebrachter parlamentarischer Anfragen oder Aus-
kunftsbegehren zu vorliegenden Petitionen. 

2.10.1 Probleme der Altersversorgung 
der Postbetriebsärzte im Rahmen 
der Privatisierung der Deutschen Bundespost 

Ein früherer Leitender Betriebsarzt bei der Deut-
schen Bundespost forde rte eine Absicherung der Al-
tersversorgung der Postbetriebsärzte sowie die Wei-
tergeltung der für Postbetriebsärzte bislang gültig 
gewesenen Ausnahmeregelung, nach der die Be-
triebsärzte von der Rentenversicherungspflicht be-
freit gewesen waren. 

Der Petent kritisierte, daß nach dem Gesetz zur Neu-
ordnung des Postwesens und der Telekommunika-
tion (Postneuordnungsgesetz) für ehemalige Beamte 
sowie weitere Personengruppen, nicht hingegen 
für Postbetriebsärzte, die Altersversorgung durch be-
sondere Garantien des Bundes gesichert sei. Auch 
müsse die bis zum 31. Dezember 1994 gültig gewe-
sene Befreiung der Postbetriebsärzte von der Renten-
versicherungspflicht bestehen bleiben; der Gesetz-
geber sei aufgerufen, die nach Ansicht des Petenten 
bestehenden Lücken zu schließen. 
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Der um Hilfe gebetene Petitionsausschuß stellte fest, 
daß die Gruppe der angestellten Betriebsärzte der 
Deutschen Post AG, denen eine Besoldung und Ver-
sorgung entsprechend den beamtenrechtlichen Rege-
lungen zugesagt worden ist, von der Gewährshaftung 
des Bundes nach dem Postneuordnungsgesetz nicht 
erfaßt wird. Daher haftet der Bund nicht, wenn die 
Deutsche Post AG die tarifvertraglich garantierte Ver-
sorgung nicht zu leisten imstande sein sollte. Ein sol-
ches Ergebnis hielt der Ausschuß nicht für akzeptabel. 

Wie er weiter feststellte, wirkt sich für die Post-
betriebsärzte nachteilig auch der Umstand aus, daß 
in Verhandlungen zwischen der Deutschen Post AG 
und der BfA nicht die Fortgeltung der Befreiung der 
Betriebsärzte von der Rentenversicherungspflicht er-
reicht wurde. 

Diese Befreiung war bis zu der am 1. Januar 1995 er-
folgten Umwandlung der Deutschen. Bundespost 
POSTDIENST von einem öffentlich-rechtlichen Un-
ternehmen in eine Aktiengesellschaft gesetzlich nor-
miert gewesen. 

Da der Ausschuß gesetzliche Maßnahmen für ange-
zeigt erachtete, um den Interessen der Postbetriebs-
ärzte Rechnung zu tragen, empfahl er, die Petition 
der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu über-
weisen mit der Aufforderung, für Abhilfe zu sorgen. 
Es biete sich an, im Rahmen der anstehenden Novel-
lierung postrechtlicher Bestimmungen die in der 
Petition aufgezeigten Lücken zu schließen. Auch den 
Fraktionen des Bundestages wurde die Eingabe zur 
Kenntnis gegeben, um sie auf das Anliegen beson-
ders aufmerksam zu machen. 

In seiner Antwort auf den Berücksichtigungs-
beschluß erklärte das BMPT, es sei beabsichtigt den 
Insolvenzschutz für die bis zur Privatisierung und da-
mit für die während der Beschäftigung beim Bund 
erlangten Versorgungsanwartschaften der Postbe-
triebsärzte durch eine Ergänzung des Postpersonal-
rechtsgesetzes wiederherzustellen. 

Ferner sei auf Arbeitsvertragsebene eine Lösung ge-
funden worden, nach welcher die Deutsche Post AG 
und die Deutsche Telekom AG als Arbeitgeber auch 
die Arbeitnehmeranteile von Renten- und Arbeitslo-
senversicherung übernähmen. Auf diese Weise wer-
de eine Minderung der Nettoeinkommen durch die 
eingetretene Sozialversicherungspflicht vermieden. 

2.10.2 Weiterbeschäftigung eines 
schwerbehinderten Mitarbeiters 
bei der Deutschen Post AG 

Mit der Bitte um Hilfe wandten sich die Eltern eines 
20 Jahre alten Schwerbehinderten an den Petitions-
ausschuß. 

Ihr zu 80 v. H. behinderter Sohn hatte seine Ab-
schlußprüfung als Dienstleistungsfachkraft bei der 
Deutschen Post AG erfolgreich absolviert. Seine Aus-
bilder hatten dem Postzusteller große Sorgfalt und 
Zuverlässigkeit bescheinigt. Bei einem Übernahme-
gespräch war ihm zunächst mitgeteilt worden, daß er 
einen auf ein halbes Jahr befristeten Zeitvertrag er-
halten werde. 

Rund 3 Monate später, am Tag der schriftlichen Prü-
fung, wurden seine Eltern telefonisch benachrichtigt, 
daß ihr Sohn keinen Arbeitsvertrag erhalten werde. 
Das Bemühen der Eltern, doch noch eine Weiter-
beschäftigung zu erreichen, war erfolglos. 

Obwohl er seine Lehre mit der Note 2,6 abgeschlos-
sen hatte und ihm nach eingehender ärztlicher Un-
tersuchung attestiert wurde, daß einer Weiterbe-
schäftigung aus medizinischen Gründen nichts im 
Wege stehe, mußte sich der Schwerbehinderte einen 
Tag nach Erhalt seines Gesellenbriefs arbeitslos mel

-

den.  

Der Ausschuß bat das BMPT um Stellungnahme. Die-
ses teilte wenig später mit, der Sohn der Petenten 
werde einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der 
Deutschen Post AG erhalten. Er werde in der Info-
post-Bearbeitung eingesetzt und in wenigen Tagen 
sein Arbeitsverhältnis antreten können. 

Dem Anliegen der Petenten und ihres schwerbehin-
derten Sohnes konnte somit entsprochen werden. 
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2.11 Bundesministerium der 
Verteidigung (BMVg) 

Im Jahr 1996 sank die Zahl der Petitionen aus dem 
Geschäftsbereich des BMVg (718 Eingaben) gegen-
über dem Vorjahr (804 Eingaben) um knapp 9. v. H. 

Deutlich nachgelassen hat die Zahl der Beschwerden 
über militärische Tiefflüge und deren Auswirkungen 
auf die Bevölkerung. Möglicherweise hängt dieser 
Rückgang mit Meldungen in den Medien zusammen, 
wonach sowohl der Deutsche Bundestag als auch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung die zahlenmäßig 
drastisch reduzierten Tiefflüge als mit der Verfassung 
vereinbar angesehen haben. 

Im Jahr 1996 hat die Anzahl der Eingaben, vor allem 
älterer Wehrpflichtiger, die nach einer Existenzgrün-
dung zum Grundwehrdienst einberufen worden sind, 
spürbar zugenommen. Die Betroffenen machten ins-
besondere geltend, sie hätten mit ihrer Betriebsgrün-
dung weitere Arbeitsplätze geschaffen. Die Bundes-
regierung habe wiederholt dazu aufgerufen, Existen-
zen zu gründen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und 
auf diese Weise die hohe Arbeitslosigkeit zu verrin

-

gern. Einigen Petenten konnte hier konkret geholfen 
werden. Das Spannungsverhältnis zwischen Wehr-
gerechtigkeit einerseits und der Verringerung der 
hohen Arbeitslosigkeit durch die Gründung von Be-
trieben andererseits wird weiter bestehen bleiben. 

2.11.1 Versetzung eines Grundwehrdienstleistenden in 
eine andere Einheit aus persönlichen Gründen 

Ein Grundwehrdienstleistender bat den Petitionsaus-
schuß, ihm bei der Versetzung in eine andere Einheit 
behilflich zu sein, da er bei seiner jetzigen Einheit 
den Anforderungen nicht gewachsen sei. 

Der Petent erklärte, er habe seine Grundausbildung 
ab dem 2. Januar 1996 ca. 450 km von seinem Hei-
matort entfernt absolviert. Nach der Grundausbil-
dung sei er in eine heimatnahe Einheit versetzt wor-
den und habe gehofft, die für ihn vorgesehene Ver-
wendung als Schreibkraft zu bekommen. Statt des-
sen sei er in einer Fernspähkompanie eingesetzt 
worden, die wesentlich höhere Anforderungen an 
Leistung und Disziplin stelle als dies in seiner Aus-
bildungseinheit der Fall gewesen sei. 

Die Grundausbildung habe er nur unter größten 
Schwierigkeiten durchgehalten. Er habe kein Ver-
ständnis dafür, daß er zu einer „Eliteeinheit" versetzt 
worden sei und trotz Grundausbildung und Prüfung 
noch einmal von vorne anfangen müsse. Er habe 
sich, da er den Anforderungen physisch und psy-
chisch nicht mehr gewachsen sei, von der Truppe 
entfernt. Seine Fahnenflucht habe er 16 bis 18 Stun-
den nach seinem Weggang bereut und sei unter an-
derem nach Rücksprache mit seinem Disziplinarvor-
gesetzten bereit, zu seiner Einheit zurückzukehren. 
Er akzeptiere eine Disziplinarstrafe; demgegenüber 
sei er nicht bereit, an einer Ausbildung als Fernspä

-

her teilzunehmen, zu der er ungeeignet sei. Er sei 
dreieinviertel Jahr beim Arbeitsamt mit Schreibarbei-
ten befaßt gewesen und für derartige Tätigkeiten ge-
eignet. Er bitte, mit Aufgaben betraut zu werden, die 
seinen Fähigkeiten entsprächen, und in eine entspre-
chende Einheit versetzt zu werden. 

Das um Stellungnahme gebetene BMVg teilte mit, 
der Petent sei mit Wirkung vom 1. Ap ril 1996 aus per-
sönlichen Gründen zu dem von ihm gewünschten 
Standort versetzt worden. 

Damit wurde dem Anliegen des Petenten entspro-
chen. 

2.11.2 Würdigung eines technischen 
Verbesserungsvorschlags für 
Flugzeugtriebwerke der Bundeswehr 

Ein Beamter des gehobenen technischen Dienstes 
der Bundeswehrverwaltung beschwerte sich über die 
Ablehnung eines von ihm gemachten Verbesse-
rungsvorschlages und damit im Zusammenhang ste-
hend über die Ablehnung der Höherbewertung sei-
nes Dienstpostens. Ferner beanstandete er, daß sein 
Verbesserungsvorschlag in seiner letzten dienst-
lichen Beurteilung nicht berücksichtigt worden sei. 

Der Petent ist beim Materialamt der Luftwaffe bei 
der Instandsetzung von Flugtriebwerken tätig. Sein 
Verbesserungsvorschlag betraf das Brennkammer-
mantelgehäuse eines Flugzeugtriebwerks und führte 
den Angaben des Materialamts der Luftwaffe zufolge 
zu einer Einsparung von 25 Mio. DM. 

Gleichwohl vermochte der Petitionsausschuß die Ab-
lehnung des Verbesserungsvorschlags nicht zu be-
anstanden, da zu den vom Petenten zu erledigenden 
Aufgaben unter anderem die Güteprüfung für Flug-
triebwerke und die Prüfung für Luftfahrtgeräte ge-
hört. Ein Verbesserungsvorschlag ist nach den Richt-
linien für das Vorschlagswesen in der Bundeswehr 
ausgeschlossen, wenn er das Ergebnis der pflichtge-
mäßen Erledigung eines dienstlichen Auftrags oder 
Gegenstand der Bearbeitung eines hierfür eingesetz-
ten Arbeitskreises bzw. Ausschusses ist oder war. 
Der Petitionsausschuß sah keinen Grund, der vorlie-
gend ein Abweichen von den Richtlinien gerecht-
fertigt hätte. 

Nicht zu beanstanden war nach Auffassung des Aus-
schusses, daß der Verbesserungsvorschlag eines An-
gehörigen einer anderen technischen Dienststelle 
der Bundeswehr positiv beschieden wurde. Bei die-
sem Vorschlag ging es nämlich nicht um die Instand-
setzung von bisher ausgesonderten Schadteilen, son-
dern auch um die Neukonstruktion von Neuteilen 
mit dem Ergebnis, daß bei diesen künftig auf die In-
standsetzung verzichtet werden kann. 

Der Ausschuß unterstützte auch nicht den Wunsch 
des Petenten nach Höherbewertung seines Dienst-
postens, da es keinen Anspruch auf eine bestimmte 
Bewertung gebe, sondern nur Anspruch auf eine den 
anfallenden Aufgaben entsprechende Bewe rtung 
konkreter Funktionen. Diese habe unabhängig von 
der Person zu erfolgen, die augenblicklich diese 
Funktion ausübe. 
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Der Ausschuß hielt es demgegenüber für angezeigt, 
das BMVg zu ersuchen, angesichts der Leistungen 
des Petenten und der erzielten Einsparungen z. B. 
durch eine Belobigung oder eine Berücksichtigung 
in der nächsten Beurteilung, die das übliche Maß 
übersteigenden Leistungen des Petenten angemes-
sen zu würdigen. 

Der Deutsche Bundestag folgte der Empfehlung 
des Ausschusses, die Pe tition der Bundesregierung 
- dem BMVg - zur Erwägung zu überweisen, soweit 
der Petent die diesbezügliche Nichtberücksichtigung 
seines Verbesserungsvorschlags beanstandete, mit 
dem Ersuchen, insoweit nach Möglichkeiten der Ab-
hilfe zu suchen. Im übrigen wurde das Petitionsver-
fahren abgeschlossen. 

In seiner Antwort teilte das BMVg mit, es sei be-
absichtigt, die das übliche Maß übersteigenden Lei-
stungen des Petenten in der nächsten Beurteilung zu 
würdigen. Darüber hinaus sei vorgesehen, den Be-
amten schriftlich zu belobigen und diese Belobigung 
in den "Mitteilungen des Bundesamtes für Wehrtech-
nik und Beschaffung" zu veröffentlichen. 

Damit wurde der Erwägungsbeschluß des Deutschen 
Bundestages befolgt. 

2.11.3 Versetzung eines Beamten des mittleren 
technischen Dienstes aus familiären Gründen 

Ein in Neuwied wohnhafter Beamter des mittleren 
technischen Dienstes der Bundeswehr bat darum, 
ihn aus familiären Gründen nach Möglichkeit in 
Koblenz einzusetzen. 

Der Petent führte in seiner Eingabe an den Petitions-
ausschuß aus, er sei verheiratet und habe drei Kinder, 
von denen eines stark behindert sei. Er wohne von 
seiner jetzigen Dienststelle ca. 71 km entfernt. Das 
von ihm benutzte Auto benötige seine Frau, um not-
wendige Fahrten mit seinem behinderten Kind zur 
Therapie in seinem Wohnort und zur nächstgelege-
nen Universitätsklinik durchführen zu können. 

Die parlamentarische Prüfung ergab, daß weder 
beim Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 
in Koblenz noch bei einer wehrtechnischen Dienst-
stelle geeignete freie Dienstposten zur Verfügung 
standen. Die Situation hatte sich zudem insofern ver-
schärft, als wegen der Reduzierung der Streitkräfte 
und damit einhergehend der Bundeswehrverwaltung 
Personalüberhänge entstanden waren, die abgebaut 
werden mußten. Das BMVg sagte dem Petenten 
seine vorrangige Einplanung bei der von ihm bevor-
zugten wehrtechnischen Dienststelle zu. 

Auf Empfehlung des Ausschusses beschloß der Deut-
sche Bundestag, die Petition der Bundesregierung 
- dem BMVg - zu überweisen, um diese auf die vom 
Petenten angestrebte wohnortnahe Verwendung be-
sonders aufmerksam zu machen. 

Im Frühjahr 1996 erfuhr der Petent, daß beim Bun-
desamt für Wehrtechnik und Beschaffung ein für ihn 
geeigneter Dienstposten frei werde. Grundsätzlich 
bestehe bei der personalbearbeitenden Dienststelle 
auch die Bereitschaft, ihn zu verwenden, voraus-
gesetzt auf seinem jetzigen Dienstposten stehe ein 

geeigneter Nachfolger zur Verfügung. In einer er-
neuten Zuschrift an den Ausschuß trug er vor, er be-
fürchte, daß seine Bewerbung längere Zeit in An-
spruch nehmen werde. Es sei nicht auszuschließen, 
daß der von ihm angestrebte Dienstposten anderwei-
tig besetzt werde. 

Der Ausschuß bat aufgrund der erneuten Zuschrift 
das BMVg noch einmal um Stellungnahme. Dieses 
teilte im Mai 1996 mit, die Wehrbereichsverwal-
tung IV habe am 14. Mai 1996 die Versetzung des 
Beamten zum 1. Juni 1996 in Koblenz verfügt. 

2.11.4 Förderung einer Diplom-Meteorologin 
beim Geophysikalischen Beratungsdienst 
der Bundeswehr 

Eine Diplom-Metereologin, die als Beamtin des mitt-
leren Wetterdienstes beim Geophysikalischen Bera-
tungsdienst der Bundeswehr tätig war, bat darum, 
ihr den Vorbereitungsdienst für den höheren Wetter-
dienst zu ermöglichen. 

Die Petentin trug vor, sie habe sich während ihrer 
bisherigen Tätigkeit in ihrer dienstfreien Zeit nicht 
nur ihrer Familie gewidmet, sondern darüber hinaus 
am Abendgymnasium das Abitur nachgeholt. Das 
sich daran anschließende Studium der Meteorologie 
habe sie mit dem akademischen Grad „Diplom

-

Meteorologin" abgeschlossen. Ihr Dienststellenleiter 
habe ihr bestätigt, daß sie während ihres Schulbe-
suchs und Universitätsstudiums ihre dienstlichen 
Pflichten nicht vernachlässigt habe. Sie habe sich für 
das Referenda riat im höheren Wetterdienst bewor-
ben und sich deshalb an verschiedene Institutionen 
und Persönlichkeiten um Unterstützung gewandt. 
Ihre Bemühungen seien bislang erfolglos geblieben. 

Die Bewerbung der Petentin wurde mit dem Hinweis 
auf eine ausreichende Zahl jüngerer Bewerber abge

-

lehnt. Das vom Petitionsausschuß um Stellungnahme 
gebetene BMVg verwies auf das Höchstalter von 
40 Jahren für eine Zulassung, das die Petentin bereits 
im Jahr 1987 überschritten habe. Für Ausnahme-
erteilungen setze der Bundespersonalausschuß vor-
aus, daß ein erheblicher Personalfehlbestand in der 
angestrebten Laufbahn bestehe, der nicht durch ge-
eignete jüngere Bewerber gedeckt werden könne. 
Aufgrund der derzeitigen Bewerbersituation und ei-
nes Personalüberhangs, der durch die Strukturver-
änderungen der Bundeswehr bedingt sei, habe ein 
Antrag auf Ausnahmeerteilung vom Altershindernis 
an den Bundespersonalausschuß keine Aussicht auf 
Erfolg. 

Da der Deutsche Wetterdienst für den Vorbereitungs-
dienst der von der Petentin angestrebten Laufbahn-
gruppe zuständig ist, wurde auch das BMV um Stel-
lungnahme gebeten. Dieses schloß sich der Argu-
mentation des BMVg an. 

Der Petitionsausschuß verwies auf eine länger dau-
ernde Erkrankung des Ehemannes der Petentin, 
ohne die sie ihr Studium erheblich früher hätte been-
den können. Im Hinblick auf den besonderen Schutz 
von Ehe und Familie nach Artikel 6 Grundgesetz sei 
die Ablehnung bedenklich. Die Höchstaltersgrenze 
in der Bundeslaufbahnverordnung sei zudem auf 
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Personen ausgerichtet, die erst verspätet als Berufs-
anfänger in den öffentlichen Dienst einträten. Aus 
anderen Bestimmungen dieser Verordnung ergebe 
sich, daß für den verwendungsbezogenen Aufstieg in 
eine höhere Laufbahn sogar ein Mindestalter von 
50 Jahren vorgeschrieben sei. Der Verordnungsgeber 
sei offenbar davon ausgegangen, daß Fälle der vor-
liegenden Art  keiner speziellen Regelung bedürften. 
Es komme nämlich sehr selten vor, daß jemand eine 
Laufbahn „überspringe". 

Der Ausschuß hielt es angesichts der dienstlichen Er-
fahrungen der Petentin, ihres Studiums und ihrer Be-
teiligung an verschiedenen Forschungsprogrammen, 
die der Bewertungsebene des höheren Dienstes zu-
zurechnen seien, nicht für sachgerecht, sie mit Be-
werbern für den Referendardienst im höheren Wet-
terdienst gleichzustellen, die zuvor nie im öffentli-
chen Dienst tätig waren. Den der Petentin in Aussicht 
gestellten Aufstieg vom mittleren in den gehobenen 
Wetterdienst beurteilte der Ausschuß angesichts 
ihrer herausragenden Qualifikation für nicht ange-
messen. Das BMVg selbst habe die Petentin in einer 
Stellungnahme als leistungsstarke und förderungs-
würdige Beamtin charakterisiert, die an und für sich 
eine Chance verdient habe, sich mit Aussicht auf Er-
folg um eine Einstellung als Wetterdienst-Referenda-
rin zu bewerben. 

Der Deutsche Bundestag folgte der Beschlußempfeh-
lung des Ausschusses und überwies die Pe tition der 
Bundesregierung - dem BMVg und dem BMV - zur 
Erwägung mit dem Ersuchen, das Anliegen noch-
mals gründlich zu prüfen und nach Möglichkeiten 
der Abhilfe zu suchen. 

In seiner Antwort auf den Erwägungsbeschluß wies 
das BMVg auf die durchgreifenden Strukturverände-
rungen im Deutschen Wetterdienst und den sich dar-
aus bis 1999 ergebenden qualitativen und quanti-
tativen Personalbedarf hin. Um angesichts dieser 
Schwierigkeiten weitere Verzögerungen für die Pe-
tentin zu verhindern, sei das Ministe rium bemüht, sie 
auf andere Weise an die Laufbahnbefähigung für 
den höheren Dienst heranzuführen. Dazu müsse die 
Petentin anstelle des Vorbereitungsdienstes eine 
gleichwertige dreieinhalbjährige hauptberufliche Tä-
tigkeit als Meteorologin erfolgreich abschließen. Das 
BMVg sei bereit, der Petentin zu diesem Zweck einen 
kürzlich freigewordenen Dienstposten des höheren 
Wetterdienstes zur Verfügung zu stellen. Wegen ihres 
Ausnahmecharakters sei diese Maßnahme mit dem 
Bundespersonalausschuß abgestimmt worden. 

Die Petentin war mit diesem Vorgehen einverstanden 
und bedankte sich beim Petitionsausschuß für dessen 
Bemühungen. Der Erwägungsbeschluß des Deut-
schen Bundestages wurde somit befolgt. 

2.12 Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) 

Zum Geschäftsbereich des BMG gingen im Berichts

-

jahr 1996 956 Eingaben ein. Im Vergleich zum Jahr 
1995 bedeutet dies einen Rückgang um 73 Eingaben. 

Einen Schwerpunkt bildeten vor allem die Zuschrif-
ten zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Reform 
des Sozialhilferechts und des Beitragsentlastungsge-
setzes. Ende des Jahres erreichten den Ausschuß ver-
stärkt Eingaben zu dem von Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. in den Deutschen Bundestag eingebrach-
ten Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Neuordnung 
von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (2. GKV-Neu-
ordnungsgesetz). 

In einer Reihe von Eingaben wurde die künftige 
Orientierung der Regelsätze in der Sozialhilfe an den 
Stand und die Entwicklung von Nettoeinkommen, 
Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten kri-
tisiert. Zahlreiche Petentinnen und Petenten, insbe-
sondere chronisch Kranke und ihre Interessenvertre-
tungen, wandten sich dagegen, daß die Krankenkas-
sen Selbsthilfegruppen nicht mehr im gleichen Maße 
wie bisher fördern können, weil nunmehr eine ge-
sundheitsfördernde Zielsetzung der Selbsthilfe allein 
nicht ausreicht. Um zu gewährleisten, daß die Förde-
rung der Selbsthilfegruppen sich stärker als bisher 
an medizinischen Kriterien orientiert, wird nunmehr 
eine präventive Zielsetzung verlangt. Hinsichtlich des 
Entwurfs des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes war aus 
den Zuschriften die Befürchtung einer Risikoselektion 
und der Aushöhlung der Prinzipien der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu Lasten kranker Menschen 
zu erkennen. Dies wurde gleichermaßen von Versi-
cherten wie von Leistungsanbietern geäußert. 

Bei Eingaben, die die Leistungen der Krankenkassen 
betrafen, standen wie auch in den vorherigen Be-
richtsjahren Petitionen zu Härtefallregelungen bei 
Zuzahlungen und zum Leistungsausschluß bei Zahn-
ersatz und Heilmitteln, wie etwa Ergotherapie, Logo-
pädie und Physiotherapie, aber auch bei Brillen-
gestellen oder orthopädischen Strümpfen, im Vorder-
grund. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Eingaben zum Ge-
sundheitswesen gab es zum Entwurf eines Trans-
plantationsgesetzes. Dabei lagen dem Petitionsaus-
schuß sowohl Zuschriften vor, die sich für eine Er-
leichterung der Organspende aussprachen, als auch 
solche, die strikt dagegen waren. 

Zahlreiche Eingaben zum Krankenversicherungs-
recht befaßten sich ferner mit den Beitragsbelastun-
gen der Ehegatten freiwillig versicherter ehemaliger 
Arbeitnehmer, Selbständiger und Beamter im Ruhe-
stand, die zunächst erwerbstätig gewesen waren und 
nach der Eheschließung den Beruf aufgegeben hat-
ten, um den Haushalt zu führen. Hiervon sind nach 
wie vor zumeist Frauen betroffen. Vielfach wurde 
darauf hingewiesen, daß der Beitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung ein Viertel der Altersrente 
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übersteigt. In diesem Zusammenhang wurde häufig 
gefordert, insbesondere Zeiten der Kinderbetreuung 
als Versicherungszeiten in der Pflichtversicherung 
anzurechnen, um die mit Verabschiedung des Ge-
sundheitsstrukturgesetzes geforderte Vorversiche-
rungszeit für den Zugang zur Krankenversicherung 
der Rentner zu erreichen. 

Es wurde aber auch ganz allgemein eine Ausweitung 
der Zugangsberechtigung zur Krankenversicherung 
der Rentner angeregt. 

Schließlich spiegelten eine Reihe zu Einzelzusen-
dungen und Massenpetitionen die Auffassung eines 
breiten Bevölkerungsausschnitts wider gegenüber 
gentechnisch hergestellten Lebensmitteln (s. hierzu 
Beitrag 2.12.2 Gentechnisch behandelte Lebens-
mittel und deren Kennzeichnung), zu Gesundheits-
gefahren durch den Verzehr von Fleisch und Fleisch-
erzeugnissen, durch amalgamhaltigen Zahnersatz 
sowie zu Gesundheitsstörungen durch Verwendung 
von pyrethroidhaltigen Schädlingsbekämpfungsmit-
teln in Innenräumen. 

2.12.1 Verwendung abgetriebener Föten 
in der Kosmetikindustrie 
und zu Forschungszwecken 

Mit einer Eingabe wurde ein generelles Verbot der 
Verwendung abgetriebener Föten in der Kosmetik-
industrie, zu Labortests und in der Forschung gefor-
dert. 

In der vom Ausschußdienst eingeholten Stellungnah-
me wurde vom BMG zunächst auf die bestehende 
Rechtslage verwiesen. Die Verwendung von Zellen, 
Geweben oder Erzeugnissen menschlichen Ur-
sprungs in der Kosmetikindustrie ist bereits aufgrund 
einer Richtlinie der Europäischen Union verboten. 

Aber auch die Verwertung fötaler Zellen und Gewebe 
zu Forschungs- und Versuchszwecken ist strengen 
Vorschriften unterworfen. Grundsätzlich steht die un-
befugte Wegnahme der toten Leibesfrucht oder Teile 
davon aus dem Gewahrsam der bzw. des Berechtig-
ten unter Strafandrohung. So muß bei einer Verwen-
dung der Zellen zu Forschungs- und Therapie-
zwecken die Schwangere ihre Einwilligung in die 
Verwendung ihres Fötus nach einer umfassenden 
Aufklärung schriftlich erteilen. Auch müssen die Ent-
scheidungen zum Schwangerschaftsabbruch und die 
Verwendung der Zellen zu Forschungs- und Thera-
piezwecken unabhängig voneinander erfolgen, Ver-
günstigungen im Zusammenhang mit diesen Ent-
scheidungen dürfen weder angeboten noch gewährt 
werden. Der Arzt hat berufsrechtlich dafür einzuste-
hen, daß der tote Fötus nicht mißbräuchlich verwen-
det wird. 

Bisher hat es in Deutschland keine Versuche mit dem 
Ziel gegeben, die Verwendung fötaler Zellen und 
Gewebe zu Therapiezwecken zu erforschen. Derar-
tige Erprobungen wurden aber bereits in Schweden 
durchgeführt, um die Möglichkeiten der Heilung 
oder Linderung der sogenannten Parkinsonschen 
Krankheit zu erforschen. 

Auch wenn die Forderung der Petenten nach dem 
Verbot, abgetriebene Föten in der Kosmetikindustrie 
zu verwenden, erfüllt ist, war der Ausschuß der Auf-
fassung, daß noch weitere Anstrengungen unternom-
men werden müssen, soweit ein Verbot von Labor-
tests und zur Forschung mit Föten gefordert wird. 

Der Ausschuß sprach sich dafür aus, daß die For-
schung ohne die Verwendung toter Föten aus-
komme. Er empfahl deshalb, die Petition der Bun-
desregierung als Mate rial zu überweisen, damit sie 
bei weiteren Überlegungen berücksichtigt werden 
könne. Gleichzeitig empfahl er, die Petition den 
Fraktionen des Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
weil sie ihm als Anregung für eine parlamentarische 
Initiative geeignet erschien. 

2.12.2 Gentechnisch behandelte Lebensmittel 
und deren Kennzeichnung 

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wandten sich an 
den Petitionsausschuß, um die Einführung von be-
strahlten bzw. gentechnisch behandelten Lebens-
mitteln zu verhindern. 

Nach dem Gentechnikgesetz aus dem Jahr 1993 ist es 
in der Bundesrepublik Deutschland verboten, Le-
bensmittel gewerbsmäßig gentechnisch zu bestrah-
len oder auf diese Weise hergestellte Lebensmittel in 
Verkehr zu bringen. Es können jedoch gentechnisch 
bestrahlte Lebensmittel importiert werden, die zuvor 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind. Hierzu 
bedarf es einer Erlaubnis des BMG, die im Bundes-
anzeiger veröffentlicht wird. Bisher ist eine solche Er-
laubnis jedoch noch kein einziges Mal erteilt wor-
den. 

Der Ausschuß war der Meinung, daß mit dem Gen-
technikgesetz die Rechtsgrundlage für einen siche-
ren Umgang mit der Gentechnik in der Lebensmittel-
technologie geschaffen worden ist. Lebensmittel, die 
gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder 
aus solchen bestehen, müssen hiernach die strengen 
Zulassungskriterien dieses Gesetzes erfüllen. 

Dem Ausschuß erschien jedoch die zusätzliche Kenn-
zeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Le-
bensmittel und Zusatzstoffe besonders wichtig. Denn, 
so der Ausschuß, die Verbraucher müßten selbst ent-
scheiden können, ob sie genetisch veränderte Le-
bensmittel zu sich nehmen wollen oder nicht. Diese 
Entscheidung sei aber nur durch eine Kennzeich-
nungspflicht möglich. 

Auf Empfehlung des Petitionsausschusses wurde die 
Petition der Bundesregierung als Mate rial überwiesen, 
damit sie bei den aktuellen Beratungen zur Änderung 
des europäischen Rechts einbezogen werde. Zugleich 
wurde die Petition dem Europäischen Parlament zuge-
leitet, da dessen Zuständigkeit berührt war. 

Das BMG teilte in seiner Antwort auf den Beschluß 
des Deutschen Bundestages mit, es setze sich für 
eine Kenntlichmachung nicht nur der bestrahlten Le-
bensmittel selbst, sondern auch solcher Lebensmittel 
ein, die bestrahlte Zutaten enthalten. Bei den Bera-
tungen des Entwurfs für eine „ Verordnung des Euro- 
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päischen Parlaments und des Rates über neuartige 
Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten" im 
Ministerrat trete die Bundesregierung im Sinne des 
Beschlusses des Petitionsausschusses unverände rt 

 für die Belange des gesundheitlichen Verbraucher-
schutzes und für eine umfassende und praktikable 
Kennzeichnung aller gentechnisch behandelter Le-
bensmittel ein. Im Rat habe sich die Bundesregierung 
mit dieser Forderung jedoch nicht durchsetzen kön-
nen. Da das Europäische Parlament eine ähnlich re-
striktive Haltung wie die Bundesregierung ein-
nehme, sei nun ein Vermittlungsverfahren eingeleitet 
worden. 

Mittlerweile ist über den Vorschlag des Vermittlungs-
ausschusses abschließend beraten worden. Dabei hat 
sich das Europäische Parlament gegenüber Rat und 
Kommission im Interesse der europäischen Verbrau-
cher fast vollständig durchsetzen können. Das Parla-
ment hat hierbei das ihm durch den Maastrichter 
Vertrag zugestandene Mitentscheidungsverfahren 
genutzt. 

Dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger nach ei-
nem Verbot der Einführung dera rtiger Lebensmittel 
konnte mit dieser Entscheidung zwar nicht entspro-
chen werden. Jedoch dürfte es im Sinne der Petentin-
nen und Petenten sein, wenn es durch eine umfas-
sende Kennzeichnungspflicht jedem einzelnen selbst 
überlassen bleibt, sich für oder gegen den Kauf gen-
technisch veränderter Lebensmittel zu entscheiden. 

2.12.3 Übernahme der Kosten 
für ein akustisches Lesegerät 

Eine in Berlin lebende blinde Rentnerin bat den Peti-
tionsausschuß um Hilfe, da sie wegen eines akusti-
schen Lesegerätes Schwierigkeiten mit ihrer Kran-
kenkasse hatte. 

Die alleinlebende, zu 100 v. H. blinde Petentin hatte 
im Jahr 1994 bei ihrer Krankenkasse einen Antrag 
auf ein Lesegerät mit Sprachausgabe gestellt. Da sie 
allein lebe, benötige sie das Gerät, um mit der Au-
ßenwelt in Kontakt zu bleiben und um B riefe, Bücher 
und andere Druckstücke lesen zu können. Bereits 
bei der Vorführung des Gerätes wurde festgestellt, 
daß das Gerät nicht einwandfrei funktionierte. Die 
Petentin wurde jedoch damit vertröstet, es läge nur 
ein Programmfehler vor, der in kürzester Zeit beho-
ben werde. Da auch die „Sprache" des Gerätes nicht 
immer ganz verständlich war, schlug man ihr über-
dies den Anschluß einer sogenannten Braille-Zeile 
vor, ein Zusatzgerät, mit dem der Text durch Um-
wandlung in tastbare Schriftzeichen für Blinde lesbar 
gemacht wird. Der Programmfehler selbst konnte je-
doch auch nach mehreren Reparaturversuchen nicht 
behoben werden. Schließlich übertrug auch die 
Braille-Zeile den Text nur noch unvo llständig. Dar-
aufhin setzte sich die Petentin mit ihrer Kranken-
kasse in Verbindung, die jedoch nicht bereit war, ein 
neues Lesegerät zur Verfügung zu stellen. 

Hiernach wandte sich die 67jährige an den Petitions

-

ausschuß des Abgeordnetenhauses von Berlin, der 
die Eingabe an den Petitionsausschuß des Deutschen 

Bundestages zuständigkeitshalber weiterleitete. Die 
Petentin machte geltend, das ihr gelieferte Gerät sei 
zu keinem Zeitpunkt brauchbar gewesen, die - zu-
nächst funktionstüchtige - Braille-Zeile habe nur 
eine Übergangslösung dargestellt und zum Schluß 
mit dem akustischen Lesegerät nicht mehr ordnungs-
gemäß gearbeitet. 

Der Ausschuß bat das Bundesversicherungsamt als 
Aufsichtsbehörde der Krankenkassen um Stellung-
nahme. Dieses teilte mit, aufgrund der Eingabe habe 
die Krankenkasse die Angelegenheit nochmals mit 
der Petentin und mit der Lieferfirma des akustischen 
Lesegerätes erörtert. Schließlich habe sich die Kran-
kenkasse bereit erklärt, der Petentin ein neues Lese-
gerät zu bewilligen. 

Dem Anliegen der Petentin konnte damit voll ent-
sprochen werden. 

2.12.4 Aufnahme von Grenzpendlern 
in die gesetzliche Krankenversicherung 
der Rentner nach einer Beschäftigung 
in der Schweiz 

Einige Grenzgänger, die während ihres Erwerbsle-
bens in der Schweiz beschäftigt und während dieser 
Zeit als freiwilliges Mitglied in einer deutschen 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren, 
baten den Petitionsausschuß um Unterstützung ihres 
Anliegens, in die gesetzliche Krankenversicherung 
der Rentner (KVdR) aufgenommen zu werden. 

„Richtig ist, daß ich die letzten 40 Jahre ununterbro-
chen freiwilliges Mitglied der AOK war, freiwillig 
deshalb, weil ich als Grenzgänger in der Schweiz ge-
arbeitet habe und der AOK treu blieb, statt in eine 
private Versicherung in der Schweiz einzutreten. Ich 
zahlte bei der AOK einen hohen Beitrag, obgleich ich 
mich in der Schweiz sehr viel kostengünstiger hätte 
versichern können. Wäre ich in der Schweiz ver-
sichert gewesen, würde mir diese p rivate Versiche-
rungszeit in der Schweiz aufgrund des deutsch-
schweizerischen Sozialversicherungsabkommens als 
eine Pflichtversicherung angerechnet werden, die 
mir eine Mitgliedschaft in der Krankenversicherung 
der Rentner ermöglichen würde." Dies trug ein Bür-
ger aus Waldshut-Tiengen im Januar 1994 dem Peti-
tionsausschuß vor. 

Das um Stellungnahme gebetene BMG äußerte an-
gesichts der Besonderheiten des schweizerischen 
Krankenversicherungssystems im April 1994 Ver-
ständnis für den Wunsch nach einer Sonderregelung 
für Grenzgänger, die aufgrund der Neuregelung des 
Rechtes der freiwilligen Mitgliedschaft durch das Ge-
sundheitsstrukturgesetz nunmehr auch als Rentner 
freiwillig versichert blieben, soweit sie nicht neun 
Zehntel der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens 
pflichtversichert gewesen seien. Die Bundesregie-
rung habe den Krankenkassen vor Ort eine gesetz-
liche Lösung der Problematik in Aussicht gestellt. 

Anfang 1996 konnten die Petenten über die positive 
Erledigung ihres Anliegens unterrichtet werden. Auf 
eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung hin be-
schlossen Deutscher Bundestag und Bundesrat im 
Zweiten Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches 
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Sozialgesetzbuch eine Änderung des Vertragsgeset-
zes zum deutsch-schweizerischen Sozialversiche-
rungsabkommen. Danach werden Zeiten einer frei-
willigen Versicherung bei einer deutschen Kranken-
kasse während einer Beschäftigung in der Schweiz 
bei Eintritt in den Ruhestand wie Zeiten einer Pflicht-
versicherung bewertet, wenn die Beschäftigung, wä-
re sie in Deutschland ausgeübt worden, zur Versiche-
rungspflicht geführt hätte. Die Regelung trat rückwir-
kend zum 1. Januar 1993 in Kraft. 

2.12.5 Zugang zur gesetzlichen Kranken-
versicherung für geschiedene Ehefrauen 
von Angehörigen der Bundeswehr 

Zwei geschiedene Ehefrauen von Angehörigen der 
Bundeswehr wandten sich unabhängig voneinander 
an den Petitionsausschuß, weil sie aufgrund der 
Scheidung keinen Versicherungsschutz im Krank-
heitsfall mehr hatten, ihren geschiedenen Ehemän-
nern dagegen weiterhin freie Heilfürsorge gewährt 
wurde. Da in beiden Fällen ein Beitrittsrecht zur ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht mehr bestand, 
baten sie um eine entsprechende Gesetzesänderung. 

Eine der Petentinnen hatte sich während der langjäh-
rigen Ehe der Haushaltsführung und der Erziehung 
mehrerer Kinder gewidmet. Ihr geschiedener Ehe-
mann war Offizier in der Bundeswehr und hatte freie 
Heilfürsorge für sich sowie eine Beihilfe für die Ehe-
frau und die Kinder erhalten. Für die Ehefrau entfiel 
diese Beihilfe zum Zeitpunkt der Scheidung, so daß 
die Petentin mit ihrer p rivaten Krankenversicherung 
nun das volle Krankheitsrisiko absichern mußte. An 
die private Krankenversicherung war ein Beitrag 
von ca. 750 DM monatlich zu zahlen, wobei die Pe-
tentin nur über ca. 1 000 DM an Einkünften aufgrund 
der Unterhaltszahlungen ihres Mannes verfügte. Die 
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung hätte ihr den Weg in die gesetzliche 
Krankenversicherung eröffnet. Aufgrund ihres Alters 
war dies der Petentin aber nicht mehr gelungen. 

Die zweite Petentin war selbst mehrere Jahre Mit-
glied der gesetzlichen Krankenversicherung gewe-
sen, mußte ihre Berufstätigkeit jedoch nach der Ge-
burt von zwei Kindern und der Stationierung ihres 
Ehemannes in den Niederlanden aufgeben. Dieser 
Petentin war die Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit nicht möglich, da sie sich 
um ihre minderjährigen Kinder kümmern mußte. 

Das BMG, das vom Ausschuß um Stellungnahme ge-
beten wurde, äußerte sich ablehnend zu den Einga-
ben. Es sei nicht sachgerecht, die Solidargemein-
schaft der Beitragszahler im System der gesetzlichen 
Krankenversicherung zur Mitfinanzierung des Kran-
kenversicherungsschutzes von geschiedenen Ehe-
frauen heranzuziehen. Die gesetzliche Krankenversi-
cherung sei keine Auffangversicherung, wenn ande-
re Systeme ihren Schutz versagen. 

Der Ausschuß war anderer Meinung. Gerade aus 
Gründen des Solidarprinzips sei zu prüfen, ob ge-
schiedene Ehegatten, die wegen der Kindererzie-
hung eine eigene sozialversicherungspflichtige Be-
rufstätigkeit aufgegeben haben, nach der Scheidung 

den Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung 
erhalten sollen. Die Tätigkeit einer Hausfrau sei bis-
lang im Familienhaushalt kein sozialversicherungs-
pflichtiger Tatbestand. Aus diesem Grunde könnten 
Hausfrauen am Ende der Ehe nur dann eine zum Bei-
tritt zur gesetzlichen Krankenversicherung berechti-
gende Vorversicherungszeit erfüllen, wenn sie mit 
einem Mitglied der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verheiratet waren. Im Hinblick darauf, daß Kin-
der gesellschaftlich erwünscht seien und daß auch 
bereits in der Rentenversicherung ein eigener Ver-
sicherungstatbestand aufgrund von Kindererziehung 
geschaffen worden sei, hielt der Ausschuß es für er-
forderlich zu prüfen, ob nicht die Kindererziehung zu 
einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung führen könne. Dies gelte vor allem vor 
dem Hintergrund, daß die betroffenen Personen, zu-
meist Frauen, wegen der Kindererziehung oder 
des fortgeschrittenen Alters häufig gehindert seien, 
eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufzu-
nehmen. Betroffen seien vor allem Hausfrauen und 
Mütter, die wegen des Anspruchs auf Beihilfe über 
den Ehemann nicht in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert seien. 

Der Ausschuß empfahl, die Pe titionen der Bundesre-
gierung - dem BMG - als Material zu überweisen, 
um zu erreichen, daß die Bundesregierung sie in die 
Vorbereitung von Gesetzentwürfen einbezieht. Aus 
dem gleichen Grunde empfahl der Petitionsaus-
schuß, die Petitionen den Fraktionen des Bundes-
tages zur Kenntnis zu geben. 

Mittlerweile hat das BMG dem Ausschuß über die 
Behandlung der überwiesenen Petitionen berichtet. 
Danach hält das BMG eine Ausnahmeregelung beim 
Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung für 
geschiedene Frauen von Angehörigen der Bundes-
wehr für nicht gerechtfertigt. Die besondere gesell-
schaftliche Bedeutung von Kindern und der Erzie-
hung von. Kindern werde in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bereits anderweitig berücksichtigt. 
So seien der nichtberufstätige Ehegatte und die Kin-
der eines Mitglieds versichert, ohne daß für diese An-
gehörigen ein Beitrag entrichtet werden müßte. Auch 
bestehe gesetzlicher Krankenversicherungsschutz, 
so lange Erziehungsgeld oder Erziehungsurlaub in 
Anspruch genommen werde. Eine Gesetzesände-
rung werde deshalb von seiten der Bundesregierung 
nicht in Aussicht gestellt. 

Dem Anliegen der Petentinnen konnte bedauer-
licherweise nicht entsprochen werden. 
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2.13 Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) 

Zum Geschäftsbereich des BMFSFJ gingen im Be-
richtsjahr 238 Eingaben ein. 

Hiervon betrafen 106 Petitionen den Zivildienst. 
Überwiegend handelte es sich um Eingaben aner-
kannter Kriegsdienstverweigerer, die sich gegen ihre 
Heranziehung zum Zivildienst wandten. Wiederholt 
wurde im Berichtszeitraum die Verfahrensdauer bei 
der Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer beim 
Bundesamt für den Zivildienst beanstandet. Mehrere 
Petenten sahen infolge der Verfahrensdauer den 
planmäßigen Beginn ihrer Berufsausbildung bzw. 
ihres Studiums gefährdet. Hier konnte der Ausschuß 
regelmäßig erreichen, daß dem auf eine alsbaldige 
Beendigung des Anerkennungsverfahrens abzielen-
den Anliegen der Petenten entsprochen wurde. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Ausschußtätigkeit 
stellte die Behandlung der zahlreichen Eingaben zum 
Kindergeld und Erziehungsgeld dar. Im Bereich des 
Erziehungsgeldes hatte sich der Ausschuß darüber 
hinaus erneut mit der Eingabe eines mit je 24 Stunden 
teilzeitbeschäftigten Ehepaares zu befassen, die der 
Bundesregierung - dem BMFSFJ - bereits im Jahr 
1995 zur Erwägung überwiesen worden war. Hier 
vermochten alle Bemühungen des Ausschusses ein-
schließlich einer persönlichen Anhörung der Bundes-
ministerin leider nicht, die Bundesregierung zu einer 
Aufgabe ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der 
vom Ausschuß befürworteten Gesetzesänderung zu 
bewegen (s. hierzu Beitrag 2.13.1 Erziehungsgeld bei 
Teilzeitbeschäftigung beider Eltern). 

Weitere Eingaben betrafen die Regelungen des Un-
terhaltsvorschußgesetzes, Gleichstellungsfragen, die 
Kinder- und Jugendhilfe sowie die Familien- und 
Seniorenpolitik. 

Neben der Behandlung dieser Eingaben sah es der 
Ausschuß als seine Aufgabe an, die auch auf seine 
Anregung hin im Mai 1996 eingesetzte Enquete-
Kommission „Sogenannte Sekten und Psychogrup-
pen" in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. 

2.13.1 Erziehungsgeld bei Teilzeitbeschäftigung 
beider Eltern 
(Fortführung der Beratung aus dem Jahr 1995) 

Erneut zu befassen hatte sich der Petitionsausschuß im 
Berichtszeitraum mit der Eingabe eines mit je 24 Stun-
den teilzeitbeschäftigten Ehepaares, dessen Antrag 
auf Erziehungsgeld nach geltendem Recht abgelehnt 
worden war, weil beide Elternteile eine Wochen-
arbeitszeit von jeweils mehr als 19 Stunden hatten. 

Der Ausschuß hatte bereits im Jahr 1995 die Auffas-
sung vertreten, die Eltern des Kindes würden Er-
werbs- und Erziehungsarbeit in vorbildlicher Weise 
untereinander aufteilen. Bei einer zusammengerech-
neten Wochenarbeitszeit von 48 Stunden hätten diese 
Eltern mehr Zeit für die Erziehung ihres Kindes, als 

ein Paar, bei dem ein Elternteil ganztags und der 
andere 19 Stunden pro Woche, zusammengerechnet 
also 57,5 Stunden, erwerbstätig sei. Daß nur in der 
letztgenannten Konstellation ein Anspruch auf Erzie-
hungsgeld bestünde, sei, so der Ausschuß, verbesse-
rungsbedürftig. 

Die Eingabe war deshalb im Jahr 1995 der Bun-
desregierung - dem BMFSFJ - zur Erwägung über-
wiesen worden, damit nach Möglichkeiten der Abhil-
fe gesucht werde. Nachdem dieses in seiner Antwort 
auf den Erwägungsbeschluß des Deutschen Bundes-
tages bei seiner ablehnenden Haltung geblieben 
war, hatte der Ausschuß die Bundesministerin zu 
einer Anhörung geladen. In deren Vertretung hatte 
die Parlamentarische Staatssekretärin dem Ausschuß 
am 20. September 1995 zugesagt, Änderungsmög-
lichkeiten zu überlegen und dem Ausschuß binnen 
eines Jahres persönlich über den Fortgang der An-
gelegenheit zu berichten (vgl. Jahresbericht 1995, 
Drucksache 13/4498, S. 59 Nr. 2.14.4). 

Nach Ablauf eines Jahres teilte die Parlamentarische 
Staatssekretärin dem Ausschuß mit, daß auch neuere 
Überlegungen in ihrem Hause zu keinem anderen 
Ergebnis geführt hätten. In seiner Sitzung am 27. No-
vember 1996 beschloß der Ausschuß daraufhin, die 
Parlamentarische Staatssekretärin beim BMFSFJ er-
neut zu laden verbunden mit der Maßgabe, dem 
Ausschuß zur Vorbereitung ihrer Anhörung das Er-
gebnis der neuerlichen Überlegungen des Ministe-
riums vorab schriftlich mitzuteilen. 

Über diesen Beschluß unterrichtet, teilte die Parla-
mentarische Staatssekretärin unter dem 16. Januar 
1997 mit, daß sie derzeit keine Möglichkeit sehe, von 
der familienpolitischen Entscheidung für das Modell 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes (BErzGG) abzu-
weichen und auch eine vertiefende Diskussion mit 
den Mitgliedern im Petitionsausschuß zu keinem an-
deren Ergebnis führen könne. 

In der Folge beschloß der Ausschuß im Februar 1997, 
unter Abänderung seines Beschlusses vom 27. No-
vember 1996 die Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Claudia Nolte, persön-
lich zu laden. 

Im Rahmen ihrer Anhörung am 12. März 1997 verwies 
die Bundesministerin zur Begründung der ablehnen-
den Haltung ihres Hauses insbesondere auf die Ziel-
setzung des BErzGG. Vordergründiges Ziel des Ge-
setzes sei nicht, den Eltern eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu ermöglichen, sondern die 
Honorierung der vorrangigen Betreuung des Kindes 
in seiner ersten Lebensphase durch einen Elternteil. 
In seiner nachfolgenden Beratung am 16. Ap ril 1997 
befand der Ausschuß, daß seinerseits alles versucht 
worden sei, die Bundesregierung zu einer Aufgabe ih-
rer ablehnenden Haltung gegenüber dem Erwä-
gungsbeschluß des Deutschen Bundestages zu bewe-
gen; nach der Anhörung der Bundesministerin habe 
eine Weiterverfolgung des Anliegens der Petenten 
keine Aussicht auf Erfolg. Der Ausschuß beschloß 
daher, die Antwort der Bundesregierung nunmehr als 
abschließend zu akzeptieren und das Petitionsver-
fahren als beendet zu betrachten. 
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2.13.2 Verbesserung der Lebenssituation  
Prostituierter  

Der Petitionsausschuß unterstützte mehrere Einga
-

ben  mit denen die Verbesserung der Lebenssituation 
von Prostituierten durch Änderung des geltenden 
Rechts begehrt wurde. 

Die Petentinnen und Petenten hatten insbesondere 
darauf hingewiesen, daß die Rechtsprechung Pros ti

-tution als sittenwidriges Rechtsgeschäft einstufe. 
Hieraus würden für die Prostituierten zahlreiche Dis-
kriminierungen folgen. Insbesondere sei eine umfas-
sende soziale Absicherung in der gesetzlichen Kran-
ken-, Renten- und Unfallversicherung nicht möglich. 
Des weiteren fehle jeder arbeitsrechtliche Schutz für 
Prostituierte, die in abhängigen Beschäftigungsver-
hältnissen tätig seien. So hätten Prostituierte keine 
Handhabe gegen die bis Mitte der 80er Jahre übliche 
Anweisung von Betreibern von Prostitutionsbetrie-
ben gehabt, auf Wunsch des Kunden ohne Kondom 
zu arbeiten. Außerdem würden Sperrgebietsverord-
nungen dazu führen, daß Prostituierte ihrem Gewer-
be oftmals am Stadtrand, an Ausfallstraßen, in Wald-
gebieten sowie in der Nähe von Indust rie- oder 
Gleisanlagen und in Hafengebieten nachgehen müß-
ten. Dies begünstige schlechte Lebensbedingungen 
und Begleitkriminalität. Darüber hinaus beanstande-
ten die Petentinnen die Praxis der Heranziehung von 
Prostituierten zu Gesundheitsuntersuchungen nach 
dem Geschlechtskrankheitengesetz und forde rten 
auch insoweit eine Rechtsänderung. 

Der Ausschuß konstatierte, daß die Rechtsprechung 
Prostitution nach wie vor als sittenwidriges Rechtsge-
schäft einstuft, da sie den moralischen Anschauun-
gen des Großteils der Bevölkerung widerspreche. 
Allerdings, so stellte der Ausschuß fest, gebe es in 
der Rechtsprechung auch kritische Stimmen, die Be-
denken äußerten, ob tatsächlich noch die Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger Prostitu tion moralisch 
verurteile und eine rechtliche Mißbilligung noch für 
geboten erachte. 

Der Ausschuß hob hervor, daß moralische Anschau-
ungen der Gemeinschaft einem Wandel unterliegen. 
Insoweit sei auch die Auffassung über die Sitten-
widrigkeit eines Rechtsgeschäftes wandelbar. 

Der Ausschuß betonte, daß ein gesellschaftlicher 
Konsens zumindest insoweit bestehe, als ausbeuteri-
sche Unterstützung und Förderung von Pros titution 
sowie die Begleitkriminalität nicht akzeptiert werden 
könnten. Für die Beurteilung der Frage, ob die Mehr

-

heit der Bevölkerung Pros titution noch als sittenwid-
rig ansehe, sei das Kriterium der Freiwilligkeit be-
deutsam. Grundsätzlich sei bei der Bewe rtung von 
Rechtsgeschäften nämlich zu unterscheiden, ob eine 
Person eine Handlung in freier Willensentscheidung 
eigenverantwortlich vornehme oder ob die Entschei-
dung unter Ausnutzung von Notsituationen oder an-
derer Beeinflussung von anderer Seite herbeigeführt 
werde. 

Es sei von entscheidender Bedeutung, ob dieses 
Abgrenzungskriterium auch für die Ausübung der 
Prostitution gelte. Wenn sich nämlich ein Wandel in 
der Anschauung insoweit feststellen lasse, daß die 

eigenverantwortlich ausgeübte Prostitution mit dem 
Anstandsgefühl des Großteils der Bevölkerung ver-
einbar sei, könne diese Art der Prostitution nicht 
mehr als sittenwidrig eingestuft werden. Hieraus 
folge aber auch die Frage, ob sich rein tatsächlich ein 
Personenkreis eingrenzen lasse, der aus freiem Wil-
lensentschluß der Pros titution nachgehe. Für diesen 
Personenkreis müßten dann Regelungen gesucht 
werden, um die Arbeitsbedingungen zu „normalisie-
ren". Es müsse dabei sichergestellt sein, daß die freie 
Willensentscheidung der Prostitutierten gewährlei-
stet sei und die Gesellschaft im übrigen vor Begleit-
kriminalität geschützt werde. 

Diese Fragen, so stellte der Ausschuß fest, bedürften 
einer gründlicheren Untersuchung, als dies im Rah-
men eines Petitionsverfahrens möglich sei. Er emp

-

fahl daher, die Petition der Bundesregierung - dem 
BMFSFJ - als Mate rial zu überweisen mit der Bitte, 
den aufgeworfenen Fragen nachzugehen. Darüber 
hinaus empfahl er, die Petition den Fraktionen des 
Bundestages zur Kenntnis zu geben. 

2.13.3 Aufschub der Einberufung zum Zivildienst  

Ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer aus Nord-
rhein-Westfalen wandte sich am 24. Ap ril 1996 mit 
der Bitte an den Petitionsausschuß, auf eine Ver-
schiebung seiner zum 2. Mai 1996 vorgesehenen Ein-
berufung zum Zivildienst um ein Jahr hinzuwirken. 

Der Petent trug vor, daß die Möglichkeit einer Um-
wandlung seiner bislang nur zeitlich bef risteten An-
stellung in ein Dauerarbeitsverhältnis bestehe, wenn 
er den Zivildienst um ein Jahr verschieben könne. 
Die Betriebsleitung habe ihm aufgrund seiner guten 
Leistung die Festeinstellung zum Ablauf seines be-
fristeten Vertrages am 30. Ap ril 1996 in Aussicht ge-
stellt. Diese große Chance würde ihm durch die 
Heranziehung zum Zivildienst zum 2. Mai 1996 ge-
nommen; im Hinblick auf die momentan ange-
spannte Lage auf dem Arbeitsmarkt sehe er keine 
Möglichkeit, nach Ablauf des Zivildienstes als Che-
mikant wieder eine geeignete Arbeitsstelle zu be-
kommen. Seiner Eingabe hatte der Petent ein Emp-
fehlungsschreiben des Bet riebsrates des Unterneh-
mens beigefügt, in dem dieser das Anliegen des 
Petenten unterstützte. 

Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Einberu-
fung leitete der Ausschuß die Eingabe noch am sel-
ben Tage per Telefax dem BMFSFJ mit der Bitte um 
Stellungnahme zu. 

Dieses teilte dem Ausschuß nur einen Tag später 
telefonisch vorab mit, daß dem Begehren des Peten-
ten entsprochen werde. Nur wenige Tage später lag 
dem Ausschuß die schriftliche Stellungnahme des 
BMFSFJ vor. Darin berichtete das Ministerium, daß 
das Bundesamt für den Zivildienst sich bereit erklärt 
habe, die Vollziehung des Einberufungsbescheides 
für ein Jahr auszusetzen, um dem Petenten die 
Chance zu geben, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
einzugehen. 

Damit wurde dem Anliegen des Petenten binnen we-
niger Tage in vollem Umfang entsprochen. 
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2.14 Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) 

Kaum verändert hat sich die Zahl der Eingaben zum 
Geschäftsbereich des BMU im Berichtsjahr mit 141 
gegenüber 134 im Jahr 1995. 

Der Ausschuß registriert mit besonderem Interesse 
die Eingaben von Kindern und Jugendlichen, die 
sich zunehmend um den Zustand der Umwelt sor-
gen. 

Er begrüßt dieses Engagement und ist sich bewußt, 
daß unsere Generation für die Nachkommen den 
Globus nur „treuhänderisch" verwaltet (s. hierzu 
2.14.1 Kinder setzen sich für Artenschutz ein). 

2.14.1 Kinder setzen sich für Artenschutz ein 

Sich an den Petitionsausschuß des Deutschen Bun-
destages zu wenden, ist kein Privileg der erwachse-
nen Bürgerinnen und Bürger. So baten Kinder den 
Ausschuß um Unterstützung ihres Anliegens, be-
drohte Tierarten, wie etwa Meeresschildkröten, bes-
ser unter Schutz zu stellen. 

Der Ausschuß teilte die in der Eingabe zum Aus-
druck gekommene Sorge um einen ausreichenden 
Artenschutz. Er machte jedoch auf die Rechtslage 
aufmerksam, wonach derzeit keine internationalen 
Regelungen bestehen, die das „Abschlachten" ge-
schützter Tierarten, wie der Meeresschildkröten, auf 
dem Hoheitsgebiet anderer Staaten verbieten. Das 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das auf 
eine Empfehlung der Ersten Umweltkonferenz der 
Vereinten Nationen in Stockholm im Jahr 1972 zu-
rückgeht, regelt nur den grenzüberschreitenden 
Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten. Die 
in Anhang I dieses Abkommens aufgeführten Tierar-
ten genießen den größtmöglichen Schutz. Der Impo rt 

 dieser Tierarten ist strengen Beschränkungen unter-
worfen und kann nach den Kriterien des Washing-
toner Artenschutzübereinkommens nur für nicht 
hauptsächlich kommerzielle Zwecke zugelassen wer-
den. Auf europäischer Ebene sind seit dem 1. Januar 
1984 für die in Anhang I des Artenschutzüberein-
kommens genannten Exemplare die Zurschaustel-
lung zu kommerziellen Zwecken, der Verkauf, das 
Anbieten, das Transportieren und das Vorrätighalten 
zum Verkauf verboten. Diese Vorschriften gelten 
nicht nur für das Tier selbst, sondern auch für Tierer

-

zeugnisse. Schwere Verstöße gegen diese Importver-
bote können mit Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft werden. 

Der Ausschuß begrüßte die vom BMU zu dem Thema 
initiierte Aufklärung, wie sie etwa in der „Fibel 
zum Artenschutzabkommen" zum Ausdruck komme. 
Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland über 
keine unmittelbare Möglichkeit verfüge, die dem 
Artenschutz zuwiderlaufenden Vorgehensweisen in 
anderen Staaten wirksam zu verhindern, sei die Bun

-

desregierung gefordert, bei internationalen Kon-
ferenzen ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen, 
um auf die Ursprungsländer im Sinne des Tier- und 
Artenschutzes Einfluß zu nehmen. 

In diesem Sinne wurde die Pe tition auf Empfehlung 
des Ausschusses der Bundesregierung - dem BMU, 
dem BMWi und dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - 
überwiesen, damit sie bei bilateralen und multilate-
ralen Konferenzen zum Artenschutz in die Erwägun-
gen einbezogen werde. 

2.14.2 Verbot von Getränkedosen zur 
Müllvermeidung 

Damit der Vergeudung von Ressourcen und der Aus-
beutung der Natur Einhalt geboten werde, forde rte 
ein Burger,  Getränkedosen grundsätzlich zu verbie-
ten. Nur Müllvermeidung schone die Umwelt. Die 
Idee der Wiederverwertung sei unter Umweltschutz-
gesichtspunkten nicht ausreichend. 

Das vom Petitionsausschuß um Stellungnahme gebe-
tene BMU verwies auf das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz, zu dessen Zielrichtungen es gehöre, 
die Produktverantwortung auch auf den Kreis der 
Hersteller und der Vertreiber von Verpackungen zu 
erweitern. Danach sollten sämtliche Verpackungen 
erfaßt und außerhalb einer öffentlichen Abfallentsor-
gung einer Verwertung zugeführt werden. Diesen 
Anforderungen unterlägen auch Getränkedosen. 
Auch seien Hersteller und Vertreiber von Getränke-
dosen überwiegend dem Dualen System angeschlos-
sen, wonach die Getränkedosen einer Verwertung 
zugeführt würden. Hierfür gebe es feste Verwer-
tungsquoten. Produktverbote dürften unter Berück-
sichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips nicht er-
folgen. Eine den Vorstellungen des Petenten entspre-
chende Form der Abfallvermeidung ließe sich nur 
durch einen nahezu vollständigen Konsumverzicht 
erreichen. 

Der Petitionsausschuß teilte die Sorgen des Petenten 
im Hinblick auf die Umweltbelastungen durch Her-
stellung und Entsorgung von Getränkedosen. Dabei 
berücksichtigte er, daß entgegen den Erwartungen 
bei Erlaß der umweltgesetzlichen Regelungen und 
trotz aller Aufklärungsbemühungen die Verwendung 
von Getränkedosen in der Vergangenheit zugenom-
men hat. Ohne sich für ein absolutes Produktverbot 
auszusprechen, sollten nach Auffassung des Aus-
schusses die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
im Sinne einer Verschärfung überprüft werden. Da-
bei biete es sich auch an, die Erfahrungen anderer 
Staaten mit restriktiveren Regelungen in die Über-
legungen einzubeziehen. 

Auf Empfehlung des Ausschusses wurde die Pe tition 
der Bundesregierung - dem BMU - als Mate rial über-
wiesen, damit sie in die Vorbereitung eines entspre-
chenden Gesetzentwurfes einbezogen werde. Außer-
dem wurde sie den Fraktionen des Bundestages zur 
Kenntnis gegeben, weil sie als Anregung für eine par-
lamentarische Ini tiative geeignet erschien. Da die Zu-
ständigkeit des Europäischen Parlaments berührt war, 
wurde sie auch diesem zugeleitet. Soweit der Petent 
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ein generelles Verbot von Getränkedosen forde rte, 
wurde das Petitionsverfahren abgeschlossen. 

In seiner Antwort erklärte das BMU, ein Ziel sei es 
nach wi e vor,  ökologisch  vorteilhafte Getränkever

-packungen zu fördern, was auch in der novellierten 
Verpackungsverordnung zum Ausdruck komme. 
Darüber hinaus werde geprüft, ob aus ökologischer 
und ökonomischer Sicht bei der Erörterung ökolo-
gisch vorteilhafter Getränkeverpackungen Verbesse-
rungen möglich seien. Zu diesem Zweck sei über das 
Umweltbundesamt ein Forschungsvorhaben verge-
ben worden, das die Wirkung verschiedener Instru-
mente wie Pfandpflicht, Steuern, Lizenzen oder frei-
willige Verpflichtungen untersucht habe. Die Studie 
sei zu dem Ergébnis gekommen, daß eine Lizenz-
lösung für eine Förderung ökologisch vorteilhaftere 
Getränkeverpackungen ein besonders geeignetes In-
strument sein könne. Positiv bewe rtet wurden auch 
eine Sonderabgabe für ökologisch nachteilige Ge-
tränkeverpackungen sowie eine generelle Pfand-
pflicht für alle Einweg-Getränkeverpackungen. 

Derzeit prüfe das BMU auf der Grundlage dieser Un-
tersuchung, inwieweit eine eigenständige Regelung 
für die Förderung von ökologisch vorteilhaften Ge-
tränkeverpackungen außerhalb der Verpackungsver-
ordnung möglich und sinnvoll sei. 

 

2.15 Bundesministerium für 
Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau (BMBau) 

Die Zahl der Eingaben zum Geschäftsbereich des 
BMBau betrug im Berichtsjahr 215 und ging damit 
gegenüber dem Vorjahr (526 Eingaben) um die 
Hälfte zurück. Dies erklärt sich daraus, daß die zahl-
reichen Petitionsverfahren zum Mietenüberleitungs-
gesetz nach dessen Inkrafttreten inzwischen abge-
schlossen werden konnten. 

In den neuen Bundesländern sind zahlreiche Mieter 
in Genossenschaftswohnungen und Wohnungen 
kommunaler Wohngesellschaften beunruhigt über 
die Veräußerung ihrer Wohnung an westdeutsche In-
vestoren. Sie befürchten erhebliche Mieterhöhungen. 
Darüber hinaus führen sie Klage, daß ihre unentgelt-
liche Freizeitarbeit beim Bau der Wohnsiedlung und 
ihre Aufwendungen bei der Pflege und Instandset-
zung der Mietwohnung nicht berücksichtigt würden. 

Schwerpunkt der Eingaben in den alten Bundeslän-
dern sind Beschwerden über das Wohngeldgesetz, 
insbesondere über die Obergrenzen der zu berück-
sichtigenden Miete. Weitere Schwerpunkte der Ein-
gaben sind die Umlegung der sogenannten Neben-
kosten, wie Wasserverbrauch und Müllabfuhrgebüh-
ren, nach Maßgabe der Wohnfläche und nicht nach 
Maßgabe der in den Wohnungen lebenden Personen. 
Dies führt besonders bei alleinstehenden Rentnerin-
nen und Rentnern zu beachtlichen Belastungen. 

2.15.1 Wohngeld für nichteheliche 
Lebensgemeinschaften 

Ein Paar aus Hamburg, das mit einem gemeinsamen 
Kind in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusam-
men wohnt, beschwerte sich über die Ablehnung 
ihrer Wohngeldanträge. 

Der Wohngeldantrag des Mannes, der alleiniger 
Mieter der Wohnung ist, wurde mit der Begründung 
abgelehnt, daß seine Pa rtnerin nicht berücksichtigt 
werden könne, weil sie nicht Mieterin sei. Als darauf-
hin die Frau einen Untermietvertrag mit dem Mann 
abschloß und einen eigenen Wohngeldantrag stellte, 
wurde dieser Antrag mit der Begründung abgelehnt, 
daß ein Untermietverhältnis zwischen den Pa rtnern 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft wohngeld-
rechtlich nicht anerkannt werden könne, da sie 
mit ihrem Lebensgefährten eine Wirtschaftsgemein-
schaft führe. 

Das vom Petitionsausschuß um Stellungnahme gebe-
tene BMBau räumte ein, daß die jetzige Regelung da-
zu führen könne, daß nichteheliche Lebensgemein-
schaften einen geringeren Wohngeldanspruch als 
vergleichbare Familien hätten. Im Rahmen der bevor-
stehenden Novellierung des Wohngeldgesetzes solle 
geprüft werden, ob und in welcher Weise die nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften den Familien 
bei der Wohngeldberechnung gleichgestellt werden 
könnten. 
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Der Ausschuß sah den vorliegenden Fall als beson-
ders geeignet an, um die Problematik der Wohngeld-
berechnung für nichteheliche Lebensgemeinschaften 
deutlich zu machen. Der Deutsche Bundestag be-
schloß auf seinen Vorschlag, die Pe tition der Bundes-
regierung - dem BMBau - als Mate rial zu überwei-
sen, damit sie im Rahmen der anstehenden Novellie-
rung des Wohngeldgesetzes in die Überlegungen 
einbezogen werde. Außerdem wurde die Eingabe 
den Fraktionen des Bundestages zur Kenntnis gege-
ben, um sie auf das mit der Pe tition verfolgte Anlie-
gen besonders aufmerksam zu machen. 

2.16 Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und 
Technologie (BMBF) 

Die Zahl der Petitionen aus dem Geschäftsbereich 
des BMBF ist im Jahr 1996 (251 Eingaben) gegen-
über dem Vorjahr (278 Eingaben) leicht zurückge-
gangen. 

Zahlreiche Petentinnen und Petenten wandten sich 
gegen die Einführung des verzinslichen Bankdarle-
hens beim sogenannten BAföG, der Ausbildungsför-
derung nach dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz. Sie sahen in der neuerlichen Gesetzesnovelle 
eine Verletzung des verfassungsrechtlich geschütz-
ten Grundsatzes des Vertrauensschutzes in be-
stehende gesetzliche Vorschriften. 

Die parlamentarische Behandlung der genannten 
Eingaben wird 1997 erfolgen. 

2.16.1 „Schüler-BAföG" für musikalische 
Internatsschülerin 

Eine Internatsschülerin der elften Klasse am Landes

-

gymnasium für Musik im Land Sachsen-Anhalt 
beschwerte sich im März 1996 über die Ablehnung 
der Gewährung von Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
durch das zuständige Bezirksamt in Berlin. 

Sie trug vor, neben der Abiturausbildung ermögliche 
die Schule eine zusätzliche Spezialausbildung für 
Musik. Außerdem werde ihr eine Mitgliedschaft im 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten 
Rundfunk-Jugendchor ermöglicht. 

Zur Begründung der Ablehnung des Antrags auf 
„Schüler-BAföG" hatte das zuständige Bezirksamt in 
Berlin mitgeteilt, daß die gesetzlichen Voraussetzun-
gen im Fall der Petentin nicht erfüllt seien, da sie in 
der Nähe ihres Elternhauses in Berlin zwei Gymna-
sien besuchen könne, die eine vergleichbare musika-
lische Förderung böten. Dies mache ihren Internats-
aufenthalt entbehrlich, so daß der Antrag abzuleh

-

nen sei. 

Die Ermittlungen des Petitionsausschusses führten 
im Ergebnis dazu, daß die Senatsverwaltung für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des Landes Berlin 
die Ablehnungsentscheidung über Ausbildungsför-
derung für den Besuch der zehnten Klasse (Schuljahr 
1994/95) aufhob. Das vom Ausschuß um Stellung-
nahme gebetene BMBF teilte im Mai 1996 mit, daß 
das zuständige Bezirksamt bei seiner Entscheidung 
nicht berücksichtigt habe, daß ein Wechsel auf ein 
Spezialgymnasium für Musik in Berlin wegen der un-
terschiedlichen Dauer der Ausbildungen von 12 bzw. 
13 Jahren für die Petentin nicht zumutbar sei. 

Weiterhin sei diesem Amt empfohlen worden, die 
Eingabe der Auszubildenden an den Petitionsaus-
schuß als Antrag auf Ausbildungsförderung für den 
Besuch der Klasse 11 anzusehen. 

Damit konnte dem Anliegen der Petentin entspro-
chen werden. 
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2.16.2 Förderung eines Aussiedlers aus Rumänien 
nach dem Wissenschaftlerprogramm 

Ein Aussiedler aus Rumänien beschwerte sich beim 
Petitionsausschuß üb er die  Abl ehnung der von  ihm 

beantragten Förderung nach dem sogenannten Wis-
senschaftlerprogramm des BMBF. 

Zur Begründung der Ablehnung war darauf hinge-
wiesen worden, daß er vor seiner Aussiedlung nicht 
beruflich als Wissenschaftler tätig gewesen sei. Dem-
gegenüber machte der Petent geltend, daß er schon 
während seines Aufenthalts in Rumänien philosophi-
sche Studien betrieben und in der Fachwelt durchaus 
positiv aufgenommene philosophische Werke veröf-
fentlicht habe. Eine wissenschaftliche Betätigung sei 
ihm während des Ceau şescu-Regimes nicht möglich 
gewesen. „Ich konnte nicht mehr in eine staatlich-
wissenschaftliche Institution kommen, höchstens ins 
Gefängnis", erklärte der Petent. Er war deshalb an 
einer Sonderschule berufstätig. 

Das um Stellungnahme gebetene BMBF erklärte, das 
Wissenschaftlerprogramm diene ausschließlich der 
Wiedereingliederung von spätausgesiedelten Wis-
senschaftlern und setze zwingend die berufsmäßige 
wissenschaftliche Tätigkeit an einer Hochschule oder 
einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung im 
Herkunftsland voraus. Der Petent erfülle diese Vor-
aussetzung nicht. 

Der Ausschuß war demgegenüber der Auffassung, 
daß zwar dem Petenten nach den formalen An-
spruchsvoraussetzungen der „Richtlinie zur Förde-
rung der Eingliederung von Wissenschaftlern aus 
den Aussiedlungsgebieten" eine Förderung versagt 
werden müsse, jedoch dieses Ergebnis insoweit un-
billig sei, als der Petent gegenüber „linientreuen 
Wissenschaftlern" benachteiligt würde. 

Die Regelung berücksichtige nicht, daß in Rumänien 
wie in anderen Staaten des Warschauer Paktes philo-
sophische Arbeiten außerhalb des Marxismus-Leni-
nismus nicht zugelassen gewesen seien. 

Auf Empfehlung des Ausschusses wurde die Pe tition 
der Bundesregierung - dem BMBF - zur Erwägung 
überwiesen mit dem Ersuchen, nach Möglichkeiten 
der Abhilfe zu suchen. 

Die Bundesregierung antwortete im Juni 1996, daß 
vor dem Hintergrund, daß der Petent deswegen nicht 
habe aufgenommen werden können, weil er sich we-
gen seiner ablehnenden Haltung gegenüber der 
marxistisch-leninistischen Philosophie im Herkunfts-
land nicht wissenschaftlich habe betätigen können 
und wollen, ausnahmsweise eine Förderung im Rah-
men des Wissenschaftlerprogramms zugelassen wer-
den. 

Dem Erwägungsbeschluß des Deutschen Bundesta-
ges wurde somit entsprochen. 
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Anlage 1 

Statistik 

über die beim Deutschen Bundestag 1996 eingegangenen Petitionen 

A. Posteingänge 
mit Vergleichszahlen seit 1980 

Zeitraum 
Arbeits

-

tage 

Eingaben 
(Neu

-

eingänge) 

täglicher 
Durch

-

schnitt 
(Spalte 3) 

Nach

-

träge 
(weitere 

Schreiben 
der 

Petenten 
zu ihren Eingaben) 

Stellung

-

nahmen, 
Berichte 

der 
Bundes

-

regierung 

andere 
Schreiben 
(Schreiben
von Abge

-

ordneten, 
Behörden 

1 2 3 4 5 6 7 

1980 248 10 735 43,3 4 773 5 941 3 401 

1981 249 11 386 45,7 4 277 7 084 2 401 

1982 249 13 593 54,6 3 652 8 869 3 327 

1983 246 12 568 51,1 7 789 8 485 2 953 

1984 248 13 878 56,0 8 986 9 270 3 570 

1985 246 12 283 49,9 9 171 10 003 3 240 

1986 247 12 038 48,7 9 478 9 414 3 143 

1987 248 10 992 44,3 8 716 8 206 2 649 

1988 250 13 222 52,9 9 093 9 009 2 435 

1989 249 13 607 54,7 9 354 9 706 2 266 

1990 247 16 497 66,8 9 470 9 822 2 346 

1991 247 20 430 82,7 10 598 11 082 2 533 

1992 249 23 960 96,2 11 875 10 485 4 262 

1993 250 20 098 80;4 12 707 11 026 5 271 

1994 250 19 526 78,1 14 413 11 733 4 870 

1995 251 21 291 84,8 18 389 13 526 5 017 

1996 249 17 914 71,9 16 451 10 817 4 357 

B. Postausgänge 
mit Vergleichszahlen seit 1980 

Zeitraum 

Schreiben 
an  Petenten, 

Abgeordnete, 
Ministerien 

u. a. 

Akten zur 
Bericht

-

erstattung 
an  Ab

-

geordnete 

gesamter 
Post

-

ausgang 
(Summe der 

Spalten 2 
und 3) 

1 2 3 4 

1980 41 999 3 937 45 736 

1981 39 195 2 804 41 999 

1982 43 053 3 452 46 505 

1983 43 242 3 295 46 537 

1984 49 298 1 923 51 221 

1985 48 520 3 185 51 705 

1986 47 896 2 795 50 691 

1987 41 988 2 374 44 362 

1988 47 009 2 328 49 337 

1989 48 913 2 612 51 525 

1990 51 554 2 714 54 268 

1991 63 090 2 441 65 531 

1992 64 955 2 379 67 334 

1993 64 513 3 132 67 645 

1994 68 843 3 448 72 291 

1995 81 470 4 318 85 788 

1996 68 982 5 206 74 188 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8000 

noch Anlage 1 

C. Aufgliederung der Petitionen 

a) nach Zuständigkeiten 

Gesamtzahl 
in v. H 

Gesamtzahl 
in v. H 

Verände- 
1996 1995 rungen 

01 Bundespräsidialamt 	  6 0,04 4 0,02 2 

02 Deutscher Bundestag 	  169 1,16 158 0,93 11 

03 Bundesrat 	  - - 1 0,01 - 1 

04 Bundeskanzleramt 	  32 0,22 13 0,08 19 

05 Auswärtiges Amt 	  418 2,87 493 2,89 - 75 

06 Bundesministerium des Innern 	 1 785 12,27 2 467 14,45 - 682 

07 Bundesministerium der Justiz 	 1 554 10,68 1 378 8,07 176 

08 Bundesministerium der Finanzen 	 1 866 12,83 1 884 11,04 - 18 

09 Bundesministerium für Wirtschaft 	 135 0,93 197 1,15 - 62 

10 Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 	  150 1,03 158 0,93 - 8 

11 Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung 	  4 786 32,90 5 734 33,59 - 948 

12 Bundesministerium für Verkehr 	 417 2,87 484 2,84 - 67 

13 Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation 	  680 4,68 960 5,62 - 280 

14 Bundesministerium der Verteidigung 	 718 4,94 804 4,71 - 86 

15 Bundesministerium für Gesundheit 	 967 6,65 1 029 6,03 - 62 

17 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 	  238 1,64 344 2,02 - 106 

18 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 	  141 0,97 134 0,79 7 

23 Bundesministerium für wi rtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 	 16 0,11 21 0,12 - 5 

25 Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 	  216 1,49 526 3,08 - 310 

31 Bundesministerium für Bildung und Wissen- 
schaft, Forschung und Technologie 	 251 1,72 278 1,63 - 27 

gesamt 	 14 545 100,00 17 067 100,00 - 2 522 

99 - Eingaben, die nicht in die Zuständigkeit 
des Bundes fallen; 
Vorgänge, die durch Rat, Auskunft etc. zu 
erledigen sind 	  3 369 4 224 - 855 

insgesamt 	 17 914 21 291 - 3 377 
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noch Anlage 1 

b) nach Sachgebieten 

Sachgebiet Gesamtzahl 
1996 

in v. H. 
Gesamtzahl 

1995 
in v. H 

 Verände

-

rungen 

1 Staats- und Verfassungsrecht 	  2 047 11,43 2 272 10,67 - 225 

2 Allgemeine Innere Verwaltung, 
insbesondere öffentliches Dienstrecht 	 1 636 9,13 1 594 7,49 42 

3 Besondere Verwaltungszweige der 
Inneren Verwaltung, Ausländerrecht, 
Umweltschutz 	  1 918 10,72 2 363 11,10 - 445 

4 Kulturelle Angelegenheiten 	  222 1,24 266 1,25 - 44 

5 Raumordnung, Wohnungsbau, 
Siedlungs- und Heimstättenwesen, 
Grundstücksverkehrsrecht 	  343 1,91 723 3,39 - 380 

6 Vertriebene, Flüchtlinge, politische 
Häftlinge, Vermißte 	  236 1,32 427 2,01 - 191 

7 Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts 	 43 0,24 48 0,23 - 5 

8 Rechtspflege 	  970 5,41 1 172 5,49 - 202 

9 Zivil- und Strafrecht 	  655 3,66 662 3,11 - 7 

10 Verteidigung 	  521 2,91 615 2,89 - 94 

11 Finanzwesen 	  1 151 6,42 1 125 5,28 26 

12 Lastenausgleich 	  319 1,78 457 2,15 - 138 

13 Kriegsfolgeschäden 	  47 0,26 68 0,32 - 21 

14 Wirtschaftsrecht 	  250 1,39 308 1,45 - 58 

15 Geld-, Kredit-, Währungswesen, 
Privates Versicherungs- und 
Bausparwesen 	  310 1,73 347 1,63 - 37 

16 Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft 	 151 0,84 164 0,77 - 13 

17 Arbeitsrecht, Arbeitsvermittlung, 
Arbeitslosenversicherung 	  1 150 6,41 1 075 5,05 75 

18 Sozialversicherung, Kinderbeihilfen 	 4 475 24,99 5 571 26,17 -1 096 

19 Kriegsopferversorgung, Heimkehrerrecht, 
Kriegsgefangenenentschädigung 	 102 0,57 166 0,78 - 64 

20 Verkehrswesen, Post- und 
Fernmeldewesen 	  939 5,24 1 333 6,26 - 394 

21 Auswärtige Angelegenheiten 	  334 1,86 411 1,93 - 77 

22 Verworrener Inhalt, Anliegen nicht 
erkennbar 	  95 0,54 124 0,58 - 29 

insgesamt 	 17 914 100,00 21 291 100,00 -3 377 
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c) nach Personen  

1996 in v. H. 1995 in v. H. Veränderungen 

1. natürliche Personen 

a) männliche 	 10 617 59,27 12 764 59,95 -2 147 

b) weibliche 	 5 189 28,97 6 097 28,64 - 908 

2. juristische Personen, 
Organisationen 
und Verbände 	 712 3,97 856 4,02 - 144 

3. Sammeleingaben *) 	 1 301 7,26 1 450 6,81 - 149 

4. ohne Personenangabe . 95 0,53 124 0,58 - 29 

insgesamt 	 17 914 100,00 21 291 100,00 -3 377 

*) Mit insgesamt 897 475 Unterschriften. 

Sammeleingaben sind Unterschriftensammlungen mit demselben Anliegen. 
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noch Anlage 1 

d) nach Herkunftsländern 

Gesamt

-

zahl 1996 in  v. H. 

auf 
1 Million 

der Bevöl

-

kerung 
des 

Landes 

Gesamt

-

zahl 1995 in v. H. 

auf 
1 Mi llion 

der Bevöl

-

kerung 
des 

Landes 

Verände

-

rungen 

Baden-Württemberg 	  1 534 8,56 149 1 709 8,03 166 - 175 

Bayern 	  1409 7,86 117 1880 8,83 158 - 471 

Berlin 	  1 674 9,34 483 2 003 9,41 577 - 329 

Bremen 	  93 0,52 137 116 0,54 170 - 23 

Hamburg 	  313 1,75 183 401 1,88 235 - 88 

Hessen 	  1 159 6,47 193 1 320 6,20 221 - 161 

Niedersachsen 	  1 705 9,53 219 1 897 8,91 246 - 192 

Nordrhein-Westfalen 	  3 518 19,65 197 4 073 19,13 228 - 555 

Rheinland-Pfalz 	  678 3,78 170 730 3,43 185 - 52 

Saarland 	  161 0,90 149 174 0,82 160 - 13 

Schleswig-Holstein 	  512 2,86 188 570 2,68 210 - 58 

Brandenburg 	  760 4,24 299 1 001 4,70 395 - 241 

Mecklenburg-Vorpommern 	 646 3,61 355 738 3,47 403 - 92 

Sachsen 	  1 658 9,25 364 2 045 9,59 446 - 387 

Sachsen-Anhalt 	  893 4,98 327 1 077 5,06 390 - 184 

Thüringen 	  735 4,10 294 968 4,55 385 - 233 

Ausland 	  466 2,60 - 589 277 - - 123 

insgesamt 	 17 914 100,00 - 21 291 100,00 - -3 377 

e) nach alten und neuen Bundesländern 

Gesamt- 
1 Million 

Gesamt- 
1 Million Verände- 

zahl 
1996 

in v. H. 
der Bevölke- 

zahl 
1995 

in v. H. 
der Bevölke- rungen 

rung 
 

rung 

neue Bundesländer *) 	. 4 692 26,19 331 5 829 27,38 410 -1 137 

alte Bundesländer *) 	 12 756 71,21 189 14 873 69,85 221 -2 117 

Ausland 	 466 2,60 - 589 2,77 - - 123 

insgesamt 	 17 914 100,00 - 21 291 100,00 - -3 377 

Bevölkerungsstand: 31.03.1996 

*) Eingaben aus den elf östlichen Bezirken Berlins wurden unter Berlin erfaßt. Die Eingaben aus Berlin erscheinen insgesamt als 
Eingaben aus den alten Bundesländern. 
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D. Art der Erledigung der Peti tionen 

Gesamtzahl der behandelten Petitionen 
(einschließlich Überhänge aus der 11./12. Wp.) 	  22 615 

I. Aus formalen Gründen nicht sachlich geprüft: 

1. Schwebende oder abgeschlossene Gerichtsverfahren 	 319 

2. Meinungsäußerungen, ohne Anschrift, anonym, verwor- 
ren, beleidigend usw. 	  1 577 

3. Abgabe an die Volksvertretung des zuständigen Bundes- 
landes nach Nr. 7.5 der Verfahrensgrundsätze 	 2 298 

insgesamt 	 4 194 

II. Inhaltlich geprüft (=100 v. H.) 	  18 421 *) % 

davon: 	  

1. Erledigung durch Rat, Auskunft, Verweisung, Mate rial- 
übersendung usw. 	  6 480 35,18 v. H. 

2. Dem Anliegen wurde entsprochen 	  1 669 9,06 v. H. 

3. Dem Anliegen wurde nicht entsprochen 	  5 849 31,74 v. H. 

4. Überweisungen an die Bundesregierung 

a) zur Berücksichtigung 	  14 0,08 v. H. 

b) zur Erwägung 	  118 0,64 v. H. 

c) als Material zu überweisen 	  458 9 2,49 v. H. 

d) zu überweisen (ohne Zusatz - früher „zur -Kennt- 
nis") **) 	  61 - 0,33 v. H. 

5. Zuleitung an die Fraktionen des Bundestages zur Kennt- 
nis 	  . 3 662 188 19,88 v. H. 

6. Zuleitung an die Volksvertretung des zuständigen Bun- 
deslandes 	  108 24 0,59 v. H. 

7. Zuleitung an das Europäische Parlament 	  2 20 0,01 v. H. 

insgesamt 	 18 421 100,00 v. H. 

*) Im allgemeinen wird bei der abschließenden Behandlung einer Petition nur eine einzige Art der Erledigung beschlossen. Es 
gibt jedoch Fälle, in denen verschiedene Arten der Erledigung in einem Beschluß verbunden werden. So kann eine Petition 
z. B. der Bundesregierung zur Erwägung überwiesen und zusätzlich den Fraktionen zur Kenntnis gegeben werden. 

**) Die Beschlußformel, die Petition der Bundesregierung zur Kenntnis zu überweisen, ist mit Nummer 7.14.4 der neuen Verfah-
rensgrundsätze des Petitionsausschusses vom 8. März 1989 aufgegeben und ersetzt worden durch die Beschlußformel, die 
Petition der Bundesregierung zu überweisen. 
Nach Nummer 7.14.4 der Verfahrensgrundsätze wird eine Peti tion der Bundesregierung überwiesen, 
- um sie auf die Begründung des Beschlusses des Deutschen Bundestages hinzuweisen oder 
- uni sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen.  
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E. Neueingänge (mit Vergleichszahlen ab 1980) 
In Klammern: Massenpetitionen *) 

*) Massenpetitionen sind Eingaben in größerer Zahl mit demselben Anliegen, deren Text ganz oder im wesentlichen überein-
stimmt. Sie sind in der Zahl der Neueingänge (1996: 17 914) jeweils nur als eine Zuschrift berücksichtigt und werden seit 1985 
jährlich gesondert ausgewiesen. 
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F. Abgabe von Eingaben an  die zuständige Landesvolksvertretung im Jahr 1996 

Bundesland Anzahl v. H. 
V.  H. der Eingänge 

(vgl. unter C. d) 

Landtag von Baden-Württemberg 	  153 6,61 9,97 

Bayrischer Landtag 	  126 5,44 8,94 

Abgeordnetenhaus von Berlin 	  180 7,77 10,75 

Bremische Bürgerschaft 	  9 0,39 9,68 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg  37 1,60 11,82 

Hessischer Landtag 	  132 5,70 11,39 

Niedersächsischer Landtag 	  172 7,43 10,09 

Landtag Nordrhein-Westfalen 	  518 22,37 14,72 

Landtag Rheinland-Pfalz 	  98 4,23 14,45 

Landtag des Saarlandes 	  12 0,52 7,45 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 	  54 2,33 10,55 

Landtag Brandenburg 	  170 7,34 22,37 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern 	 101 4,36 15,63 

Sächsischer Landtag 	  210 9,07 12,67 

Landtag Sachsen-Anhalt 	  186 8,03 20,83 

Thüringer Landtag    	 158 6,82 21,50 

insgesamt 	 2 316 100,00 - 

Massenpetitionen 1996 

(mit 100 oder mehr Eingängen) 

lfd. Nr. Bezeichung des Anliegens Anzahl der 
Eingänge 

1 Protest gegen die Verwendung von Steuergeldern für militärische Zwecke 	 1 448 
2 Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung im sozialen Bereich 	  598 

3 Protest gegen die geplante Gebührenerhöhung von Gesundheitskursen im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung 	  550 

4 Beschwerde gegen die Besteuerung ausländischer Künstler bei Veranstaltungen im 
Inland 	  435 

5 Protest gegen die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Immissionsschutzrecht und Forderung nach einem ökologischen, zukunftsfähigen 
und sozialverträglichen Umbau der Wi rtschaft 	  720 

6 Forderung nach einer Verschärfung des Sommersmoggesetzes 	  93 441 

7 Forderung nach einer Verschärfung der Strafmaßnahmen bei Sexualverbrechen, 
nach Vérbesserung bei der Sicherungsverwahrung, nach Therapie neben Strafvoll- 
zug, nach Maßnahmen zur chemischen Behandlung und nach Einrichtung eines 
Opferanwalts 	  1 190 016 

8 Kritik an der Interpretation des Begriffes der Kunst bei Auslegung der Strafnorm des 
§ 166 Strafgesetzbuch (Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften 
und Weltanschauungsvereinigungen) und Forderung nach einer Klarstellung durch 
Gesetzesänderung 	  3 100 

9 Forderung nach Abschaffung des Heil- und Arzneimittelbudgets im Kassenarzt- 
recht 	  350 000 
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G. Sammelpetitionen 1996 

(mit 100 oder mehr Unterschriften) 

lfd. Nr. Bezeichung des Anliegens 
Anzahl 

Unterschriften 

1 Forderung nach einem Vorruhestands- bzw. Altersübergangsgeld für Arbeitslose, 
insbesondere für Frauen 	  2 522 

2 Forderung nach einer verstärkten Anwendung der Maßregeln der Besserung und 
Sicherung nach den §§ 62 ff. Strafgesetzbuch 	  482 

3 Protest gegen die Abschmelzung des Auffüllbetrages in der gesetzlichen Renten- 
versicherung ab 1. Januar 1996 	  103 

4 Forderung nach einer ökotoxikologischen Pflichtausbildung für Mediziner und 
Psychologen 	  5 932 

5 Forderung nach einer Änderung der Vermögens-Richtlinien für Alleinerziehende 
beim Antrag auf Sozialhilfe 	  303 

6 Bitte um ein Bleiberecht für eine kurdische Familie aus der Türkei, deren Asylantrag 
abgelehnt wurde 	  103 

Bitte um ein Bleiberecht für eine aus Polen stammende deutschstämmige Familie, 
deren Anträge auf Asyl und auf Anerkennung als Aussiedler abgelehnt wurde 	 148 

8 Bitte um ein Bleiberecht einer kurdischen Familie yezidischer Religionszugehörig- 
keit aus Syrien, deren Asylantrag abgelehnt wurde 	  190 

9 Bitte um Abschiebeschutz für iranische Asylbewerber, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde 	  245 

10 Protest gegen die geplanten Rückführungsmaßnahmen für Flüchtlinge aus Bosnien- 
Herzegowina 	  672 

11 Forderung nach Einflußnahme der Bundesregierung auf den Staat Nige ria, um 
die Freilassung von inhaftierten Menschenrechtlern des Volkes der Ogoni zu errei- 
chen 	  595 

12 Forderung nach Umsetzung von Artikel 3 des Grundgesetzes durch einfachgesetz- 
liche Regelungen zur Erreichung der tatsächlichen Gleichstellung behinderter Men- 
schen 	  2 683 

13 Forderung nach einer Vereinheitlichung des Bergrechts in den alten und neuen 
Bundesländern 	  274 

14 Bitte um ein Bleiberecht einer syrischen Familie, deren Asylantrag abgelehnt wurde 291 

15 Bitte um Abschiebungsschutz für eine Familie aus Zaire, deren Antrag auf Asyl ab- 
gelehnt wurde 	  420 

16 Protest gegen die im Jahressteuergesetz 1996 beschlossene Kürzung der Verpfle- 
gungsmehraufwendungen bei ein- und mehrtägigen Dienstreisen 	  161 

17 Forderung nach einer Änderung des Bergrechts in den neuen Bundesländern, ins- 
besondere nach einer stärkeren Mitentscheidungsbefugnis der Kommunen 	 1 245 

18 Forderung nach einer Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Ausländer 	 429 

19 Bitte um ein Bleiberecht für eine libanesische Familie, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde 	  188 

20 Beschwerde gegen die von der Bundesregierung beschlossene Strukturreform des 
Bundesausbildungsförderungsgesetes (BAföG) 	  495 

21 Bitte um Erteilung eines sechsmonatigen Besuchervisums für die philippinische 
Ehefrau eines sich in Deutschland aufhaltenden Kroaten sowie für deren gemeinsa- 
mes 5jähriges Kind zwecks Auswanderung nach Austra lien, da ein sechsmonatiges 
Zusammenleben Voraussetzung für eine Familieneinwanderung nach Austra lien ist 101 

22 Forderung nach einem verbesserten Patientenschutz bei Organverpflanzungen 
sowie Forderung nach Ablehnung des sogenannten Hirntodes als Todeskriterium . . 1 551 

23 Bitte um Finanzierung der Kosten für die Bluttypisierung zur Bestimmung des Kno- 
chenmarks 	  8 605 

24 Bitte um ein Bleiberecht für eine pakistanische Familie, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde 	  226 
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lfd. Nr. Bezeichung des Anliegens Anzahl 
Unterschriften 

25 Protest gegen die Zahlbetragsbegrenzung und gegen die Kürzung des anzurech- 
nenden Einkommens bei Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus 
Zusatz- und Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung 
nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) 	 18 491 

26 Bitte um Einführung von „Schwarzen Listen" zur Offenlegung des Sicherheitsstan- 
dards von Fluggesellschaften 	  743 

27 Protest gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters für Frauen von 60 auf 65 Jahre 63 918 
28 Bitte um Wiederherstellung eines durch Brand stark beschädigten Bahnhofsgebäu- 

des, das im Eigentum der Deutschen Bahn AG steht 	  2 500 
29 Protest gegen die Neuregelung zur Altersrente, insbesondere zur Frühverrentung, 

und Forderung nach einer Vertrauensschutzregelung im Hinblick auf die Neuein- 
führung des Stichtages 14. Februar 1996 	  250 

30 Bitte um ein Bleiberecht für Asylsuchende aus Zaire, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde 	  243 

31 Forderung nach Anerkennung von Vergewaltigung im Krieg als Kriegsverbrechen . 293 
32 Bitte um Einflußnahme der Bundesregierung auf die vietnamesische Regierung zur 

Beachtung der Menschenrechte und zur Einführung einer pluralistischen Demokratie 742 
33 Protest gegen die vom Europarat vorbereitete Bioethik-Konvention 	  7 041 
34 Protest gegen die im Programm der Bundesregierung für mehr Wachstum und Be- 

schäftigung vorgesehenen Maßnahmen 	  5 321 
35 Protest gegen die Einschränkungen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 	 73 265 
36 Protest gegen die Einschränkungen des Kündigungsschutzes 	  14 323 
37 Protest gegen das sogenannte Sparprogramm der Bundesregierung, insbesondere 

gegen Einschränkungen der Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz 	 3 537 
38 Protest gegen die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen in der gesetzli- 

chen Krankenversicherung 	  38 163 
39 Protest gegen die geplante Verschiebung der Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Ja- 

nuar 1997 	  3 306 
40 Bitte um ein Bleiberecht einer kurdischen Familie, deren Asylantrag abgelehnt wurde 515 
41 Forderung nach sofortiger Abschiebung straffällig gewordener Asylbewerber 	 710 
42 Forderung nach einer verbesserten Berücksichtigung der Kindererziehung im Ren- 

tenrecht 	  3 388 
43 Forderung nach Einflußnahme der Bundesregierung auf den Staat der Ukraine, um 

die Abschaltung des Atomkraftwerks Tschernobyl zu erreichen 	  360 
44 Protest gegen die Neuregelung des Kündigungsschutzgesetzes, nach der dieses erst 

bei Betrieben ab zehn Arbeitnehmern Anwendung findet 	  58 105 
45 Protest gegen die Verlängerungsmöglichkeit für befristete Arbeitsverträge und die 

Streichung des Einarbeitungszuschusses durch die Neuregelungen des Beschäfti- 
gungsförderungsgesetzes 	  837 

46 Forderung nach Sicherstellung des Schutzes persönlicher Daten im Gesundheits- 
wesen 	  108 005 

47 Forderung nach Einführung eines gemeinsamen Sorgerechts nach der Scheidung 
nur auf Wunsch beider Eltern 	  7 322 

48 Bitte um ein Bleiberecht für Kurden aus der Türkei, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde 	  251 

49 Protest gegen die beabsichtigte pauschalierte jährliche Absenkung des für die 
Berechnung der Arbeitslosenhilfe maßgeblichen Arbeitsentgelts um 5 v. H. 	 120 

50 Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung, insbesondere gegen die Ein- 
schränkungen der Leistungen der Krankenkassen 	  120 

51 Protest gegen die Kürzung des Krankengeldes bei Elternteilen, die ihr krankes Kind 
pflegen 	  3 364 

52 Bitte um ein Bleiberecht für eine kurdische Familie aus der Türkei, deren Asylantrag 
abgelehnt wurde 	  266 

53 Bitte um ein Bleiberecht für einen türkischen Asylbewerber, dessen Asylantrag ab- 
gelehnt wurde 	  158 
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lfd. Nr. Bezeichung des Anliegens 
Anzahl 

Unterschriften 

54 Protest gegen die Anrechnung von Abfindungen auf das Arbeitslosengeld 	 177 

55 Forderung nach Freigabe des Medikamentes Deoxyspergualin (DSG) gegen Mul- 
tiple Sklerose 	  339 

56 Beschwerde gegen die Umstrukturierung des Zustellstützpunktes des Postdienstes 
in Bielefeld 	  144 

57 Protest gegen die Veranschlagung von 340 Mio. DM im Bundeshaushalt zur Ent- 
wicklung und Produktion von Minen und Forderung nach Unterstützung des UNO- 
Entminungsprogramms in Höhe von wenigstens 1 Mio. DM 	  425 

58 Protest gegen die von der Bundesregierung beabsichtigte Kürzung der Mittel für die 
Bundesanstalt für Arbeit 	  352 

59 Protest gegen die Reduzierung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle während der 
Schwangerschaft 	  1 391 

60 Bitte um Übergangs- und Härteregelungen im Rahmen des Gesundheitsstruktur- 
gesetzes für die Niederlassung als Vertragsarzt 	  588 

61 Forderung nach Regelungen zur besseren Kontrolle der Jugendämter 	 162 

62 Protest gegen die geplante Müllentsorgung im Kreis Bad Doberan durch Verbren- 
nen von Hausmüll und gegen die damit verbundenen Kosten und Gebühren 	 343 

63 Forderung nach einem gesetzlichen Verbot von Legebatterien 	  246 

64 Forderung nach einem Verbot der kommerziellen Haltung von Straußenvögeln als 
Nutztiere 	  234 

65 Forderung nach Umsetzung der UN-Kinderkonvention 	  121 

66 Forderung nach Maßnahmen zur Sicherung des Deiches am Jadebusen 	 362 

67 Forderung nach Maßnahmen zur Senkung der Abwassergebühren vor allem in den 
neuen Bundesländern 	  646 

68 Forderung nach Änderungen im Schuldrechtsänderungsgesetz und in der Nut- 
zungsentgeltverordnung zum Schutz der Nutzer von Erholungsgrundstücken in den 
neuen Bundesländern 	  919 

69 Bitte um ein Bleiberecht für türkische Asylbewerber, deren Asylantrag abgelehnt 
wurde 	  159 

70 Forderung nach Änderung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes, um eine neuer- 
liche Vermögensauseinandersetzung der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produk- 
tionsgenossenschaften (LPG) in den neuen Bundesländern zu erreichen 	 27 000 

71 Protest gegen betäubungsloses Schlachten von Tieren 	  1 687 

72 Bitte um ein Bleiberecht für Asylbewerber aus der Türkei, deren Asylantrag abge- 
lehnt wurde 	  642 

73 Forderung nach einer Verschärfung der Strafmaßnahmen bei Sexualverbrechen, 
nach Verbesserung bei der Sicherungsverwahrung, nach Therapie neben Strafvoll- 
zug, nach Maßnahmen zur chemischen Behandlung und nach Einrichtung eines 
Opferanwalts 	  798 

74 Forderung nach Streichung der sogenannten Widerspruchsklausel in dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Strafbarkeit der Vergewaltigung 
in der Ehe 	  101 

75 Forderung nach einem eigenständigen Aufenthaltsrecht für Ehepartnerinnen von 
Ausländern 	  1 150 

76 Beschwerde gegen die Auswirkungen der 3. Stufe der Gesundheitsreform 	 501 

77 Beschwerde gegen das Inkrafttreten des Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh- 
rungsgesetz zum 1. Januar 1997, gegen die Weitergeltung der Einschränkungen bei 
Personen mit hohem Einkommen sowie bei ehemaligen Mitarbeitern des Ministe- 
riums für Staatssicherheit der DDR 	  320 

78 Protest gegen den Abriß des Palastes der Republik und Forderung nach einer behut- 
samen Sanierung 	  24 000 

79 Bitte um Einflußnahme der Bundesregierung auf den Staat Vietnam, um die Freilas- 
sung politischer Gefangener zu erreichen 	  174 

80 Protest gegen das „Eckpunkteprogramm" der Bundesregierung zur Fortführung der 
3. Stufe der Gesundheitsreform, insbesondere gegen den Wegfall bisheriger Pflicht- 
leistungen wie physiotherapeutischer Maßnahmen 	  136 
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lfd. Nr. Bezeichung des Anliegens Anzahl 
Unterschriften 

81 Forderung nach einer härteren Bestrafung von Tätern, die Schutzbefohlene oder 
Kinder mißbrauchen (§§ 174, 176 Strafgesetzbuch) und Forderung nach einem 
strengeren Strafvollzug 	  203 

82 Forderung nach Einführung einer gesetzlichen Umlagefinanzierung in der Berufs- 
ausbildung 	  21 006 

83 Protest gegen Heil- und Arzneimittelbudgetierung im Kassenarztrecht 	 501 
84 Protest gegen den Abbau der Krankenkassenleistungen, insbesondere der medika- 

mentösen Versorgung sowie gegen die Verwendung von Krankenkassenmitteln für 
versicherungsfremde Aufgaben 	  101 

85 Forderung nach Anwendung des Pflegeversicherungsgesetzes auf Personen, die an 
Hepatitis C erkrankt sind 	  106 

86 Forderung nach gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Pelztieren 	 140 
87 Forderung nach Aufnahme der Krankheit Hepatitis C in die Berufskrankheitenliste 

zur Ableitung von Rentenansprüchen 	  109 



Drucksache 13/8000 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Anlage 2 
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Sammel

-
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Antragsteller Beratung im Deutschen Bundestag 

Druck- Druck- 
Sot- 

Stenogr. 
Nr. sachen- Fraktion sachen- Datum Ber. 

Nr. Nr. 
zung 

Seite 

22 13/820 Verfassung B 90/GR 13/5120 116. 27. Juni 1996 10434 ff. 
- Forderung nach einem 
Antidiskriminierungsgesetz - 

32 13/1326 Bundeszentralregister B 90/GR 13/5121 116. 27. Juni 1996 10434 ff. 
- Tilgung von lebenslangen 
Freiheitsstrafen aus dem 
Bundeszentralregister - 

45 13/1582 Kriegsfolgelasten B 90/GR 13/5818 131. 17. Oktober 1996 11800 
- Entschädigung für Gesundheits- 
schäden aus einer KZ-Haft - 

48 13/1768 Beschädigtenversorgung nach SPD 13/5069 116. 27. Juni 1996 10434 ff. 
dem Soldatenversorgungsgesetz 
- Änderung des Soldatenversor- 
gungsgesetzes - 

49 13/1769 Lärmschutz SPD 13/3980 92. 7. März 1996 8202 ff. 
- Einwendungen gegen B 90/GR 13/3959 
Nachttiefflüge - 

55 13/1924 Lärmschutz SPD 13/3981 92. 7. März 1996 8202 ff. 
- Einwendungen gegen B 90/GR 13/3961 
Nachttiefflüge - 

59 13/2274 Gesetzliche Rentenversicherung B 90/GR 13/3715 86. 8. Februar 1996 7595 ff. 
- Nachteilsausgleich für erlittenes SPD 13/3754 
SED-Unrecht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung - 

61 13/2381 Rehabilitierung der Opfer des B 90/GR 13/3716 86. 8. Februar 1996 7595 ff. 
SED-Regimes SPD 13/3755 
- Entschädigung für erlittenes 
SED-Unrecht - 

75 13/2767 Strafrechtliche Rehabilitierung der B 90/GR 13/3717 86. 8. Februar 1996 7595 ff. 
Opfer des SED-Regimes 
- Entschädigung für in sibirische 
Lager verschleppte Personen - 

85 13/3076 Lärmschutz SPD 13/3982 92. 7. März 1996 8202 ff. 
- Einwendungen gegen den B 90/GR 13/3962 
militärischen Flugbetrieb - 

96 13/3515 Asylverfahren B 90/GR 13/3635 83. 1. Februar 1996 7284 
- Gewährung von Abschiebeschutz - 

97 13/3516 Asylverfahren B 90/GR 13/3632 83. 1. Februar 1996 7284 
- Aufenthaltsberechtigung 
im Bundesgebiet - 
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104 13/3752 Lärmschutz 
- Einstellung der Nachtflüge von 
AWACS-Maschinen über 
Geilenkirchen - 

B 90/GR 13/3986 92. 7. März 1996 8202 ff. 

107 13/3901 Rüstungsvorhaben 
- Jagdflugzeug „Eurofighter 2000" - 

B 90/GR 13/5097 116. 27. Juni 1996 10434 ff. 

115 13/4376 Freiheitsstrafe 
- Abschaffung der lebenslangen 
Freiheitsstrafe - 

B 90/GR 13/5070 116. 27. Juni 1996 10434 ff. 

116 13/4377 Wasserstraßenplanung und -bau 
- Ausbau von Elbe, Saale und Havel - 

SPD 
B 90/GR 

13/5071 
13/5096 

116. 27. Juni 1996 10434 ff. 

125 13/4882 Kriegswaffenkontrolle 
- Waffenembargo gegenüber 
Indonesien - 

B90/GR 13/5829 131. 17. Oktober 1996 11832 ff. 

143 13/5614 Visaangelegenheiten 
- Besuchervisum für Ehefrau - 

B 90/GR 13/5735 128. 10. Oktober 1996 11476 

145 13/5616 Ärzte 
- Ökotoxikologische Pflicht-
ausbildung für Mediziner und 
Psychologen - 

B 90/GR 13/5736 128. 10. Oktober 1996 11476 

150 13/5748 Asylverfahren 
- Aufenthalt im Bundesgebiet - 

B 90/GR 13/5819 131. 17. Oktober 1996 11801 
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Verzeichnis der Mitglieder des Petitions-
ausschusses des Deutschen Bundestages 
(13. Wahlperiode) 

(Stand: 31. Dezember 1996) 

Vorsitzende: Abg. Christa Nickels, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 
Stellv. Vorsitzende: Abg. Jutta Müller, SPD 

Fraktion 	Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

CDU/CSU 	Dehnel, Wolfgang Altmaier, Peter 
(Obmann) 

Deittert, Hube rt  Eymer, Anke 

Glücklich, Wilma Hornung, Siegfried 

Heiderich, Helmut Dr. Klaußner, Bernd 

Heise, Manfred Meyer, Rudolf 
(Winsen) 

Jawurek, Helmut Dr. Müller, Gerd 

Prof. Dr. Jüttner, Egon Pfeiffer, Angelika 

Klaeden, Eckart  von Schmiedeberg, 
Hans-Otto 

Michelbach, Hans Schnieber-Jastram, 
Birgit 

Pretzlaff, Marlies Schütze, Diethard 
(Berlin) 

Reichardt, Singhammer, 
Klaus-Dieter Johannes 

Röttgen, Norbert  Späte, Margarete 

Schulze, Frederick Storm, Andreas 

Sebastian, Teiser, Michael 
Wilhelm-Josef 

Strebl, Matthäus Wöhrl, Dagmar 

SPD 	Deichmann, Christel Barnett, Doris 

Follak, Iris NN 

Hiller, Reinhold Ernstberger, Petra 
(Lübeck) 

Imhof, Barbara Gloser, Günter 

Lange, Brigitte Hanewinckel, Christel 

Müller, Jutta Heubaum, Monika 
(Völklingen) 
(stv. Vors.) 

Papenroth, Albrecht Ibrügger, Lothar 

Reuter, Bernd Klemmer, Siegrun 
(Sprecher) 

Seuster, Lisa Mertens, Angelika 

Wester, Hildegard Scheelen, Bernd 

Westrich, Lydia Schmidt-Zadel, 
Regina 

Wright, Heidi Tröscher, Adelheid 

BÜNDNIS 90/ Dietert-Scheuer, Amke Altmann, Gila 
DIE GRÜNEN (Obfrau) 

Nickels, Christa Özdemir, Cem 
(Vorsitzende) 

F.D.P. 	Dr. Guttmacher, Prof. Dr. Ortleb, 
Karlheinz Rainer 

Nolting, Günther Dr. Stadler, Max 
Friedrich 
(Obmann) 

PDS 	Lüth, Heidemarie Neuhäuser, Rosel 
(Obfrau) 
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Organisationsübersicht der Unterabteilung Petitionen und Eingaben der Verwaltung 
des Deutschen Bundestages 

(Stand: 31. Dezember 1996) 
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Petitionsausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland 

(Stand: 31. März 1997) 

Land Anschrift Vorsitzende 

Deutscher Bundestag Vors.: Christa Nickels B 90/Grüne 
Petitionsausschuß Vertr.: Jutta Müller 	' SPD 
Bundeshaus 
53113 Bonn 
Tel.: 02 28/16-2 53 42 

Baden-Württemberg Landtag von Baden-Württemberg Vors.: Dr. Hans 
Petitionsausschuß Freudenberg F.D.P./DVP 
Haus des Landtages Vertr.: Jörg Döpper SPD 
Konrad-Adenauer-Straße 3 
70173 Stuttgart  
Tel.: 07 11/20 63-5 25 

Bayern Bayerischer Landtag Vors.: Dr. Helmut Ritzer SPD 
Ausschuß für Eingaben und Beschwerden Vertr.: Ludwig Ritter CSU 
Maximilianeum 
81675 München 
Tel.: 0 89/41 26-22 27 

Berlin Abgeordnetenhaus von Berlin Vors.: Reinhard Roß SPD 
Petitionsausschuß Vertr.: Dagmar Gloatz CDU 
10111 Berlin 
Tel.: 0 30/23 25-14 70 

Brandenburg Landtag Brandenburg Vors.: Petra Bierwirth SPD 
Petitionsausschuß Vertr.: Heidrun 
Am Havelblick 8 Schellschmidt SPD 
14473 Potsdam 
Tel.: 03 31/9 66-11 35 

Bremen Bremische Bürgerschaft Vors.: Horst Ochs SPD 
Petitionsausschuß Vertr.: Wolfgang Erfurth CDU 
Haus der Bürgerschaft 
Am Markt 
28195 Bremen 
Tel.: 04 21/36 07-2 52 

Hamburg Bürgerschaft der Freien und Vors.: Karlheinz Sanders CDU 
Hansestadt Hamburg Schriftf.: Rolf Polle SPD 
Eingabenausschuß 
Rathaus 
20006 Hamburg 
Tel.: 0 40/36 81-13 23 

Hessen Hessischer Landtag Vors.: Martina 
Petitionsausschuß Leistenschneider CDU 
Schloßplatz Vertr.: Harald Polster SPD 
65183 Wiesbaden 
Tel.: 06 11/3 50-2 90 

Mecklenburg- a) Landtag Vors.: Bärbel Kozian PDS 
Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern Vertr.: Friedbert Grams CDU 

Petitionsausschuß 
Schloß, Lennestraße 1 
19061 Schwe rin 
Tel.: 03 85/5 25-27 11 
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Land Anschrift Vorsitzende 

b) Bürgerbeauftragter des Landes Frieder Jelen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Schloß, Lennestraße 1 
19053 Schwerin 
Tel.: 03 85/5 25-27 18  

Niedersachsen Der Niedersächsische Landtag hat keinen Petitionsausschuß eingesetzt, 
sondern überweist die Petitionen an die zuständigen Fachausschüsse. 

Adresse:  
Niedersächsischer Landtag 
H.-W.-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover 
Tel.: 05 11/30 30-3 10  

Nordrhein- Landtag Nordrhein-Westfalen Vors.: Bärbel 
Westfalen Petitionsausschuß Wischermann CDU 

Platz des Landtages Vertr.: Horst Steinkühler SPD 
40221 Düsseldorf 	. 
Tel.: 02 11/8 84-24 19  

Rheinland-Pfalz Landtag Rheinland-Pfalz Vors.: Klaus Hammer SPD 
a) Petitionsausschuß Vertr.: Dr. Bernhard Braun B 90/Grüne 

Deutschhausplatz 12 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31/2 08-5 52  

b) Bürgerbeauftragter des Ullrich Galle 
Landes Rheinland-Pfalz 
Kaiserstr. 32 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31/2 89 99-43  

Saarland Landtag des Saarlandes Vors.: Erika Ternes SPD 
Ausschuß für Eingaben Vertr.: Gisela Rink CDU 
Franz-Josef-Röder-Straße 7 
66119 Saarbrücken 
Tel.: 06 81/50 02-3 17  

Sachsen Sächsischer Landtag Vors.: Thomas Mädler SPD 
Petitionsausschuß Vertr.: Siegrun Einsle CDU 
Holländische Straße 2 
01067 Dresden  
Tel.: 03 51/49 35-2 15  

Sachsen-Anhalt Landtag Sachsen-Anhalt Vors.: H.-Jochen Tschiche B 90/Grüne 
Petitionsausschuß Vertr.: Ralf Geisthardt CDU 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg 
Tel.: 03 91/5 60-12 15  

Schleswig-Holstein a) Schleswig-Holsteinischer Vors.: Gerhard 
Landtag Poppendiecker SPD 
Eingabenausschuß Vertr.: Silke Hars CDU 
Landeshaus  
24100 Kiel 
Tel.: 04 31/9 88-10 11  
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Petitionsausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland 

(Stand: 31. März 1997) 

Land 	 Anschrift Vorsitzende 

b) Bürgerbeauftragte für Sigrid Warnicke 
soziale Angelegenheiten des Landes 
Schleswig-Holstein 
Adolfstraße 48 
24105 Kiel 
Tel.: 04 31/9 88-12 40 

Thüringen 	Thüringer Landtag Vors.: Johanna Köhler 	CDU 
Petitionsausschuß Vertr.: Jochen Greiner-Well SPD 
Arnstädter Straße 51 
99096 Erfurt  
Tel.: 03 61/3 77-20 50 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8000  

Anlage 6 

Verzeichnis der Ombundsmänner und Petitionsau sschüsse 

der Europäischen Region 
(Stand 31. März 1997) 

Europäisches Parlament  
a) Petitionsausschuß Rue Belliard 99-103 

Vorsitzender: Alessandro Fontana B-1047 Brüssel 
b) Der Europäische Bürgerbeauftragte 1, avenue du Président Robe rt  

Jacob Söderman Schuman, BP 403 
F-67 001 Straßburg Cedex 

Belgien  

Herman Wuyts Wetstraat 11 
(Ombudsmann) 1000 Brüssel 
Pierre-Yves Monette de Normancourt Wetstraat 11 
(Ombudsmann) 1000 Brüssel 
Jan Goorden Boudewijnlaan 30 
(regionaler Ombudsmann für Flandern) 1000 Brüssel 
Marie-José Chidiac Avenue F. Bovesse 74 
(regionale Ombudsfrau für Wallonien) 5100 Namur 

Bulgarien  

Ausschuß für Menschenrechte und Narodno Sabranie Platz 
Glaubensgemeinschaften Sofia 
Vorsitzender: Prof. Valko Valkanov 

Dänemark  
Dr. Hans Gammeltoft-Hansen Gammel Tory 22 
(Folketingets Ombudsmand) 1457 Kopenhagen K 

Finnland  

Lauri Lehtimaja 00102 Eduskunta 
(Parliamentary Ombudsman) Helsinki 10 

Frankreich  
Jacques Pelle tier 
(Médiateur de la 53, avenue d'léna 
Republique Francaise) 75 116 Paris 

Großbritannien  
William Reid Church House 
(Parliamentary Commissioner for Great Smith Street 
Administration & Health Services Commissioner; London SW1 P 3 BW 
als Health Service Commissioner 
zuständig für England, Schottland und Wales) 

Mrs. J. Mc Ivor 33 Wellington Place 
(Commissioner for Complaints; Belfast BT1 6 HN 
zuständig für Nordirland) 

Irland  

Michael Mills 52 St. Stephen's Green 
(Parliamentary Ombudsman) Dublin, 2 

Island  

Prof. Dr. Gaukur Jörundsson Lágmúla 6 
(Parliamentary Ombudsman) 150 Reykjavik 
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Israel 
Miriam Ben-Porat P.O.B. 669 
(Public Complaints Commissioner) 91 006 Jerusalem 

Italien 

Massimo Carli Via dei Pucci, 4 
(Difensore Civico) 50 122 Florenz 
Region Toskana 

Frau Dr. Nicola Perrazzelli Via De Amicis, 2 
(Difensore Civico) 16 122 Genua 
Region Ligurien 

Dr. Giorgio Battistacci Via Manfredo Fanti, 2 
(Difensore Civico) 06100 Perugia 
Region Umbrien 

Dr. Rosario Di Mauro Piazza SS. Apostoli, 73 
(Difensore Civico) 00163 Rom 
Region Latium 

Dr. Domenico Giavedoni Via F. Filzi, 21/1 
(Difensore Civico) 34 100 Triest 
Region Friaul-Julisch Venetien 

Dr. Alessandro Barbetta Via Ugo Bassi, 2 
(Difensore Civico) 20 159 Mailand 
Region Lombardei 

Avv. Giorgio Desabbata Via Leopardi, 9 
(Difensore Civico) 60 100 Ancona 
Region Marken 

Dr. Vittorio de Martino Via Santa Teresa, 7 
(Difensore Civico) 10 121 Turin 
Region Piemont 

Dr. Proc. Alberto Olivo Via Manci 
(Difensore Civico) Galleria Garbari 
Region Autonome Provinz Trient  38 100 Trient 

Dr. Werner Palla Landhaus II, Crispistraße 6 
(Difensore Civico) 39 100 Bozen 
Autonome Provinz Bozen 

Prof. Ernesto Tilocca Via Aldo Mori, 5 
(Difensore Civico) 40 127 Bologna 
Region Emilia-Romagna 

Avv. Francescantonio Bardi Via Anzio 
(Difensore Civico) Palazzo Iunta Regionale 
Region Basilikata 85 100 Potenza 

M. Grazia Vacchina Via Festaz, 52 
(Difensore Civico) 11 100 Aosta 
Regione Valle D'Aosta 

Dr. Giovanni Viarengo Via Roma, 25 
(Difensore Civico) 09100 Cagliari  
Regione Sardegna 

Dr. Lucio Strumendo S. Marco, 1122 
(Difensore Civico) 30 124 Venedig 
Regione Veneto 

Lettland 

Ausschuß des Obersten Rates Jekaba 16 
für Menschenrechte und LV-1011 Riga 
Nationalfragen Republik Lettland 
Vorsitzender: Antons Seiksts 

Liechtenstein 
Günther Holzknecht 9490 Vaduz 
(Ombudsmann) 
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Litauen 

Algirdas Taminskas Seimas der Republik Litauen 
(Ombudsmann) Seimo kontrolieriai 

Gedimino pr. 53 
2026 Vilnius  

Luxemburg 

Petitionsausschuß Commission des Pétitions 
Vorsitzende: Anne Brasseur Chambre des Députés 

2929 Luxemburg 

Malta 

Joseph Sammut 11 St. Paul Street 
(Ombudsmann) Valletta 

Niederlande 
Prof. Dr. Marten Oosting Stadhoudersplantsoen 2 
(de Nationale Ombudsman) Postbus 29 729 

2502 LS s'-Gravenhage 

Norwegen 
Arne Fliflet Mollergt. 4 
(Stortingets Ombudsman for Postboks 8028 Dep. 
Forvaltningen) 0030 Oslo 

Österreich 
Vorsitzende der österreichischen 
Volksanwaltschaft: Volksanwaltschaft 
Mag. Ingrid Korosec Singerstraße 17 

1015 Wien 
Volksanwälte: 
Evelyn Messner dto. 

Horst Schender dto. 

Ausschuß für Petitionen und Bürge rinitiativen Österreichisches Parlament 
Vorsitzende: Brunhilde Fuchs Dr.-Karl-Renner-Ring 3 

1010 Wien 

Polen 
Prof. Dr. Adam Zielinski Al. Solidarnosci 77 
(Ombudsmann) 00-090 Warschau 

Portugal 

Dr. José Menéres Sampaio Pimentel Rua do Pau de Bandeira, No. 9 
(Provedor de Justica) 1200 Lissabon 

Dr. Leonardo Eugénio Assembleia da República 
Ramos Ribeiro de Almeida Sao Bento 

1200 Lissabon 

Rumänien 
Victor Babiuc 
(Ombudsmann) Casa Republicii 
Rumänisches Parlament Bucarest - Secteur 5 
Ausschuß für Kontrolle der Mißbräuche, 
der Korruption und für Peti tionen 

Rußland 
Kommission für Menschenrechte beim Krasnopresnenskaja 
Präsidenten der Russischen Föderation nabereshnaja 2 
Vorsitzender: Moskau 
Prof. Wladimir Aleksejewitsch Kartaschin 
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Schweden 

Claes Eklundh Riksdagens Ombudsman 
(Chief Ombudsman) Box 16 327 

10 326 Stockholm 
Gunnel Norell Söderblom dto. 
(Ombudsman) 

Jan Pennlöv dto. 
(Ombudsman) 

Stina Wahlström dto. 
(Ombudsman) 

Schweiz 

Dr. We rner Moser Oberdorfstr. 10 
Ombudsmann der Stadt Zürich 8001 Zürich 
Dr. Adolf Wirth Alfred-Escher-Straße 11 
Ombudsmann des Kantons Zürich 8002 Zürich 
Andreas Nabholz Freie Straße 52 
Ombudsmann des Kantons Basel-Stadt 4001 Basel 
Louis Kuhn Bahnhofplatz 3 A 
Ombudsmann des Kantons Basel-Landschaft 4410 Liestal 
Franz Probst Obertor 40 
Ombudsmann der Stadt Winterthur 8402 Winterthur 
Marco Pflückiger Erlacherhof 
Ombudsmann der Stadt Bern Junkerngasse 47 

300 Bern 8 

Slowakische Republik 
Dr. Ladislav Polka Zupne nam. 12 
Ausschuß für Petitionen des Nationalrates  81 280 Bratislava 

Slowenien 
Ivan Bizjak Varuh clovekovih pravic 
Ombudsmann für Menschenrechte Slovenska cesta 27 

1000 Ljubljana 
Eda Okretic-Salmic Drzavni zbor Republike Slovenije 
Vorsitzende des Petitionsausschusses Komisija za peticije 
des Slowenischen Parlaments Subiceva 4 

1000 Ljubljana 
Prof. Dr. Ljubo Bavcon Tomsiceva 5 
Rat für den Schutz der Menschenrechte 1109 Ljubljana 

Spanien 

Fernando Alvarez de Miranda y Torres Eduardo Dato, 31 
(Defensor del Pueblo) 28 010 Madrid 

Tschechien 

Ausschuß für Petitionen, Menschenrechte Snemovni 4 
und Nationalitäten 11 826 Prag 1 
Vorsitzender: Jiri Novak 

Türkei 

Petitionsausschuß Dilekce Komisyonu 
Vorsitzender: Fahrt Gündüz T.B.M.M., Bakanlikar 

Ankara 

Ausschuß für Menschenrechtsfragen Insan Hakklarini Inceleme 
Vorsitzender: Demir Berberoglu Komisyonu 
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Ukraine 

Ausschuß für Menschenrechte 
des Obersten Rates 
Vorsitzender: Abgeordneter Batjuschko 

ul. Bankowskaja 6-8 
Kiew 

Ungarn 
Prof. Dr. Jenö Kaltenbach Tüköry u. 3 
(Ombudsmann für nationale und 1054 Budapest 
ethnische Minderheiten) 

Katalin Göczöl Kossuth Lajos ter. 1-3 
(Ombudsfrau für Menschenrechte) 1055 Budapest 

László Majtényi Kossuth Lajos ter. 1-3 
(Ombudsmann für Datenschutz und 1055 Budapest 
Informationsfreiheit) 

Zypern 
Nicos Chr. Charalambous Medcon Tower 
(Commissioner for Administration) 46, Themistoclis Dervis St. 

4 th Floor 
1470 Nicosia 
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Ombudsmann Institute 
(Stand 31. März 1997) 

Europäisches Ombudsmann Institut 
Salurnerstr. 4 
A-6020 Innsbruck. 

Präsident: MMagDr Nikolaus Schwärzler (Österreich) 

Internationales Ombudsmann Ins titut 
(International Ombudsman Institute) 
The Law Centre 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta 

Canada 
T6G 2H5 

Präsident: Prof. Dr. Marten Oosting (Niederlande) 
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Regeiungen zum Petitionsrecht im Grundgesetz 

Artikel 17 

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen schriftlich mit Bi tten oder Be-
schwerden an die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden. 

Artikel 17 a 

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst kön-
nen bestimmen, daß für die Angehörigen der Streit-
kräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des 
Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Mei-
nung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu  

verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und 
das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht ge-
währt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit 
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. 

Artikel 45 c 

(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, 
dem die Behandlung der nach Artikel 17 an den Bun-
destag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt. 

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprü-
fung von Beschwerden regelt ein Bundesgesetz. 
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Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages 
(Gesetz nach Artikel 45c des Grundgesetzes) 
vom 19. Juli 1975 (BGBl. I S. 1921) 

§1 

Zur Vorbereitung von Beschlüssen über Beschwer-
den nach Artikel 17 des Grundgesetzes haben die 
Bundesregierung und die Behörden des Bundes dem 
Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages Akten 
vorzulegen, Auskunft zu erteilen und Zutritt zu ihren 
Einrichtungen zu gestatten. 

§2 

Für die bundesunmittelbaren Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt § 1 
entsprechend in dem Umfang, in dem sie der Auf-
sicht der Bundesregierung unterstehen. 

§3 

(1) Aktenvorlage, Auskunft sowie der Zutritt zu 
Einrichtungen dürfen nur verweigert werden, wenn 
der Vorgang nach einem Gesetz geheimgehalten 
werden muß oder sonstige zwingende Geheimhal-
tungsgründe bestehen. 

(2) Über die Verweigerung entscheidet die zustän-
dige oberste Aufsichtsbehörden des Bundes. Die Ent-
scheidung ist zu begründen. 

§4 

Der Petitionsausschuß ist berechtigt, den Petenten, 
Zeugen und Sachverständige anzuhören. 

§5 

Der Petent, Zeugen und Sachverständige, die vom 
Ausschuß vorgeladen worden sind, werden entspre-
chend dem Gesetz über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I 
S. 1756), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur 
Entlastung der Landgerichte und zur Vereinfachung 
des gerichtlichen Protokolls vom 20. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 3561), entschädigt. 

§6 

Der Petitionsausschuß kann nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages die 
Ausübung seiner Befugnisse nach diesem Gesetz im 
Einzelfall auf eines oder mehrere seiner Mitglieder 
übertragen. 

§7 

Gerichte und Verwaltungsbehörden sind verpflich-
tet, dem Petitionsausschuß und den von ihm beauf-
tragten Mitgliedern Amtshilfe zu leisten. 

§ 8  

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(BGBl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 9  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8000  

Anlage 10  

Grundsätze des  Petitionsausschusses ü ber  die Behandlung von Bitten und Beschwerden 

(Verfahrensgrundsätze)  

vom 8. März 1989, redaktionell geändert durch Beschluß vom 20. Februar 1991, ergänzt durch Beschluß 
vom 19. Juni 1991, für die 13. Wahlperiode übernommen durch Beschluß vom 14. Dezember 1994 

Aufgrund des § 110 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestages (GO BT) stellt der Petitions-
ausschuß für die Behandlung von Bitten und Be-
schwerden folgende Grundsätze auf: 

1. Rechtsgrundlagen  

(1) Nach Artikel 17 des Grundgesetzes (GG) hat je-
dermann das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Be-
schwerden an den Bundestag zu wenden. 

(2) Nach Artikel 45 c Abs. 1 GG bestellt der Bundes-
tag einen Petitionsausschuß, dem  die Behandlung 
der an den Bundestag gerichteten Bitten und Be-
schwerden obliegt. 

(3) Die Befugnisse des Petitionsausschusses zur Vor-
bereitung seiner Beschlüsse über Petitionen ergeben 
sich aus Artikel 17 GG sowie aus dem Gesetz über 
die Befugnisse des Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages (Gesetz nach Artikel 45 c des 
Grundgesetzes - sog. Befugnisgesetz). 

2. Eingaben  

2.1 Petitionen  

(1) Petitionen sind Eingaben, mit denen Bitten oder 
Beschwerden in eigener Sache, für andere oder im 
allgemeinen Interesse vorgetragen werden. 

(2) Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein 
Handeln oder Unterlassen von staatlichen Organen, 
Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die öffent-
liche Aufgaben wahrnehmen. Hierzu gehören insbe-
sondere Vorschläge zur Gesetzgebung. 

(3) Beschwerden sind Beanstandungen, die sich ge-
gen ein Handeln oder Unterlassen von staatlichen 
Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen 
wenden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. 

2.2 Mehrfachpetitionen, Sammelpetitionen,  
Massenpetitionen  

(1) Mehrfachpetitionen sind Eingaben mit demselben 
Anliegen, die individuell abgefaßt sind. 

(2) Sammelpetitionen sind Unterschriftensammlun-
gen mit demselben Anliegen. 

(3) Massenpetitionen sind Eingaben in größerer Zahl 
mit demselben Anliegen, deren Text ganz oder im 
wesentlichen übereinstimmt.  

2.3 Sonstige Eingaben  

Keine Petitionen sind Auskunftsersuchen sowie blo-
ße Mitteilungen, Belehrungen, Vorwürfe, Anerken-
nungen oder sonstige Meinungsäußerungen ohne 
materielles Verlangen. 

3. Petenten  

(1) Das Grundrecht nach Artikel 17 GG steht jeder  
natürlichen Person und jeder inländischen juristi-
schen Person des Privatrechts zu.  

(2) Geschäftsfähigkeit ist zur Ausübung des Peti-
tionsrechts nicht erforderlich; es genügt, daß der  

Petent in der Lage ist, sein Anliegen verständlich zu  
äußern. Das Petitionsrecht ist von persönlichen Ver-
hältnissen des Petenten wie Wohnsitz oder Staats-
angehörigkeit unabhängig.  

(3) Wird eine Petition für einen anderen eingereicht,  
kann eine Legitimation verlangt werden. Ist der an-
dere mit der Pe tition nicht einverstanden, unterbleibt  
die weitere Behandlung.  

4. Schriftform  

(1) Petitionen sind schriftlich einzureichen. Die 
Schriftform ist nur bei Namensunterschrift gewahrt. 

(2) Ein Recht, Pe titionen mündlich vorzubringen oder 
persönlich zu überreichen, besteht nicht. 

5. Zuständigkeit des Petitionsausschusses  

(1) Der Petitionsausschuß behandelt Peti tionen, die 
den eigenen Zuständigkeitsbereich des Bundes-
tages, insbesondere die Bundesgesetzgebung betref

-

fen.  

(2) Der Petitionsausschuß behandelt Pe titionen, die 
den Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung, 
von Bundesbehörden oder sonstigen Einrichtungen, 
die öffentliche Aufgaben des Bundes wahrnehmen, 
betreffen. Dies gilt unabhängig davon, inwieweit die 
Bundesbehörden und sonstigen Einrichtungen einer 
Aufsicht der Bundesregierung unterliegen. 

(3) Der Petitionsausschuß behandelt in den durch das 
Grundgesetz gezogenen Grenzen auch Petitionen, 
die die anderen Verfassungsorgane des Bundes be-
treffen. 
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(4) Petitionen, die den Vollzug von Bundesrecht oder 
EG-Recht betreffen, das die Länder als eigene An-
gelegenheit (Artikel 83 und 84 GG) oder im Auftrag 
des Bundes (Artikel 85 GG) ausführen; behandelt der 
Petitionsausschuß nur insoweit, als der Vollzug einer 
Aufsicht des Bundes unterliegt oder die Petition ein 
Anliegen zur Gesetzgebung des Bundes oder der EG 
enthält. 

(5) Petitionen, die ein Gerichtsverfahren betreffen, 
behandelt der Ausschuß nur insoweit, als auf Bun-
desebene 

- von den zuständigen Stellen ein bestimmtes Ver-
halten als Verfahrensbeteiligte in einem Rechts-
streit verlangt wird; 

- eine gesetzliche Regelung gefordert wird, die eine 
mit den Petitionen angegriffene Rechtsprechung 
für die Zukunft unmöglich machen würde; 

- die zuständigen Stellen aufgefordert werden, ein 
ihnen günstiges Urteil nicht zu vollstrecken. 

Soweit ein Eingriff in die richterliche Unabhängig-
keit verlangt wird, werden sie nicht behandelt. 

6. Petitionsinformations- und 
Petitionsüberweisungsrechte 

6.1 Informationsrecht 

(1) Aus Artikel 17 GG folgt ein Informationsrecht so-
wohl bei Bitten als auch Beschwerden. 

(2) In Angelegenheiten der Bundesverwaltung rich-
tet sich das Informationsrecht grundsätzlich gegen 
die Bundesregierung. Soweit eine Aufsicht des Bun-
des nicht besteht, richtet es sich unmittelbar gegen 
die zuständige Stelle, die öffentliche Aufgaben des 
Bundes wahrnimmt. 

6.2 Verständigung der Bundesregierung 

Soweit Ersuchen um Aktenvorlage, Auskunft oder 
Zutritt zu Einrichtungen unmittelbar an Behörden 
des Bundes, bundesunmittelbare Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ge-
richtet werden, ist das zuständige Mitglied der Bun-
desregierung zu verständigen (§ 110 Abs. 2 GO BT). 

6.3 Überweisungsrecht 

(1) Zur Erledigung einer Petition kann der Petitions-
ausschuß mittels einer Beschlußempfehlung für das 
Plenum des Bundestages beantragen, die Pe tition 
der Bundesregierung oder einem anderen Verfas-
sungsorgan des Bundes zu überweisen. 

(2) Soweit eine Aufsicht der Bundesregierung nicht 
besteht, richtet sich das Überweisungsrecht unmittel-
bar an die Einrichtung der Bundesverwaltung oder 
die zuständige Stelle, die öffentliche Aufgaben des 
Bundes wahrnimmt. 

7. Bearbeitung der Eingaben durch 
den Ausschußdienst 

7.1 Erfassung der Eingaben 

(1) Jede Eingabe wird grundsätzlich gesondert er-
faßt. 

(2) Bei Mehrfachpetitionen wird eine Pe tition als Leit-
petition geführt. 

(3) Massenpetitionen werden als eine Petition (Leit-
petition) für die Bearbeitung geführt. Die einzelnen 
Petitionen werden gesammelt und zahlenmäßig er-
faßt. 

7.2 Eingaben, die keine Petitionen sind 

Eingaben, die keine Petitionen sind (Nr. 2.3), werden 
soweit wie möglich durch eine Mitteilung an den 
Einsender, insbesondere durch einen Rat oder Hin-
weis oder durch Weiterleitung, erledigt. Im übrigen 
werden sie weggelegt. 

7.3 Mangelhafte Petitionen 

(1) Zur Erledigung durch den Ausschuß bereitet der 
Ausschußdienst grundsätzlich Petitionen nicht vor, 

- deren Inhalt verworren ist; 

- die unleserlich sind; 

- bei denen Anschrift oder Unterschrift des Petenten 
falsch oder gefälscht ist; 

- bei denen Anschrift oder Unterschrift des Petenten 
ganz oder teilweise fehlen; 

- mit denen etwas tatsächlich Unmögliches, eine 
strafbare Handlung, eine Ordnungswidrigkeit 
oder eine Maßnahme verlangt wird, die gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen das Sit-
tengesetz verstößt; 

- die beleidigenden, erpresserischen oder nötigen-
den Inhalt haben. 

(2) Sofern ein Mangel vom Petenten nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist oder von Amts wegen be-
hoben wird, legt der Ausschußdienst die Petition im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden weg. 

7.4 Beschränkung des Anspruchs auf Prüfung 

Ein Anspruch auf eine erneute sachliche Prüfung 
einer Petition besteht nicht, wenn der Petent sein An-
liegen bereits in einer früheren Pe tition vorgebracht 
hat, diese beschieden worden ist und keine neuen 
entscheidungserheblichen Tatsachen oder Beweis-
mittel vorgebracht werden. 

7.5 Abgabe von Petitionen 

Soweit für die Behandlung die Länderparlamente 
oder andere Stellen zuständig sind, werden die Peti-
tionen in der Regel dorthin abgegeben. 
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7.6 Petitionen, die einen Soldaten betreffen  

Für die Behandlung von Pe titionen, die einen Solda-
ten betreffen, gelten die Verfahrensgrundsätze für  

die Zusammenarbeit zwischen  dem Petitionsaus-
schuß und dem Wehrbeauftragten.1) 

7.7 Einholung von Stellungnahmen  

Zu den behandelbaren Pe titionen holt der Ausschuß-
dienst in der Regel Stellungnahmen der Bundesre-
gierung oder anderer zur Auskunft verpflichteter 
Stellen ein. 

7.8 Petitionen zu Beratungsgegenständen von  

Fachausschüssen des Bundestages  

Betrifft eine Petition einen Gegenstand der Beratung 
in einem Fachausschuß, wird eine Stellungnahme 
des Fachausschusses eingeholt (§ 109 Abs. 1 i. V. m. 
§ 62 Abs. 1 GO BT). Liegt die Stellungnahme des 
Fachausschusses nach Ablauf einer angemessenen 
Frist nicht vor, so ist die Petition zu bescheiden. 

7.9 Positiv erledigte Petitionen  

Wird dem Anliegen des Petenten entsprochen, erhält 
er hierüber einen Bescheid. Der Ausschußdienst er-
stellt ein Verzeichnis der positiv erledigten Peti tionen 
(Nr. 8.5). 

7.10 Offensichtlich erfolglose Petitionen  

Ist der Ausschußdienst der Auffassung, daß die Peti-
tion offensichtlich erfolglos bleiben wird, kann er 
dem Petenten die Gründe mit dem Hinweis mitteilen, 
daß das Petitionsverfahren abgeschlossen werde, 
wenn er innerhalb von sechs Wochen keine Einwen-
dungen erhebe. Äußert sich der Petent nicht inner-
halb dieser Frist, so nimmt der Ausschußdienst die 
Petition in ein Verzeichnis von erledigten Peti tionen 
auf (Nr. 8.5). 

7.11 Berichterstatter  

Der Ausschußdienst schlägt für jede nicht nach 
Nr. 7.9 und Nr. 7.10 erledigte Petition zwei verschie-
denen Fraktionen angehörende Ausschußmitglieder 
als Berichterstatter vor. Jede andere Fraktion im Aus-
schuß kann einen eigenen Berichterstatter zusätzlich 
verlangen. Kann der Bundestag bei einer Pe tition 
selbst Abhilfe schaffen, so ist jeder Fraktion im 
Ausschuß die Petition zur Kenntnis zu geben und 
danach zu fragen, ob sie einen eigenen Bericht-
erstatter will. 

7.12 Vorschläge des Ausschußdienstes  

Der Ausschußdienst erarbeitet Vorschläge zur weite-
ren Sachaufklärung (Nr. 7.13.1), für vorläufige Rege-
lungen (Nr. 7.13.2) oder zur abschließenden Erledi-
gung (Nr. 7.14) und leitet sie den Berichterstattern 
zu. 

1 ) s. Anlage  

7.13.1 Vorschläge zur weiteren Sachaufklärung  

Zur weiteren Sachaufklärung kann insbesondere vor-
geschlagen werden,  

- eine zusätzliche Stellungnahme einzuholen;  

- einen Vertreter der Bundesregierung zur Sitzung  

zu laden;  
- bei Beschwerden von den Befugnissen nach dem  

Befugnisgesetz Gebrauch zu machen,  
z. B.  
- Akten anzufordern;  
- den Petenten, Zeugen oder Sachverständige an-

zuhören;  
- eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.  

7.13.2 Vorschläge für vorläufige Regelungen  

Bei bevorstehendem Vollzug einer beanstandeten  

Maßnahme kann insbesondere vorgeschlagen wer-
den, die Bundesregierung oder die sonst zuständige  

Stelle (Nr. 5) zu ersuchen, den Vollzug der Maßnah-
me auszusetzen, bis der Petitionsausschuß über die  

Beschwerde entschieden hat.  

7.14 Vorschläge zur abschließenden Erledigung  

Die Vorschläge zur abschließenden Erledigung durch  

den Bundestag können insbesondere lauten:  

7.14.1 Überweisung zur Berücksichtigung  

Die Petition der Bundesregierung zur Berücksich-
tigung zu überweisen 

- weil das Anliegen des Petenten begründet und 
Abhilfe notwendig ist. 

7.14.2 Überweisung zur Erwägung  

Die Petition der Bundesregierung zur Erwägung zu 
überweisen 

- weil die Eingabe Anlaß zu einem Ersuchen an die 
Bundesregierung gibt, das Anliegen noch einmal 
zu überprüfen und nach Möglichkeiten der Ab-
hilfe zu suchen. 

7.14.3 Überweisung als Material  

Die Petition der Bundesregierung als Mate rial zu 
überweisen 

- um z. B. zu erreichen, daß die Bundesregierung sie 
in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verord-
nungen oder anderen Initiativen oder Untersu-
chungen einbezieht. 

7.14.4 Schlichte Überweisung  

Die Petition der Bundesregierung zu überweisen 

- um sie auf die Begründung des Beschlusses des 
Bundestages hinzuweisen oder 

- um sie auf das Anliegen des Petenten besonders 
aufmerksam zu machen. 
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7.14.5 Kenntnisgabe an die Fraktionen 

Die Petition den Fraktionen des Bundestages zur 
Kenntnis zu geben 

- weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentari-
sche Initiative geeignet erscheint; 

- um sie auf das Anliegen des Petenten besonders 
aufmerksam zu machen. 

7.14.6 Zuleitung an das Europäische Parlament 

Die Petition dem Europäischen Parlament zuzuleiten 

weil dessen Zuständigkeit berührt ist. 

7.14.7 Abschluß des Verfahrens 

Das Petitionsverfahren abzuschließen 

- weil das Anliegen inhaltlich bereits in der laufen-
den Wahlperiode behandelt worden ist; 

- weil dem Anliegen entsprochen worden ist; 

- weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergän-
zung nicht in Aussicht gestellt werden kann; 

- weil der Bitte oder Beschwerde nicht entsprochen 
werden kann; 

- weil das Verhalten der Verwaltung nicht zu bean-
standen ist; 

- weil die Eingabe inhaltlich nicht behandelt wer-
den kann. 

7.15 Sonstige Vorschläge/Begründungspflicht 

Die zu Nr. 7.14 aufgeführten Vorschläge sind hin-
sichtlich der Art  der Erledigung und hinsichtlich der 
Stelle, an die sich eine Überweisung richten kann, 
beispielhaft. Sie sind schriftlich zu begründen. 

8. Behandlung der Petitionen durch 
den Petitionsausschuß 

8.1 Anträge der Berichterstatter 

(1) Die Berichterstatter prüfen den Vorschlag des 
Ausschußdienstes und legen dem Ausschuß Anträge 
zur weiteren Behandlung der Pe titionen (entspre-
chend Nr. 7.13.1, 7.13.2 und 7.14) vor. Ein Vorschlag 
nach Nr. 7.13.2 wird unverzüglich geprüft; andere 
Vorschläge werden binnen drei Wochen geprüft. An-
trägen eines Berichterstatters zur weiteren Sachauf-
klärung soll der Ausschuß in der Regel stattgeben. 
Bei voneinander abweichenden Anträgen soll eine 
kurze Begründung gegeben werden. 

(2) Bei Massen- und Mehrfachpetitionen gelten die 
Anträge der Berichterstatter zur Leitpetition auch für 
die dazu vorliegenden übrigen Petitionen. 

8.2.1 Einzelaufruf und -abstimmung 

In der Ausschußsitzung werden Petitionen einzeln 
aufgerufen 

- deren Überweisung zur Berücksichtigung oder zur 
Erwägung beantragt wird; 

- zu denen beantragt wird, sie den Fraktionen des 
Bundestages zur Kenntnis zu geben oder sie dem 
Europäischen Parlament zuzuleiten; 

- zu denen die Anträge der Berichterstatter und der 
Vorschlag des Ausschußdienstes nicht überein-
stimmen; 

- deren Einzelberatung beantragt ist; 

- zu denen beantragt wird, einen Vertreter der Bun-
desregierung zu laden; 

- zu denen beantragt wird, von den sonstigen Be-
fugnissen des Petitionsausschusses Gebrauch zu 
machen. 

8.2.2 Aufruf der Begründung für 
die Beschlußempfehlung 

Die Begründung für die Beschlußempfehlung wird in 
der Ausschußsitzung nur ausnahmsweise aufgeru-
fen, insbesondere wenn im Einzelfall die Ablehnung 
eines Antrages zur abschließenden Erledigung in die 
Begründung aufgenommen werden soll. 

8.3 Sammelabstimmung 

Sonstige Petitionen, bei denen die Anträge der Be-
richterstatter und der Vorschlag des Ausschußdienstes 
übereinstimmen, werden in einer Aufstellung erfaßt 
und dem Ausschuß zur Sammelabstimmung vorgelegt. 

8.4 Sonderregelungen für Mehrfach- und 
Massenpetitionen 

(1) Gehen nach dem Ausschußbeschluß über eine 
Leitpetition von Mehrfachpetitionen weitere Mehr-
fachpetitionen mit demselben Anliegen ein, werden 
sie in einer Aufstellung zusammengefaßt und im 
Ausschuß mit dem Antrag zur Leitpetition zur Sam-
melabstimmung gestellt. 

(2) Nach dem Ausschußbeschluß über eine Massen-
petition (Nr. 2.2 Abs. 3) eingehende weitere Eingaben 
mit demselben Anliegen werden nur noch gesam-
melt und zahlenmäßig erfaßt. Dem Ausschuß wird 
vierteljährlich darüber berichtet. 

(3) Das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 ist nur 
während der Wahlperiode anwendbar, in der der Be-
schluß zur Leitpetition gefaßt wurde. Ändert sich 
während der Wahlperiode die Sach- und Rechtslage 
oder die Auffassung des Ausschusses, die der Be-
schlußfassung zum Gegenstand der Leitpetition zu-
grunde lag, ist das Verfahren nicht mehr anwendbar. 

8.5 Bestätigung von Verzeichnissen und 
Protokollen 

Dem Ausschuß werden zur Bestätigung vorgelegt: 

- die Verzeichnisse nach Nr. 7.9 und Nr. 7.10; 

- das Verzeichnis der Pe titionen, zu denen Ferien-
bescheide (Nr. 9.1.2) ergangen sind; 

- das Protokoll über jede Ausschußsitzung in der auf 
die Protokollverteilung folgenden Sitzung. 
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8.6 Sammelübersichten/Gesonderter Ausdruck  
einer Beschlußempfehlung  

(1) Der Petitionsausschuß berichtet dem Bundestag  

über die  von  ihm  behandelten  Petitionen mit einer 

Beschlußempfehlung in Form von Sammelübersich-
ten (§ 112 Abs. 1 GO BT). 

(2) Wird von einer Fraktion eine Aussprache über 
eine Beschlußempfehlung oder ein Änderungsantrag 
zu einer Beschlußempfehlung angekündigt, wird die 
Beschlußempfehlung gesondert ausgedruckt. 

9. Bekanntgabe der Beschlüsse  

9.1 Benachrichtigung der Petenten  

9.1.1 Zeitpunkt und Inhalt der Benachrichtigung  

Nachdem der Bundestag über die Beschlußemp-
fehlung entschieden hat, teilt der Vorsitzende dem  
Petenten die Art  der Erledigung seiner Petition mit.  
Die Mitteilung soll einen Hinweis auf die Sammel-
übersicht und - wenn über die Beschlußempfehlung  

eine Aussprache stattgefunden hat - auch einen Hin-
weis auf die Aussprache und das Plenarprotokoll ent-
halten. Die Begründung zur Beschlußempfehlung ist  
beizufügen.  

9.1.2 Ferienbescheide  

(1) Tritt der Bundestag für mehr als zwei Wochen  

nicht zu einer Sitzung zusammen und stimmen die  

Anträge der Berichterstatter und der Vorschlag des  

Ausschußdienstes zur Erledigung einer Petition über-
ein, so wird der Petent bereits vor der Beschlußfas

-

sung durch den Bundestag über die Beschlußemp-
fehlung mit Begründung unterrichtet (sog. Ferienbe-
scheid).  

(2) Dies gilt nicht bei Petitionen, die in den Aus-
schußsitzungen einzeln aufzurufen sind (Nr. 8.2.1),  
sowie in der Zeit vom Zusammentritt eines neuen  

Bundestages bis zum Zusammentritt eines neuen Pe-
titionsausschusses.  

9.1.3 Benachrichtigung einer Kontaktperson/  

Öffentliche Bekanntmachung  

(1) Bei Petitionen, die von einer nichtrechtsfähigen  

Personengemeinschaft (Bürgerinitiative etc.) unter  

einem Gesamtnamen oder einer Kollektivbezeich-
nung eingebracht werden, wird über die A rt  der Er-
ledigung in der Regel nur informiert, wer als gemein-
same Kontaktperson (Kontaktadresse) anzusehen ist.  

(2) Das gleiche gilt bei Sammel- und Massenpetitio-
nen.  

(3) Haben die Petenten keine gemeinsame Kontakt-
adresse, kann die Einzelbenachrichtigung durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Hierüber  

sowie über die Art  und Weise der öffentlichen Be-
kanntmachung entscheidet der Petitionsausschuß.  

9.1.4 Zusätzliche öffentliche Bekanntmachung  

Der Petitionsausschuß kann bei Nr. 9.1.3 Abs. 1 und 2  
zusätzlich eine öffentliche Bekanntmachung be-
schließen.  

9.2 Unterrichtung der Bundesregierung  
und anderer Stellen  

9.2.1 Zuständigkeit für die Unterrichtung/  

Berichtsfristen  

(1) Beschlüsse des Bundestages, eine Petition der  

Bundesregierung zur Berücksichtigung zu überwei-
sen, teilt der Bundestagspräsident dem Bundeskanz-
ler mit. Beschlüsse des Bundestages, eine Peti tion  
der Bundesregierung zur Erwägung zu überweisen,  

teilt der Vorsitzende dem zuständigen Bundesmini-
ster mit.  

(2) Der Bundesregierung wird zur Beantwortung eine  

Frist von in der Regel 6 Wochen gesetzt.  

(3) Richtet sich ein Berücksichtigungs- oder Erwä-
gungsbeschluß an eine andere Stelle als die Bundes-
regierung (Nr. 6.3), gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend.  

(4) Beschlüsse des Bundestages, eine Petition dem  
Europäischen Parlament zuzuleiten, teilt der Bundes

-

tagspräsident dem Präsidenten des Europäischen  

Parlaments mit.  

(5) Beschlüsse des Bundestages, eine Petition der  

Bundesregierung als Mate rial zu überweisen, teilt  
der Vorsitzende dem zuständigen Bundesminister  

mit. Dieser soll dem Petitionsausschuß über die wei-
tere Sachbehandlung spätestens nach einem Jahr be-
richten.  

(6) Alle anderen Beschlüsse übermittelt der Vorsit-
zende.  

9.2.2 Antworten der Bundesregierung  
und anderer Stellen  

Der Ausschußdienst gibt die Antwort der Bundesre-
gierung oder einer anderen Stelle (Nr. 6.3) den Aus-
schußmitgliedern durch eine Ausschußdrucksache  
zur Kenntnis.  

10. Tätigkeitsbericht  

Der Petitionsausschuß erstattet dem Bundestag jähr-
lich einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit 
(§ 112 Abs. 1 Satz 3 GO BT). 
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Anlage zu 7.6 der Verfahrensgrundsätze 

Verfahrensgrundsätze für die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuß 
und dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

1. Der Petitionsausschuß unterrichtet den Wehrbe-
auftragten von einer Petition, wenn sie einen Sol-
daten der Bundeswehr betrifft. Der Wehrbeauf-
tragte teilt dem Petitionsausschuß mit, ob bei ihm 
in derselben Angelegenheit ein Vorgang entstan-
den ist und ob er tätig wird. 

2. Der Wehrbeauftragte unterrichtet den Pe titions-
ausschuß von einem Vorgang, wenn in derselben 
Angelegenheit erkennbar dem Petitionsausschuß 
eine Petition vorliegt. 

3. Sind der Petitionsausschuß und der Wehrbeauf-
tragte sachgleich befaßt, so wird der Vorgang 
grundsätzlich zunächst vom Wehrbeauftragten be-
arbeitet. 

Wird der Petitionsausschuß tätig, so teilt er dies 
dem Wehrbeauftragten mit. 

Der Wehrbeauftragte und der Petitionsausschuß 
unterrichten sich - regelmäßig schriftlich - von 
dem Fortgang der Bearbeitung und deren Ergeb-
nis. 


